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Zukunft. Bildung. Kultur 

GZ 16.60l/35-IV/3/98 

Novellierung des Denkmalschutzgesetzes 
Aussendung zur Begutachtung 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT 
UND KULTURELLE 
ANGELEGENHEITEN 

Minoritenplatz 5 
A-I014 Wien 

Tel. +43-11531 20-0 
Fax +43-1153120-

Sachbearbeiter: 
MR Dr. HELFGOTT 
Tel.: 531 20-3630 
Fax: 531 20-3699 

In der Anlage wird (dreifach) der Entwurffur eine Novelle zum Denkmalschutzgesetz übermittelt. 

Das Ende der Begutachtungsfrist wird mit 3. Dezember 1998 festgelegt. -
Sollte bis dahin keine Stellungnahme eingelangt sein, wird angenommen, dass gegen den vorgeleg

ten Entwurf kein Einwand besteht. Gleichzeitig wird gebeten, je 25 Ausfertigungen der do. Stellung

nahme dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten. 

Beilage 

Ergeht an: 

1. 
Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 
1010 Wien 

2. 
Bundeskanzleramt 
Verfassungsdienst 
Ballhausplatz 

DVR 0064301 
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3. 
Frau 
Bundesministerin fur 
Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz 
Mag. Barbara Prammer 
Ballhausplatz 1 
1014 Wien 

4. 
Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten 
Ballhausplatz 2 
1010 Wien 

5. 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 
Stubenring 1 
1011 Wien 

6. 
Bundesministerium fur Finanzen 
Himmelpfortgasse 4 
1011 Wien 

7. 
Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Stubenring 1 
1010 Wien 

8. 
Bundesministerium für Inneres 
Herrengasse 7 
1014 WIen 

9. 
Bundesministerium fur Justiz 
Museumstraße 7 
1016 Wien 

10. 
Bundesministerium fur 
Landesverteidigung 
Dampfschiffstraße 2 
1033 Wien 

.. 
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11. 
Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 
Stubenring 1 
1011 Wien 

12. 
Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 

13. 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Verkehr 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

14. 
Bundesdenkmalamt 
Hofburg, Schweizerhof 
1014 Wien 

15. 
Archivamt 
Nottendorfergasse 2 
1030 Wien 

16. 
Amt der 
Burgenländischen Landesregierung 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 

17. 
Amt der 
Kärntner Landesregierung 
Arnulfplatz 1 
9020 Klagenfurt 

18. 
Amt der 
NÖ Landesregierung 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 

- 3 -
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19. 
Amt der 
üÖ Landesregierung 
Klosterstraße 7 
4020 Linz 

20. 
Amt der 
Salzburger Landesregierung 
Chiemseehof 
5020 Salzburg 

2l. 
Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung 
Landhaus 
8010 Graz 

22. 
Amt der 
Tiroler Landesregierung 
Landhaus 
Maria Theresien-Straße 43 
6020 Innsbruck 

23. 
Amt der 
Wiener Landesregierung 
Liechtenfelsgasse 2 
1010 Wien 

24. 
Amt der 
Vorarlberger Landesregierung 
Neues Landhaus 
6901 Bregenz 

25. 
Verbindungs stelle der 
Bundesländer beim 
Amt der NÖ Landesregierung 
Schenkenstraße 4 
1010 Wien 

26. 
Bundeskammer fur Arbeiter und Angestellte 
Prinz Bugen-Straße 20-22 
1040 Wien 

-4-
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27. 
Wirtschaftskammer Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 

28. 
Bundesgremium des Handels mit 
Juwelen, Gold- und Silberwaren, Uhren, 
alter und moderner Kunst, Antiquitäten 
sowie Briefmarken und Numismatika 
Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 440 
1045 Wien 

29. 
Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs 
Löwelstraße 12 
1016 Wien 

30. 
Österreichische Notariatskammer 
Landesgerichtsstraße 20 
1010 Wien 

31. 
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 
Rotenturmstraße 13 
1011 Wien 

32. 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
Bennoplatz 4 
1080 Wien 

33. 
Rektorenkonferenz 
Liechtensteinstraße 22 
1090 Wien 

34. 
Österreichische Bischofskonferenz 
Wollzeile 2 
1010 Wien 

- 5 -
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35. 
Evangelischer Oberkirchenrat 
AundHB 
Severin Schreiber-Gasse 3 
1180 Wien 

36. 
Österreichischer Städtebund 
Rathaus 
1082 Wien 

37. 
Österreichischer Gemeindebund 
J ohannesgasse 15 
1010 Wien 

38. 
Österreichische Akademie 
der Wissenschaften 
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2 
1010 Wien 

39. 
Rat für archäologische Forschung 
Univ. Prof. Dr. Herwig Friesinger 
Franz Klein-Gasse 1 
1190 Wien 

F.d.R.d.A.: 

- 6 -

Wien, 6. November 1998 

Die Bundesministerin: 

E. Gehrer 
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ZI. 16.601l34-IV/3/98 

VORBLATT 

In hai t: 

Novellierung des Denkmalschutzgesetzes unter Einbeziehung des Ausfuhrverbotsgesetzes rur 

Kulturgut. 

Pro bl e m e:-

1. Der Umfang der UnterschutzsteIlungen von Denkmalen hinsichtlich deren Zugehör, Bestandteile, 

Nebengebäude etc. gibt immer wieder Anlass zur Unsicherheit, obwohl er in der Judikatur des Ver

waltungsgerichtshofes bereits weitestgehend eindeutig definiert ist. Das selbe ist auch von den Krite

rien zu sagen, die fur ein Denkmal jene ausschlaggebende Bedeutung haben, aus denen heraus fest

gestellt werden kann, dass eine Erhaltung tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

2. Durch die Bestimmung des § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz, die alle unbeweglichen und beweg

lichen Denkmale im weitesten Sinn, soweit sie sich im Eigentum einer Gebietskörperschaft, der Kir

c~e usw. befinden, kraft gesetzlicher Vermutung bis zur Feststellung des Gegenteils "kraft gesetz

licher Vermutung" (das heisst also praktisch automatisch) unter Denkmalschutz stellt, stehen seit 

1923 unbewegliche und bewegliche Denkmale in einem viel zu großen, unüberschaubaren Ausmaß 

unter Denkmalschutz. Mit dem bisherigen gesetzlichen Instrumentarium ist es nicht gelungen, fest

zustellen, welche Objekte in Österreich infolge dieser Automatik tatsächlich unter Denkmalschutz 

stehen. 

3. Möglichkeit der UnterschutzsteIlung auch von Park- und Gartenanlagen in besonders wichtigen 

Fällen. 

4. Abschaffung eines zu hohen bürokratischen Aufwandes bei geringfügigen Veränderungen eines 

Denkmals. 
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5. Eine bessere Abstimmung des Denkmalschutzrechts mit den Bestimmungen des Ausfuhtverbots

rechtes fur Kulturgut aber auch mit den Bestimmungen der Haager Konvention ist erforderlich. 

6. Eine bessere Anpassung des Ausfuhrverbotsrechtes fur Kulturgut an das EU-Recht ist aus grund

sätzlichen Überlegungen, obwohl eine rechtliche Anpassung mangels Konflikt mit EU-Recht nicht 

erforderlich ist, anzustreben. 

7. Beschaffung dringend benötigter zusätzlicher finanzieller Mittel. 

Pro b I e m lös u n g: 

Zu 1.: In den neugefassten Bestimmungen des § 1 werden klare Aussagen über den Umfang der 

UnterschutzsteIlungen hinsichtlich Zugehör, Bestandteile, mit den Objekten sonst fest verbundenen 

Teilen aber auch Ensembles und S~mmlungen sowie Gesamtanlagen getroffen. 

Des weiteren werden erstmals Kriterien dafur näher dargelegt, die Objekten jene Bedeutungverlei-. 

hen, dass sie derart ist, dass die Erhaltung dieser Objekte im öffentlichen Interesse gelegen ist, das 

heisst, dass sie unter Denkmalschutz gestellt werden können. 

Zu 2.: Derzeit stehen gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz alle Denkmale im weitesten Sinn (Objekte 

von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung, mag diese auch nur gering sein) dll;ßn 

automatisch ("kraft gesetzlicher Vermutung") bis zur Feststellung des Gegenteils unter Denkmal

schutz, wenn sie im Eigentum des Bundes, eines Landes oder von anderen öffentlich-rechtlichen 

Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich aqerkannten Kirchen oder Religionsgesell

schaften einschließlich ihrer Einrichtungen stehen. Dies bedeutet, dass ein Vielfaches von Objekten 

automatisch unt~r Denkmalschutz steht, als tatsächlich einem Unterschutzstellungsverfahren stand

halten könnte. Eine genaue Erfassung des u n b ewe g I ich e n Denkmalbestandes in Österreich 

wird bis spätestens 31. Dezember 2009 eine endgültige Fixierung der tatsächlich unter Schutz ste

henden unbeweglichen Objekte ermöglichen. 

Die solcher Art ~usgewählten Denkmale bleiben jedoch nur dann über das angegebene Datum hinaus 

unter Denkmalschutz, wenn sie überdies vom Bundesdenkmalamt durch Verordnung "vorläufig" als 

unter Denkmalschutz stehend festgestellt wurden. 
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Hinsichtlich jener b ewe g I ich e n, Denkmale, di~ gleichfalls kraft gesetzlicher Vermutung 

unter Denkmalschutz stehen, wird eine starke Einschränkung dadurch erzielt, dass die gesetzliche 

Vermutung des öffentlichen Interesses für Gebrauchsgegenstände, die in größerer Menge industriell 

oder handwerklich hergestellt wurden und weniger als 100 Jahre alt sind, nicht mehr zum Tragen 

kommt. 

Zu 3.: Für eine Anzahl genau festgelegter Park- und Gartenanlagen besteht die Möglichkeit, sie auch 

hinsichtlich der gestalteten Natur (und nicht nur hinsichtliph der Bauwerke) unter Denkmalschutz zu 

stellen. Diese Regelung bedarf einer Verfassungsbestimmung. 

Zu 4.: Die Vorschriften dahingehend, dass jede auch kleine Veränderung einschließlich jeder Reno

vierung einer gesonderten Bewilligung des Bundesdenklllalamtes bedarf, fuhrt dazu, dass einesteils 

die Beamten des Bundesdenkmalamtes durch die Masse pieser Veränderungsbewilligungen zeitlich 

überfordert sind oder aber dass - gesetzwidrigerweise - derartige Veränderungen keinem solchen 

Bewilligungsverfahren beim Bundesdenkmalamt unterzogen werden. 

Aus diesem Grunde werden nunmehr einfache Renovierqngsarbeiten, bei denen keine Beeinträchti

gung des Denkmals befürchtet werden muss, durch ein blqßes fiühzeitiges Anzeigeverfahren ersetzt. 

Zu 5.: Hinsichtlich jener beweglichen und unbeweglichen Gegenstände die unter die Bestimmungen 

der Haager Konvention. fallend festgestellt werden sollen, wird die Auswahl vor allem auch der 

durch andere Staaten üblichen Vorgangsweise angeglichen werden. Aus diesem Grunde ist es künftig 

auch selb~tverständliche Voraussetzung, dass diese Objekte zugleich unter Denkmalschutz gestellt 

sein müssen. 

Zu 6.: Um zu verdeutlichen, dass die Kompetenz "Denkmalschutz" nicht nur im Schutz der Denk

male vor Zerstörung und Veränderung sondern auch im Schutz vor der Verbringung besteht, sollen 

künftig die Bestimmungen über die Ausfuhr von Kulturgut (bisher geregelt in einem eigenen Gesetz, 

dem" Ausfuhrverbotsgesetz fuf Kulturgut") in das Denkmalschutzgesetz integriert werden. 

Die einschlägigen EU-Bestimmungen über das Verbot der bewilligungslosen Ausfuhr üb~rdie Zoll

grenzen der EU hinaus bzw. die Bestimmungen hinsichtlich der Rückgabe widerrechtlich ausge

fuhrter Kulturgüter zwischen den einzelnen EU-Staaten sind mannigfach. Sie basieren - so wie im 

österreichischen Ausfuhrverbotsgesetz rur Kulturgut - auf einer grundlegenden Liste von Waren-
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gruppen und Warenwertgruppen, die klarstellen sollen, hinsichtlich welcher Objekte eine Regelung 

durch die EU erfolgt. Daneben bleibt es jedem EU-Staat vorbehalten, Kulturgut im nationalen Inter

esse fur die Ausfuhr zu sperren. 

Die nunmehrige Regelung soll dahin gehen, dass durch die Ausfuhrverbotsbestimmungen ein Aus-, 

fuhrverbot ausschließlich auf Kulturgut beschränkt wird, das unter die gleiche Liste wie die. erwähnte 

EU-Liste fällt oder aber unter Denkmalschutz steht. Eine eigentliche Ausfuhrsperre ist nur dann 

möglich, wenn ein öffentliches Interesse an der Zurückbehaltung in Österreich besteht, das heisst, 

. wenn es unter Denkmalschutz steht. 

Aus diesem Grunde wird künftig der EU-Diktion folgend, der Begriff des "öffen~lichen Interesses" 

mit dem Begriff des "nationalen Interesses" gleichgestellt. 

Zu 7.: Der bereits bestehende Denkmalfonds (ein bloßer Verwaltungsfonds ohne Rechtspersönlich

keit) soll in besonderer Weise aktiviert und überdies auch fur die Möglichkeit des Ankaufs von 

Kulturgut im Interesse der Zurückbehaltung im Inland verwendet werden. Darüber hinaus erhält das 

Bundesdenkmalamt Teilrechtsfähigkeit, um so in flexibler Weise Spendengelder oder c~llenfalls auch 

andere Einkünfte (wie etwa aus der Vermietung) rascher und effizienter nutzbar machen zu können. 

K 0 S t e n: 

Erhöhte Kosten werden durch die Novelle unmittelbar nicht entstehen. Notwendige Änderungen in 

den Organisationsabläufen, interne Umstrukturierungen der Aufgabenbereiche und Schwerpunkte 

der Tätigkeiten verschiedener Abteilungen des Bundesdenkmalamtes sowie auch bei Freiwerden 

einzelner Planstellen durch deren Nachbesetzung auf Grund zum Teil völlig geänderter Anforde

rungsprofile werden personell ausreichen. Insgesamt wird es dadurch - bedauerlicherweise -

sicherlich zu gewissen Einschränkungen der anerkanntermaßen außerordentlich gründlichen 

wissenschaftlich - publizi~tischen Tätigkeiten des Bundesdenkinalamtes fuhren müssen: Die damit 

gleichzeitig freiwerdenden personellen Resourcen ganz besonders (aber nicht nur) in Form zahl

reicher Werkverträge werden fur die neuen erhöhten Aufgaben zum Einsatz zu bringen sein. 

Die vorgesehenen Erleichterungen bei den Verfahren zur Bewilligung geringfugiger Veränderungen 

(einschließlich bloßer Renovierungen) werden gleichfalls zu einer Erleichterung ~er Ermöglichung 

der Übernahme und Durchfuhrung der neuen Aufgaben beitragen. 
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EU-Konformität: 

. Sowohl das geltende Denkmalschutzgesetz als auch das geltende Ausfuhrverbotsgesetz fur Kulturgut 

sind EU-rechtskonform. Auf dem Gebiet der Ausfuhr von Kulturgut wird aber nunmehr eine noch 

engere, dem EU-Recht auch optisch viel deutlicher angepasste Rechtssituation geschaffen. 

Insgesamt ist die vorliegende Novelle daher EU-rechtskonform. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT 
UND KULtURELLE ANGELEGENHEITEN 

ZI. 16.601l34-IV/3/98 

ENTWURF 

Bundesgesetz vom ..................................... , mit welchem das Bundesgesetz betreffend 

Beschränkungen in der Veritigung über Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder 

kultureller Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - DMSG) geändert wird. 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 25. September 1923, BGBI.Nr. 53311923, betreffend Beschränkungen in der 

Verfugung über Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung 

(Denkmalschutzgesetz - DMSG) in der Fassung der Bundesgesetze BGBI.Nr. 9211959 (EGVG -

Novelle), 16711978,406/1988 und 473/1990 wird, wie folgt, geändert, dass es zu lauten hat: 

Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, 

künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung 

(Denkmalschutzgesetz - DMSG) 

1. Abschnitt 

,Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimm ungen, Geltungsbereich 

§1 

(1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen finden auf von Menschen geschaffene 

unbewegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich Überresten und Spuren gestaltender 

menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von ge-
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schichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung ("Denkmale") Anwendung, wenn 

ihre Erhaltung dieser Bedelltung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kann 

den Gegenständen fiir sicQ allein zukommen, aber auch aus der Beziehung oder Lage zu anderen 

Gegenständen entstehen. "Erhaltung" beinhaltet Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder 

Verbringung ins Ausland. 

(2) Die Erhaltung liegt dann im öffentlichen Interesse, wenn es sich bei dem Denkmal aus überregio

naler oder auch nur region~er (lokaler) Sicht um Kulturgut handelt, dessen Verlust eine Beeinträchti

gung des österreichichen Kulturgutbestandes hinsichtlich Qualität sowie ausreichender Vielzahl oder 

Vielfalt bedeuten würde, einschließlich einer durch die Erhaltung der Denkmale selbst anzustrebenden 

umfassenden geschichtlichen Dokumentation. 

(3) Stehen Denkmale zueinander in einem geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen 

Zusammenhang, so bilden diese Mehrheiten 

1. unbeweglicher Denkmale ein Ensemble bzw. 

2. beweglicher Denkmale eine Sammlung. 

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Abs. 1 an der Erhaltung (Unterschutzstellung) wird 

wirksam 

1. kraft gesetzlicher Verm4tung (§ 2) oder 

2. durch Verordnung des ~undesdenkmalamtes (§ 2a) oder 

3. durch Bescheid des Bunpesdenkmalamtes (§ 3). 

Ensembles und Sammlungen können durch Verfahren oder Verordnung gemäß Z 1 bis 3 auch zu 

einer Einheit erklärt werdep.. 

(5) Ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines Einzeldenkmals, eines Ensembles oder einer 

Sammlung besteht sowie ob oder wie weit es sich (auch) um eine Einheit handelt, die als einheitliches 

Ganzes zu erhalten ist, ist unter Bedachtnahme auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu ent

scheiden. Allgemein anerkannte internationale Bewertungskriterien können in die Beurteilung mit 

einbezogen werden. Wenn eine ausreichende Erforschung von Denkmalen - wie etwa bei nicht aus

gegrabenen BodendenkmaJen - noch nicht abgeschlossen ist, ist die bescheidmäßige Feststellung des 

öffentlichen Interesses an per Erhaltung nur dann zulässig, wenn die fiir die Unterschutzstellung er

forderlichen tatsächlichen Voraussetzungen auf Grund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes 

wenigstens wahrscheinlich sind und die unversehrte Erhaltung der Denkmale andernfalls gefabrdet 

wäre. 
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(6) 1. Die Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung eines Denkmals erfolgt grundsätz

lich in jenem Zustand, in dem es sich im Zeitpunkt des Rechtswirksamwerdens der Unterschutz

steIlung befindet. 

2. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht besondere Regelungen getroffen werden (§ 4 Abs. 1 Z 1, 

§ 6 Abs. 5) gelten die Bestimmungen fur Einzeldenkmale gleichermaßen auch fur Ensembles und 

Sammlungen. Mehrheiten unbeweglicher oder beweglicher Denkmale, die bereits von ihrer ur

sprünglichen oder späteren Planung und/oder Ausfuhrung her als im Zusammenhang stehend her

gestellt wurden (wie Schloß-, Hof- oder Hausanlagen mit Haupt- und Nebengebäuden aller Art, 

einheitlich gestaltete zusammeng~hörende Möbelgarnituren usw.) gelten mit allen befestigten oder 

umbauten Freiflächen als Einzeldenkmale. 

3. Werden nur Teile eines Denkmals, wie beispielsweise die Fassade eines Hauses, geschützt 
/ 

(Teilunterschutzstellung), so umfasst dieser Schutz auch die übrigen Teile in jenem Umfang, als dies 

fur die Erhaltung der eigentlich geschützten Teile unbedingt notwendig ist. 

(7) Durch die UnterschutzsteIlung eines Denkmals werden auch alle seine Bestandteile und das Zu

gehör sowie alle übrigen mit dem Denkmal verbundenen, sein überliefertes oder gewachsenes Er

scheinungsbild im Inneren oder Äußeren mitprägenden oder den Bestand (die Substanz) berührenden 

Teile einbezogen. Dazu zählt auch die auf einen besonderen spezifischen Verwendungszweck des 

Denkmals ausgerichtete Ausstattung oder Einrichtung, soweit sie auf unbegrenzte Dauer eingebracht 

wurde. 

(8) Die Erhaltung kann nicht im öffentlichen Interesse gelegen sein, wenn das Denkmal auf Grund 

seines statischen oder sonstigen substanziellen (physikalischen) Zustandes im Zeitpunkt der Unter

schutzsteIlung derart ist, dass eine Instandsetzung entweder überhaupt nicht mehr möglich ist oder 

mit derart großen Veränderungen in der Substanz verbunden wäre, dass dem Denkmal nach seiner 

Instandsetzung Dokumentationswert und damit Bedeutung als Denkmal nicht mehr in ausreichendem 

Maße zugesprochen werden könnte. Ausgenommen sind Denkmale, denen auch als Ruinen 

Bedeutung im obigen Sinn zukommt. 

(9) Die Begriffe "Denkmal" und "Kulturgut" sind gleichbedeutend, desgleichen "öffentliches Inter

esse" und "nationales Interesse". 

(10) Die Zuständigkeit des Bundesdenkmalamtes auf Grund dieses Bundesgesetzes wird von 

Bestimmungen über Verfahrenskonzentrationen in anderen Bundesgesetzen nicht berührt. 

(11) Ver fa s s u n g s b e s tim m u n g: Bei Park- und Gartenanlagen, die mit unbeweglichen 

Objekten, welche auf Grund dieses Bundesgesetzes bescheidmäßig unter Denkmalschutz stehen, in 
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besonderer künstlerischer oder geschichtlicher Weise sowie auch räumlich verbunden sind und über

dies in dem diesem Bundesgesetz angeschlossenen Anhang 2 aufgezählt werden, sind auch hinsicht

lich jener Teile, die aus gestalteter Natur gebildet werden, Denkmale und somit Angelegenheiten des 

Denkmalschutzes im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG. 
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2. Abschnitt 

Schutz vor Zerstörung oder Veränderung 

Vorläufige UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung 

§2 

(1) Bei Denkmalen gemäß § 1 Abs. 1 und 3, die sich im Eigentum des Bundes, eines Landes oder von 

anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich anerkannten 

Kirchen oder Religionsgesellschaften einschließlich ihrer Einrichtungen befinden (sowie von Denk

malen, auf die die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 zweiter und dritter Satz zur Anwendung kommen,) 

gilt das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung als gegeben (stehen solange unter Denkmalschutz), als 

das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag einer Partei (§ 27f) oder von Amts wegen (Abs. 2) das 

Gegenteil festgestellt hat (UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung). Diese gesetzliche Ver

mutung gilt auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende Eigentum im obigen Sinn lediglich 

durch Miteigentumsanteile einer Mehrzahl der genannten Personen zustande kommt. 

Die Vermutung gilt nicht fur Gebrauchsgegenstände, die in größerer Menge industriell oder hand

werklich hergestellt wurden und weniger als 100 Jahre alt sind, es sei denn, es handelt sich um Be

standteile oder Zugehör im Sinne des § 1 Abs. 9 eines unter Denkmalschutz stehenden Objekts. Aus

genommen von dieser gesetzlichen Vermutung sind auch Park- und Gartenanlagen gemäß § 1 Abs. 

11 hinsichtlich jener Teile, die aus gestalteter Natur gebildet werden. Die gesetzliche Vermutung ge

mäß diesem Absatz vermag eine bescheidmäßige Feststellung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 1 

Abs. 5 letzter Satz hinsichtlich des Vorliegens eines einheitlichen Ganzen von mehreren unbeweg

lichen oder beweglichen Denkmalen (Ensembles, Sammlungen) nicht zu ersetzen. 

(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts wegen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an 

der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich besteht ist. 

(3) Bescheidmäßige Feststellungen des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der 

Erhaltung eines Denkmals gemäß dem obigen Abs. 1 und 2, gemäß § 2a Abs. 5 und 6, § 4 Abs. 2 (in 

den Fassungen vor der Novelle BGBl.Nr. 167/1978), § 6 Abs. 2 und 5 und § 10 Abs. 3 bewirken 

(auch wenn es sich zugleich um ,eine Feststellung des Vorliegens eines einheitlichen Ganzen gemäß 

§ 1 Abs. 5 letzter Satz handelt), ohne zeitliche Begrenzung sämtliche Rechtsfolgen von Bescheiden 

gemäß § 3 Abs. 1 (UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 
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(4) Bei u n b ewe g I ich e n Denkmalen (einschließlich der gemäß § 1 Abs. 7 mitumfaßten 

Teile) endet die gesetzliche Vermutung gemäß Abs. 1 und damit die UnterschutzsteIlung bloß kraft 

gesetzlicher Vermutung mit 31. Dezember 2009. Dies gilt auch fur Fälle von UnterschutzsteIlungen 

gemäß § 6 Abs. 1 erster Satz. 
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Vorläufige UnterschutzsteIlung durch Verordnung 

§ 2a 

(1) Das Bundesdenkmalamt wird ermächtigt, unbewegliche Denkmale, die gemäß § 2 oder § 6 Abs. 1 

kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, durch Verordnung unter die Bestimmun

gen dieses Paragraphen zu stellen. Für die solcherart festgestellten Denkmale gilt weder die Beendi

gung der UnterschutzsteIlung gemäß § 2 Abs. 4 noch das Verbot der Veräußerung gemäß § 6 Abs. 1. 

Die Verordnung hat in genauer und unverwechselbarer Weise die topografischen und grundbücher

lichen Angaben der Denkmale zu enthalten. 

(2) Eine UnterschutzsteIlung auf Grund dieses Paragraphen hat zur Voraussetzung, dass es sich um 

Denkmale handelt, denen nach wissenschaftlicher Prüfung Bedeutung in einer Weise zuzusprechen 

ist, dass fiir den Fall der Durchfuhrung eines Feststellungsverfahrens gemäß Abs. 5 oder 6 die Fest

stellung zu erwarten ist, dass die Erhaltung als Einzeldenkmal oder als Teil eines Ensembles (auch als 

einheitliches Ganzes) tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist. Die Bestimmungen des § 1 

über die Bedeutung, Miteinbeziehung, Teilunterschutzstellung und dergleichen gelten in vollem 

Maße. 

(3) Das Bundesdenkmalamt hat vor Erlassung der Verordnung diese unter Anschluss kurzer gutächt

licher Angaben über die Bedeutung der einzelnen Denkmale im Äußeren wie im Inneren zumindest 

den Landeshauptmännern und den Bürgermeistern, in deren Gebiet die Denkmale gelegen sind, zur 

Kenntnis zu bringen und Gelegenheit zu geben, sich zu den beabsichtigten Feststellungen innerhalb 

einer Mindestzeit von drei Monaten zu äußern (Begutachtungsverfahren). 

(4) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind im Verordnungsblatt fiir die Dienstbereiche der Bundesministe

rien fiir Unterricht und kulturelle AngelegenheitenlWissenschaft und Verkehr sowie im Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung zu verlautbaren. 

(5) Nach erfolgter UnterschutzsteIlung durch Verordnung ist sämtlichen Eigentümern nachweislich 

von der anstelle der bisher bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) bestehenden nunmehr konkret 

erfolgten Feststellung des öffentlichen Interesses Kenntnis zugeben und ihnen gleichzeitig als 

Rechtsbelehrung mitzuteilen, dass sie, ebenso wie alle anderen Antragsberechtigten, im Sinne des § 2 

Abs. 1 nach wie vor befugt sind, einen Antrag dahingehend zu stellen, es möge festgestellt werden, 

dass das Vorliegen des öffentlichen Interesses an der Erhaltung in der Verordnung zu Unrecht ange

nommen wurde. Für die Einbringung dieses Antrages gibt es keine zeitliche Begrenzung. Über An

träge gemäß diesem Absatz ist binnen zwei Jahren zu entscheiden. 
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(6) Das Bundesdenkmalamt kann im Sinne des § 2 Abs. 2 jederzeit auch von Amts wegen verfah

rensmäßig feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsäch

lich gegeben ist. 

(7) Die Tatsache der Unterschutzstellung durch Verordnung ist im Grundbuch analog der 

Bestimmung des § 3 Abs. 3 ersichtlich fU machen. Die Mitteilung des Bundesdenkmalamtes an das 

Giundbuchgericht hat spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung zu erfolgen. 

(8) Die Abweisung des Antrages eines Berechtigten auf Feststellung, dass tatsächlich kein öffent

liches Interesse an der Erhaltung des Denkmals besteht, sowie gleichermaßen eine amtswegige posi

tive Feststellung auf Vorliegen dieses Interesses (entsprechend § 2 Abs. 1 und 2) hat die Wirkung 

einer UnterschutzsteIlung durch Bescheid (§ 3). Die Änderung ist dem Grundbuchgericht spätestens 

sechs Monate nach Rechtskraft dieser Bescheide mitzuteilen. 

(9) Soweit im Zuge von Begutachtungsverfahren gemäß Abs. 3 

- auch nicht unter Denkmalschutz stehende Denkmale von Eigentümern, die nicht in § 2 genannte 

physische oder juristische Personen sinp (Privateigentum), vom Bundesdenkmalamt begutachtet 

werden, 

- den Denkmalen Bedeutung im Sinne des Abs. 2 zukommt und 

- die Eigentümer dieser Denkmale in das Begutachtungsverfahren im Interesse einer möglichst 

einfachen Erfassung des Denkmalbestandes (vor allem im Rahmen von Ensembles) nachweislich mit 

einbezogen wurden, 

kann der Bundesminister fur Unterricfit und kulturelle Angelegenheiten das Bundesdenkmalamt 

ermächtigen, über die in Abs. 1 erteilte Verordnungsermächtigung hinaus auch einzelne oder alle 

dieser fur eine UnterschutzsteIlung vorgesehenen Denkmale in Privateigentum in die Verordnung 

miteinzubeziehen. Voraussetzung ist eine grundsätzlich positive (oder zumindest nicht negative) 

Stellungnahme des jeweiligen Eigentümers zu einer derart erfolgenden UnterschutzsteIlung. 

Vor Erteilung der Ermächtigung sind vom Bundesdenkmalamt dem Bundesminister fur Unterricht 

und kulturelle Angelegenheiten entspre~hende Verzeichnisse vorzulegen, aus denen die in die Ver

ordnung miteinzubeziehenden Objekte, pie Gründe fur ihre Miteinbeziehung und die Stellungnahmen 

der Eigentümer ersichtlich sind. Anträge auf Feststellung gemäß Abs. 5 und amtswegige Feststellun

gen gemäß Abs. 6 sind auch in diesen F~llen der Einbeziehung in eine Verordnung ohne zeitliche Be

grenzung möglich. 
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UnterschutzsteIlung durch Bescheid 

§3 

(1) Bei Denkmalen, die nicht bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2 Abs. 1 und § 6 Abs. 1) oder 

durch Verordnung (§ 2a) unter Denkmalschutz stehen, gilt ein öffentliches Interesse an ihrer Erhal

tung erst dann als gegeben, wenn sein Vorhandensein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid fest

gestellt worden ist (UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 

(2) Der Umstand, dass sich ein (bewegliches) Denkmal auf Grund dieses Bundesgesetzes widerrecht

lich oder mit Zustimmung des Bundesdenkmalamtes rechtmäßig, jedoch nur vorübergehend außer

halb des Staatsgebietes der Republik Österreich befindet, hindert eine Unteschutzstellung nicht. 

(3) Die Tatsache der Unterschutzstellung eines unbeweglichen Denkmals durch Bescheid (§ 3 As. 1) 

bzw. diesem in ihren Folgen gleichgestellten Bescheide (§ 2 Abs. 3, § 2a Abs. 8, § 6 Abs. 2) ist über 

Mitteilung des Bundesdenkmalamtes im Grundbuch (Eisenbahnbuch, Bergbuch) von Amts wegen er

sichtlich zu machen. Bei Wegfall des festgestellten öffentlichen Interesses an der Erhaltung ist die 

Ersichtlichmachung über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. Das 

Bundesdenkmalamt ist zu Mitteilungen gemäß diesem Absatz nur soweit verhalten, als entsprechende 

Verfahren von ihm durchgefiihrt wurden. Die Mitteilung hat spätestens jeweils sechs Monate nach 

Eintritt der Rechtskraft zu erfolgen. 

(4) Die UnterschutzsteIlung von Park- und Gartenanlagen auch hinsichtlich ihrer gestalteten Natur 

(§ 1 Abs. 11) kann nur auf Grund dieses Paragraphen erfolgen. Zuvor ist auf wissenschaftlicher Basis 

ein dem Bescheid zu Grunde liegendes gutächtliches Konzept (Parkpflegewerk) zu erstellen, das 

planlich und beschreibend sowohl den Istzustand als auch einen allfällig anzustrebenden Sollzustand 

der Park- oder Gartenanlage zu enthalten hat. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25 von 316

www.parlament.gv.at



10 

Verbot der Zerstörung und Veränderung von Denkmalen 

Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Absicherungsarbeiten bei Gefahr 

§4 

(1) Bei Denkmalen, die unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung sowie jede Veränderung, die 

den Bestand (Substanz), die überlieferte (gewachsene) Erscheinung oder künstlerische Wirkung be

einflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 verboten. Im Einzelnen gelten nachfolgende 

Regelungen: 

1. Als Zerstörung eines Denkmals gilt dessen tatsächliche vollständige Vernichtung. Eine solche liegt 

auch dann vor, wenn noch einzelne wesentliche Teile erhalten geblieben sind, jedoch die Bedeutung 

nicht mehr in einem Ausmaß vorhanden ist, die die Erhaltung der Reste weiterhin als im öffentlichen 

Interesse gelegen erscheinen lässt. Die Feststellung hat in einem Verfahren gemäß § 5 Abs. 6 zu 

erfolgen. Stehen nur Teile eines Objekts unter Denkmalschutz, dann gelten diese Bestimmungen unter 

Zugrundelegung des § 1 Abs. 6 Z. 3 sinngemäß. Für Zwecke der Beurteilung, ob Ensembles oder 

Sammlungen, die als Einheit unter Denkmalschutz gestellt wurden (§ 1 Abs. 4 letzter Satz), als solche 

zerstört oder nur verändert wurden, sind diese Bestimmungen so anzuwenden, als handle es sich bei 

diesen Einheiten jeweils insgesamt um ein Einzeldenkmal. Die Zerstörung eines Denkmals, das nur als 

Teil einer solchen Einheit (und nicht auch als Einzeldenkmal) unter Denkmalschutz steht, stellt 

jedenfalls stets nur die Veränderung des Ensembles oder der Sammlung dar. 

2. Einer Zerstörung gemäß Zif 1 ist gleichzuhalten, wenn der Eigentümer oder sonstige fur die 

Instandhaltung Verantwortliche die Durchfuhrung der fur den Bestand des Denkmals unbedingt 

notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen in der offenbaren Absicht, es zu zerstören, unterlässt, . 

obwohl es sich um Maßnahmen handelt, die dem Eigentümer (Verantwortlichen) zumutbar sind, weil 

die Beseitigung keine oder nur geringe Geldmittel erfordert (wie z.B. die Ergänzung einzelner 

zerbrochener Dachziegel, Verschließung offenstehender Fenster und dergleichen). Soweit derartige 

Maßnahmen von den Genannten ausnahmsweise nicht durchgefuhrt werden können, haben sie dies 

dem Bundesdenkmalamt nach Kenntnis unverzüglich unter Angabe der Gründe, warum sie diese 

Maßnahmen nicht zu setzen in der Lage sind, schriftlich mitzuteilen. 

3. Eine Zerstörung von Park- und Gartenanlagen liegt vor, wenn 

a) hinsichtlich der gebauten Teile (einschließlich etwaiger Skulpturen und dergleichen) die Zerstö

rung einen Umfang gemäß Ziffer 1 erreicht hat oder 
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b) wenn bei Anlagen, bei denen (auch) die gestaltete Natur geschützt ist, die Zerstörung auch hin

sichtlich der gestalteten Natur so weit erfolgt ist, dass die Wiedererrichtung faktisch einer Neuanlage 

gleichkommen würde und die UnterschutzsteIlung aus diesem Grund gemäß § 5 Abs. 6 aufgehoben 

werden muss. 

Ein Abgehen vom Konzept gemäß § 3 Abs. 4 bei der Pflanzung und Bearbeitung von Park- und 

Gartenanlagen stellt eine bewilligungspflichtige Veränderung dar. 

(2) Sollen an unbeweglichen Denkmalen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten im üblichen not

wendigen Umfang durchgefuhrt werden, die 

- in der bisherigen Form und dem gleichen Material wie bisher vorgenommen werden und 

- keinerlei größere Eingriffe (wie eine größerflächige Erneuerung des Putzes oder die Erneuerung 

mehrerer Fenster etc.) erfordern und 

- auch nicht erwartet werden kann, dass wesentliche und allenfalls verdeckte Teile des Denkmals 

(z.B. Sgraffiti oder Fresken) beschädigt werden 

besteht die Möglichkeit, dass der Eigentümer die beabsichtigte Durchfuhrung solcher Instandhal

tungsmaßnahmen anstelle eines formellen Veränderungsantrages gemäß § 5 Abs. 1 dem Bundes

denkmalamt bloß durch Anzeige zur Kenntnis bringt. Diese Anzeige hat mindestens drei Monate vor 

Durchfuhrung schriftlich unter Verwendung offizieller Formulare zu erfolgen. 

Dem Bundesdenkmalamt kommt das Recht zu, innerhalb von zwei Monaten nach Einlangen der , 

Mitteilung schriftlich festzustellen, dass die bewilligungslose Durchfuhrung der Maßnahmen nicht 

oder nur unter bestimmten Bedingungen oder nur in. einem bestimmten Umfang möglich ist. Eine 

Begründung kann entfallen. Gegen diese Feststellung besteht kein Rechtsmittel. Dieser Feststellung 

folgend bedürfen alle nicht bewilligten oder abweichenden Maßnahmen sodann eines entsprechenden 

formellen Antrages auf Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1. 

Im Falle des unerwarteten Auffindens wesentlicher Teile wie etwa Sgraffiti, Fresken, sonstiger bisher 

verdeckter besonderer Baudetails usw., sind die Arbeiten in diesem Bereich zu unterbrechen und an 

das Bundesdenkmalamt ein Antrag gemäß § 5 Abs. 1 zu stellen. 

(3) Unbedingt notwendige Absicherungsmaßnahmen, die bewilligungspflichtige Handlungen im Sinne 

des Abs. 1 sind, können bei Gefahr im Verzug ohne vorherige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes 

- jedoch bei gleichzeitiger Anzeige an dieses - getroffen werden. 
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Bewilligung der Zerstörung oder Veränderung von Denkmalen 

Denkmalschutzaufbebungsverfahren 

§5 

(1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 oder einer vom Bun

desdenkmalamt abgelehnten bloß anzeigepflichtigen Maßnahme (§ 4 Abs. 2) bedarf der Bewilligung 

des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um eine Maßnahme bei Gefahr im Verzug (§ 4 

Abs. 3). Der Nachweis des Zutreffens der fur eine Zerstörung oder Veränderung geltendgemachten 

Gründe obliegt dem Antragsteller. Er hat auch die entsprechenden Pläne in ausreichendem Umfang 

beizubJingen. Das Bundesdenkmalamt hat alle vom Antragsteller geltend gemachten oder von Amts 

wegen wahrgenommenen Gründe, die fur eine Veränderung sprechen, gegenüber jenen Gründen ab

zuwägen, die fur eine unveränderte Erhaltung des Denkmals sprechen. Hiebei kann das Bundesdenk

malamt den Anträgen auch nur teilweise oder in abgeänderter Form stattgeben. 

(2) In Verfahren gemäß Abs. 1 wegen beantragter Veränderungen eines Denkmals kann das Bundes

denkm'llamt in einem bewilligenden Bescheid bestimmen, welche Detailmaßnahmen, über die erst im 

Zuge der Durchfuhrung der Arbeiten endgültig entschieden werden kann, noch ergänzend der Festle

gungen des Bundesdenkmalamtes bedürfen. 

(3) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung eines unbeweglichen Denkmals gemäß Abs. 1 ist

außer Qei Gefahr im Verzug - der Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. Diese Bestimmung gilt nicht fur 

Bodendenkmale (§ 8 Abs. 1). 

(4) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Jahren tatsächlich 

Gebrauch gemacht wird. 

(5) 1. Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 ist dem Antrag auf Veränderung eines dem Gottes

dienst gewidmeten Denkmals (samt zugehöriger Nebenobjekte) einer gesetzlich anerkannten Kirche 

oder Religionsgesellschaft einschließlich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall so weit stattzugeben, als 

die Veränderung fur die Ausübung des Gottesdienstes nach den zwingenden liturgischen Vorschriften 

der ge~etzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft notwendig ist. Als notwendig gelten vor 

allem jene Vorschriften, ohne deren Beachtung die regelmäßige Abhaltung allgemeiner Gottesdienste 

nicht gestattet wäre, doch ist auch auf den Umstand Bedacht zu nehmen, dass den Gläubigen die 

regelm~ßige Teilnahme am Gottesdienst in ausreichendem Maße ermöglicht wird. Art und Umfang 

der Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundesdenkmalamtes durch eine von der zuständigen Ober-. 

behörde der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft ausgestellten begründeten Bescheinigung 

nachzuweisen. In dieser Bescheinigung ist auch darzulegen, welche Konsequenzen sich (zwingend) 
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daraus ergeben würden, wenn den als notwendig beantragten Veränderungen nicht in der beantragten 

Weise oder im beantragten Umfang entsprochen wird. Tatsachenbehauptungen sind glaubhaft zu 

machen. In dieser Bescheinigung ist zu allfälligen Gegenvorschläg~n des Bundesdenkmalamtes 

Stellung zu nehmen. 

2. Dem Bundesdenkmalamt steht das Recht zu, unter Berücksichtigung bzw. auf Grund der Aussagen 

in dieser Bescheinigung binnen 3 Monaten nach Erhalt einen neuerlichen Gegenvorschlag zu erstellen. 

Im Falle der Ablehnung auch dieses Gegenvorschlages kann abermals die Vorlage einer begründeten 

Bescheinigung verlangt werden. Der BJlndesminister fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

kann das Problem mit dem Ersuchen Ul11 Stellungnahme an die nach den Regelungen der jeweils be

troffenenen Kirchen oder Religionsgesellschaften regionalen, nationalen oder internationalen obersten 

Instanzen herantragen, allenfalls auch mit dem Ersuchen, auf die beantragte Veränderung im Hinblick 

auf einen besonders großen Schaden fuf den Denkmalschutz zu verzichten. Der Antragsteller ist von 

diesem Vorgang in Kenntnis zu setzen. 

Die Frist der Entscheidungspflicht gemäß § 73 A VG beträgt in Verfahren gemäß diesem Absatz zwei 

Jahre, jedenfall aber bis drei Monate na~h Eintreffen einer endgültigen Antwort seitens der obersten 

befC!-ssten kirchlichen Instanz. Sollte eine Antwort nicht innerhalb von zwei Jahren erfolgen, gelten die 

fur den Veränderungsantrag vorgebrachten Gründe als nicht zwingend. 

(6) Denkmale (einschließlich Ensembles und Sammlungen), die unter Denkmalschutz stehen und die 

etwa durch Zeitablauf, Unglücksfälle oder widerrechtlich ohne Bewilligung (§ 5 Abs. 1) zerstört oder 

verändert wurden oder aus sonstigen Qründen nicht mehr eine Bedeutung besitzen, deretwegen sie 

unter Denkmalschutz gestellt werden könnten, stehen weiterhin (auch hinsichtlich bloßer Reste) so 

lange unter Denkmalschutz, bis das Bundesdenkmalamt von Amts wegen oder über Antrag (§ 27 f) 

bescheidmäßig festgestellt hat, dass al1 der Erhaltung kein öffentliches Interesse mehr (oder ein

schränkend nur mehr an Teilen) besteht (Denkmalschutzaufhebungsverfahren). Vom Antragsteller ist 

das Zutreffen der fur die Denkmalschut~ufhebung geltend gemachten Gründe nachzuweisen; soweit 

die bescheidmäßige rechtskräftige UnterschutzsteIlung mehr als 70 Jahre zurückliegt, ist die 

Geltendmachung der Gründe auch ohne Nachweis möglich. 
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Veräußerung und Belastung von Denkmalen 

Einheit von Sammlungen 

§6 

(1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die lediglich kraft geset~licher Vermutung unter 

Denkmalschutz stehen (§ 2 Abs. 1), bedarfder Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Werden der

artige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes freiwillig veräußert, sodass daran zu

mindest zur Hälfte Eigentum von nicht in § 2 Abs. 1 erster Satz genannt~n Personen entsteht, so 

unterliegen sie dennoch nach wie vor den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den sich daraus erge

benden Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Veräußerung durch Gesetz erfolgt, ·endet diese Fortdauer 

funf J abre nach erfolgtem Eigentumsübergang. 

(2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung gemäß Abs. 1 darf nur bei gleichzeitiger Namhaftmachung 

des Erwerbers erteilt werden. Vor Entscheidung über eine Erteilung oder Ablehnung der Bewilligung 

zur Veräußerung an eine nicht in § 2 genannte Person ist gemäß § 2 Ab~. 2 festzustellen, ob ein 

öffentliches Interesse an der Erhaltung des Denkmals tatsächlich besteht. ~m Falle der Feststellung 

des Nichtbestehens ist das Verfahren formlos einzustellen. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von zwei Jahren Gebrauch 

gemacht wird. 

(4) Die Veräußerung von Denkmalen, deren Erhaltung durch Verordnung gemäß § 2a oder durch 

Bescheid gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß einem sonstigen in ~ 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren als im 

öffentlichen Interesse gelegen festgestellt wurde, hat der Veräußerer (oder sonstige Verfugungsbe

rechtigte, wie etwa der Kommissionär) unter Namhaftmachung des Erw~rbers ohne Verzug dem 

Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Die erfolgte Feststellung des öffentlichen ~nteresses wird durch den 

Eigentumswechsel nicht berührt. Der Veräußerer (oder sonstige V erfugungsberechtigte) ist unbe

schadet der Bestimmung des § 2a Abs. 7 und § 3 Abs. 3 verpflichtet, den Erwerber eines solchen 

Denkmals davon in Kenntnis zu setzen, dass es den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unter

liegt. 

(5) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung einzelner Gegenstände aus einer Sammlung bedarf 

der schriftlichen· Bewilligu,ng des Bundesdenkmalamtes, wenn das Bundespenkmalamt diese Samm

lung als Einheit (§ 1 Abs. 4 letzter Satz) unter Denkmalschutz gestellt hat. Die freiwillige Veräuße

rung oder Belastung ohne diese Bewilligung ist verboten und gemäß § 879 des Allgemeinen bürger

lichen Gesetzbuches nichtig. Eine auf einzelne Gegenstände einer solchen Sammlung gefuhrte Exeku

tion ist auf Antrag des Bundesdenkmalamtes einzustellen. Wird die Exekution auf sämtliche Gegen-
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stände einer solchen Sammlung gefuhrt, so können sie, wenn das Bundesdenkmalamt dem Gericht 

rechtzeitig anzeigt, dass es sich um eine einheitliche Sammlung im Sinne des § 1 Abs. 4 letzter Satz 

handelt, nur zusammen verwertet werden. 

Der Umstand, dass Gegenstände einer zur Einheit erklärten Sammlung zwischenzeitig (etwa durch 

Erbgang) in das Eigentum (Miteigentum) einer größeren Anzahl von Personen gelangten, ändert 

nichts an der rechtlichen Fortdauer dieser Sammlung als Einheit. Dem Bundesdenkmalamt steht in 

diesem Fall das Recht zu, von Amts wegen bescheidmäßig die Einheit der Sammlung aufzuheben 

oder Einheiten bescheidmäßig neu festzusetzen. 
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Umgebungsschutz 

§7 

(1) Zur Vermeidung der Gefahrdung und Beeinträchtigung des Bestandes oder Erscheinungsbildes 

von unbeweglichen Denkmalen durch Veränderung in ihrer Umgebung (z.B. durch Anbringung von 

Reklameschildern, Schaukästen, Aufschriften und dgl.) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf An

trag des Bundesdenkmalamtes oder - bei Gefahr im Verzug - von Amts wegen Verbote zu erlassen. 

(2) Verbote und Anordnungen gemäß Abs. 1 sind, wenn sie sich an einen unbestimmten Personen

kreis wenden, durch Verordnung, andernfalls durch Bescheid zu erlassen. 
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Zufallsfunde von Bodendenkmalen 

§8 

(1) Werden unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche Gegenstände, die infolge ihrer Lage, Form oder 

Beschaffenheit offenkundig den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegen könnten 

(Bodendenkmale), aufgefunden (Zufallsfunde), so ist dies sofort, spätestens aber an dem der Auffin

dung folgenden Tag, dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Gleiches gilt auch fiir Bodendenkmale, die 

lediglich durch Ereignisse wie Regen, Pflügen oder dergleichen zufaIlig teilweise oder vollständig ari 

die Oberfläche gelangten. Die Meldung kann innerhalb der erwähnten Frist wahlweise auch an die fur 

den Fundort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, an eine der nächstgelegenen Dienststellen der 

Bundesgendamerie oder Bundespolizei, an den zuständigen Bürgermeister oder an ein öffentliches 

Museum, das einer Gebietskörperschaft gehört, erfolgen; diese Stellen haben das Bundesdenkmalamt 

von der Meldung derart unverzüglich in Kenntnis zu setzen, dass bei diesem die Nachricht spätestens 

am dritten Werktag nach Erstattung der Meldung vorliegt. 

(2) Zur Anzeige sind verpflichtet: der Finder, der Eigentümer des Grundstückes, ein allfaIliger Bau

berechtigter, der Mieter oder der Pächter des konkreten Grundstückteiles sowie im Falle einer Bau

fiihrung der örtlich verantwortliche Bauleiter. 
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Maßnahmen zur Sicherung der FundsteIle 

und der Funde von Bodendenkmalen 

§9 

( f 

(1) Der Zustand der FundsteIle und der aufgefundenen Gegenstände (Fund) ist bis zum Ablauf von 

fünf Werktagen ab erfolgter Meldung unverändert zu belassen, wenn nicht Organe des Bundesdenk

malamtes oder ein vom Bundesdenkmalamt Beauftragter diese Beschränkung zuvor aufhebt oder die 

Fortsetzung von Arbeiten gestattet, es sei denn Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen oder 

für die Erhaltung der Funde im Verzug. Soweit Bewilligungen im Hinblick darauf erfolgen, dass keine 

oder keine nennenswerte Beeinträchtigung der Interessen des Denkmalschutzes eintritt, genügt das 

Festhalten in einer Niederschrift. 

(2) Besteht Gefahr, dass bewegliche Fundgegenstände abhanden kommen könnten, sind diese vom 

Finder trotz der Bestimmung des Abs. 1 in möglichst sicheren Gewahrsam zu nehmen oder - etwa 

einer in § 8 Abs. 1 genannten Institution - zur Aufbewahrung zu übergeben. Ansonsten sind das 

Bundesdenkmalamt oder seine Beauftragten berechtigt, die Funde zu bergen sowie die notwendigen 

Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhan

dener oder vermuteter Bodendenkmale zu treffen. 

(3) Die aufgefundenen Bodendenkmale unterliegen vom Zeitpunkt des Auffindens bis zum Abschluss 

der in Abs. 4 umschriebenen Arbeiten, längstens aber auf die Dauer von sechs Wochen ab Abgabe der 

Fundmeldung (§ 8 Abs. 1), den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes, und zwar während dieser 

Zeit einheitlich gemäß den Bestimmungen bei UnterschutzsteIlungen durch Bescheid (§ 3 Abs. 1). Bis 

zum Ende dieser Frist hat das Bundesdenkmalamt auch in jenen Fällen, in denen es sich um Gegen

stände handelt, für die ohnehin die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 zum Tragen kämen, zu entscheiden, 

ob diese Bodendenkmale weiterhin den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes (in allen Fällen nach 

den Rechtsfolgen für UnterschutzsteIlungen durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 1) unterliegen; einem 

Rechtsmittel gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Soweit hinsichtlich 

Bodendenkmalen bereits vor ihrer konkreten Auffindung (Ausgrabung) gemäß § 3 Abs. 1 oder ge

mäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren bescheidmäßig festgestellt wurde, dass die 

Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, erübrigt sich eine neuerliche bescheidmäßige Ent

scheidung des Bundesdenkmalamtes gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes. 

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des § 12 Abs. 1 sind Finder, Eigentümer, dinglich Verfugungs

berechtigte oder unmittelbare Besitzer des Fundgrundstückes verpflichtet, die auf diesem aufgefun

denen beweglichen Gegenstände über Verlangen des Bundesdenkmalamtes - befristet auf längstens 

zwei Jahr~ - diesem zur wissenschaftlichen Auswertung und Dokumentation zur Verfugung zu 

stellen. 
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19 I f 
(5) Unabhängig von allen anderen rechtlichen Folgen gelten die Bestimmungen dieses Paragraphen 

(j.uch fur jene Grabungen, die entgegen den Grabungsbestimmungen des § 11 durchgefuhrt werden. 
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, 
Erwerb von Miteigentumsanteilen bei Bodendenkmalen 

durch Gebietskörperschaften 

§10 

(1) Werden bei Grabungen und anderen wissenschaftlichen Nachforschungen, die durch Organe von 

Gebietskörperschaften einschließlich deren Museen, Sammlungen oder sonstigen wissenschaftlichen 

Einrichtungen oder auf deren Anordnung bzw. Ersuchen durchgefiihrt werden, bewegliche Gegen

stände gefunden oder zu Tage gefördert, die so lange im Boden verborgen gewesen sind, dass ihr 

Eigentümer nicht mehr ermittelt werden kann, besteht im Interesse einer gesicherten Verwahrung in 

der wissenschaftlichen Sammlung einer Gebietskörperschaft ein Ablöserecht der Gebietskörperschaft, 

die Hälfteeigentümerin ist, an jenem Eigentumsanteil, der dem Eigentümer des Grundes durch die 

Bestimmung des § 399 ABGB zukommt. Das Gleiche gilt auch fur jene Fälle, in denen dem Bund 

gemäß § 400 ABGB im Hinblick auf unerlaubte Handlungen des Finders dessen Anteil zugefallen ist. 

Bodendenkmale gelten - unabhängig von ihrem Verkehrswert - stets als Schatzfund. 

(2) Das Ankaufsrecht gemäß Abs. 1 muss binnen drei Jahren nach dem Tag des Eigentumserwerbs 

durch Fund an der Hälfte (oder im Fall des Übergangs des Eigentums an den Bund gemäß § 400 

ABGB ab diesem Tag) schriftlich geltend gemacht werden. Der Grundeigentümer hat im. Falle der 

gänzlichen oder teilweisen Ausübung des Ankaufsrechts Anspruch auf einen im redlichen Verkehr 

üblichen Preis in Höhe des im Inland voraussichtlich erzielbaren höchsten Verkaufspreises einschließ

lich Umsatzsteuer an Letztkäufer (Verkehrswert). Die Kosten der Grabung (Nachforschung), der 

Reinigung und Restaurierung können bei Berechnung des Preises nicht aufgerechnet werden, aber 

die durch die Restaurierung erfolgte Wertsteigerung von dem, der die Kosten der Restaurierung nicht 

getragen hat, auch nicht geltend gemacht werden. Soweit eine Einigung nicht zustandekommt, ist das 

Ankaufsrecht im Zivilrechtsweg geltend zu machen, andernfalls das Ankaufsrecht nach funf Jahren 

erlischt. 

(3) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten auch fur die Funde jener Grabungen, die dritte 

Personen auf Grundstücken durchfuhren, die einer Gebietskörperschaft gehören und bei welchen 

daher eine Gebietskörperschaft Hälfteeigentümerin als Grundeigentümerin wird. 
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Bewilligungen und Verpflichtungen bei Grabungen nach Bodendenkmalen 

§11 

(1) Die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche bzw. des Grundes unter Wasser (Gra

bung) und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Unter

suchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche dürfen nur 

mit Bewilligung des Bundesdenkmalmtes vorgenommen werden, soweit Abs. 2 und 9 nichts anderes 

vorsehen (Forschungsgrabung). Eine derartige Bewilligung kann nur an Personen erteilt werden, die 

ein einschlägiges Universitätsstudium absolviert haben. Bewilligungen können, nur physischen Per

sonen und nur fur konkrete Grabungsvorhaben erteilt werden, die im Bewilligungsbescheid klar 

(unter Anschluss von Plänen, die der Antragsteller beizubringen hat) zu umschreiben sind. Bewilli

gungen gemäß diesem Absatz können mit Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen ver

bunden sein (hinsichtlich Fläche und Tiefe, Art der Durchfuhrung, Meldepflichten, Kontrollen usw.). 

Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Grabungsgenehmigung auf Grund der Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes besteht nicht. 

(2) Angehörige des Bundesdenkmalamtes, bedürfen fur amtswegige Grabungen keiner Bewilligung 

gemäß Abs. 1. 

(3) Die nach Abs. 1 Berechtigten haben den Beginn einer Grabung (sowie allfällig vorangehender 

Untersuchungen) auf einem Grundstück bzw. auf mehreren zusammenhängenden Grundstücken dem 

Bundesdenkmalamt unverzüglich schriftlich zu melden. 

(4) Funde sind grundsätzlich analog den Bestimmungen des § 8 anzuzeigen. Bewilligungen und An

zeigen im Sinne des Abs. 1 und 3 ersetzen diese Anzeigepflicht nicht, doch trifR im Falle von Gra

bungen, die nach den Bestimmungen dieses Paragraphen durchgefuhrt werden, die Meldepflicht nur 

den Grabungsleiter, den Finder sowie den allfälligen Auftraggeber. Weitere Funde sind dem Bundes

denkmalamt lediglich einmal jährlich, spätestens drei Monate nach Ablauf des Jahres, in dem der 

jeweilige Fund erfolgte, zu melden. Die Meldungen haben in Form und Umfang wissenschaftlichen 

Grundsätzen der Forschung und Dokumentation zu entsprechen. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 

und 4 sowie des § 10 gelten analog. Die Frist des § 9 Abs. 3 endet erst jeweils sechs Wochen nach 

Einlangen dieser Meldungen beim Bundesdenkmalamt. 

(5) Den nach Abs. 1 und 2 Berechtigten sind die Veränderungen und Zerstörungen an Bodendenk

malen nur in jenem Ausmaß gestattet, als dies durch eine wissenschaftliche Grabungsarbeit unver

meidlich und daher notwendig ist. Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen jedoch bereits gemäß § 3 
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Abs. 1 oder gemäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren bescheidmäßig festgestellt 

wurde, dass die Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, bedarf die Grabung wegen der damit 

zwangsläufig verbundenen Veränderungen oder Zerstörungen auf jeden Fall auch der Bewilligung des 

Bundesdenkmalamtes gemäß § 5 Abs. 1. 

(6) Dem Bundesdenkmalamt ist neben den Meldungen gemäß Abs. 3 und 4 in regelmäßigen Ab

ständen (wenigstens drei Monate nach Ablauf jedes KalendeIjahres) über durchgefuhrte Grabungen 

ein umfassender Bericht mit allen zur anschaulichen Darstellung notwendigen Zeichnungen, Plänen, 

Fotos und sonstigem Dokumentationsmaterial vorzulegen. 

(7) Das Bundesdenkmalamt hat sämtliche eingehenden Anzeigen und Berichte gemäß den §§ 8, 9 und 

11 (einschließlich der Ergebnisse der vom Bundesdenkmalamt selbst gemachten Funde) aus dem ge

samten Bundesgebiet in einer Fundkartei zu sammeln und, soweit sie wissenschaftlich relevant sind, 

im Rahmen eines jährlichen Druckwerkes unter Beachtung der Bestimmungen des § 12 Abs. 4 als 

übersichtliche Gesamtdokumentation zusammenzufassen. Die Zeit zwischen dem erfolgten Fund und 

. der Aufnahme in die Dokumentation soll funf Jahre nicht überschreiten. 

(8) Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen, auch wenn sie sich noch unter der Erdoberfläche befinden, 

durch einen in einem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 oder in einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten 

Verfahren ergangenen Bescheid festgestellt wurde, dass die Erhaltung im öffentlichen Interesse gele

gen ist, bedarf jede Verwendung von Metallsuchgeräten oder sonstigen Bodensuchgeräten auf diesen 

Grundstücken zu welchem Zweck immer - ausgenommen durch die in Abs. 1, 2 und 9 erwähnten 

Personen (und ihre Beauftragten) im Rahmen ihrer Grabungs- und Untersuchungsberechtigung - der 

Bewilligung des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um Arbeiten zur Beseitigung von 

das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum bedrohenden plötzlich und unerwartet auftauchenden 

Gefahren. In diesem Falle können die Arbeiten bei umgehender Mitteilung an die in § 8 Abs. 1 

genannten Behörden oder Einrichtungen durchgefuhrt werden, die diese Mitteilungen unverzüglich an 

das Bundesdenkmalamt weiterzuleiten haben. 

(9) Grabungen im Auftrag des Bundesministers fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten oder 

des Landeshauptmanns bedürfen keiner Bewilligung des Bundesdenkmalamtes gemäß den §§ 5, 9 

und 11, wenn sie im Rahmen von Berufungsverfahren oder in Wahrnehmung der Aufsichtspflicht im 

unbedingt notwendigen Ausmaß erfolgen. Die in den §§ 8, 9 und 11 vorgesehenen Meldepflichten 

gelten insofern, als der Beginn der Grabungen gemäß Abs. 3 dem Bundesdenkmalamt zu melden ist; 

überdies ist von allfälligen Fundergebnissen dem Bundesdenkmalamt innerhalb von sechs Monaten 

nach Abschluss der Grabungen eine Meldung gemäß Abs. 4, dritter Satz, zu übermitteln. 
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Auskunftspflicht, Besichtigungs-, Überwachungs- und Kennzeichnungsberechtigung 

§ 12 

(1) Jedermann ist verpflichtet, zur Ermittlung und Auffindung von Denkmalen und zur Verzeichnung, 

zur Beaufsichtigung (Kontrolle) und Bewahrung (Rettung) vorhandener Denkmalbestände der in § 1 

bezeichneten Art dem Bundesdenkmalmat und dessen Organen· alle geforderten Auskünfte zu erteilen 

und diesen (samt Hilfspersonen) die Besichtigung und wissenschaftliche Untersuchung der in Frage 

kommenden Denkmale und vermuteten Bodenfunde zu gestatten. Hiezu zählt auch die Gestattung 

von Restaurierproben, von Fotoaufuahmen und von Grabungen. In den Fällen der mittelbaren 

Bundesverwaltung sind bei Gefahr im Verzug Berechtigte auch der Landeshauptmann sowie die 

Bezirksverwaltungsbehörde und deren Organe (samt Hilfspersonen), im Falle von Grabungen unter 

besonderer Beachtung der Bestimmungen des § 11 Abs. 9. 

(2) Eigentümer oder sonstige fur die Instandhaltung geschützter Denkmale Verantwortliche sind 

überdies verpflichtet, dem Bundesdenkmalamt über Befragen Schäden und Mängel, die an diesen 

beweglichen oder unbeweglichen Denkmalen auftreten, zu nennen und hierüber auch hinsichtlich der 

Ursache Auskünfte zu geben. Besteht die Gefahr der Zerstörung des Denkmals, haben die Genannten 

von sich aus das Bundesdenkmalamt von den aufgetretenen Schäden in Kenntnis zu setzen. Eine Ver

pflichtung zur Beseitigung der Schäden über die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Zif 2 hinaus kann 

daraus nicht abgeleitet werden. 

(3) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, alle Restaurierungen, Ausgrabungen und dergleichen, die 

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterworfen sind, fachmännisch zu überwachen (oder 

durch Bevollmächtigte überwachen zu lassen). 

(4) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Ergebnisse seiner Forschungen und Dokumentationen 

- soweit dies auf Grund der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, wie etwa des Datenschutzes, 

möglich ist - vor allem fur wissenschaftliche Zwecke zur Verfugung zu stellen. 

(5) Unter Denkmalschutz stehende bewegliche und unbewegiiche Gegenstände können mit einem 

Zeichen (Plakette, Aufkleber, Stempel usw.) versehen werden, das darauf hinweist, dass diese Gegen

stände unter Denkmalschutz siehen. Diese Zeichen sind jedenfalls so zu gestalten, dass sie sowohl das 
, 

Staatswappen als auch das gemäß Anhang 1 gestaltete Signet fur "Denkmalschutz" - einen in einem 

Kreis eingeschlossenen Teil einer Säule - zeigen. Nähere Bestimmungen über Form, Ausgabe der 

Zeichen, Verpflichtung zur bzw. Pflicht zur Duldung der Anbringung usw. können vom Bundesmini

ster fur Unterricht und kulturelle Allgelegenheiten durch Verordnung geregelt werden. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 39 von 316

www.parlament.gv.at



24 

Maßnahmen gemäß der Haager Konvention 

§ 13 

(1) Unbewegliche Denkmale (einschließlich Bestandteile und Zugehör), die gemäß §§ 2a oder 3 bzw. 

bewegliche Denkmale, die gemäß §§ 2 oder 3 unter Denkmalschutz stehen, können in eine vom 

Bundesdenkmalamt zu erstellende Liste aufgenommen und als unter die UNESCO-Konvention zum 

Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (Haager Konvention), BGBl.Nr. 5811964, fallend 

bezeichnet werden. Die Listen sind im Amtsblatt der Wiener Zeitung laufend zu veröffentlichen; das 

gleiche gilt fur allfällige Streichungen. 

(2) Voraussetzung ist weiters, dass diesen Denkmalen Bedeutung in einer Weise zukommt, dass 

- ein Verlust als fur die ganze Menschheit unersetzlich anzusehen ist oder 

- es sich um Denkmale handelt, denen höchste Bedeutung fur den österreichischen Kulturgutbestand 

zukommt oder 

- es sich um Denkmale handelt, die zumindest fur ein Bundesland von besonderer Bedeutung sind. 

Hiebei ist - abweichend von § 1 Abs. 5 zweiter Satz - die international übliche Auslegung der Haager 

Konvention besonders zu berücksichtigen. 

(3) Der Bundesminister fur Landesverteidigung, der Landeshauptmann, der Bürgermeister und der 

Eigentümer können gegen die Aufnahme in die Liste Einwendungen dahingehend vorbringen, dass es 

sich nicht um ein Objekt handelt, das unter den Schutz der Haager Konvention fallt und-den Antrag 

auf Nichtaufnahme in die Liste bzw. seine Streichung verlangen. Die Ablehnung eines Antrages hat 

mit Bescheid zu erfolgen. 

(4) Eine Ersichtlichmachung der Aufnahme in die Listen soll nach Möglichkeit durch Anbringung von 

Zeichen gemäß der Haager Konvention erfolgen. Dem Eigentümer ist hiefur vom Bundesdenkmalamt 

eine Bescheinigung auszustellen. Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Kennzeichnung dem 

Eigentümer oder dem sonstigen Verfiigungsberechtigten auch bescheidmäßig aufzutragen. 

(5) Die Unterlassung der ausdrücklich angeordneten Kennzeichnung gemäß der Haager Konvention 

ist verboten, ebenso jede missbräuchliche Art der Kennzeichnung. Eine solche liegt auch vor, wenn 

sie in einer Weise erfolgt, die zur irrtümlichen Annahme fuhren könnte, es handle sich um eine Kenn

zeichnung gemäß der Haager Konvention. 

(6) In die Liste aufgenommene Objekte sind im Falle bewaffneter Konflikte in der von der Haager 

Konvention geforderten Art und Weise von jedermann zu respektieren. 
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(7) Soweit nähere Bestimmungen, wie etwa über die Form der Kennzeichen, der Bescheinigung oder 

der Erstellung von Verzeichnissen geschützer Kulturgüter (Kulturgüterschl:ltzlisten) oder entspre

chender Karten (Kulturgüterschutzkarten) erforderlich sind, sind diese Regelungen vom Bundesmini

ster fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch Verordnung zu treffen. 
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Teilrechtsfähigkeit des Bundesdenkmalamtes 

§ 14 

Dem Bundesdenkmalamt kommt analog den im § 36 Abs. 1 Zif. 2 Forschungsorganisationsgesetz 

bezeichneten Institutionen Rechtspersönlichkeit im Umfang des § 31a Forschungsorganisationsgesetz 

zu. 
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Auszeichnungen, sonstige Anerkennungen 

§ 15 

Besondere Leistungen auf dem Gebiete des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege können vom 

Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch die Verleihung von Medaillen 

und Diplomen, aber auch durch finanzielle Anerkennungen gewürdigt werden. 
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Denkmalbeirat 

§ 16 

(1) Der Denkmalbeirat ist ein Gremium zur Beratung des Bundesdenkmalamtes (in Fällen des § 33 

auch des Bundesministers fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten) bei der Lösung von Fragen 

des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. 

Ständige Mitglieder werden vom Bundesminister fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten aus 

Vertretern der facheinschlägigen Wissenschaften (Kunstgeschichte, Architektur, Baukunst, Archäo

logie, Raumplanung, Betriebswirtschaft usw.) auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bundes

minister fur wirtschaftliche Angelegenheiten, die Bundes-Ingenieurkammer sowie der Kunstsenat 

können je ein 5tändiges Mitglied entsenden. Nach Art und Lage des jeweiligen Denkmals sind ferner 

als nicht ständige Mitglieder je ein Vertreter des Bundeslandes und der Gemeinde, des Fremdenver

kehrs (Kammer der gewerblichen Wirtschaft), bei kirchlichem Eigentum ein Verteter der betreffenden 

gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft und schließlich nach Möglichkeit auch Ver

treter von Vereinen, deren Vereinsziel auf die Erhaltung von Kulturgütern (einschließlich solcher von 

lokaler Bedeutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denkmalbeirat kann auch in Ausschüssen zu

sammentreten. 

Nähere Bestimmungen über Zusammensetzung und die Aufgaben des Denkmalbeirates sowie seine 

Geschäftsordnung sind vom Bundesminister fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch 

Verordnung zu regeln. Jedes ständige Mitglied des Denkmalbeirates kann über Ersuchen des Bun

desministers fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten oder des Bundesdenkmalamtes zur Bera

tung (als Konsulent) oder zur Abgabe eines Gutachtens (als Sachverständiger) beigezogen werden. 

(2) Für die Erstellung von schriftlichen Gutachten, die fur Äußerungen auf Grund der Bestimmungen 

des § 5 Abs. 3 notwendig werden, sowie fur schriftliche Gutachten auf Grund von Ersuchen des 

Bundesdenkmalamtes oder des Bundesministers fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten stehen 

den Mitgliedern· des Denkmalbeirates Gebühren analog den Gebühren fur Sachverständige nach dem 

Gebührenanspruchsgesetz 1975 zu. 

(3) Äußert sich der Denkmalbeirat in den Fällen des § 5 Abs. 3 nicht binnen drei Monaten und in den 

Fällen des § 35 nicht binnen sechs Wochen, so ist anzunehmen, dass seitens des Denkmalbeirates 

gegen die vorgesehenen Maßnahmen keine Bedenken bestehen. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)44 von 316

www.parlament.gv.at



29 

3. Abschnitt 

Schutz vor Verbringung ins Ausland 

Umfang der geschützten Kulturgüter 

§ 17 

(1) Die Verbringung von Denkmalen (Kulturgut) über die österreichische Staatsgrenze (Ausfuhr) 
.. 

ohne Bewilligung (§§ 18 und 20) oder Bestätigung (§ 19) ist nicht gestattet, wenn es sich 

1. um Kulturgut, das unter Denkmalschutz steht oder hinsichtlich dem zumindest ein Unterschutz

stellungsverfahren vom Bundesdenkmalamt bereits eingeleitet (Abs. 2) wurde, 

2. um Kulturgut, das unter die Bestimmungen der Verordnung zur Abgrenzung im allgemeinen 

weniger bedeutenden Kulturgutes (Abs. 3) fällt, 

3. um Archivalien (§ 26) 

handelt. 

(2) Als Einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens gelten bereits alle Maßnahmen des Bundes

denkmalamtes, die der notwendigen Ermittlung, wer Eigentümer des Kulturgutes ist, dienen. 

(3) Der Bundesminister fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ermächtigt, Warengrup

pen nach Art und Wert festzusetzen, die fur eine Ausfuhr keiner Bewilligung bedürfen, außer es 

handelt sich um Kulturgut im Sinne des Abs. 1 Z 1 oder 3. Die Warengruppen haben nach Art und 

Wert mit den "Kategorien" im Anhang (in der jeweils geltenden Fassung) zur Verordnung (EWG) Nr. 

3911/92 des Rates vom 9. Dezember 1992 über die Ausfuhr von Kulturgütern übereinzustimmen. Im 

Falle einer Änderung dieses Anhanges ist die Übereinstimmung innerhalb von sechs Monaten nach 

Inkrafttreten der Änderung wieder herzustellen. 
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Bewilligung der Ausfuhr 

§ 18 

(1) l. In allen Fällen des § 17 Abs. 1 Zif. 1 und 3 ist fur die Ausfuhr auf jeden Fall eine Bewilligung 

des Bundesdenkmalamtes erforderlich. Diese kann nur in besonders berücksichtigungswürdigen 

Fällen erteilt werden. Ein Antrag auf Erteilung einer Bewilligung stellt stets zugleich einen allenfalls 

notwendigen Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung dar (§ 19). 

2. In den Fällen des § 17 Abs. 1 Zif 2 ist vorerst zu prüfen, ob die Erhaltung im Inland im natio

nalen Interesse gelegen ist und ein Unterschutzstellungsverfahren - mangels bisher erfolgter oder 

wenigstens bereits eingeleiteter UnterschutzsteIlung - einzuleiten ist. 

(2) Als berücksichtigungswürdig im Sinne des Absatzes 1 sind Fälle anzusehen, bei denen bei Ab

wägung der vom Antragsteller vorgebrachten und allenfalls nachzuweisenden oder von Amts wegen 

wahrgenommenen Gründe gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Aufbewahrung des Kultur

gutes im Inland (unter Berücksichtigung des Umstandes, in welchem Ausmaß Vielzahl und Vielfalt 

des Kulturgüterbestandes im Inland beeinträchtigt wird) erstere Gründe überwiegen. Der Umstand, 

dass ein Kulturgut (vorerst) nur in ein anderes Mitgliedland der Europäischen Gemeinschaften aus

gefuhrt werden soll, ist im Hinblick auf den Übergang der künftigen Entscheidung, ob es später über 

die Zollgrenzen der Europäischen Gemeinschaften hinaus ausgefuhrt ;ver den darf, zumindest auf 

jeden Fall dann unbeachtlich, wenn es sich um spezifische "Austriaca" handelt. 

(3) Der Nachweis des Zutreffens der fur eine Ausfuhr geltend gemachten Gründe obliegt dem An

tragsteller. Der Antragsteller ist nicht berechtigt, Gründe geltend zu machen, die nicht ihn oder den 

Eigentümer oder den Erwerber, sondern lediglich andere, dritte Personen, betreffen. Im stattgebenden 

Bescheid sind demgemäß jene Personen, die zur Ausfuhr (im eigenen oder fremden Namen) be

rechtigt sind, ausdrücklich festzustellen. 

(4) Soweit es sich um Kulturgut handelt, das unter Denkmalschutz steht, eine Unterschutzstellung 

jedoch noch nicht bescheidmäßig festgestellt (geprüft) wurde (§ 2, § 2a, § 6 Abs. 1) ist ein entspre

chendes Feststellungsverfahren unverzüglich einzuleiten. 

(5) In allen Fällen, in denen ein Unterschutzstellungsverfahren (bzw. die Durchfuhrung des Feststel

lungsverfahrens gemäß § 2, § 2a bzw. § 6 Abs. 1) noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, kann das 

Verfahren zur Ausstellung der Bewilligung vorläufig so weitergefuhrt werden, als wäre eine solche 

Feststellung auf Vorliegen des öffentlichen Interesses bereits getroffen. Mit einer endgültigen Ent

scheidung sollte jedoch bis zum Abschluss des Feststellungsverfahrens zugewartet werden. Die Frist 
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zur Entscheidung über den Antrag auf Ausfuhrbewilligung (§ 73 Abs. 1 A VG) wird jedenfalls bis 

zwei Wochen nach Beendigung des Denkmalschutzfeststellungsverfahrens hinausgeschoben. 

(6) Steht das Kulturgut unter Denkmalschutz oder ist ein Unterschutzstellungsverfahren auch nur 

eingeleitet (§ 17 Abs. 1 Zif 1 und 2) ist im Falle der Veräußerung der Veräußerer oder der sonst 

Verfugungsberechtigte, dem dies bekannt ist, verpflichtet, diese Tatsache dem Erwerber mitzuteilen 

und das Bundesdenkmalamt von der Veräußerung zu verständigen. Im übrigen gilt § 6 Abs. 4. 
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Bestätigung 

§ 19 

(1) Durch eine Bestätigung stellt das Bundesdenkmalamt fest, dass eine Erhaltung im Inland nicht im 

nationalen Interesse gelegen ist. Bestätigungen können zum Zweck des gesicherten Nachweises der 

rechtmäßigen Ausfuhr auch in jenen Fällen ausgestellt werden, in denen es sich um Gegenstande 

handelt, denen Denkmaleigenschaft zwar nicht zugesprochen werden kann, jedoch mit Denkmalen 

verwechselt werden könnten (z.B. Kopien). 

(2) Ein Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung umfasst automatisch auch den Altemativantrag auf 

Erteilung einer Ausfuhrbewilligung (§ 18). 

(3) Die Verweigerung der Ausstellung der Bestätigung ohne gleichzeitige Abwicklung oder zumin

dest Einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens, ist nicht möglich. 

(4) Die Ausstellung einer Bestätigung hat spätestens binnen vier Wochen nach Antragstellung zu 

erfolgen. Die in § 18 getroffenen Regelungen über Fragen der Unterschutzstellung bzw. der Einlei

tung einer solchen sowie der Erstreckung der Entscheidungsfrist gelten sinngemäß. Die Verweige

rung der Ausstellung einer Bestätigung hat in Bescheidform zu ergehen. 
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Ausfuhr und (vorübergehende) Einfuhr von Kulturgut 

über die Zollgrenze der Europäischen Gemeinschaften 

§ 20 

(1) Soweit die Ausfuhr von Kulturgütern über die Zollgr~nzen der Europäischen Gemeinschaften 

gemäß ihrer einschlägigen Vorschriften Bewilligungen bedarf, sind gesonderte Genehmigungen durch 

das Bundesdenkrnalamt nach den speziellen Vorschriften der Europäischer Gemeinschaften erforder

lich. Das gleiche gilt fur die gesonderten Regelungen fur vorübergehende Ein- und Ausfuhren. Auf 

die Bestimmungen des § 29 Abs. 6 letzter Satz wird verwiesen. 

(2) Jeder Antrag auf Bewilligung der Ausfuhr über die Zon~renzen der Europäischen Gemeinschaften 

beinhaltet auch gleichzeitig Anträge gemäß den §§ 18 und 19. 
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Ersatzkauf, Wert 

§21 

(1) Erklärt sich im Falle des Vorliegens eines Antrages auf Ausfuhr (§§ 18 und 20) eine Person 

rechtsverbindlich unter gleichzeitiger Hinterlegung einer Sicherstellung in Höhe von 10 % des er

klärten Kaufpreises gegenüber dem Bundesdenkmalamt bereit, das Kulturgut um den inländischen 

Wert (oder um 80 % des ausländischen Wertes, falls der daraus resultierende Betrag höher ist) zu 

kaufen (wobei die Bezahlung bis längstens zwei Monate nach Kaufabschluss fallig wäre) so können 

wirtschaftliche Gründe im Verfahren über die Bewilligung der Ausfuhr nicht berücksichtigt werden. 

Dem Bundesdenkmalamtkommt keine Verpflichtung zu, allfaIlige Kaufinteressenten zu suchen oder 

zu verständigen. 

(2) Als inländischer Wert im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt stets der voraussichtlich erzielbare 

höchste Verkaufspreis (einschließlich Umsatzsteuer) an Letztkäufer (Verkehrswert). 
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Erlöschen der Bewilligungen und Bestätigungen 

§ 22 

Bewilligungen gemäß § 18 sowie die Wirksamkeit der Bestätigungen gemäß § 19 erlöschen funf 

Jahre nach Ausstellung. Verlängerungen um jeweils drei Jahre (auch mehrmals) sind über entspre

chenden Antrag ( Anträge) möglich. 
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Genehmigung der vorübergehenden Ausfuhr 

und der Wiederausfuhr nach vorübergehender Einfuhr 

§ 23 

(1) Sollen Gegenstände, die dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen, nur vorübergehend aus

gefuhrt werden (wie etwa als Leihgaben fiir Ausstellungen, fur Zwecke der Restaurierung oder 

wissenschaftlicher Studien, fiir persönliche Bedürfnisse des Eigentümers im Falle vorübergehender 

Auslandsaufenthalte usw.) so kann vom Bundesdenkmalamt (allenfalls auch unter Außerachtlassung 

einer Interessensabwägung) eine Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr erteilt werden, wenn 

die (auch vom konservatorischen Standpunkt aus) unversehrte Rückkehr des Gegenstandes ins Inland 

als gesichert angenommen werden kann. Die Genehmigung kann auf längstens tUnf Jahre (bei Archi

valien ein Jahr) erteilt werden; eine zweimalige Verlängerung um weitere fiinf Jahre (bei Archivalien 

ein Jahr) ist möglich. 

Soweit es sich nicht um Kulturgut handelt, das im Eigentum des Bundes oder eines Landes oder einer 

Gemeinde steht, und der Eigentümer zugleich Antragsteller ist, kann das Bundesdenkmalamt eine 

Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr zum Zweck der Sicherung der Rückkehr des Gegen

standes an die Erlegung einer Kaution bis zur doppelten Höhe des (im Inland oder Ausland) mög

licherweise erzielbaren höchsten Verkaufspreises an Letztkäufer binden, wenn anders im Anlassfall 

eine gesicherte Rückfiihrung nicht gewährleistet erscheint. Die gesicherte Rückfiihrung kann auch 

durch andere Auflagen gesichert werden. Die Rückfiihrung des Kulturgutes ins Inland ist dem Bun

desdenkmalamt binnen sechs Wochen nachzuweisen. Im Fall der nicht rechtzeitigen Rückfiihrung des 

Kulturgutes, fiir das Kaution erlegt wurde, kann die Kaution fiir verfallen erklärt werden, vor allem 

dann, wenn nicht die Schuldlosigkeit des AustUhrenden an der nicht rechtzeitigen Rückfiihrung von 

diesem nachgewiesen oder wenigstens glaubhaft gemacht werden kann. Verfallene Kautionen kom

men dem Bund zu und sind fiir den Denkmalfonds (§ 33) zweckgebunden. 

(2) Sollen Gegenstände, die dem Verbot dieses Bundesgesetzes im Inland unterliegen würden, aus 

den in Abs. 1 genannten Gründen oder aus Gründen des Verkaufs vorübergehend ins Inland gebracht 

werden, so ist vom Bundesdenkmalamt die künftige Ausfuhr dieser Gegenstände zu gestatten. Die 

Bewilligung zur Wiederausfuhr kann befristet bis auf 25 Jahre erteilt werden. Eine Verlängerung bis 

insgesamt 50 Jahre ist möglich. Eine Genehmigung im Sinne des Rechtsanspruches dieses Absatzes 

kann nur erteilt werden, wenn der Antrag spätestens innerhalb von drei Jahr nach Einfuhr des 

Gegenstandes ins Inland gestellt wird, wenn der Antragsteller überdies nachzuweisen vermag, dass 

sich der Gegenstand bis dahin im Ausland befunden hat und keinerlei Verdachtsgründe vorliegen, 

dass der Gegenstand entweder entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder lediglich auf 

Grund einer Genehmigung gemäß Abs. 1 ins Ausland verbracht worden war. 
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(3) Kulturgut, das im Rahmen der zollgesetzlichen Vorschriften nicht im freien Verkehr sondern in 

Form des gebundenen Verkehrs (Lagerverkehr, Anweisungsverfahren) oder des Vormerkverkehrs 

eingefuhrt wurde, unterliegt während der Zeit des aufrechten Fortbestandes dieses Verfahrens 

- höchstens aber auf die Dauer von funf Jahren nach erfolgter Einfuhr - nicht dem Verbot der 

Ausfuhr im Sinne dieses Bundesgesetzes, es sei denn, es handelt sich um Kulturgut, das entgegen den 

Bestimmungen dieses Gesetzes oder mit einer Genehmigung gemäß Abs. 1 ins Ausland verbracht 

worden war. Die Nämlichkeit des auszufuhrenden mit dem eingefuhrten Kulturgut muss im Zeitpunkt 

der Ausfuhr gesichert sein. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 können vom Bundesdenkmalamt zum 

Zwecke der Einrichtung österreichischer staatlicher Vertretungsbehörden im Allsland sowie von 

Kulturinstituten (einschließlich der Wohnungen der dort tätigen österreichischen Beamten), von 

ausländischen staatlichen Vertretungsbehörden und Kulturinstituten im Inland sowie fiir museale 

Zwecke (einschließlich privater Museen und Dokumentationszentren) im Inland und Ausland Ge

nehmigungen auf längere Zeit und - soweit es sich nicht um die Ausfuhr über die Zollgrenzen der 

Europäischen Gemeinschaft hinaus handelt - auf unbestimmte Zeit erteilt werden. Die Möglichkeit 

eines Austausches im Zuge der Sammlungstätigkeit kann vorgesehen werden. Der Bundesminister fur 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ermächtigt, in ähnlichen Fällen (wie etwa inter

nationale Organisationen einschließlich ihrer Unterorganisationen, Außenstellen der Handelskam

mern usw.) durch Verordnung festzustellen, dass es sich um Einrichtungen, Personen und Zwecke 

handelt, die nach den Bestimmungen dieses Absatzes zu behandeln sind. Die Erteilung einer Ge

nehmigung ist nicht an die in Abs. 2 vorgesehene Frist von drei Jahren gebunden. 

(5) Bibliotheken (Sammlungen von Büchern) und audio-visuelle Mediensammlungen (Sammlungen 

von Bild- und Tonträgern), die sich im Eigentum des Bundes (sowie seiner beschränkt erwerbsfähi

gen Anstalten), eines Landes, einer Gemeinde oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper

schaft befinden, bedürfen fur die Ausfuhr von Gegenständen aus diesen Sammlungen (ausgenommen 

Archivalien) im Rahmen des internationalen Leihverkehrs keiner Bewilligung gemäß Abs. 1 oder 2, 

wenn der Umstand, dass es sich um eine bescheidfreie Versendung auf Grund dieser gesetzlichen 

Bestimmung handelt, auf der Sendung bzw. auf den Begleitpapieren vom Versender in einer fur die 

Kontrollorgane deutlich sichtbaren Form vermerkt ist. Dieser Vermerk muss so beschaffen sein, dass 

sich daraus die fur diese Angaben verantwortliche Person ermitteln lässt. 

Wenn die unversehrte Rückkehr von Teilen einer Sammlung gefährdet sein könnte oder bei erfolgter 

Übertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes, hat das Bundesdenkmalamt mit Bescheid zu ver

fugen, dass diese Ausnahmebestimmungen fur einzelne oder alle Teile einer Sammlung auf bestimmte 

oder unbestimmte Zeit nicht zur Anwendung gelangen. 
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Auskunftspflicht 

§ 24 

Unabhängig von der Auskunftspflicht gemäß § 12 ist jedermann verpflichtet, im Falle der beantrag

ten, versuchten oder durchgefuhrten Ausfuhr oder bei Annahme einer Gefahr der unberechtigten 

Ausfuhr' von Gegenständen, die dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen oder unterliegen 

könnten, den zuständigen Behörden alle damit in Zusammenhang stehenden Auskünfte zu erteilen 

und den Organen dieser Behörden (einschließlich Hilfspersonen) die Besichtigung und wissenschaft

liche Untersuchung dieser Gegenstände sowie allfällig auch anderer, mit diesen im Zusammenhang 

stehenden oder vergleichsweise zu untersuchenden beweglichen oder unbeweglichen Gegenstände zu 

gestatten und zu ermöglichen. 
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Ausnahme von Ausfuhrbeschränkungen durch Verordnung 

§ 25 

Zur rascheren klaren Bereinigung von Fragen der Ausfuhr von Kulturgut, dessen Erhaltung im Inland 

auf Grund dieses Bundesgesetzes im öffentlichen Interesse gelegen ist, kann der Bundesminister fur 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten aus grundsätzlichen Billigkeitsgründen sowie insbesondere 

aus übergeordneten nationalen Interessen konkrete Objekte genau zu umschreibenden Kulturguts mit 

Verordnung aus den Ausfuhrbeschränkungen dieses Bundesgesetzes ausnehmen. 
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4. Abschnitt 

Archivalien und Archive 

§ 26 

(1) In allen Fällen, die Archivalien oder Archive gemäß den nachfolgenden Absätzen 2 bis 5 betreffen, 

tritt an die Stelle des Bundesdenkmalamtes das Archivamt und an die Stelle des Bundesministers fur 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten der Bundeskanzler. 

(2) 1. Archivalien sind Schriftstücke geschichtlich gewordenen Charakters, welche einzeln oder in 

nicht systematisch angelegten Sammlungen aufbewahrt werden, wenn ihr Inhalt sich ausschließlich 

oder überwiegend auf rechtliche, politische oder wirtschaftliche Angelegenheiten bezieht. 

2. Archive sind Sammlungen von Archivalien, welche in planmäßiger Anlage fur die Zwecke einer 

mit der Wahrnehmung öffentlicher Interessen betrauten Stelle oder einer dauernd fortgesetzten 

privaten Geschäftsfuhrung oder fur familiengeschichtliche Zwecke geschaffen worden sind (öffent

liche Archive, Geschäfts- und Familienarchive). 

(3) Daten auf elektronischen Datenträgern einschließlich der zur Auswertung ~er gespeicherten Daten 

erforderlichen Programme sowie andere Träger von Informationsmaterial, die inhaltlich Schriftstücke 

gemäß Abs. 2 entsprechen, sind als Archivalien anzusehen. 

(4) Die Klärung weiterer Detailfragen, was unter Archivalien im ~inne dieses Bundesgesetzes zu ver

stehen ist, richtet sich nach der Verordnung des Bundesministeriums fiir Unterricht im Einvernehmen 

mit dem Bundeskanzleramt vom 19. Jänner 1931 betreffend den Schutz der Schriftdenkmale, 

BGBl.Nr. 56/1931. Der Bundesminister fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ermäch

tigt, diese Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler nach den jeweilgen Notwendigkei

ten zur weiteren Klärung von Detailfragen zu ändern. 
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5. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

S t r a f-, S chI u ß- und Übe r g a n g s b e s tim m u n gen 

Partei und Antragsrechte 

§ 27 

Soweit bei den einzelnen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht noch zusätzliche gesonderte 

Detailregeluflgen getroffen sind, bestehen im Rahmen dieses Bundesgesetzes nachfolgende grund

legende Partei- und Antragsrechte: 

1. Bei Verfahren gemäß § 2 Abs. 1 und 2, § 2a Abs. 5 und 6, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 6, § 6 Abs. 2 und 

§ 10 Abs. 3, die die (positive oder negative) Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung 

unbeweglicher Denkmale betreffen, kommt ParteisteIlung nur dem Eigentümer (§ 28), dem Landes

hauptmann, der Gemeinde und dem Bürgermeister, im Falle des Vorliegens eines Baurechts auch dem 

Bauberechtigten (§ 28) zu. 

2. Dem Lanpeshauptmann steht überdies das Recht zu, Anträge auf Feststellung des Vorliegens des 

öffentlichen Interesses an der Erhaltung von Denkmalen (einschließlich Ensembles und Sammlungen) 

zu stellen. 

3. Dem Eig~ntümer steht ein Antragsrecht auf Feststellung des öffentlichen Interesses gemäß § 2 

Abs. 1 und § 2a Abs. 5 zu; das selbe gilt im Falle eines Baurechts auch fur den Bauberechtigten 

(§ 28). 

4. Anträge 1iuf Veränderung oder Zerstörung eines Denkmals (§ 5) können von jeder Person, die 

Partei im Sinne des §8 A VG ist, gestellt werden, desgleichen auch vom Landeshauptmann. Neben 

diesen Personen kommt in Verfahren wegen Zerstörung eines Denkmals auch dem Bürgermeister 

ParteisteIlung zu. 

5. Antragsb~rechtigt zur Durchfuhrung eines Denkmalschutza~fhebungsverfahrens (§ 5 Abs. 6) ist 

der Geder) (Mit)Eigentümer sowie der Landeshauptmann. 

6. In Verfa4ren gemäß § 6 Abs. 2 bezüglich der Feststellung des öffentlichen Interesses an der Er

haltung eines Denkmals kommt auch dem Erwerber ParteisteIlung zu. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 57 von 316

www.parlament.gv.at



42 

7. Dem Bundesdenkmalamt kommen in Verfahren gemäß § 7 (Umgebungsschutz), § 31.(Siche

rungsmaßnahmen) sowie § 36 (Wiederherstellung bzw. Rückholung von Denkmalen) Antragsrechte 

an die Bezirksverwaltungsbehörde sowie in diesen Verfahren ParteisteIlung zu. 

8. Antragsberechtigt fur die ßrteilung von Bewilligungen und die Ausstellung von Bestätigungen 

gemäß §§ 18, 19 und 20 ist neben jeder anderen gemäß § 8 A VG als Partei anzusehenden Person auf 

jeden Fall auch derjenige, qer den Gegenstand als befugter Gewerbsmann im Rahmen eines 

Handelsgewerbes (etwa auch als Kommissionär) zu verkaufen beabsichtigt. In Verfahren zur be

scheidmäßigen Feststellung des öffentlichen Interesses im Rahmen dieser Verfahren kommt jedoch 

nur dem Eigentümer (jedem Miteigentümer) ParteisteIlung zu. 

9. Die ParteisteIlungen in den Verfahren zur Genehmigung der vorübergehenden Ausfuhr und der 

Wiederausfuhr nach vorübergehender Einfuhr richten sich nach § 8 A VG. 
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Eigentümer unbeweglicher Denkmale 

§ 28 

(1) Als Eigentümer im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt bei unbeweglichen Gegenständen stets der 

grundbücherliche Eigentümer. Grundbücher im Sinne dieses Bundesgesetzes sind auch das Eisen

bahnbuch und das Bergbnch. Als Bauberechtigter gilt der in der grundbücherlichen Baurechtseinlage 

Eingetragene. Im Falle von Verlassenschaften tritt - soweit kein Verlassenschaftskurator bestellt wird 

oder wurde - an die Stelle des verstorbenen grundbücherlichen Eigentümers der erbserklärte Erbe 

bzw. der Erbe, dem eingeantwortet wurde. 

(2) Sind im Grundbuch nicht (mehr) existente Personen als Eigentümer eingetragen, so tritt (außer in 

Verlassenschaftsfällen gemäß Abs. 1) an die Stelle des grundbücherlichen Eigentümers der außer

bücherliche Eigentümer. 
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Form der Bescheide 

§ 29 

(1) Sämtliche Bescheide, die auf Grund dieses· Bundesgesetzes ergehen, sind schriftlich zu erlassen 

und auch bei voller Stattgebung zu begrunden; § 58 Abs. 2 AVG hinsichtlich einer möglichen Be

grundungsfreiheit gilt nicht. Ausgenommen sind mündliche Bescheide gemäß § 5 Abs. 2 über 

Detailmaßnahmen. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch fur die auf Grund der §§ 18, 19 und 20 ergehenden 

Bewilligungen und Bestätigungen. 

(3) Bescheiden, bei denen bauliche Veränderungen gestattet werden, sind die in § 5 Abs. 1 erwähnten 

Pläne als integrierender Bestandteil anzuschließen. Austauschpläne anstelle endgültiger umfassender 

Pläne gelten als ungeeignet. 

(4) Entscheidungen über Detailmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 2 können auch mündlich erfolgen und be

nötigen lediglich der Festhaltung in Form eines Aktenvermerks. Dieser gilt als Niederschrift im Sinne 

des § 62 Abs. 2 A VG. 

(5) In Verfahren gemäß §§ 18 und 19 ist das Kulturgut - schon in den Antragsformularen - eindeutig 

und unverwechselbar zu bezeichnen und zwar derart, dass hiedurch zugleich eine einfache und rasche 

Überprufung durch Kontrollorgane (Zollorgane) möglich ist. Die Bescheide (Bestätigungen) haben 

daher neben einer Beschreibung (allenfalls auch des Inneren) des Gegenstandes nach Möglichkeit 

durch weitere Erkennungsmerkmale (z.B. durch den Anschluss von Lichtbildern, durch eine vom 

Bundesdenkmalamt am Gegenstand selbst vorgenommene besondere Kennzeichnung) zu enthalten. 

Werden Bestätigungen auf Grund von schriftlichen Anträgen ausgestellt, die bereits eine zutreffende 

ausreichende Begrundung enthalten, kann eine zusätzliche weitere Begründung durch das Bundes

denkmalamt entfallen. 

(6) Nähere Bestimmungen wie etwa über die Form von Anträgen und den auszustellenden Beschei

den und Bestätigungen, die Notwendigkeit der Vorlage oder des Anschlusses von Lichtbildern, die 

unmittelbare Kennzeichnung der Gegenstände, Art und Umfang der notwendigen Beschreibung in 

den Bescheiden usw. sind - vorwiegend dann, wenn ein Abweichen von Vorschriften des Allgemei

nen Verwaltungsverfahrensgesetzes erforderlich ist - vom Bundesminister fur Unterricht und kultu

relle Angelegenheiten durch Verordnung zu treffen. In dieser Verordnung ist auch auf alle jene durch 

Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften erlassenen Vorschriften über die Ausfuhr bzw. 
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(vOJiibergehenden) Einfuhr von Kulturgut über die Zollgrenzen der Europäischen Gemeinschaften 

(§ 20) Bedacht zu nehmen. 

(7) Bewilligungen und Bestätigungen des Bundesdenkmalamtes gemäß den §§ 17, 18,20 und 23 sind 

zur zollamtlichen Abfertigung bei der Ausfuhr erforderliche Unterlagen zur Warenerklärung im S~e 

der zollgesetzlichen Vorschriften. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 61 von 316

www.parlament.gv.at



46 
~ 30 

Rechtsmittel, aufschiebende Wirkung 

§30 

(1) Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde entscheidet der Landes

hauptmann, gegen Bescheide des Bundesdenkmalamtes sowie des Landeshauptmannes steht die Be

rufung an den Bundesminister fiir Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zu. 

(2) In Verfahren zur UnterschutzsteIlung eines Denkmals gilt als Gefahr im Verzug gemäß § 57 Abs. 

1 sowie § 64 Abs. 2 A VG jeder Umstand, auf Grund dessen angenommen werden kann, dass die 

mögliche Zerstörung, Veränderung oder Verbringung eines - allenfalls auch noch nicht unter Denk

malschutz stehenden - Denkmals anders nicht rechtzeitig verhindert werden könnte. 

(3) Berufungen in Verfahren gemäß § 31 kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
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Sicherungsmaßnahmen 

§ 31 

(1) Besteht Gefahr, dass Denkmale (vor allem entgegen den Bestimmungen der §§ 4 bis 6) zerstört, 

verändert oder veräußert werden und dadurch das Interesse der Denkmalpflege wesentlich geschädigt 

würde, so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bundesdenkmalamtes oder -

bei Gefahr im Verzug - von Amts wegen die jeweils geeigneten Maßnahmen (einschließlich baulicher 

Art), Verfugungen und Verbote zur Abwendung dieser Gefahr zu treffen. Ausgeschlossen sind Maß

nahmen, die eine in diesem Bundesgesetz nicht vorgesehene Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsver

pflichtung zum Inhalt haben, es sei denn, die Kosten dieser Maßnahmen werden dem/den Verpflich

teten von dritter Seite (allenfalls auch im Wege einer Förderung gemäß § 32) zur Verfugung gestellt. 

(2) Maßnahmen, Verfugungen und Verbote gemäß Abs. 1 sind, wenn sie sich an einen unbestimmten 

Personenkreis wenden, durch Verordnung, andernfalls durch Bescheid zu treffen. 

(3) Besteht Gefahr, dass Gegenstände, die den Beschränkungen der Ausfuhr unterliegen, wider

rechtlich (§§ 17 bis 20) ausgefuhrt werden, so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde über 

Antrag des Bundesdenkmalamtes Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, insbesondere solche Gegen

stände zu verzeichnen oder die zwangsweise Verwahrung in einem Museum oder einer sonstigen. 

öffentlichen Sammlung, die auf Grund ihres Aufgabenkreises in Betracht kommt, anzuordnen. 

(4) Unter der Annahme einer Gefahr wie in Abs. 3 kann Eigentümern, Besitzern und Inhabern von 

Sammlungen die Pflicht auferlegt werden, jede Änderung im Bestand, im Aufbewahrungsort oder in 

Eigentums-, Besitz- und Inhaberverhältnissen dem Bundesdenkmalamt rechtzeitig anzuzeigen. 
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Förderungsmaßnahmen 

§32 

(1) Zu den Kosten, die bei der Sicherung, Erhaltung und Erforschung von Denkmalen (einschließlich 

ihrer rur sie wichtigen Umgebung) entstehen, oder qie auf Grund einer Veränderung im Interesse der 

Denkmalpflege verursacht werden, können im Rahmen der finanzgesetzlichen Möglichkeiten Zu

schüsse (auch Zinsenzuschüsse) gewährt werden. Die Bedeutung des Denkmals und die wirtschaft

lichen Probleme bei seiner denkmalgerechten Restaurierung aber auch die rur den Eigentümer mit 

dem Denkmal verbundenen steuerlichen Begünstigungen sind besonders zu berücksichtigen. Ebenso 

ist zu berücksichtigen, ob die Maßnahmen primär durch Erhaltungsmaßnahmen verursacht werden 

oder durch Maßnahmen im Zuge von Veränderungen im wirtschaftlichen Interesse des Eigentümers, 

es sei denn, die Veränderungen sind fur die weitere Erhaltung des Denkmals aus wirtschaftlichen 

Gründen unerlässlich. 

Weiters ist zu beachten, dass Förderungen auf dem Gebiet der Denkmalpflege auch zur Aufgabe 

haben, Maßnahmen der Anerkennung, des Härteausgleichs und der Motivation rur die durch den 

Denkmalschutz den· Eigentümern entstehenden oder bereits entstandenen Mehraufwendungen im 

Vergleich zu üblichen Instandsetzungsmaßnahmen an nicht geschützten Objekten (denkmalpflegeri

scher Mehraufwand) zu sein. Ebenso aber sollen sie beitragen, eine verminderte wirtschaftliche 

Nutzungsmöglichkeit oder sonstige Wertminderung infolge Veränderungsverbot - soweit diese Um

stände im konkreten Fall relevant sind - zu mildem. 

Förderungen können auch rur alle Maßnahmen geleistet werden, die die Rettung von Denkmalen vor 

Veränderung, Zerstörung oder Verbringung direkt oder indirekt bewirken. 

Zuschüsse können auch Eigentümern und sonstigen dinglich Berechtigten rur erhebliche Beeinträchti

gungen bezahlt werden, die sie auf Grund von Arbeiten des Bundesdenkmalamtes in Vollziehung 

dieses Bundesgesetzes (wie etwa bei Ausgrabungen von Bodendenkmalen) erleiden. 

(2) Die näheren Richtlinien rur die Gewährung von Zuschüssen auf Grund dieser besonderen Um

stände hat der Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister rur Finanzen zu erlassen. 
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Denkmalfonds 

§33 

(1) Für die Finanzierung der in § 32 aufgezählten Maßnahmen, insbesondere zur Rettung von unter 

Denkmalschutz stehenden beweglichen und unbeweglichen Objekten, die unmittelbar vom Verfall 

oder von der Verbringung ins Ausland bedroht sind, ist ein "Denkmalfonds" als Verwaltungsfonds 

einzurichten, der vom Bundesminister fiir Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zu verwalten ist. 

(2) Die Mittel des Fonds werden aus Spenden, dem Erlös von Veranstaltungen zu Gunsten dieses 

Fonds, aus eingehenden Straf geldern auf Grund dieses Bundesgesetzes (§ 37) sowie aus sonstigen 

Einnahmen und Zuwendungen gebildet. 

(3) Spenden an den Fonds sind Zuwendungen an das Bundesdenkmalamt im Sinne des § 4 Abs. 4 Zif. 

6lit. c bzw. § 18 Abs. 1 Z 7 des Einkommenstel1ergesetzes. 

(4) Die Vergabe der Mittel erfolgt durch den Bundesminister fiir Unterricht und kulturelle Angele

genheiten nach Maßgabe der Richtlinien gemäß § 32. Vor Vergabe der Mittel zur Rettung unbeweg

licher Denkmale ist (außer bei Gefahr im Verzug) der Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. 
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Anheimfall von Kulturgut 

§ 34 

(1) Wird ein Gegenstand aufgefunden, dessen Eigentümer unbekannt ist und allem Anschein nach 

Objekt einer strafbaren Handlung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes war, so fällt dieser 

Gegenstand mit der Auffindung dem Bund anheim. 

(2) Die dem Bund anheim fallenden Gegenstände (Abs. 1) d)1rfen wällrend 30 Jahre vom Heimfall an 

nicht veräußert werden. Sie sind dem Bundesdenkmalamt zu übergeben. Dieses hat fiir die zwec

kentsprechende Verwahrung in einem Museum oder einer sonstigen pffentlichen Sammlung, die auf 

Grund ihrer Aufgabenkreise in Betracht kommen, während der 30 Jahre zu sorgen. Nach Ablauf 

dieser Zeit ist vom Bundesdenkmalamt über die endgültige Aufbewahrung zu entscheiden . 

. (3) Der frühere Eigentümer oder sein Rechtsnachfolger könpen innerhalb der 30 Jahre beim Bundes

denkmalamt die Rückübertragung des heimgefallenen Gegenstandes ip sein Eigentum begehren. Das 

Begehren ist im Zivilrechtsweg geltend zu machen. Wenn nicht erwiesen ist, dass der Gegenstand 

Objekt einer strafbaren Handlung nach § 37 war und der frühere Eigentümer als Täter oder 

Mitschuldiger daran beteiligt war, so ist der Gegenstand in sein Eigentum rückzuübertragen. 
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Beschlagnahme bei Verdacht widerrechtlicher Ausfuhr 

§ 35 

(1) Die Organe der Zollverwaltung sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, Waren zu beschlagnah-

men, wenn 

a) der Verdacht besteht, dass es sich um Gegenstände handelt, die entgegen den Bestimmungen die

ses Bundesgesetzes oder der einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften (§ 20) 

ausgefuhrt werden sollen, oder 
b) es sich um Gegenstände handelt, die vom Verfall (§ 37) oder vom Heimfall (§ 34) bedroht sind 

oder bereits fur verfallen erklärt oder dem Bund anheim gefallen sind. 

(2) Die zollgesetzlichen Bestimmungen über die Beschlagnahme von Waren gelten entsprechend. 

(3) Eine nach Abs. 1 lit. a verfugte Beschlagnahme ist aufzuheben, sobald die fur die Ausfuhr not

wendige Genehmigung oder ein Bescheid bzw. eine Bestätigung (§ 19), die dasNichtvorliegen des 

öffentlichen Interesses an der Aufbewahrung im Inland feststellen, vorgelegt wird. Die Beschlag

nahme ist auch dann aufzuheben, wenn das Bundesdenkmalamt (dessen sachverständige Organe oder 

ein vom Bundesdenkmalamt betrauter sonstiger Sachverständiger) nicht spätestens bis Ablauf des 

dritten auf die Beschlagnahme folgenden Werktages eine Prüfung der Gegenstände vorgenommen hat 

und das Bundesdenkmalamt nicht binnen weiterer sechs Werktage (bei der Zollbehörde einlangend) 

die Erklärung abgegeben hat, dass .anzunehmen ist, dass es sich um Kulturgut handelt, dessen Aufbe

wahrung im Inland tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist. 
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Verfügung der Wiederherstellung und Rückholung 

§ 36 

(1) Auf Antrag des Bundesdenkmalamtes kann die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde verfugen, 

dass im Falle einer widerrechtlich erfolgten Veränderung oder Zerstörung eines Denkmals der 

Schuldtragende auf seine Kosten den der letzten oder den schon einer früher von ihm verschuldeten 

widerrechtlichen Änderung oder Zerstörung unmittelbar vorausgegangenen Zustand des Denkmals, 

soweit dies möglich ist, wiederherzustellen hat. Diese Maßnahme kann jedoch nur dann angeordnet 

werden, wenn die Durchfuhrung die Wiedergewinnung des früheren Zustands oder wenigstens der 

ftüheren Erscheinung in einern der Bedeutung des Denkmals entsprechenden, wenn auch allenfalls 

bedeutungs- oder umfangmäßig gemindertem aber doch schutzwürdigen Art, die die Fortdauer der 

Stellung unter Denkmalschutz zumindest in Form einer Teilunterschutzstellung (§ 1 Abs. 8 Z 3) 

rechtfertigt, wiederherzustellen vermag. Die bereits erfolgte UnterschutzsteIlung erstreckt sich 

(allenfalls durch ein Denkmalschutzaufhebungsverfahren auf eine Teilunterschutzstellung einge

schränkt) auch auf das derart wiederhergestellte Denkmal. Ebenso kann dem Schuldtragenden an der 

widerrechtlichen Veräußerung einzelner Gegenstände aus einer einheitlichen Sammlung (§ 1 Abs. 5 

letzter Satz) die möglichste Widerherstellung der Situation vor dieser widerrechtlichen Handlung 

oder die Kosten der (allenfalls ersatzweise erfolgten) Wiederbeschaffung aufgetragen werden. 

(2) Soweit die Denkmale bereits widerrechtlich ins Ausland verbracht wurden (§§ 18-20) oder dort 

verblieben sind (§ 23), können - soweit allfällige Wertersatzstrafen (§ 37) oder verfallene Kautionen 

nicht ausreichen - überdies innerhalb von 20 Jahren nach widerrechtlicher Verbringung oder Belas

sung des Kulturgutes im Ausland auf Kosten des Schuldtragenden (mehrerer Schuldtragender zu 

ungeteilter Hand) jeweils geeignete Maßnahmen zur Rückfuhrung der Gegenstände (einschließlich 

des Ankaufes) verfugt werden. Soweit Gegenstände auf Grund dieser Bestimmung ins Inland zu

rückgefuhrt werden, fallen sie dem Bund anheim, es sei denn, den fiüheren Eigentümer triffi: an der 

widerrechtlichen Ausfuhr kein Verschulden. Die Bestimmungen über den Anheirnfall von Kulturgut 

(§ 25) gelten sinngemäß. Bei der Zurückholung von Kulturgut aus einern Mitgliedsland der Europäi

schen Gemeinschaften sind in erster Linie die Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglied

staates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern, BGBl.Nr. 67/1998, anzuwenden. 
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Stratbestimmungen 

§37 

(1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 ein Einzeldenkmal oder eine 

Mehrheit von Denkmalen (Ensemble, Sammlung) zerstört, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 

Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist, vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen zu bestrafen. Neben der Geldstrafe ist fur den Fall, dass die in § 36 vorgesehene 

Wiederherstellung nicht verfugt oder die zwar verfugte Wiederherstellung vorsätzlich trotz förmlicher 

Mahnung nicht vorgenommen wird, auf eine Wertersatzstrafe zu erkennen. Unter diesen Vor

aussetzungen ist auf eine Wertersatzstrafe auch dann zu erkennen, wenn die Tat nach einer anderen 

Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist. Die Höhe der Wertersatzstrafe hat entwe

der den Kosten, die zur Wiederherstellung oder zur Herstellung eines gleichwertigen Gegenstandes 

aufgewendet hätten werden müssen, oder dem höheren durch die Tat erzielten Nutzen zu entspre

chen. Die Wertersatzstrafe ist allen an der Tat Beteiligten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 

der Strafbemessung (§§ 32 bis 35 StGB) anteilsmäßig aufzuerlegen. Das Strafverfahren obliegt den 

Gerichtshöfen erster Instanz . 

(2) 1. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen 

- des § 4 Abs. 1 und 2 bzw. 5 Abs. 1 ein Denkmal verändert oder 

- der §§ 18, 19,20 und 23 bzw. entgegen den einschlägigen Verordnungen der Europäischen 

Gemeinschaften über die Ausfuhr von Kulturgut widerrechtlich ins Ausland verbringt oder wider

rechtlich belässt, ferner 

- wer die gemäß §§ 31 oder 36 angeordneten Maßnahmen zu verhindern oder zu vereiteln sucht, 

ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 

Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 700.000 S zu bestrafen. 

2. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 3 bzw. des § 6 Abs. 5 ein Denkmal 

aus einer Sammlung veräußert, belastet oder erwirbt, ferner wer entgegen den Bestimmungen des 

§ 11 Abs. 1 Nachforschungen (Grabungen) ohne die hiefur vorgesehene Genehmigung durchfuhrt, ist 

mit Geldstrafe bis 350.000 S zu bestrafen. Auch können die aus einer Sammlung gemäß § 1 Abs. 5 

letzter Satz ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 veräußerten Gegenstände sowie die aus einer Gra

bung stammenden Gegenstände fur verfallen erklärt werden. 

3. Die Bestimmungen des Abs. 1 hinsichtlich der Verhängung einer Wertersatzstrafe gelten 

gleichermaßen fur Strafverfahren auf Grund dieses Absatzes. 
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(3) Wer vorsätzlich 

1. ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 1 ein Denkmal veräußert, 

2. die gemäß § 6 Abs. 4 vorgesehene Verständigung des Bundesdenkmalamtes von der Veräußerung 

eines Denkmals oder die Inkenntnissetzung des Erwerbers von der Tatsache, dass dieses unter 

Denkmalschutz steht, unterlässt,. 

3. die gemäß § 3 1 verfugten Maßnahmen zu verhindern oder zu vereiteln sucht, 

4. Fundmeldungen gemäß § 8 Abs. 1 unterlässt oder unrichtig erstattet, 

5. den Zustand einer FundsteIle oder der aufgefundenen Gegenstände entgegen den Bestimmungen 

des § 9 Abs. 1 verändert, 

6. die Sicherung oder Bergung von Funden sowie sonstiger Maßnahmen gemäß § 9 Abs. 2 unterlässt 

oder zu vereiteln sucht, 

7. Fundgegenstände entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 4 nicht zur Verfugung stellt, 

8. die Möglichkeit der Geltendmachung und Durchsetzung des Ablöserechtes gemäß § 10 hindert 

9. Metallsuchgeräte oder sonstige Bodensuchgeräte entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 8 

verwendet, 

10. Meldungen und Berichte gemäß § 11 unterlässt oder unrichtig erstattet, 

11. die in § 12 Abs. 1 und 2 sowie § 24 vorgesehenen Auskünfte und Meldungen nicht oder unrichtig 

erstattet, 

12. die Besichtigung und wissenschaftliche Untersuchung von Denkmalen und vermuteten Boden

funden sowie die gemäß § 12 Abs. 3 vorgesehene Überwachung durch das Bundesdenkmalamt zu 

behindern oder zu vereiteln sucht, 

13. die Kennzeichnung gemäß der Haager Konvention (§ 13 Abs. 5) missbräuchlich verwendet oder 

die angeordnete Kennzeichnung unterlässt, 

ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 70.000 S zu bestrafen. 

(4) Wer in sonstiger Weise gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstößt, ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis S 10.000,-- zu bestrafen. 

(5) Soweit das Bundesdenkmalamt in jenen FäHen, in denen ein Strafverfahren bereits läuft, eine 

nachträgliche BewiIIigung erteilt hat, ist dieses einzustellen. 

(6) Wer vorsätzlich zu einer nach Abs. 1, 2 oder 3 strafbaren Handlung anstiftet oder dazu Hilfe 

leistet, unterliegt den dort festgelegten Strafen. 

(7) Die Verjährungsfrist gemäß § 3 1 Abs. 2 VStG beginnt bei den in den Absätzen 2 bis 4 aufgezähl

ten Delikten erst ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesdenkmalamt von den unerlaubt vorgenomme-
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nen Handlungen oder Unterlassungen Kenntnis erlangt hat und die schuldtragende Person ausge

forscht ist; die Frist endet jedenfalls funf Jahre nach Beendigung der Tat. 

(8) In Strafverfahren gemäß Abs. 1 bis 4 sind Äußerungen des Bundesdenkmalamtes einzuholen. 

(9) Die gemäß § 37 eingehenden Gelder fallen dem Bund zu und sind für Ausgaben im Rahmen des 

Denkmalsfonds zweckgebunden. 
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Gebührenbefreiung 

§38 

Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten Schriften sind von der Stempelgebühr befreit. 
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Abgabenbefreiung, Kostentragung 

§39 

(1) Verfahren auf Grund dieses Bundesgesetzes sind von Verwaltungs abgaben befreit. Kosten im 

Sinne der §§ 75 ff A VG sind stets von Amts wegen zu tragen, es sei denn, sie wurden von Schuld

tragenden veranlasst und die Schuld durch ein strafrechtliches Erkenntnis festgestellt. 

(2) Soweit einer Partei (Antragsteller) etwa durch Transporte oder die Beibringung von Unterlagen 

(Urkunden, Lichtbildern usw.) Kosten entstehen, sind diese nicht zu ersetzen (zu refundieren), selbst 

wenn sie von Amts wegen aufgetragen wurden. 
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Vollziehung 

§ 40 

Mit der Vollziehung dieses Bundes.gesetzes ist der Bundesminister für Unterricht und kulturelle An

gelegenheiten, in Fällen, die Archivalien betreffen, der Bundeskanzler betraut. 

In Fällen der § 2 Abs. 3, des § 2 Abs. 7 und 8 und des § 3 Abs. 3, soweit sie Angelegenheiten des 

Grundbuchs betreffen sowie in den Fällen des § 10 Abs. 2 letzter Satz sowie des § 37 Abs. 1 ist mit 

der Vollziehung dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Justiz betraut. 

In den Fällen des § 26 Abs. 4, die die Klarstellungen über den Umfang, was Archivalien und Archive 

sind, betreffen, ist mit der Vollziehung der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegen

heiten im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler betraut. 

In den Fällen des § 29 Abs. 7, § 33 Abs. 3, des § 35 und des § 38 ist mit der Vollziehung der Bun

desminister fur Finanzen betraut. 

In den Fällen des § 32 Abs. 2 und des § 33 Abs. 4 erster Satz ist, soweit sie die Erlassung von Ver

gaberichtlinien betreffen, mit der Vollziehung der Bundesminister für Unterricht und kulturelle An

gelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Finanzen betraut. 
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Übergangsbestimmungen 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt fIlit 1. Oktober 1999 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten außer Kraft: 

1. Das Ausfuhrverbotsgesetz flir Kulturgut - AusfVKG i.d.F. BGBI.Nr. 391/1986 

2. Die Verordnung des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums fur Unterricht vom 25. Juni 

1924, zur Durchfuhrung des Bundesgesetzes vom 25. September 1923, BGBI.Nr. 533 

(Denkmalschutzgesetz), BßBI.Nr. 299/1924. 

3. Die Verordnung des Bundesministers fur Wissenschaft und Forschung vom 5. Juni 1986 betreffend 

Kulturgut, dessen Aufbewiihrung im Inland nicht im öffentlichen Interesse gelegen ist, BGBI.Nr. 

323/1986 in der geltenden Fassung. 

(3) Die Verordnung des Bundesministers fur Wissenschaft und Forschung vom 13. Juni 1986betref

fend nähere Bestimmungen über das Verfahren bei der Ausfuhr von Kulturgut, BGBI.Nr. 324/1986 

bleibt in Kraft. 

(4) Grabungsgenehmigungen gemäß § 11 Abs. 1 verlieren ihre Rechtswirksamkeit, soweit sie nicht 

physischen Personen und nur fur konkrete Grabungen erteilt wurden. Ebenso alle Berechtigungen auf 

Ausstellung von "Bescheini~ngen" gemäß § 2 Abs. 4 AusfVKG 

(5) Alle sonstigen rechtskräftigen Bescheide auf Grund des AusfVKG behalten ihre Rechtswirk

samkeit. 

(6) Soweit Verfahren nach der bisherigen Fassung des Denkmalschutzgesetzes oder nach dem bishe

rigen Ausfuhrverbotsgesetz rur Kulturgut bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht abge

schlossen sind, sind sie nach diesem Bundesgesetz fortzufuhren. 

(7) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzten Strafen gelten ab 1.1.2002 in Euro zum festgesetzten 

Umrechnungskurs, abgerundet auf das nächste volle 100. 
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Artikel m 

Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet sich nach § 40 des Denkmalschutzgesetzes in der 

Fassung des Artikels I. 
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Anhang 1 

Signet für "Denkmalschutz" gern. § 12 Abs. 5 
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An~ang 2 

Verfassungsbestimmung 

Verzeichnis der Park- und Gartenanlagen gemäß § 1 Abs. 10 

Burgenland: 

1. Draßburg, Schlosspark 

2. Eisenstadt, Schlosspark 

3. Halbturn, Schlosspark 

4. Kittsee, Schlosspark 

Kärnten: 

5. Damtschach, Schlosspark 

6. Rosegg, Schlossgarten 

7. Wolfsberg, Schlosspark 

8. Zwischenwässern, bischöflicher Residenzgarten 

Niederösterreich: 

9. Artstetten, Schloss 

10. BrucklLeitha, Schloss Prugg 

11. Ernstbrunn, Schlossgarten 

12. Grafenegg, Schlosspark 

13. Herrnstein, Schlosspark 

14. Kleinwetzdorf, Schlosspark 

15. Laxenburg, Schlosspark 

16. Melk, Stiftsgärten 

17. Obersiebenbrunn, Schlosspark 

18. Pottendorf, Schlosspark 

19. Salaberg, Schloss- und Tierpark 

20. Schlosshof, Park 

21. Schönau/T riesting, Schlosspark 
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22. Schönborn, Schlosspark 

23. Seitenstetten, Stifts gärten 

Oberösterreich: 

24. Bad Ischl, Kaiservilla, Park 

25. Gmunden, Villa Toscana, Park 

26. Linz, Bauernberganlagen, Park 

27. Neuwartenburg, Schlosspark 

Salzburg: 

28. Anif, Schlosspark 

29. Salzburg, Hellbrunn, Schlosspark 

30. Salzburg, Kleßheim, Schlosspark 

31. Salzburg, Leopoldskron, Schlosspark 

32. Salzburg, Mirabell, Schlosspark 

Steiermark: 

33. Bad Gleichenberg, Kurpark 

34. Brunnsee, Schlosspark 

35. Graz-Eggenberg, Schlosspark 

36. Graz, Schlossberg und Stadtpark 

37. Hollenegg, Schlosspark 

Tirol: 

38. Flaurling, Riesgebäude, Garten 

39. Innsbruck, Schloss Ambras, Schlosspark 

40. Innsbruck, Hofgarten 

41. Reith, Schloss Matzen, Park 
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Vorarlberg: 

42. Bregenz, Palais Thurn und Taxis, Garten 

43. Bregenz, Villa Raczinsky (Kloster Marienberg), Garten 

44. Feldkirch, Villa Tschavoll, Garten 

45. Dombim, Ensemble der Villengärten Dr. Waibel-Straße Nr. 11, 12 und 14 

Wien: 

46. Palais Augarten, Park 

47. Schloss Belvedere, Schlosspark 

48. Gärten des Hofburgkomplexes (Volksgarten, Burggarten, Heldenplatz, Maria Theresien-Platz) 

49. Neuwaldegg, Schlosspark 

50. P.ötzleinsdorf, Schlosspark 

51. Villa Primavesi, Park 

52. Rathauspark 

53. Schloss Schönbrunn, Park 

54. Palais Schwarzenberg (Wien 111), Park 

55. Stadtpark 

56. Türkenschanzpark 
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Zl. 16.601/34-IV/3/98 

ERLÄUTERUNGEN 

zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit welchem das Denkmalschutzgesetz geändert wird -

Denkmalschutzgesetznovelle 1999 

L 

Allgemeiner Teil 

Das Denkmalschutzgesetz aus dem Jahre 1923 wurde zuletzt durch die Novelle BGBl.Nr. 473/1990 

geändert. Bei dieser Novelle lag der Schwerpunkt auf den bis dahin ungenügenden Bestimmungen 

fiir Bodendenkmale. Schon aus Anlass der parlamentarischen Behandlung der Novelle 1990 wurde 

davon ausgegangen, dass das Denkmalschutzgesetz noch einer weiteren abschließenden Novellie

rung unterzogen werden. müsse und dass unter anderem hinsichtlich einer klaren Regelung der 

"UnterschutzsteIlungen kraft gesetzlicher Vermutung" (§ 2 Abs. 1 des geltenden Denkmalschutzge

setzes ) Maßnahmen einer besseren Abgrenzung notwendig seien ebenso wie auch weitere differen

ziertere Detaildefinitionen des fiir heutige Rechtsbegriffe doch teilweise zu allgemein gehaltenen 

Denkmalschutzgesetzes. 

Darüber hinaus zeigte sich im Zuge der Erweiterung der Vorschriften der Europäischen Union auf 

dem Gebiet des Ausfuhrverbotsrechtes fur Kulturgüter und die dabei immer wieder vertretene Mei

nung, dass eine solche aus Gründen des nationalen Interesses der Mitgliedstaaten durchaus erfolgen 

kann (wobei gemäß Artikel 128 EU-Vertrag bzw. 151 Amsterdamer Vertrag jedes nationale Kultur

gut zugleich Teil des gesamten Kulturgutes der EU 1st), dass es außerordentlich günstig ist, völlig 

klarzustellen, dass das Ausfuhrrecht fur Kulturgut Teil des "Denkmalschutzes" ist, Denkmalschutz 

daher Schutz nicht nur vor Zerstörung und Veränderung sondern auch vor Verbringung bedeutet. 

Die Zusammenfuhrung der auch schon vor 1923 ursprünglich in eIn e m Gesetz geregelten 

Materie wieder in ein solches einheitliches Gesetz zusammenzufuhren, ist die logische Konsequenz. 

Dass dabei ein Bestreben zur möglichsten Vereinfachung (die allerdings auch durch die EU-Bestim-
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mungen nur sehr bedingt gegeben sind) und auch "optischen" Harmonisierung besteht, ist selbstver

ständlich. 

In diesem Zusammenhang sei auf nachfolgende grundlegende EU-Bestimmungen verwiesen: 

1. Verordnung (EWG) Nr. 3911/92 des Rates vom 9. Dezember 1992 über die Ausfuhr von Kultur

gütern samt Verordnung (EG) Nr. 2469/96 des Rates vom 16. Dezember 1996 zur Änderung des 

Anhanges dieser Verordnung. 

2. Verordnung (EWG) Nr. 752/93 der Kommission vom 30. März 1993 zur Durchfiihrung der Ver

ordnung (EWG) Nr. 3911/92 des Rates über die Ausfuhr von Kulturgütern samt Änderung durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1526/98 der Kommission vom 16. Juli 1998 zur Änderung dieser Verordnung. 

3. Richtlinie 93/7IEWG des Rates vom 15. März 1993 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern samt Richtlinie 96/1001EG des euro

päischen Parlaments und des Rates vom 17. Februar 1997 zur Änderung des Anhanges dieser Richt

linie. (Diese Richtlinie wurde umgesetzt durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 67/1998.) 

Durch die vorliegende Novelle soll das Denkmalschutzgesetz in fiinf Abschnitte gegliedert werden 

und zwar: 

1. -Abschnitt. Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich 

2. Abschnitt: Schutz der Denkmale vor Zerstörung und Veränderung 

3. Abschnitt: Schutz der Denkmale vor Verbringung ins Ausland 

4. Abschnitt: Schutz der Archivalien und Archive 

5. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Der vorliegende Gesetzesentwurf wählt die Form der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes mit 

voller Absicht, nicht nur damit die jahrzehntelange Judikatur der Höchstgerichte weiter verwendbar 

bleibt, sondern damit alte, bis 1923 zurückreichende Bescheide - wie sie selbstverständlich gerade 

auf dem Gebiet des Denkmalschutzes wesentlich sind - weiter "lesbar" bleiben. Beim vorliegenden 

Entwurf einer Novellierung wurde daher auch besonderer Wert darauf gelegt, dass die grundlegen

den, wesentlichen Paragraphe 1 - 6 Denkmalschutzgesetz auch weiterhin die gleichen Materien zum 

Inhalt haben. 
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Neben diversen Detailregelungen, die sich in der Praxis als vorteilhaft erweisen, soll die vorliegende 

Novelle nachfolgende 

größere Problemkomplexe 

lösen: 

1. Die Begriffe "Denkmal" und "Kulturgut" sowie "öffentliches Interesse" und "nationales 

Interesse" werden jeweils gleichgesetzt (§ 1 Abs. 9). 

Waren die Begriffe "Denkmal" und "Kulturgut" auf Grund gleichlautender Definitionen im Denk

malschutzgesetz und dem Ausfuhrverbotsgesetz bisher ohnehin eindeutig gleichgesetzt, erfolgt im 

Interesse vor allem auch· der KlarsteIlung gegenüber international gebräuchlichen Diktionen (beson

ders auch des EU-Rechts), dass der im Denkmalschutzgesetz sowie im Ausfuhrverbotsg~setz fiir 

Kulturgut gebräuchliche Begriff des "öffentlichen Interesses" gleichzusetzen ist mit dem internatio

nal gebräuchlichen Begriff des "nationalen Interesses". 

2. Die Kompetenz "Denkmalschutz" umfasste von jeher den Schutz nicht nur vor Zerstörung oder 

Veränderung sondern auch vor Verbringung ins Ausland. Waren diese Bestimmungen ursprünglich 

(1918) in einem einheitlichen Gesetz geregelt, so wurde diese Materie 1923 durch die Herauslösung 

der Regelung des Verbotes der Zerstörung und Veränderung in einem eigenen Gesetz geregelt, so

dass derzeit der Schutz der Denkmale vor Zerstörung oder Veränderung durch das Denkmalschu~z

gesetz, vor Verbringung ins· Ausland durch das Ausfuhrverbotsgesetz fiir Kulturgut geregelt wird. 

Diese Materie soll künftig wieder in ein e m Gesetz zusammengefasst und damit die Einheit des 

Denkmalschutzes als im öffentlichen Interesse erfolgende Maßnahme des Schutzes vor Zerstörung, 

Veränderung oder Verbringung ins Ausland klarer als bisher zum Ausdruck gebracht werden. Aus

drücklich wird daher der Begriff "Erhaltung" von Denkmalen als Schutz vor Zerstörung, Verände

rung oder Verbringung ins Ausland definiert (§ 1 Abs. 1). 

3. Der Verwaltungsgerichtshof hat schon in seinem Erkenntnis vom 15.6.1928, Zl. 765/27 (Slg. 

15267/A) festgestellt, dass die Begriffe "geschichtlich, künstlerisch und kulturell" eine allgemein 

gültige Abgrenzung nach bestimmten rechtlich feststellbaren Merkmalen nicht zulassen,· dass deren 

Erklärung vielmehr der fachlichen Beurteilung von hiefiir berufenen Organen anheim gegeben wer

den muss. Ebenso hat er in weiteren Erkenntnissen, wie etwa vom 6.7.1972, Zl. 370/72, Slg 8268/ A, 

zum Ausdruck gebracht, dass fiir die Lösung der Frage, ob einem Objekt eine geschichtliche, künst-
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lerische oder kulturelle Bedeutung zukommt, die in der F ach w e I t vorherrschende Meinung 

ausschlaggebend ist und daher Grundlage der Feststellung nur ein F ach gut ach t e n sem 

kann, aus dem si~h jene geschichtliche, künstlerische oder kulturelle Bedeutung ableiten lässt, aus 

der der Schluss gezogen werden kann, dass die Erhaltung des Denkmals im öffentlichen Interesse 

gelegen ist. Dieser Schluss aber ist ein re c h t I ich e r (VwGH vm 14.9.1991, ZI. 81/12/0052 

u.a.). Des weiteren hat der Verwaltungsgerichtshof in diversen Erkenntnissen verschiedentlich zu 

Fragen jener fachlich zu erarbeitenden bzw. zu begründenden Kriterien, die eine entsprechende Be

deutung im Sinne des Denkmalschutzgesetzes darstellen, Stellung genommen, aus denen der recht

liche Schluss gezogen werden kann, dass die Bedeutung derart ist, dass die Erhaltung im öffentlichen 

Interesse gelegen ist. 

Im vorliegenden Gesetz sollen nun einige grundlegende, richtungweisende Umstände dem 0 n -

s t rat i v aufgezählt werden, die eine solche Bedeutung bewirken, dass die Erhaltung als im 

öffentlichen Interesse gelegen festgestellt werden kann (§ 1 Abs. 2) (siehe auch "11. Zu den einzelnen 

Bestimmungen" zu § 1 Abs. 2). 

4. Wichtig erscheint es, im Gesetz selbst klarzustellen, welche Teile eine UnterschutzsteIlung stets 

mitumfasst, wie dies bisher nur durch Judikatur und Literatur abgegrenzt wurde. (§ 1 Abs. 5 Zif3, 

Abs. 7 und 8). 

5. Auf Grund des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 19.3.1964, K 11-4/63, kundge

macht im Bundesgesetzblatt Nr. 140/1965, umfasst die gemäß Artikel 10 Abs. 1 Z 13 B-VG dem 

Bund obliegende Kompetenz "Denkmalschutz" den Schutz beweglicher und unbeweglicher von 

Menschen geschaffener Gegenstände von historischer, künstlerischer oder sonstiger kultureller Be

deutung, nicht aber den Schutz von Erscheinungsfonnen der gestalteten Natur wie Felder, Alleen und 

Parkanlagen. 

In einigen besonders gravierenden listenmäßig ausdrücklich aufgezählten Fällen, in denen eine sol

che "gestaltete Natur" im Zusammenhang mit einem geschützten Bauwerk in besonderem künstle

rischen oder historischen Zusammenhang steht, soll nunmehr die Möglichkeit einer Unterschutzstei

lung auf Grund des Denkmalschutzgesetzes geschaffen werden. Diese besonderen Parkanlagen wer

den in einem Anhang detailliert aufgezählt. Die Schaffung der Möglichkeit der UnterschutzsteIlung 

und die Liste bedarf einer Verfassungsbestimmung (§ 1 Abs. 11 samt Anhang 2). In allen anderen 

Fällen ist nach wie vor eine entsprechende Zusammenarbeit zwischen der Denkmalschutzbehörde 
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des Bundes und den entsprechenden Landesbehörden auf dem Gebiet des Umweltschutzes bzw. des 

Schutzes historischer Park- und Gartenanlagen erforderlich. 

6. Die UnterschutzsteIlung von Denkmalen "kraft gesetzlicher Vermutung" bloß weil sie im 

Eigentum etwa des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder einer gesetzlich anerkannten Kirche 

oder Religionsgesellschaft stehen (§ 2 des geltenden Denkmalschutzgesetzes), wird bei u n b e

weg I i ch ~ n Denkmalen spätestens am 31. Dezember 2009 beendet (§ 2 Abs. 4 des Entwurfes 

der Novelle). Die faktische Durchfuhrung dieser Maßnahmen wird erreicht, indem an die Stelle der 

Ungewissheit dieser Unters,chutzstellung "kraft gesetzlicher Vermutung" die Möglichkeit einer gere

gelten klaren "Unterschutzstellungdurch Verordnung" in jenen Fällen ermöglicht wird, in denen 

anzunehmen ist, dass eine solche Unterschutzstellung einem bescheidmäßigen Verfahren (bzw. einer 

bescheidmäßigen Überprüfung) auch tatsächlich standhalten würde (§ 2a). Die Möglichkeit, in einem 

gesonderten Verfahren "das Gegenteil festzustellen" bleibt gewahrt. 

Zu diesen Maßnahmen wäre auszuführen: 

Ausgenommen fur jene Denkmale, hinsichtlich derer eine hescheidmäßige Feststellung des Beste

hens eines öffentlichen Interesses bereits tatsächlich getroffen wurde, fehlt bisher ein Verzeichnis 

jener Denkmale, aus dem hervorgeht, welche Denkmale mehr oder weniger zufällig auf Grund der 

Eigentumsverhältnisse "kraft gesetzlicher Vermutung" unter Denkmalschutz stehen und welche 

hievon wohl zurecht unter Denkmalschutz stehen, ebenso wie auch ein Verzeichnis jener Denkmale 

in Privateigentum fehlt, die noch nicht .unter Denkmalschutz stehen, aber wegen ihrer ~esonderen 

Bedeutung noch unter Denkmalschutz gestellt werden soll t e n. 

Die vom Bundesdenkmalamt durch Jahrzehnte bearbeiteten wissenschaftlichen Inventarien (Dehio

Handbuch, Kunsttopographie) schufen hier lediglich bestimmte Voraussetzungen, die nunmehr bei 

einer vom Bundesdenkmalamt bereits in den letzten Jahren begonnen ADV-mäßigen Aufarbeitung 

grundlegende klärende Listen des schützenswerten Denkmalbestandes erbringen können. 

Die Problematik begann damit, dass im Denkmalschutzgesetz im Jahre 1923 formuliert wurde, dass 

"bei Denkmalen, die sich im Eigentum oder Besitze des Bundes, eines Landes oder von anderen 

öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds einschließlich aller kirchlichen oder religi

onsgenossenschaftlichen Körperschaften und Stiftungen befinden, das öffentliche Interesse an ihrer 

Erhaltung insolange als gegeben (gilt), als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des Eigentümers 
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oder Besitzers oder von Amts wegen das Gegenteil festgestellt hat." (Durch die Novelle 1978 wur

den die Stiftungen aus dem gegenständlichen Personenkreis genommen, das Wort "Besitz" gestri

chen und die Möglichkeit eröffnet, dass von Amts wegen auch positive Feststellungsbescheide erlas

sen werden können.) 

Die Regelung war rur das Jahr 1923 sicherlich notwendig, da es unmöglich gewesen wäre, innerhalb 

kürzester Zeit so viele Verfahren auf einmal durchzuführen, wie sie zum Schutz von Denkmalen not

wendig waren. Man griff daher - zumindest bei öffentlichen und kirchlichen ()bjekten - ganz offen

sichtlich auf bereits länger zurückliegende Überlegungen für die Erlassung von Denkmalschutzge

setzen zurück, die sich fiir das Jahr 1923 gleichsam als Notlösung praktikabel erwiesen. Es ist sogar 

zu vermuten, dass dem Gesetzgeber des Jahres 1923 bei Einfiihrung der UnterschutzsteIlung kraft 

gesetzlicher Vermutung allenfalls insofern ein Irrtum unterlief, als er nicht bedachte, dass die von 

ihm in den § 1 Abs. 1 aufgenommene Definition des Begriffes "Denkmal" in hohem Maße auch 

Denkmale umfasst, deren Bedeutung für eine UnterschutzsteIlung (fiir die Erhalt~.mg "im öffentlichen 

Interesse") viel zu gering wäre (nicht jedes "Denkmal" hat eine so große Bedeutung, dass es auch 

unter Denkmalschutz gestellt werden könnte) und dadurch die UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher 

Vermutung letztlich ausuferte. Er dachte vermutlich primär an Denkmale, die zweifelsfrei auch rur 

Laien als bedeutend in Erscheinung treten. Überdies darf nicht vergessen werden, dass der Begriff 

"Denkmal" im Jahre 1923 auch in der Praxis enger gefasst wurde als heute und daher der Gesetzge

ber allenfalls auch deshalb nur solche Denkmale von dieser Bestimmung erfasst haben wollte, die rur 

jedermann als "Denkmal" deutlich erkennbar sind. (Nähere Erläuterungen oder entsprechende Akten

unterlagen zum Denkmalschutzgesetz 1923 sind nicht bzw. nicht mehr vorhanden und können daher 

die Überlegungen, wie es zu dieser Bestimmung kam, nur mehr vermutet werden.) 

Die Aufrechterhaltung dieser "UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung", die alle diesem 

Personenkreis eigentümlichen Denkmale, - mag ihre Bedeutung auch nur gering sein, sodass sie be

scheidmäßig nie unter Denkmalschutz gestellt werden könnten, - so lange unter Denkmalschutz 

stellt, bis nicht in einem auf Antrag des Eigentümers oder von Amts wegen durchgefiihrten Negativ

verfahren "das Gegenteil festgestellt" wurde, ist ob seiner Rechtsunsicherheit und Unklarheit nicht 

. mehr tragbar. Der Umstand, dass kein Verzeichnis der Objekte existiert, die kraft dieser gesetzlichen 

Vermutung unter Denkmalschutz stehen, und dies trotz der Tatsache, dass die Bestimmung seit rund 

75 Jahren besteht, bestätigt diesen Mangel. 
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Zu bedenken ist, dass immerhin sämtliche dieser automatisch unter Denkmalschutz gestellten Denk

male trotz ihrer oft nur geringen geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen Bedeutung, nur weil 

sie sich im Eigentum einer der genannten juristischen Personen befinden, mit allen Beschränkungen 

und strafrechtlichen Folgen unter Denkmalschutz stehen, mag ein allfalliges Verfahren (über Antrag 

oder von Amts wegen) letztlich auch ergeben, dass ein. öffentliches Interesse an der Erhaltung im 

Sinne des Denkmalschutzgesetzes tatsächlich gar nicht gegeben ist. Da der Denkmalbegriff im Sinne 

des § 1 Abs. 1 - wie bereits ausgeführt - nicht exakt abgrenzbar ist, ist es daher vor allem Nichtfach

leuten oftmals gar nicht bewusst, dass ein Objekt, dem wenigstens eine Minimalbedeutung als 

"Denkmal" im weitesten Sinne zukommt, kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz steht. 

Vor allem bei den doch häufigen "Grenzfiillen" kommt es daher zu eklatanter Rechtsunsicherheit. So 

ist etwa kleinen Gemeinden, die ein "Abbruchobjekt" kaufen, vielfach nicht bewusst, dass sie plötz

lich Eigentümer eines unter Denkmalschutz stehenden Objektes sind, das lediglich durch den Eigen

tümerwechsel gemäß § 2 Abs. 1 wegen seiner oft auch nur ganz geringen Bedeutung automatisch 

"unter Denkmalschutz gestellt" wurde. Wie änderungsbedürftig die Situation ist, vermag auch ein 

Hinweis darzutun, dass die Durchführung systematischer bescheidmäßiger Verfahren gemäss § 2 

ergeben hat, dass durchschnittlich nur etwa 15 % der "kraft gesetzlicher Vermutung" unter Denkmal

schutz; stehenden unbeweglichen Objekte "zu Recht" unter Denkmalschutz stehen. 

Von der Möglichkeit des Antragsrechtes auf negative Feststellung - und damit KlarsteIlung, ob die 

gesetzliche Vermutung zu Recht oder zu Unrecht besteht - wird bzw. wurde von den Eigentümern. 

bedauerlicherweise nur relativ selten Gebrauch gemacht, das Gleiche muss von der Möglichkeit der 

amtswegigen Feststellung durch das Bundesdenkmalamt gesagt werden. Die im Denkmalschutzge

setz 1923 bis zur Novelle 1978 offenbar als Normalfall der Klärung des Problems vorgesehen gewe

sene Regelung, dass das Bundesdenkmalamt bei jeder Veränderung (das ist auch jede Renovierung) 

eines § 2-Denkmals feststellt, ob das Objekt (weiterhin) unter Denkmalschutz steht oder nicht, wurde 

- aus welchen Gründen auch immer - nicht angewandt, sodass auch durch diese Bestimmung, die im 

Laufe der Jahrzehnte zwangsläufig wenigstens eine weitgehende Klarstellung bei unbeweglichen 

Denkmalen gebracht hätte, es nicht zu entsprechenden bescheidmäßigen Feststellungen kam. (Die 

Bestimmung musste aus diesen Gründen durch die Novelle 1978 ersatzlos gestrichen werden.) 

Es handelt sich daher bei der Bestimmung der Unterschutzstellung bloß "kraft gesetzlicher Vermu

tung" um eine Maßnahme, die durch ihre ausufernden und unklaren Dimensionen als Konsequenz 

Unüberschaubarkeit, Rechtsunsicherheit und letztlich durch die Unklarheit Schaden fur die gesamte 

Einrichtung des Denkmalschutzes zwangsläufig mit sich bringt. Die Herstellung eines fur die Rechts-
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sicherheit möglichst zweifelsfreien Zustandes und eine engere Abgrenzung - ganz besonders bei un

beweglichen Denkmalen - ist daher Voraussetzung tur jeden effizienten Denkmalschutz. 

Die dem Bundesdenkmalamt nunmehr bereits in hohem Maße auf Grund jahrzehntelanger systemati

scher Inventarisierung und nunmehr ADV-mäßigen Verarbeitung und Verknüpfung mögliche Er

stellung einer Liste schützenswerter Denkmale und damit - in Abstimmung mit dem Grundbuch -

kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehender unbeweglicher Denkmale ermöglicht· 

nunmehr jene Liste, von der anzunehmen ist, dass diese UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Ver

mutung zuR e c h t erfolgt, und die durch eine Verordnung des Bundesdenkmalamtes "fixiert" 

werden soll. Im Interesse der Wahrung der Rechte der Eigentümer der Denkmale steht diesen jedoch 

nach wie vor die Möglichkeit offen, falls sie der Meinung sind, dass die UnterschutzsteIlung durch 

Verordnung tur ihr Objekt "zu Unrecht" erfolgte, ein bescheidmäßiges Feststellungsverfahren zu 

begehren. Ein solches ist im Interesse der Rechtstaatlichkeit sogar erwünscht und daher anzustreben. 

Die Voraussetzung zur Verfassung einer entsprechenden Liste durch das Bundesdenkmalamt, die 

nunmehr binnen weniger Jahre erstellt werden kann, war, wie erwähnt, die in den letzten Jahrzehnten 

vom Bundesdenkmalamt erstellte breit angelegte Inventarisation des österreichischen Denkmalbe

standes, die ihren sichtbaren Niederschlag vor allem in den bereits erschienen und kurz vor dem Er

scheinen stehenden völlig neu überarbeiteten "Dehio"-Bänden findet. Die neuerdings in großzügiger 

Weise im Aufbau begriffene Ausstattung des Bundesdenkmalamtes mit ADV-Anlagen schafft zu

gleich auch die technische Voraussetzung der Erstellung und wissenschaftlichen Durcharbeitung 

dieser Liste gemäß der wissenschaftlichen Forschung. 

Bei den b ewe g I ich e n Denkmalen, die "kraft gesetzlicher Vermutung" unter Denkmalschutz 

stehen, soll gleichfalls eine sinnvolle und tur die Praxis notwendige Einschränkung erfolgen. Aus der 

UnterschutzsteIlung sollen all jene Objekte herausgenommen werden, bei denen es sich um in großen 

Mengen hergestellte Gebrauchsgegenstände handelt, die nicht älter als 100 Jahre sind. 

7. Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (§ 4 in Zusammenhang mit § 5 Abs. 1) bedingen, 

dass das Bundesdenkmalamt auch bei nur kleinen Veränderungen bereits eine schriftliche bescheid

mäßige Zustimmung zur "Veränderung" treffen muss. Diese Vorschrift gilt auch schon tur kleinere 

Renovierungen. 
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Nunmehr soll durch eine rechtzeitige Anzeige beabsichtigter kleinerer Renovierungen des Denk

maleigentümers die Möglichkeit geschaffen werden, auf einfache unbürokratische Weise entweder 

ohne Erlassung eines solchen Bescheides die gewünschten Renovierungen oder geringfügigen Ände

rungen durchzuführen. Das Bundesdenkmalamt kann jedoch rechtzeitig notwendige bindende Unter

sagungen oder Änderungsbescheide aussprechen, weshalb eine dreimonatige Frist fur die Anzeige 

vor Baubeginn festgesetzt werden muss. 

Der Sinn dieser Bestimmung ist, dass das Bundesdenkmalamt von der Erlassung von Bescheiden für 

an sich fur den Denkmalschutz unbedeutenden Renovierungs- und geringfugigen Änderungsarbeiten 

befreit wird, ein langes Warten auf notwendige Bescheide verhindert wird, das Bundesdenkmalamt 

aber in die Lage versetzt wird, rechtzeitig gegen unerwünschte (nicht denkmalgerechte) Renovierun

gen und Veränderungen einzuschreiten. Der derzeitige Zustand, dass das Bundesdenkmalamt fak

tisch bei jeder Renovierung diese bescheidmäßig bewilligen müsste oder aber der Eigentümer im 

Vertrauen darauf, "dass ohnehin nichts passieren wird" diese an sich eigentlich bewilligungs

pflichtigen Renovierungen einfach durchführt, ist nicht nur rechtlich sondern auch vom fachlichen 

Standpunkt aus unhaltbar. 

8. Die im Jahr 1978 aufgenommene Bestimmung, dass "dem Antrag auf Veränderung eines dem 

Gottesdienst gewidmeten Denkmals einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 

einschließlich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall so weit stattzugeben ist, als die Veränderung für die 

Ausübung des Gottesdienstes nach den zwingenden liturgischen Vorschriften der gesetzlich aner

kannten Kirche oder ReligionsgeseUschaft notwendig ist" sollte verhindern, dass Kirchengebäude 

einfach. deshalb, da sie nach den liturgischen Vorschriften für einen regelmäßigen Gottesdienst (das 

heißt fur einen Gottesdienst ohne kirchenrechtliche Ausnahmebewilligung) nicht mehr geeignet sind, 

zu Museen werden. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass einerseits versucht wurde, kirchenrechtliche Vorschriften, die ·nur 

für Neubauten gelten sollen, als zwingend auch fur gewünschte Umbauten zu deklarieren, anderer

seits aber wurden auch durchaus berechtigte Wünsche auf Veränderungen, die lediglich nicht unbe

dingt zwingend streng liturgische Vorschriften betrafen, über Gebühr zwischen den kirchlichen 

Vertretern und der Denkmalschutzbehörde diskutiert. 

Durch eine zusätzliche erweiterte Formulierung soll klargestellt werden, - wie auch in der Literatur 

bemerkt wird, - dass dieser Rechtsanspruch sich auch auf jene Veränderungen erstrecken muss, die 
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zwar nicht durch zwingende liturgische Vorschriften im eigentlichen Sinn bedingt werden, wohl aber 

"beachtet werden müssen, um den Gläubigen die regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst in ausrei

chendem Maße zu ermöglichen", also vor allem auch auf notwendige Kirchenerweiterungen, insbe

sondere bei Pfarrkirchen, wenn etwa fur die Erfullung der sonntäglichen Messverpflichtung fuf die 

Pfarrangehörigen zuwenig Platz ist. Denn auch die direkte Teilnahme ist Teil liturgischer Notwen

digkeit. "Ausreichend" bedeutet in diesem Zusammenhang nicht "bequemer", aber doch auch "zu

mutbar", weder eine "Pfeilerentfernung" fur eine bessere Sicht, noch unzumutbare Verhältnisse bei 

Heizung oder Kirchenbänken. 

9. pie durch die Novelle 1990 eingefuhrte Möglichkeit, dass Grabungsgenehmigungen auch an 

Personen, die kein einschlägiges Universitätsstudium absolviert haben, gegeben werden können, 

wenn sie sich einer entsprechenden Prüfung unterzogen haben, soll gestrichen werden. Andere 

Formen der wissenschaftich gesicherten Ausgrabungstätigkeit haben sich zwischenzeitig entwickelt, 

die eine derartige Sonderregelung obsolet erscheinen lassen. 

10. Diverse Maßnahmen gemäß der Haager Konvention, die ursprünglich - neben anderen Bestim

mungen - in einem gesonderten Gesetz hätten geregelt werden sollen, werden nunmehr im Gesamt

zusammenhang des Denkmalschutzgesetzes verankert. Gleichzeitig soll eine Einschränkung der An

zahl der als der Haager Konvention unterworfen bezeichneten Objekte, den international üblichen 

Maßstäben gemäß, erfolgen (§ 13). 

11. Das Bundesdenkmalamt erhält Teilrechtsfähigkeit und wird damit in die Lage versetzt, besser 

als bisher Spendengelder fur die Restaurierung von Objekten einzusetzen, mehr noch, Einnahmen 

der verschiedensten Art (etwa aus Vermietung, Veranstaltungen etc.) zu erzielen (§ 14). 

12. Der nunmehrige "3. Abschnitt" des Denkmalschutzgesetzes umfasst alle jene Bestimmungen, die 

fur die Regelung der Ausfuhr von Kulturgut über die Grenzen Österreichs, auch über die Zollgren

zen der EU hinaus, notwendig sind. 

Durch eine Beschränkung des Ausfuhrverbotes aufunter Denkmalschutz stehende Objekte sowie 

eine völlige Angleichung der bisherigen Bagatellgrenzenbestimmungen des § 2 Abs. 2 Ausfuhrver

botsgesetz fur Kulturgut an die Kategorie- und Wertbestimmungen zu den einschlägigen Verordnun

gen und Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften tritt eine bedeutende Liberalisierung des Aus-
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fuhrrechtes sowie auch eine Angleichung an die entsprechenden Bestimmungen der EU ein 

(§§ 17 tl). 

Dazu im Einzelnen: 

Das geltende Ausfuhrverbotsgesetz fur Kulturgut geht davon aus, dass die Ausfuhr des gesamten in 

Österreich befindlichen Kulturgutes aus Gründen des öffentlichen Interesses verboten ist, ausge

nommen jenes, das unter die Bagatellverordnung gemäß § 2 Abs. 2 AusfVKG fällt. Der SilUl dieser 

Bestimmung ist es, dass das Kulturgut zu einem hohen Prozentsatz daher dem Bundesdenkmalamt 

vorgelegt werden muss, welches entweder mit einer bloßen "Bestätigung" 'feststellt, dass ein solches 

öffentliches Interesse nicht besteht oder aber - sollte ein solches tatsächlich bestehen (was bei Kul

turgut, das unter Denkmalschutz steht, dessen Erhaltung also "im öffentlichen Interesse gelegen ist" 

im m e r der Fall ist) - ein reguläres B e will i gun g s verfahren durchgeführt werden muss. 

Der Prozentsatz an letztlich gesperrtem Kulturgut beträgt kaum 10 % der vorgelegten Objekte, wobei 

bei weitem Bücher und Autographen hinsichtlich der Sperre überwiegen. Daraus ist ersichtlich: die 

bisherige Absicht des Gesetzgebers war es, möglichst viel Kulturgut vor der Ausfuhr beim Bundes

denkmalamt "vorbeigehenIl zu lassen, um eine Prüfung, ob eine Sperre erforderlich ist, zu ermög

lichen. 

Diese bisherige "Bagatellverordnung" wird nun insoferne mit den Vorschriften der Europäischen 

Gemeinschaften harmonisiert, als festgelegt wird, dass sie unbedingt dem Anhang der Verordnung 

(EWG) Nr. 3911/92 des Rates vom 9. Dezember 1992 über die Ausfuhr von Kulturgütern - in der 

jeweiligen Fassung - genau zu entsprechen hat. Die Liste setzt oftmals (aber nicht immer !) ein Viel

faches des Wertes als Grenzwert fest, als es die geltende Bagatellverordnung tut bzw. auf Grund des 

~ geltenden Ausfuhrverbotsgesetzes fur Kulturgut auch nur festgesetzt werden könnte. 

Ansonsten soll auf Grund der neuen Bestimmungen eine Ausfuhrsperre nur mehr möglich sein, wenn 

das Kulturgut unter Denkmalschutz steht oder ein Unterschutzstellungsverfahren zumindest einge

leitet wurde, womit das "nationale Interesse" im Sinne des § 1 Abs. 9 dokumentiert wird. Schließlich 

kann auch ein Kulturgut, das unter die Liste fällt, nur dann (auf Dauer) zurückbehalten werden, wenn 

es endgültig unter Denkmalschutz steht. 

Dies bedeutet jedoch - anders als die noch geltende Regelung - dass das Bundesdenkmalamt bei 

allem Kulturgut, das nicht unter die' Liste fällt, soweit es noch nicht unter Denkmalschutz steht von 
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s ich aus aktiv sein und feststellen muss, ob es unter Denkmalschutz zu stellen ist. Dass das 

Bundesdenkmalamt diesbezüglich in der Vergangenheit Unterschutzstellungen beweglicher Denk

male - aus Gründen der ArbeitsüberIastung oder auch aus anderen Gründen - viel zu selten vorge

nommen hat, mag sich nunmehr als Mangel erweisen. 

Die zitierte EU-Verordnung stellt ausdrücklich fest, dass es "den Mitgliedstaaten ......... jedoch unbe-

nommen (bleibt), festzustellen, welche Gegenstände als nationales Kulturgut im Sinne des Artikels 

36 des Vertrages (Anrn.: entspricht Artikel 30 des Amsterdamer Vertrages) einzustufen sind." Das 

heißt also, jeder Staat kann von sich aus prüfen, ob die Sperre von Kulturgut, das unter den Anhang 

der EU-Verordnung fällt, tatsächlich im nationalen Interesse gelegen ist. 

Des Weiteren stellt Artikel 2 Abs. 4 der EU-Verordnung fest: 

"Unbeschadet dieses Artikels unterliegt die direkte Ausfuhr von nationalem Kulturgut von künstleri

schem, geschichtlichem oder archäologischem Wert, das kein Kulturgut im Sinne dieser Verordnung 

ist, den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Ausfuhrmitgliedstaates. " 

Und schließlich erklärt die Richtlinie 93/7/EWG des Rates vom 15. März 1993 über die Rückgabe 

von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern' - welche 

Richtlinie einen identen Wertkatalog-Anhang über auf Grund der Richtlinie ruckfuhrfähiges Kultur

gut besitzt - generell ausdrücklich über diesen Anhang hinausgehend: 

"Auf Grund und im Rahmen von Artikel 36 des Vertrages (Anm.: entspricht Artikel 30 des Amster

damer Vertrages) werden die Mitgliedstaaten auch nach 1992 das Recht haben, ihre nationalen Kul

turgüter zu bestimmen und die notwendigen Maßnahmen zu deren Schutz in diesem Raum ohne 

Binnengrenzen zu treffen." 

Die nunmehr fur eine endgültige Rückbehaltung eines Kulturguts in Österreich normierte bescheid

mäßige Feststellung des öffentlichen (= nationalen) Interesses an der Erhaltung des beweglichen 

Denkmals soll nicht nur deutlich die Ernsthaftigkeit der Befassung mit dem Objekt s~ndern auch 

deutlich und demonstrativ jene Bedeutung zeigen, die diesem Kulturgut zukommt, dass seine Aus

fuhr aus·diesem öffentlichen (= nationalen) Interesse heraus gesperrt werden muss. 
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Drei verschiedene Wünsche sind es, die von interessierter Seite immer wieder zur Frage des Aus

fuhrverbots vorgebracht werden: 

1. Das Ausfuhrverbot sollte überhaupt fallen. 

2. Eine Ausfuhr wäre zu genehmigen, wenn staatliche Stellen nicht das Kulturgut kaufen (also eine 

Art Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand). 

3. Es sollte eine Sperrliste konkreter Objekte verfasst werden, eme darüber hinausgehende 

Ausfuhrsperre wäre zu unterlassen. 

ad 1.: 

Wie auch aus den obigen EU-Bestimmungen hervorgeht, hat jeder Staat das Recht, sein Kulturgut, 

dessen Aufbewahrung im Inland im nationalen Interesse gelegen ist, gegen Ausfuhr zu sperren. 

Das Ausfuhrverbot fur Kulturgut ist kompetenzmäßig - wie eingangs in den allgemeinen Erläuterun

gen bereits dargelegt - Teil der Kompetenz Denkmalschutz. Denkmalschutz greift nun einmal in die 

Rechte der Eigentümer massiv ein, wobei Eigentümer unbeweglicher Objekte durch Zerstörungs

und Veränderungsverbote zumeist viel härter getroffen werden, als Eigentümer beweglicher Objekte, 

die ihre beweglichen Denkmale nicht ausfuhren und (nur) im Inland verkaufen dürfen. 

Nur am Rande sei erwähnt, dass es sicherlich Staaten gibt, die die Ausfuhr "liberaler" gestalten als 

Österreich, wobei solche Staaten aber kaum auch die zugleich die fur Kulturgut besonders günstigen 

steuerlichen Bedingungen haben, wie sie in Österreich gelten; vielmehr bewirken die Gesetze dieser 

Staaten oftmals - ganz besonders im Wege der Erbschaftssteuer - daß sich die Eigentümer von ihrem 

Kulturgut trennen müssen, Umstände, die bei der Kritik an der österreichischen Gesetzeslage oftmals 

übersehen werden. 

ad 2.: 

Vorerst gilt das zu 1. Gesagte auch hier. 

Darüber hinaus könnte ein Strohmann fur den Verkaufswilligen im Ausland jederzeit jedes inländi

sche Angebot überschreiten. Ein Rechtsanspruch auf Ausfuhr, wenn im Inland hiefur kein gleicher 

Preis erzielt wird, würde bedeuten, dass mit Hilfe einer solchen Manipulation kein Kulturgut mehr 

gesichert gesperrt werden könnte. 
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ad 3.: 

Eine solche Liste würde eine Suchaktion ("Schnüffelaktion") zur Voraussetzung haben, in der jeder 

Eigentümer seinen gesamten privaten Besitz an Kulturgut bei Strafandrohung genauest darlegen 

müsste. Eine solche Vorgangsweise ist entschieden abzulehnen, sie steht in keinem Vergleich zur 

Tatsache, dass fiir den einen oder anderen Ausfuhrwilligen die Tatsache einer Ausfuhrsperre eintritt, 

mit der er - vielleicht - nicht gerechnet hat. 

13. In einem gesonderten "4. Abschnitt" werden durch den vorliegenden Entwurf Archivalien und 

Archive deutlicher und umfangreicher als bisher geregelt (§ 26). 

14. Die Sicherungsmaßnahmen werden um die Möglichkeit erweitert, Eigentümer von Denkmalen 

auch zu Maßnahmen zwingen zu können, zu deren Durchfiihrung sie unmittelbar nicht verpflichtet 

wären. Aus diesem Grund aber müssen fiir diese Fälle entsprechende Re eh t san s p r ü ehe 

auf Bezahlung durch die öffentliche Hand eingefiihrt werden (§ 31). 

15. Der Denkmalfonds wird hinsichtlich seines Aufgabenkreises auch auf die Rettung von Kultur

gütern erweitert, die von der Abwanderung ins Ausland bedroht sind (§ 33). 

16. Bei den Stratbestimmungen tritt insoferne eine wichtige Änderung ein, als Übertretungen des 

Verbotes der Ausfuhr von Kulturgut nicht mehr gerichtlich strafbare Delikte darstellen. Die Mög

lichkeiten der Rückfiihrung unrechtmäßig ausgefiihrten Kulturguts im Rahmen der EU-Richtlinie 

93/7 fEWG legt dies nahe. Gerichtlich strafbar bleibt nur die Zerstörung eines unter Denkmalschutz 

stehenden Objekts (§ 37). 
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Z1. 16.601l34-IV/3/98 

ll. 

Zu den ein zein e n B es tim m u n gen 

Zu § 1: 

Zu Abs. 1: 

Das "öffentliche" = gemäß Abs. 9 "nationale" Interesse umfasst ·auch Denkmale von "nur" lokaler 

Bedeutung. Die Erhaltung und reale Dokumentation des gesamten kulturellen Reichtum Österreichs 

an historischem Erbe in all seiner Vielfalt ist das grundsätzliche Ziel des Denkmalschutzgesetzes. 

Die Begriffe geschichtlich, künstlerisch und kulturell lassen gemäß der Judikatur des Verwaltungs

gerichtshofes eine Abgrenzung nach bestimmten rechtlich feststelbaren Merkmalen nicht zu, weshalb 

ihre Darlegung Sachverständiger (normalerweise: Amtssachverständiger) bedarf 

Zu Abs. 2: 

Nach dem bisherigen Gesetzestext ist die Guristische) Feststellung, dass ein "öffentliches Interesse 

an der Erhaltung" eines Objektes gegeben ist, dann möglich, wenn dieses Interesse "wegen dieser 

Bedeutung" vorli~gt. Diese völlig undifferenzierte Bestimmung mag nicht zu befriedigen, die Frage 

"wie groß" die Bedeutung nun einmal sein müsse, welcher konkreten Art sie sein müsse; um genug 

Gewicht zu haben, ist aus dem Gesetz auch nicht einmal ansatzweise ersichtlich, doch hat die 

Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes in einer Reihe von Entscheidungen Anhaltspunkte entwik

kelt, die gewisse Richtlinien liefern, die als bei s pie I h a f t zu verstehen sind. Hiezu gehören 

Einmaligkeit oder Seltenheit genauso wie der Umstand, dass das Denkmal über ähnliche Objekte 

seiner Bedeutung deutlich hinausragt oder ein besonders gutes oder gut erhaltenes Beispiel einer 

bestimmten Art von Denkmalen darstellt. Die im Gesetzestext genannten Kriterien Qualität, Vielzahl 

und Vielfalt umfassen diese und ähnliche Umstände. 
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Zu Abs. 3: 

Ensembles und Sammlungen können aus verschiedenartigen Denkmalen bestehen, eine Gleichartig

keit ist nicht Voraussetzung. 

Einem Denkmal kann zugleich sowohl als Einzeldenkmal als auch als Teil eines Ensembles oder 

einer Sammlung Bedeutung zukommen. 

Zu Abs. 4: 

Die Erklärung zu einer Einheit kann nur "durch Verfahren oder Verordnung" erfolgen, weshalb ein 

nur kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehendes Denkmal nie "automatisch" Teil 

einer Einheit sein kann. 

Zu Abs. 5: 

Die internationalen Bewertungskriterien "können" einbezogen werden, m ü s sen es aber nie h t. 

Dieser ausdrückliche Hinweis ist im Interesse einer anzustrebenden Flexibilität erforderlich. So muss 

nämlich einerseits bedacht werden, dass viele Kriterien wohl in anderen Ländern "anerkannt" aber 

. durchaus nicht "angewandt" oder missbräuchlich zitiert werden. Wie etwa überhaupt zu bemerken 

ist, dass viele Schlussresolutionen von Kongressen gerne als "Charta" bezeichnet werden, um ihnen 

den Anschein höherer Gewichtigkeit, ja sogar von Verbindlichkeit zu verleihen. Dies gilt auch bei

spielsweise fur die besonders oft zitierte sogenannte "Charta von Venedig", der Schlussresolution 

eines Kongresses von Denkmalschützern und Architekten. Tatsächlich handelt es sich bei diesen 

"Chartas" um Fachmeinungen, die m a xi mal ähnlich zu beachten und zu gewichten sind, wie 

einschlägige "herrschende, Lehrmeinungen". 

Eine besondere Berücksichtigung internationaler Maßstäbe ist jedoch bei der Kennzeichnung nach 

der Haager Konvention erforderlich, da international verbindliche K 0 n v e n t ion enden allge

meinen internationalen Gepflogenheiten gemäß auszulegen sind (siehe auch zu § 13). 

Zu Abs. 6: 

Zu Ziffer 1: 

Ein Denkmal wird auch nach geltendem Recht in jenem Zustand (Form, Erscheinung, Substanz) 

unter Denkmalschutz gestellt, in dem es sich im Augenblick der Rechtswirksamkeit der Unterschutz

stellung befindet. Die Eigentümer können daher nicht (gegen ihren Willen) dazu gezwungen werden, 

im Interesse des Denkmalschutzes denkmalpflegerische "Verbesserungen" durchzufuhren, etwa um 
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eine bessere denkmal gerechte Erscheinung des Denkmales zu erzielen, sie können dazu auch nicht 

im Zuge von Renovierungen gezwungen werden. 

Zu Ziffer 2: 

Was bei einer UnterschutzsteIlung zum geschützten Objekt gehört, war bisher lediglich allgemeine 

Auslegung, nicht Gesetz. Dies wird mit dieser Bestimmung nunmehr erreicht. 

Zu Ziffer 3: 

Das selbe gilt auch fur die Möglichkeit der Teilunterschutzstellung. Die einschlägige Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes wird hier ins Gesetz eingebracht. 

Da eine Unterschutzstellung die unbedingt notwendige Eigentumsbeschränkung nicht überschreiten 

darf, ist eine Teilunterschutzstellung in all jenen Fällen, in denen sie fachlich ausreicht, anzuwenden. 

So ist etwa auch im Rahmen von Ensembles derart vorzugehen, dass nur jene Häuser, die eine ent

sprechende Bedeutung als Ganzes aufweisen auch insgesamt geschützt werden, andere Objekte von 

weniger großer Bedeutung, die lediglich wegen ihrer ins Ensemble passenden Fassade eine Bedeu

tung als Teil des Ensembles besitzen, werden nur hinsichtlich der Fassade zu schützen sein. Auch 

werden Häuser vielfach ohne die "Erscheinung" (gemäß § 4 Abs. 1) der bereits vielfach umgebauten 

Wohnungen (unter Beibehaltung des Schutzes des tragenden Mauerwerks) zu schützen sein.·etc. 

Grundsätzlich sei jedoch betont, dass Teilunterschutzstellungen nur dort und nur in jenem Mindest

umfang denkbar sind, als durch eine Veränderung des nicht geschützten Teiles nicht auch eine Be

einträchtigung des eigentlich bedeutenden geschützten Teiles eintreten könnte. Dies hat der Verwal

tungsgerichtshofbereits in einer Reihe von Entscheidungen betont. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat überdies mehrfach darauf hingewiesen, dass das Denkmalschutzge

setz grundsätzlich von der UnterschutzsteIlung der "gesamten zivilrechtlichen Einheit" ausgeht, Teil

unterschutzstellungen daher nur ausnahmsweise uJ;ld nur in besonders gelagerten Fällen möglich 

sind. Das Bundesdenkmalamt hat jedoch von Anfang an T eilunterschutzstellungen vorgenommen, 

auch die Judikatur der Berufungsinstanz (der Bundesministerien) ging in diese Richtung. 

Die sohin stets gehandhabte Teilunterschutzstellung wird mit dieser Bestimmung nunmehr im Gesetz 

eindeutig auch in Umfang und Auswirkung verankert. 
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Zu Abs. 7: 

Auch dieser Absatz rugt herrschende Judikatur und Literatur ins Gesetz ein. 

Bestandteile und Zugehör sind nach Zivilrecht zu beurteilen, zu den "übrigen mit dem Denkmal ver-

bundenen ......... Teilen" zählen beispielsweise Vertäfelungen oder fest und auf Dauer eingebaute 

Kästen und dergleichen. Bei der spezifischen Ausstattung handelt es sich um besondere Formen der 

Bestandteile oder des Zugehörs aus der Funktion des betreffenden Objekts heraus (z.B. Theaterein

richtungenoder die Einrichtung eines Gewerbebetriebes). Nicht gehören dazu wechselnde Ausstat

tungsstücke (z.B. Paramente in einer Kirche). Kein e s fall s wird daher mehr oder minder zu

fällig im Denkmal befindliches Mobiliar aller Art von der UnterschutzsteIlung mitumfasst, auch 

wenn es noch so "passend" ist. Eine Fixierung allgemeinen Mobiliars an ein unbewegliches Denkmal 

ist nicht möglich. 

Zu Abs. 8: 

Wenn auch der Verwaltungsgerichtshof - mit Recht - stets darauf verwiesen hat, dass wirtschaftliche 

Gründe bei der UnterschutzsteIlung nicht zu berücksichtigen sind (anders als in Veränderungs- und 

Zerstörungsverfahren gemäß § 5), so hat das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle An

gelgenheiten als Berufungsinstanz doch wiederholt bereits diese Meinung dahingehend weiter ent

wickelt, dass die Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung dann nicht mehr möglich 

ist und dem Sinn des Gesetzes (der "ratio legis") widerspricht, wenn der Zustand eines Denkmals 

schon bei der Untersch\ltzstellung derart ist, dass von einer eigentlich denkmalgerechten Erhaltungs

m ö g I ich k e i t nicht mehr gesprochen werden kann. Diese Meinung des Bundesministeriums 

für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wurde nunmehr in diesem Absatz ausdrücklich veran

kert. 

Zu Abs. 9: 

Die Begriffe "Denkmal" und . "Kulturgut" werden - ausgehend vom internationalen sprachlichen Ge

brauch, - ausdrücklich gleichgestellt, wobei "Denkmal" vor allem rur unbewegliche Gegenstände, 

"Kulturgut" rur bewegliche Gegenstände verwendet wird. Dementsprechend ist auch im geltenden 

Ausfuhrverbotsgesetz rur Kulturgut stets bereits von "Kulturgut" bei gleichzeitig identer Definition 

mit dem Begriff "Denkmal" im geltenden Denkmalschutzgesetz die Rede. 

In internationalen Konventionen wird - ausgehend vor allem aus dem anglosächsischen Recht - der 

Begriff des "nationalen Interesses", das heißt des Interesses des einzelnen Staates im Gegensatz zum 
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überstaatlichen Interesse (etwa den Europäischen Gemeinschaften) gebraucht. Der Begriff entspricht 

dem im Denkmalschutzgesetz verankerten Begriff des "öffentlichen Interesses". Da der Begriff des 

"nationalen Interesses" aber etwa im EU-Recht von großer Wichtigkeit ist (z.B. Artikel 36 und 128 

des EG-Vertrages bzw. 30 und 151 des Amsterdamer Vertrages über die Kultur) besteht die Notwen

digkeit, diesen Begriff auch in das Denkmalschutzgesetz einzubauen (siehe auch Allgemeiner Teil, 

Punkt 12. der "größeren Problemkomplexe".) 

Zu Abs. 10: 

Bestrebungen in jüngster Zeit, in Form sogenannter "Verfahrenskonzentrationen" vor allem bei Be

triebsgenehmigungen alle Verfahren in ein einziges miteinzubeziehen bewirken, dass bei Denk

malobjekten mit gewerblicher Nutzung ein Gewerbereferent über Veränderungen und Zerstörungen 

von Denkmalen bestimmen könnte, nicht aber jene Behörde, die wegen der Notwendigkeit der Ein

heitlichkeit des Denkmalschutzes zentral fur das gesamte Staatsgebiet zum Schutz der Denkmale 

berufen ist. Damit Fragen des Denkmalschutzes nicht unter diese Automatik fallen, wird in diesem 

Absatz ausdrücklich eine entsprechende Ausschlussbestimmung aufgenommen. Verfahrensbeschleu

nigungen und geordnete Parallelverfahren sind selbstverständlich unbedingt anzustreben. 

Zu Abs. 11: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil ausgefuhrt (punkt 5. der Aufzählung der "größeren Problemkom

plexe") sind Erscheinungsformen der gestalteten Natur, wie Parkanlagen, von der Kompetenz 

"Denkmalschutz" nicht umfasst. 

In einzelnen ausgewählten Fällen, mit denen Gartenanlagen mit auch unter Denkmalschutz stehen

den Objekten in besonderer Weise in einer künstlerischen oder historischen Verbindung stehen, sol

len hier auch die gestaltete Natur (als "lebender Werkstoff" der Gartenarchitektur) geschützt werden 

können. 

Die Bestimmung bedarf im Sinne der obbezeichneten Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 

(Rechtssatz kundgemacht im Bundesgesetzblatt Nr. 140/1965) einer Verfassungsbestimmung ebenso 

die als Anhang 2 angeschlossene Liste. 

Seitens der Landeshauptmännerkonferenz wurde der Kompetenzverschiebung in diesem kleinen 

Rahmen - wenn auch vorbehaltlich der zuvor abzuschließenden Bundesstaatsreform - zugestimmt. 
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Zu § 2: 

Zur Problematik dieses seit 1923 bestehenden Unterschutzstellungsvorganges sei vorerst auf die aus

fiihrlichen Darlegungen im Allgemeinen Teil, Punkt 6. des Abschnittes "Größere Problemkomplexe" 

verwiesen. 

Diese Einrichtung einer fast ausschließlich nur auf bestimmte Eigentümerkreise abgestellten auto

matischen Unterschutzstellungsvariante soll bei u n b ewe g 1 ich e n Objekten mit 31.12.2009 

enden zu lassen, sodass sie ab 1.1.2010 fur unbewegliche Objekte nicht mehr existiert. Durch die 

Eröffnung einer gleich wirksamen aber geordneteren, klareren, die Objekte genau bezeichneten Vor

gangsweise in Form der "Vorläufigen UnterschutzsteIlung durch Verordnung 11 (§ 2a) kann diese 

letztlich vor allem nur aufEigentumsverhältnisse aufbauende UnterschutzsteIlung bei unbeweglichen 

Denkmalen beendet werden. Damit wird diese Maßnahme stückzahlmäßig vermutlich eine Vermin

derung auf etwa 15 % der "kraft gesetzlicher Vermutung 11 unter Denkmalschutz. stehenden unbeweg

lichen Objekte bringen. 

Bei be weg I ich e n Denkmalen ist diese Vorgangsweise leider nicht möglich, zu groß und zu 

wenig erforscht ist dieser Bestand. Durch die Herausnahme einer zahlemnäßig sehr großen Gruppe, 

n~mlich allgemeiner Gebrauchsgegenstände, die weniger als 100 Jahre alt sind, soll aber auch hier 

eine spürbare Erleichterung geschaffen werden. Sollten derartige bewegliche Denkmale jedoch tat

sächlich unter Denkmalschutz zu stellen sein (z.B. bestimmte Möbel aus den Wiener Werkstätten) so 

müsste diese in einem Normalverfahren gemäß § 3 mit Bescheid erfolgen. 

Die Einfuhrung des Wortes "vorläufig ll bei der Bezeichnung der "Unterschutzstellung lcraft gesetz

licher Vermutung", soll deutlich zum Ausdruck bringen, dass die Art dieser Unterschutzstellung je

weils nur bis zur bescheidmäßigen "Feststellung des Gegenteils" dauert, wobei ein entsprechendes 

Verfahren sowohl über Antrag als auch von amtswegen erfolgen kann und entweder zum Ergebnis 

hat, dass die gesetzliche Vermutung im gegenständlichen Fall zu Recht besteht, das heißt, das Objekt 

auch weiterhin unter Denkmalschutz steht (hiemit aber mit den Folgen einer Unterschutzstellung 

gemäß § 3 Denkmalschutzgesetz) oder dass diese Vermutung zu Unrecht erfolgt und daher die 

UnterschutzsteIlung fur das gegenständliche Objekt aufgehoben wird. Bei bescheidmäßiger Fest

stellung der tatsächlichen Berechtigung wären sohin also die Objekte solchen gleichgestellt, die 

schon von vornherein mit Bescheid unter Denkmalschutz gestellt wurden. An dieser Vorgangsweise 

----------------....... 
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soll sich nichts ändern, wohl aber soll diese an sich nicht gewünschte "Vorläufigkeit" klarer als bis

her schon in der Bezeichnung zum Ausdruck kommen. 

Zu Abs. 4: 

Die UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung endet fur u n b e w eg I ich e Denkmale 

endgültig mit 31.12.2009. Ganz besonders sei daher hervorgehoben, dass auch die derzeitige Situa

tion, dass etwa eine Gemeinde ein Abbruchobjekt kauft, und dieses bloß durch den Eigentumswech

sel plötzlich "kraft gesetzlicher Vermutung" unter Denkmalschutz steht, ab 1.1.2010 nicht mehr 

erfolgen kann. 

Bemerkt sei schließlich, dass Überlegungen, archäologische oder prähistorische Bodendenkmale von 

dieser Beendigung auszunehmen, nicht zielfuhrend wären. Bodendenkmale sind teils beweglicher, 

teils unbeweglicher Natur. Im Hinblick auf die Bestimmung des § 9 Abs. 3, wonach auch bei Boden

denkmalen, die den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 unterliegen, ganz gleichermaßen wie bei allen 

anderen Bodendenkmalen das Bundesdenkmalamt binnen sechs Wochen eine Entscheidung treffen 

muss, müsste eine solche nutzlose Ausnahmebestimmung fur Bodendenkmale nur zu einer nicht zu 

rechtfertigenden rechtlichen Verwirrung fuhren. 
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Zu§2a 

Die Frage, was "kraft gesetzlicher Vermutung" unter Denkmalschutz steht (§ 2) fiihrte - wie schon 

eingehend im Allgemeinen Teil unter Punkt 6. der "größeren Problemkomplexe" sowie oben zu § 2 

ausgefiihrt ist - zu großer Rechtsunsicherheit. 

Die Problematik bestand - seit 1923 - darin, dass einerseits rasch und umfangreich die notwendigen 

UnterschutzsteIlungen erfolgen sollten, fiir bescheidmäßige (verfahrensmäßige) Klärungen aber die 

Zeit fehlte. Die Erfindung der "Automatik", dass nämlich Gegenstände im Eigentum bestimmter 

Personen automatisch unter Denkmalschutz stehen, wenn diese Denkmale nur wenigstens Denkmale 

im weitesten Sinn der Definition und wenigstens einen geringen Denkmalwert (wie gering ?) haben 

(der Gesetzestext lässt eine andere Auslegung leider nicht zu), ist bei beweglichen Denkmalen 

problematisch, bei unbeweglichen Objekten jedoch untragbar. Eine einfache Aufhebung dieser 

Bestimmung - selbst mit einer langen Übergangsfrist - um eine reguläre UnterschutzsteIlung gemäß 

§ 3 zu ermöglichen, wäre faktisch ·undurchfiihrbar, es sei denn, es würde ein entsprechend extrem 

langer Übergangszeitraum festgesetzt; dies würde jedoch bedeuten, dass die Rechtsunsicherheit auf 

Jahrzehnte weiter fortbestehen müsste. 

Die "Vorläufige UnterschutzsteIlung durch Verordnung" soll nun vor allem jene KlarsteIlung 

bringen, was in Österreich (voraussichtlich) zu Recht kraft gesetzlicher Vermutung unter 

Denkmalschutz steht und einem formellen Verfahren standhalten würde und zugleich jene Klammer 

zwischen Rechtssicherheit und notwendiger einfacher UnterschutzsteIlung bringen, die gebraucht 

wird. 

Im Einzelnen bedeutet dies: 

1. Mit Hilfe von Verordnungen (statt einer nicht nachvollziehbaren Automatik) werden alle jene un

beweglichen Objekte "fixiert", von denen nach Prüfung durch das Bundesdenkmalamt oder allenfalls 

noch weiterer Sachverständiger an gen 0 m m e n wird, dass sie einem konkreten Verfahren 

gemäß Abs. 5 oder 6 standhalten Würden. Die nicht ganz geglückte, vom Gesetzgeber des Jahres 

1923' vermutlich anders gemeinte und ganz eindeutig nur auf wesentliche Denkmale abzielende Be

stimmung und die mit ihr verursachte Unsicherheit soll nach mehr als 75 Jahren Denkmalschutzge

setz endlich bereinigt und geklärt werden. 
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2. Die Bestimmungen des § 2a haben also primär (siehe auch zu Abs. 9) zum Ziel, Objekte, die 

be r e i t s gemäß § 2 kraft gesetzlicher Vermutung u n t erD e n k mal s c hut z stehen und 

dies zurecht, in geordneter Weise klarzustellen. 

Dieses Ziel bedeutet zweierlei: 

a) KlarsteIlung, welche Objekte sinnvolletweise "kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz 

stehen" und sie "in eine UnterschutzsteIlung durch Verordnung" überzufuhren. 

b) Entlassung aller übrigen kraft gesetzlicher VenIlutung unter Denkmalschutz stehenden 

unbeweglichen Objekte aus dieser UnterschutzsteIlung, indem -diese UnterschutzsteIlung - gemäß 

§ 2 Abs. 4 - mit 31. Dezember 2009 bei unbeweglichen Denkmalen endet. Diese Denkmale machen 

zahlenmäßig ein Vielfaches der zu a) genannten Denkmale aus. 

Da ein Verfahren mit den Eigentümern selbst nicht abgefuhrt zu werden braucht, ihre Parteienrechte 

aber voll gewahrt werden sollen, handelt es sich um eine "vorläufige" UnterschutzsteIlung, mit gemm 

den selben Wirkungen, wie derzeit eine (vorläufige) "Unterschutzstellung kraft gesetzlicher 

Vermutung", nur mit dem Vorteil, dass jeder Eigentümer und auch sonst jedermann weiß, dass das 

betreffende Objekt gemäß § 2a unter Denkmalschutz steht und die Möglichkeit gegeben ist, eine 

verfahrensmäßige Feststellung jederzeit zu beantragen. (Nach positiver Feststellung stehen die 

Objekte ja wie bei jeder bescheidmäßigen Unterdenkmalschutzstellung gemäß § 3 unter Denkmal

schutz.) 

Sohin wäre ausdrücklich festzuhalten: Eine durch Verordnung erfolgte UnterschutzsteIlung hat zwar 

im wesentlichen die selbe Wirkung wie derzeit eine UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermu

tung gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz, hat jedoch den Vorteil, dass sie hinsichtlich der betroffenen 

Objekte vollkommen gesicherte, klare - wenn auch so wie bei § 2 Denkmalen widerlegbare und da

mit aufhebbare - "vorläufige" Unterschutzstellungsverhältnisse schafft. 

Die UnterschutzsteIlung durch Verordnung wird im Grundbuch ersichtlich gemacht, was ein weiterer 

Fortschritt gegenüber dem jetzigen Zustand der automatischen UnterschutzsteIlung gemäß § 2 dar

stellt. 
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Sobald ein Eigentümer oder eine sonstige Partei der Meinung ist, dass die UnterschutzsteIlung zu 

Unrecht erfolgte, hat das B und e s den k mal amt das entsprechende formelle Feststellungs

verfahren durchzuführen (§ 2a Abs. 5). Dieses Recht bleibt den Parteien auf u nb e g ren z t e 

Zeit gewahrt. 

Die Möglichkeit der Unterschutzstellung von Denkmalen durch Verordnung, die bis dahin kraft ge

setzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, nunmehr durch Verordnung endet notwendiger

weise mit dem 31. Dezember 2009, da bei unbeweglichen Denkmalen die Automatik der vorläufigen 

UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung zu diesem Datum endet. Die Bestimmung über die 

Rechtsfolgen für die solcher Art verordnungsmäßig unter Denkmalschutz gestellten Objekte dauert 

selbstverständlich darüber hinaus, nicht möglich sind jedoch w e i t e r e verordnungsmäßige 

UnterschutzsteIlungen. 

Die Regelung des § 2a ist gerade wegen des Umstandes, dass eine solche "vorläufige Unterschutz

steIlung durch Verordnung" genauso der amtswegigen wie auch der über Antrag erfolgenden verfah

rensmäßigen Überprüfung unterzogen werden kann, unbedenklich: auch die UnterschutzsteIlung 

durch Verordnung ist eben wie die "kraft gesetzlicher Vermutung" nicht auf Dauer bestimmt, son

dern nur "vorläufig". 

Gerade diese Bezeichnung "vorläufig" soll klarstellen, dass eine vorübergehende UnterschutzsteIlung 

aus faktischen Zwängen zwar notwendig ist, das Denkmal aber einer regulären verfahrensmäßigen 

Überprüfung unterzogen werden soll, sobald dies dem Bundesdenkmalamt arbeitstechnisch möglich 

ist. Eine UnterschutzsteIlung ohne normales, nach den Bestimmungen des Allgemeinen Verwal

tungsverfahrensgesetzes vorgesehenes Verfahren, ist rechtsstaatlich durchaus nicht erwünscht. Die 

eingehende Beschäftigung mit einem Denkmal im Rahmen notwendiger Ermittlungsverfahren fuhrt 

immer wieder zu durchaus überraschenden Ergebnissen. 

Schließlich sei bemerkt, dass für dieses außerordentliche Verfahren als Form ganz bewußt die Ver

ordnung und nicht· etwa nur die Form einer vom Bundesdenkmalamt zu erstellenden und zu publizie

renden Liste gewählt wurde. 

Den Verordnungen hat jedoch - wie übJicherweise bei Verordnungen - ein "Begutaclitungsverfah

ren" voranzugehen. Welche physischen oder juristischen Personen in dieses . einbezogen werden, ob

liegt der Beurteilung der Behörde. Im vorliegenden Fall von Denkmalen, die kraft gesetzlicher Ver-
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mutung unter Denkmalschutz stehen, ist jedoch gemäß Abs. 3 "zumindest" der gebietsmäßig in Frage 

kommende Landes~auptmann sowie gleichermaßen der Bürgeqneister mit einzubeziehen. In Fällen 

von in Privateigentum stehenden Denkmalen kommt noch (gemäß Abs. 9) der jeweilige Eigentümer 

. hinzu. 

Die bisherige "gesetzliche Vermutung" ist durch ihre unbegrenzte Dauer und ihre nicht "im Gesetz 

verankerte (wohl auch schwer verankerbare) Abgrenzung (außer durch die Abgrenzung der Eigen

tümergruppen) ausgeufert. Die nunmehrige Regelung durch Verordnung ist um vieles besser, wenn 

auch - wie oben dargelegt - noch immer nicht optimal. Unter den gegebenen Umständen erscheint 

jedoch die Vorgangsweise der vor I ä u fi gen Fixierung der UnterschutzsteIlung mit Hilfe einer 

Verordnung im Hinblick auf Auswahl,. Publizität, Rechtsstaatlichkeit und Praxisbezogenheit die 

beste Lösung. 

Die Verfassung einfacher L ist e n [noch dazu ohne formelles Ermittlungsverfahren im Sinne des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG)] durch das Bundesdenkmalamt mit der 

Wir ku n g einer UnterschutzsteIlung (derartige Überlegungen wurden in der Vergangenheit wie

derholt angestellt}würde im Hinblick auf die Schwere des Eingriffs in die Rechte der Eigentümer 

völlig unangemessen sein. Überdies verbleiben dem Bundesdenkmalamt fiir alle dringenden Fälle 

- und solche werden sich mit Sicherheit nach der vom Bundesdenkmalamt geplanten übersichtlichen 

Liste des Denkmalbestandes in Österreich vermehrt ergeben - die Möglichkeit, in Verfahren gemäß 

§ 57 AVG Unterschutzstellungen "wegen Gefahr im Verzug" ohne.jedes Ermittlungsverfahren vor

zunehmen. Eine auch nur scheinbare Doppelgeleisigkeit mit den daraus entspringenden Irrtümern 

muss unbedingt vermieden werden. (Siehe aber auch zu Abs. 9). 

Es kann nur gehofft werden, dass das Bundesdenkmalamt - soweit nicht ohnehin Anträge der 

Eigentümer kommen - die endgültigen Feststellungsverfahren innerhalb eines noch halbwegs über

schaub aren Zeitraumes durchzufuhren vermag. Es wäre durchaus nicht wünschenswert, dass bei den 

vorerst wenigst"ens durch Verordnung vorläufig unter Denkmalschutz stehenden Objekten kein end

gültiges klärendes Feststellungsverfahrens durchgeführt würde. Es sei ausdrücklich bemerkt, dass 

das Ziel der verordnungsmäßigen Feststellung gemäß § 2a eine vor 1 ä u f i g e Fixierung und 

k ein e s fall seine end g ü I t i g e Fixierung ist. 

Hinsichtlich der "kraft gesetzlicher Vermutung" unter Denkmalschutz stehenden b ewe g I ich e n 

Objekte kann - ausgenommen es handelt sich um Bestandteile oder Zugehör eines unbeweglichen 
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Denkmals - eine ähnliche Vorgangsweise mangels ausreichender wissenschaftlicher Unterlagen lei

der nicht vorgenommen werden, sodass bei diesen die ungewisse "Unterschutzstellung kraft gesetz

licher Vermutung" auch über das Jahr 2009 hinaus weiter bestehen bleiben muss (s. die Ausführun

gen zu § 2). 

Zu Abs. 3: 

Ein Begutachtungsverfahren stellt fiir Verordnungen die Regel dar und soll im vorliegenden Fall 

sicherstellen, dass einerseits die Auswahl nicht als willkürlich und überfallsartig empfunden wird, 

zugleich aber auch eine fachliche Diskussion ermöglichen. 

Es ist dem Bundesdenkmalamt grundsätzlich unbenommen, wen es in das Begutachtungsverfahren 

einbezieht. Die Aussendung an die Landeshauptmänner und Bürgermeister stellt jedoch eine bin

dende Mi n des t regelung dar, dazu kommen in Fällen von Privateigentum als weitere bindende 

Regelung die jeweiligen Eigentümer (s. zu Abs. 9). 

Zu Abs. 9: 

Im Zuge verordnungsmäßiger UnterschutzsteIlungen von Denkmalen, die bereits kraft gesetzlicher 

Vermutung unter Denkmalschutz stehen, wird gleichsam zur Abrundung - vor allem im Rahmen von 

Ensembles - es immer wieder sinnvoll sein, auch die unbeweglichen Denkmale in Privateigentum, 

die noch nicht unter Denkmalschutz stehen, aber fiir eine Unterschutzstellung vorgesehen sind, 

gleichfalls verordnungsmäßig mit unter Denkmalschutz zu stellen. 

/ Da es sich hiebei jedoch um neu e UnterschutzsteIlungen handelt (nicht um solche, die ohnehin 

bereits kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen), und bei denen eine Unterschutz

steIlung nicht in der hiefur vorgesehenen üblichen Form des § 3 erfolgen würde, ist als Vorausset

zung der möglichen Miteinbeziehung vorgesehen: 

1. Eine ausdrückliche Mitbefassung der Denkmaleigentümer im Begutachtungsverfahren. 

2. Eine positive oder zumindest nicht negative Stellungnahme der Eigentümer. Letzeres wird im All

gemeinen eine Verschweigung des Eigentümers durch Nichtabgabe einer Stellungnahme bedeuten. 

3. Eine ausdrückliche Ermächtigung des Bundesdenkmalamtes durch den Bundesminister fiir Unter

richt und kulturelle Angelegenheiten, dem die entsprechenden Unterlagen vorgelegt werden müssen. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 129 von 316

www.parlament.gv.at



318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)130 von 316

www.parlament.gv.at



27 

Diese Ermächtigung wird im Allgemeinen im Erlaßwege erfolgen, könnte jedoch auch in Form einer 

Verordnung geschehen. 

Trotz der (faktischen) Zustimmung gemäß Abs. 2 bleibt auch diesen Eigentümern auf unbestimmte 

Zeit ein Rechtsmittel in Form von Anträgen auf Feststellung des tatsächlichen Nichtvorliegens des 

öffentliChen Interesses gewahrt. 

Eine Ermächtigung an das Bundesdenkmalamt zur verordnungsmäßigen Unterschutzstellung von 

Privatdenkmalen über den 31. Dezember 2009 hinaus, ist nicht denkbar, da sie der grundsätzlichen 

Annahme, dass diese Denkmale gemeinsam mit § 2-Denkmalen geschützt werden, nicht mehr ent

sprechen könnte, weil es nach diesem Zeitpunkt keine unbeweglichen Denkmale, die kraft· gesetz

licher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, mehr geben kann. 
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Zu § 3: 

Die UnterschutzsteIlung durch Bescheid gemäß § 3 (oder die gleichgestellte bescheidmäßige Fest

stellung, ob ein "vorläufig" gemäß § 2 oder § 2a geschütztes Denkmal bzw. Kulturgut endgültig 

unter Denkmalschutz gestellt bleibt) soll und muss, wie schon zu § 2a dargelegt, das eigentliche Ziel 

einer geregelten Vorgangsweise im Sinne einer klaren, rechtstaatlichen Lösung sein. Jede andere 

Vorgangsweise ist zwangsläufig nur Hilfsmaßnahme, da wegen der erforderlichen Vielzahl die wün

schenswerte geregelte Durchfuhrung der UnterschutzsteIlungen gemäß den Bestimmungen des All

gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes verfahrensmäßig·und bescheidmäßig nicht rechtzeitig be

wältigt werden kann. Mit voller Absicht wird daher die gleichsam noch widerlegbare Unterschutz

steIlung kraft gesetzlicher Vermutung bzw. durch Verordnung als "vorläufig" bezeichnet. 

Das Denkmalschutzgesetz kennt keinen Rechtsanspruch auf UnterschutzsteIlung eines Denkmals, 

auch wenn mancher Eigentümer (in seltenen Fällen !) aus Gründen der Sicherheit gegenüber den 

Baubehörden oder aus steuerlichen Gründen eine UnterschutzsteIlung seines Denkmals anstrebt~ 

Zu Abs. 2: 

Die Aufnahme dieser Bestimmung ist im Hinblick auf die geänderten Bestimmungen über die Rück

behaltungsmöglichkeit im Inland und insbesondere die Bestimmungen der EU-Richtlinie 93/7 über 

die Rückgabe widerrechtlich ausgeführten Kulturguts, in der - ebenso wie im Umsetzungsgesetz 

BGBl.Nr. 67/98 - eine nachträgliche Feststellung des nationalen Interesses an der Erhaltung im 

Inland vorgesehen ist, notwendig. 

Zu Abs. 3: 

Die Ersichtlichmachungen im Grundbuch sind bereits im geltenden Denkmalschutzgesetz geregelt, 

wobei nur die neue Möglichkeit der UnterschutzsteIlung durch Verordnung (§ 2a) tritt. Ausdrücklich 

sollen - zur besseren KlarsteIlung - künftig auch Eisenbahnbuch und Bergbuch genannt sein. 

Neu ist auch die Bestimmung einer Verpflichtung zur Mitteilung fur eine Löschung, wenn sie sich 

auch aus den allgemeinen Grundbuchvorschriften und Gepflogenheiten grundsätzlich bereits jetzt 

ergibt. 

Zu Abs. 4: 

Der Umstand, dass die in Frage kommenden Park- und Gartenanlagen künftig im Anhang 2 zum 

Denkmalschutzgesetz aufgezählt sind, bedeutet bloß Beschränkung der Möglichkeit der Unterschutz-
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stellung auf diese Liste, die Park- und Gartenanlagen stehen damit aber noch nicht unter Denkmal

schutz, sondern müssen einem üblichen Unterschutzstellungsverfahren gemäß § 3 unterzogen wer

den. 

Im Hinblick auf die Besonderheiten von Park- und Gartenanlagen kann auf Grund dieser Gesetzesbe

stimmung eine UnterschutzsteIlung ausschließlich auf Grund dieses Absatzes 2 des § 3 erfolgen. 

UnterschutzsteIlungen gemäß/§ 2a si~d ebenso ausgeschlossen, wie eine automatische Unterschutz

steIlung gemäß § 2, soweit es sich um Park- und Gartenanlagen etwa von Gebietskörperschaften 

handelt. 

Erst durch die bescheidmäßige UnterschutzsteIlung wird auch der genaue Umfang der Unterschutz

steIlung festgelegt werden können. Es darf nämlich· nicht übersehen werden, dass historische Gärten 

nur soweit "unter Denkmalschutz" gestellt werden können, als sie als "Anlage" (wenn auch verän

dert) noch erhalten sind. Die (völlige) Neuanlage "historischer" Park- und Gartenanlagen hätte mit 

Denkmalschutz nichts zu tun. 

Schließlich sei bemerkt, dass in der Vergangenheit einige Park- und Gartenanlagen auch hinsichtlich 

. ihrer gestalteten Natur unter Denkmalschutzgestellt wurden. Da das Bundesdenkmalamt zur Erlas

sung dieser Bescheide gemäß der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (siehe Rechtssatz kundge

macht im BGBl.Nr. 140/1965) zwangsläufig unzuständig war, handelt es sich um nichtige Be

scheide, die auch durch die nunmehrige Regelung nicht saniert werden. 
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Zu § 4: 

In diesem Paragraphen ist insgesamt das Verbot der Zerstörung oder Veränderung von unter Denk

malschutz stehenden Objekten geregelt. Diese Bestimmungen sind im Zusammenhang mit § 5 

Denkmalschutzgesetz zu sehen, in welchem Paragraph der Vorgang bei der Bewilligung von Zerstö

rungen und Veränderungen geregelt ist. 

Zu Abs. 1: 

Zu Ziffer 2: 

Bei dieser Bestimmung handelt es sich im Wesentlichen um eine solche, die durch die Novelle 1978 

eingefugt wurde und von der es im parlamentarischen Ausschussbericht hieß, dass sie als "erster 

Schritt" rur einen "aktiven Denkmalschutz" anzusehen ist. 

Im parlamentarischen Ausschussbericht hieß es damals unter anderem: 

"Aus ............. (dieser Bestimmung) ................ geht ................ hervor, dass ............ bös will i g e s 
Verfallenlassen verhindert werden soll, wobei der Grund der Böswilligkeit vielfach ein rein spekula-
tiver ist. Es wird .......... eindeutig klargestellt, dass nur jene Unterlassungen von Instandhaltungs- . 
arbeiten einer Zerstörung gleichzuhalten sind, die der Verantwortliche (zumeist der Eigentümer) 
durchzufuhren in der Lage wäre, die er aber aus dem Grunde unterlässt, weil er durch diese Unterlas
sung die Zerstörung des Denkmals erreichen will. Die Absicht des Zerstörens (der "dolus malus") 
muss erkennbar sein, welche Tatsache letztlich in einern Strafverfahren vom Richter beurteilt werden 
müsste. 

Eine solche böse Absicht ist z.B. dann "offenbar", wenn es der Eigentümer unterlässt, in angemesse
ner Zeit zerbrochene Dachziegel zu ergänzen oder fur die Verschließung offen stehender Fenster zu 
sorgen, obwohl die Beseitigung derartiger Übelstände mit nur ganz geringen Geldmitteln möglich 
wäre oder aber notwendige Geldmittel vielleicht sogar in Form von Subventionen zur Verfugung 
stehen würden. 

Instandhaltungsmaßnahmen, .die durchzufuhren dem Verantwortlichen unzumutbar sind, können nie 
"in der offenbaren Absicht" ein Denkmal zerstören zu wollen, unterlassen werden .............. " 

Durch die nunmehrige Novelle soll eine KlarsteIlung der Art der Geringfugigkeit· aus dem seinerzei

tigen Ausschussbericht direkt ins Gesetz übernommen werden und durch die Meldepflicht ein weite

res Indiz einer allfälligen Böswilligkeit aber auch der Möglichkeit einer Hilfestellung durch das 

Bundesdenkmalamt ins Gesetz eingefugt werden. (Auf die Teile der Park- und Gartenanlagen, die 

"gestaltete Natur" darstellen, kann sich diese Bestimmung im Hinblick auf ihren spezifischen 

Charakter ohnehin nicht beziehen, weshalb auch diesbezügliche Beispiele nicht gegeben werden.) 
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Zur Frage, ob nicht doch nunmehr durch die vorliegende Novelle der aktive Denkmalschutz einge

führt werden sollte, sei bemerkt: 

Der aktive Denkmalschutz bedeutet die u n b e d i n g teE r hai tun g s p f I ich t fur den 

Eigentümer (den Verantwortlichen). Schon aus Anlass der Novelle 1978 wurde über eine Einfuhrung 

diskutiert, jedoch schließlich Abstand genommen, da es aus budgetären Gründen nicht möglich war, 

dass den Eigentümern ein Rechtsanspruch auf Ersatz der unwirtschaftlichen Aufwendungen 

eingeräumt würde. 

Einerseits steht nämlich der .verfassungsgerichtshof auf dem Rechtsstandpunkt, dass es sich bei der 

UnterdenkmalschutzsteIlung um eine gesetzliche Eigentumsbeschränkung handelt und in keinem Fall 

um eine entschädigungspflichtige (Teil .. :)Enteignung (etwa Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

vom 17. März 1993, B 2015/92-3 und die dort angefuhrte Judikatur) andererseits erfordert nach Mei

nung des Verfassungsgerichtshofes - am Beispiel eines Bauauftrages auf Grund der Altstadtnovelle 

zur Wiener Bauordnung - die Erlassung eines Instandsetzungs auf t rag e s "die Berücksichtigung 

wirtschaftlicher Gesichtspunkte". Wenn dies im Gesetz nicht ausdrücklich verankert sei, so sei doch 

davon auszugehen, dass jedes Gesetz verfassungskonform gemeint ist. (Erkenntnis des Verfassungs

gerichtshofes vom 1l.3.1976, G 30174 und G 6175. Slg 7759/ A). Der Verwaltungsgerichtshof ent

schied sodann im selben anhängigen Fall, dass im Hinblick auf die notwendigerweise zu berücksich

tigende Wirtschaftlichkeit in Schutzzonen fur den Fall der Unmöglichkeit der Erwirkung einer Ab

bruchgenehmigung (§ 60 Abs. 1 lit. d der Wiener Bauordnung) fur Gebäude in Schutzzonen anstelle 

eines Instandsetzungsauftrages ein an sich in diesen Zonen gesetzlich untersagter Abtragungsauftrag 

zu erlassen ist, wenn die Instandsetzung dem Hauseigentümer wirtschaftlich (objektiv, auch unter 

Berücksichtigung der Vermietbarkeit) nicht zugemutet werden kann, es sei denn, der Hauseigen

tümer bevorzugt einen Insfandsetzungsauftrag. Selbstverständlich seien finanzielle Zuwendungen 

(Subventionen) zu berücksichtigen. (Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24.5.1976, 

Zl. 797174, Slg 9063/A). 

Aus dieser Verquickung von Wirtschaftlichkeit und Anordnungsmöglichkeit ergibt sich konsequen

terweise die Notwendigkeit, dass eine Erhaltungspflicht dem Eigentümer nur soweit angelastet wer

den kann, als sie in der Wirtschaftlichkeit gedeckt ist, was gerade bei der großen Anzahl einer 

wirtschaftlichen Nutzung tatsächlich nicht zugänglicher Denkmale in ganz besonders hohem 

Ausmaß ni c h t der Fall sei n k an n . Da der Bund jedoch auf Grund der - noch immer 

anhaltenden prekären Budgetsituation -'" nicht alle "unwirtschaftlichen" Instandsetzungsarbeiten zu 
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übernehmen in der Lage ist, muss nach wie vor von der Einführung eines "aktiven Denkmalschutzes" 

abgesehen werden. Die zur Verfugung stehenden Förderungsmittel sowie die durchaus bereits 

wirksamen steuerlichen Maßnahmen (vor allem derzeit leider nur bei wirtschaftlich genutzten 

Objekten !) reichen bei weitem noch nicht aus. 

Den Eigentümern jedoch "im öffentlichen Interesse" eine Erhaltungspflicht aufzuerlegen und - ver

mögen sie dies nicht oder wäre dies "unwirtschaftlich" - nicht ausreichend fördernd beizustehen, 

wäre unvertretbar. 

Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, dass die Europäische Konvention zum Schutz des 

Architekturerbes (~anada 1985) den aktiven Denkmalschutz vorsieht, dass nämlich jeder Eigen

tümer zur Instandhaltung verpflichtet ist und er zu enteignen ist, wenn er dieser Verpflichtung - aus 

welchem Grund immer - nicht nachkommt. Österreich hat diese Konvention - allerdings nur vorbe

haltlich dieser Bestimmung - unterschrieben aber n 0 c h nie h t ratifiziert .. Die Konvention wurde 

bereits von den meisten Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert, keiner hat jedoch diesen Vorbe

halt gemacht. Fälle allerdings, dass die Staaten diese Bestimmung auch tat säe h I ich ange

wandt hätten und aus diesem Grund Denkmale enteignet worden wären, sind nicht bekannt. Die 

Einleitung des Ratifikationsverfahrens fur diese grundsätzlich positiv zu beurteilende Konvention 

wird nunmehr - allerdings korrekterweise mit dem beschriebenen Vor b e hai t - voraussicht

lich einzuleiten sein, wenn auch Österreich offenbar als einziger Staat diese Bestimmung ausklam

mern wird . 

.. Zu Ziffer 3: 

Die bloße Unterlassung der Pflege gestalteter Natur, kann kein Delikt darstellen, da ein "aktiver 

Denkmalschutz" (siehe oben) auch für Gärten nicht denkbar ist. 

Zu Abs.2: 

Durch· die Möglichkeit, kleine Reparaturen bloß anzeigen zu müssen, fur die andernfalls Kurzbe

scheide oder dergleichen zu verfassen wären oder - widerrechtlich - kein Verfahren durchgeführt 

wird, soll wertvolle Arbeitskapazität eingespart werden. Es handelt sich hiebei um Instandsetzungs

arbeiten, von denen im Allgemeinen anzunehmen sein wird, dass sie nach der geltenden Rechtslage 

bewilligungspflichtig wären, praktisch aber vielfach mit Einverständnis des Bundesdenkmalamtes 

o h n e formelle Bescheide bewilligt, besser, nicht beanstandet werden. 
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Die Maßnahme hat den Vorteil, dass das Bundesdenkmalamt verständigt wird und von sich aus 

entscheiden kann, ob die Maßnahme zu stoppen und ein reguläres Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 

einzuleiten ist. Die Anzeige muss daher r e c h t z e i t i g schon mindestens drei Monate vor 

Arbeitsbeginn erfolgen (beim Bundesdenkmalamt einlangend !), damit das Bundesdenkmalamt 

rechtzeitig diese - allenfalls nur vorerst, etwa tUr Untersuchungen - veIWeigern kann. 

Zu Abs. 3: 

Typische rasche Absicherungsarbeiten sind etwa notwendige Reparaturen an der Dachdeckung. 
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Zu § 5: 

Zu Abs. 1: 

Neu an dieser Bestimmung ist, dass vom Antragsteller auf Veränderung eines Denkmals "Pläne in 

ausreichendem Umfang beizubringen sind." 

Der Begriff "ausreichend" ist vollkommen flexibel zu verstehen: es kann sich um bloße Skizzen han

deln oder um komplizierte Pläne. 

Ausreichend bedeutet auch zugleich übersichtlich. Die vielfach praktizierte Vorgangsweise, dem 

Bundesdenkmalamt ständig wechselnde Austauschpläne statt ein e s Planes unter Einbeziehung 

aller nunmehr tatsächlich beabsichtigten Änderungen vorzulegen, ist ebensowenig ausreichend, wie 

die Vorlage von Planskizzen, die bei gewünschten Veränderungen wichtiger Denkmale. nur schema

tische Wunschvorstellungen enthalten. 

Ganz wesentlich ist daher, auch auf die Parallelbestimmung zu verweisen, wonach Bescheiden, 

durch die bauliche Veränderungen gestattet werden, die vom Antragsteller in ausreichender Anzahl 

zur Verfugung zu stellenden Pläne als integrierende Bestandteile anzuschließen sind (§ 29 Abs. 3), 

eine Selbstverständlichkeit im Baurecht, die in Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz bedauer

licherweise vielfach nicht praktiziert wird. 

In diesem Zusammenhang sei auf die teilweise noch immer in Geltung befindliche Verordnung des 

Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Unterricht vom 25. Juni 1924, zur Durchfüh

rung des Denkmalschutzgesetzes, BGBl.Nr. 299/1924 verwiesen, die gleichfalls von der Beibringung 

von Plänen ausgeht. 

Was sohin im Baurecht eine Selbstverständlichkeit ist, müsste in Veränderungsverfahren nach dem 

Denkmalschutzgesetz ebenso eine Selbstverständlichkeit sein. Änderungsbewilligungen ohne die 

angeschlossenen ausreichenden Planunterlagen können in der Regel nicht die erforderlichen klaren 

Aussagen treffen. 
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Hinsichtlich der fur eine Zerstörung oder Veränderung geltend machbaren Gründe sei auf die Erläu

terungen der Regierungsvorlage zur Novelle 1978 verwiesen, wonach "alle Gründe vorgebracht bzw. 

bei der Entscheidung berücksichtigt werden (können), die vom Antragsteller vorgebracht werden" 

(Anmerkung: und bewiesen werden können) "also auch wirtschaftliche Gründe". 

Die ausdrückliche Bestimmung, dass den Anträgen auch nur teilweise oder in abgeänderter Form 

stattgegeben werden kann, wird vor allem im Hinblick auf die gebotene Flexibilität aufgenommen, 

um formellen Hindernissen bei der Stattgebung eines Antrages, jedoch in geänderter Form, zu begeg

nen. Dies schließt auch alle Formen von Bedingungen und Auflagen ein, doch wäre fur diese allein 

die Bestimmung nicht notwendig. 

Zu Abs. 2: 

Die Bestimmung des Abs. 2 wurde durch die Novelle 1990 ins Denkmalschutzgesetz eingefuhrt. 

Siehe hiezu jedoch die neu vorgesehene ergänzende Bestimmung des § 29 Abs. 4. 

Zu Abs. 5: 

Siehe zuvor Punkt 8 der "Größeren Problemkomplexe" im Allgemeinen Teil. 

Das Motiv für diesen Rechtsanspruch aus der Novelle 1978 ist es, zu verhindern, dass aus Kirchen

objekten Museen werden. In der Praxis zeigten sich insoferne Mängel, als die Gründe, die vorge

bracht wurden, nicht unmittelbar streng liturgischer Art waren, wohl aber den zu vermeidenden 
. -

Effekt der mangelnden Brauchbarkeit und üblichen Verwendbarkeit des Kirchenobjektes als Kirche 

- vor allem als Pfarrkirche - bewirkt, was vielfach wesentlich von möglichen Veränderungen ab

hängt. Diesen notwendigen Veränderungen, die durchaus auch einen Teil der Freiheit der Religions

ausübung und des Rechtsanspruches darstellen, soll mit der vorliegenden etwas deutlicher und weiter 

gefaßten Bestimmung des Rechtsanspruches (auch allenfalls auf eine notwendige Kirchenerweite

rung) Rechnung getragen werden. Die Einschränkung durch das Wort "regelmäßig" soll sicherstel

len, dass nicht etwa der Umstand, dass an ein oder zwei besonderen Festtagen die Kirche zu klein ist, 

Grund fiir die Berufung auf den Rechtsanspruch sein könnte. 
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Eine Fülle von flankierenden Maßnahm~n einschließlich der noch viel stärker als bisher möglichen 

Einbeziehung vorgesetzter kirchlicher Behörden soll sicherstellen, dass nicht bloß der Geschmack 

und die persönliche Vorliebe etwa einzelner Pfarrer, Pfarrgemeinden oder. auch einzelner Diözesan

bauämter die Ursache vorgeblicher Änderungsnotwendigkeiten sind, die entweder tatsächlich ihrer 

Notwendigkeit entbehren oder zumindest in der gewünschten Art und Weise nicht notwendig sind, 

weil denkmalgerechtere Planungen zu durchaus zufriedenstelIenden Lösungen fuhren können. Diese 

flankierenden Maßnahmen sollen aber sicherstellen, dass in besonders heiklen Fällen, vor allem bei 

besonders bedeutenden Denkmalen, trotz allfälliger Rechtsansprüche eine einvernehmliche Lösung 

erzielt wird, abgehoben von lokal motiviertem Durchsetzungswillen. 

Die in Ziffer 2 vorgesehenen Möglichkeiten der Befassung kirchlicher Oberin stanzen verschieden

ster Art (auch nacheinander) sollen - in Beachtung der jeweiligen unterschiedlichen Regelungen der 

verschiedenen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften - eine möglichst flexible, 

den jeweiligen Gegenheiten optimal angepasste Handhabung ermöglichen. 

Wenn - gemäß dem letzten Satz dieses Absatzes - die vorgebrachten Gründe auch bei "Verschwei

als nicht zwingend gelten, so erlischt zwar der Rechtsanspruch, über den Antrag auf Verände

muss dennoch positiv, negativ oder abändernd entschieden werden. 

diesem Absatz erwähnten "Nebenobjekte" werden in erster Linie den Einbau von "Werktags

" in Pfarr höfe betreffen. 

lässt die Möglichkeit offen, dass ein Denkmal seine Bedeutung, deretwegen es 

U"-JLllal""'.llUl.L gestellt wurde, verloren hat, sein weiterer Schutz aber aus anderen, fur eine 

L"'''I.~lll''l1'''' völlig ausreichenden Gründen, gerechtfertigt ist. 

uniVeII0lJgKtm des Nachweises der geltendgemachten Gründe im letzten Satz dieses Absatzes 

sicherstellen, dass nicht in querulatorischer Weise das Bundesdenkmalamt durch Anträge auf 

Äuthebung des Denkmalschutzes behelligt wird. Die Jahreszahl 70 wurde deshalb gewählt, weil dies 

etwa den Beginn der Unterschutzstellungstätigkeit (das Denkmalschutzgesetz ist jetzt 75 Jahre alt) 

markiert. 
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Zu § 6: 

Zu Abs. 2: 

Der letzte Satz soll angefugt werden, da der bisherige Wortlaut des Gesetzes es erforderte, trotz einer 

negativen Feststellung des öffentlichen Interesses den Antrag auf Verkauf als gegenstandslos mit 

formellem Bescheid abzuweisen. Die formlose Einstellung bedeutet eine Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Abs. 5: 

Der letzte Satz dieses Absatzes soll eine notwendige Flexibilität und trotzdem möglichste Fortdauer 

des Schutzes sicherstellen. 
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Zu § 7: 

Der Umfang des möglichen Schutzes der Denkmale in ihrer Umgebung kann bedauerlicherweise nur 

der Fassung des Denkmalschutzgesetzes vor der Novelle 1978 entsprechen. Die wenigstens gering

fügige Ausweitung durch die Novelle 1978 (damals noch § 8) durch die Beispiele "Errichtung von 

Kiosken, Tankstellen oder sonstigen störenden Bauten" wurde vom Verfassungsgerichtshof als die 

Bundeskompetenz Denkmalschutz überschreitend aufgehoben (verlautbart im Bundesgesetzblatt Nr. 

785/95). 
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Zu § 10: 

Die vorliegende Bestimmung wurde grundsätzlich bereits durch die Novelle 1990 ins Denkmal

schutzgesetz eingefiihrt und sah unter anderem bei Nichteinigung ein Schiedsverfahren vor. 

Die nunmehrige Vorgangsweise straffi: einerseits das gesamte Verfahren und schließt überdies recht

liche Lücken. § 10 bewirkt: 

1. Sämtliche (bewegliche) Bodendenkmale werden ausdrücklich - unabhängig von ihrem materiellen 

Wert':'" als "Schatzfund" im Sinne der §§ 398ff ABGB (mit allen dort verbundenen rechtlichen Re

gelungen) bezeichnet. Diesbezüglich gab es verschiedentlich Meinungsverschiedenheiten über die 

Frage, ob tatsächlich in a I I e n Fällen der Grundeigentümer Hälfteeigentümer wird oder ob dies 

erst ab einem gewissen materiellen Wert (welcher ?) der Fall ist und der Finder das gesamte Eigen

tum an der Sache als Finder erwirbt. 

Die nunmehrige Regelung hat zur Folge, dass bei jedem (beweglichen) Bodenfund Miteigentum zwi

schen Grundeigentümer und Finder (je zur Halfte) eintritt. 

2. Als Museen, Sammlungen oder sonstige wissenschaftliche Einrichtungen einer Gebietskörper

schaft gelten nur solche, die hinsichtlich der Sammlungsobjekte tatsächlich direkt im Eigentum einer 

Gebietskörperschaft stehen. 

3. Sobald eine Gebietskörperschaft als Grundeigentümerin oder Finderin Hälfteeigentümerin wird, 

ist sie berechtigt, vom anderen Hälfteeigentümer die Eigentumsübertragung um den Verkehrswert zu 

verlangen. 

Ist der Verkehrswert durch Aufwendungen gestiegen, die nicht von der Gebietskörperschaft getragen 

wurden, sondern vom anderen Hälfteeigentümer, dann erhöht sich der Verkehrswert auf die Höhe 

des restaurierten Bodendenkmals. 

4. Der Ankauf muss von der Gebietskörperschaft fur die gesicherte Verwahrung in der wissenschaft

lichen Sammlung "einer Gebietskörperschaft" erfolgen. 
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5. Sollte die Gebietskörperschaft, die Hälfteeigentümerin ist, am Erwerb des Bodendenkmals für ihre 

eigenen Sammlungen nicht interessiert sein oder gar keine besitzen, kann demnach die Gebietskör

perschaft das Recht aufEigentumsübertragung dennoch geltend machen und nach Geltendmachung 

des Ankaufsrechtes dieses Bodendenkmal in die wissenschaftliche Sammlung einer anderen Ge

bietskörperschaft übertragen. 

Beispiel: Eine Gemeinde ist als Grundeigentümerin Hälfteeigentümerin eines Bodendenkmals, das 

ein Privater ausgegraben hat. Hälfteeigentümerin wird daher die Gemeinde als Grundeigentümerin 

und der Private als Finder. Das Land ist jedoch an der Aufnahme dieses Bodendenkmals in seine 

wissenschaftlichen Sammlungen interessiert. Die Gemeinde kauft die 2. Hälfte und überlässt das 

Objekt dem Land als Dauerleihgabe oder veräußert es zur Qänze an das Land weiter. 

6. Im Nichteinigungsfall ist das Ankaufsrecht im Zivilrechtsweg geltend zu machen. Da die Gel

tendmachung binnen dreier Jahre erfolgen muss, würde absolute Verjährung ab dem Tag des Hälfte

eigentumserwerbs eintreten, das heißt, bis dahin müsste die Klage bei Gericht eingebracht werden. 

7. Sollte während der dreijährigen Frist das Hälfteeigentum, das nicht der Gebietskörperschaft ge

hört, weiterveräußert worden sein, so geht das Ankaufsrecht bzw. die Verkaufsptlicht als "Bela.,.. 

stung" auf den über, der die Hälfte von jener physischen oder juristischen Person, die nicht Gebiets

körperschaft ist, erworben hat. 

Im übrigen gelten - auch nach Ablauf der dreijährigen Frist - alle das Miteigentum allgemein 

regelnden gesetzlichen Vorschriften. 
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Zu § 11: 

Zu Abs. 1 und 2: 

Das Bundesdenkmalamt erteilt nach der geltenden Gesetzeslage Grabungsgenehmigungen an auf 

Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen befähigte Personen entweder fiir konkrete Grabung~n oder 

generell fur Grabungen. Daneben sind gemäß § 11 Abs. 2 des geltenden Denkmalschutzgesetzes 

nicht nur Angehörige des Bundesdenkmalamtes fiir amtwegige Grabungen sondern auch Angehörige 

. der Bundes- und Landesmuseen, der Universitätsinstitute, des österreichischen archäologischen 

Institutes und der österreichischen Akademie der Wissenschaften, die eines der im Abs. 1 umrissenen 

Studien absolviert haben, Personen, die "zur Vornahme von Grabungen keiner Bewilligung gemäß 

Abs. 1" bedürfen: 

Diese Bestimmung wurde bisher so gehandhabt, dass diese Personen weder fiir sich als Person noch 

fiir die einzelnen konkreten Grabungen einer Grabungsgenehmigung bedurften, sondern nur den Be

ginn einer Grabung gemäß Abs. 3 anzuzeigen haben. 

Ob diese Handhabung genau dem Gesetz oder zugleich ein wenig auch einer eingelebten Praxis ent

spricht (das Gesetz ist vielleicht nicht präzise genug), ist in diesem Zusammenhang nicht so sehr von 

Bedeutung, als vielmehr, dass jedenfalls eine Handhabung in dieser Weise seit dem Beitritt Öster

reichs zur Europäischen Gemeinschaft nicht möglich ist, und zwar vor allem was die Bestimmung 

des Abs. 2 betrifft, dass "Bundes- und Landesmuseen sowie Universtitätsinstitute .......... zur Vor-

nahme von Grabungen keiner Bewilligung gemäß Abs. 1 bedürfen". Aus Gründen der Gleichstellung 

muss seit dem Beitritt Österreichs zu den Europäischen Gemeinschaften (eigentlich sogar bereits 

zum EWR) eine völlige Gleichbehandlung von Universitäten anderer EU-Staaten bei Fragen der Er

teilung von Grabungsgenehmigungen, der Befreiung von der Notwendigkeit einer persönlichen Gra

bungsgenehmigung etc. erfolgen. Unterschiedliche Voraussetzungen in den verschiedenen EU-Staa

ten, was die universitäre Ausbildung betrifft, sowie Probleme bei der Lenkung der Grabungen, wel

che auch zugleich im Interesse Österreichs gelegen sind (beispielsweise vorrangig Rettungsgrabun

gen) oder wo eine Grabung vermieden werden soH (unveränderte Belassung vori Fundhoffnungsge

bieten gemäß der Europäischen Konvention zum Schutz des archäologischen Erbes) erfordern ~daher 

eine klare einheitliche Vorgangsweise bei der Erteilung der Grabungsgenehmigungen: nur an aka

demisch ausgebildete befähigte Personen und nur fiir konkrete Grabungen. 
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In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass üblicherweise auch in den anderen europäischen Staaten 

Grabungsgenehmigungen nur fiir konkrete Grabungen nicht aber in Form personeller Grabungsge

nehmigungen zur Berechtigung von Grabungen nach Gutdünken (und Einigung mit den Grund

eigentümern) erteilt werden. 

Die durch die Novelle 1990 vorgesehene Regelung, dass unter bestimmten Voraussetzungen Gra

bungsgenehmigungen auch an Personen vergeben werden können, die keine einschlägige abge

schlossene universitäre Ausbildung haben, Wurde, da überholt, gestrichen: es haben sich neue 

Modelle unter Leitung voll·ausgebildeter Archäologen zwischenzeitig bewährt. 
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Zu § 12: 

Zu Abs. 2: 

Der neu eingefügte letzte Satz stellt abermals klar, dass das Denkmalschutzgesetz keine eigentliche 

Erhaltungsverpflichtung des Eigentümers kennt (siehe auch zu § 4). 

Zu Abs. 5: 

Die Bestimmungen über die Kennzeichnung sollen wesentlich konkreter werden, als die analoge 

Bestimmung des § 12 Abs. 5 in der Fassung der Novelle 1990. 

Zu dem beschriebenen und im Anhang 1 wiedergegebenen Signet für Denkmalschutz, das bereits 

u.a. auf Grund des Erlasses des Bundesministers fiir Wissenschaft und Forschung vom 22. April 

1983, Zl. 11.425/8-33/83, Verordnungsblatt Nr. 67/1983,als Teil der Gestaltung der Medaillen'tur 

Verdienste um den Denkmalschutz in Verwendung steht, wäre anzumerken: 

Für die Gestaltung eines dem Denkmalschutz symbolisierenden Signums wurde vom Bundesministe

rium für Wissenschaft und Forschung im Studienjah~ 1981/82 an der damaligen Hochschule (nun

mehr: Universität) fur angewandte Kunst ein Wettbewerb ausgeschrieben. Eine Jury unter dem Vor

sitz des damaligen Rektors hat den 1. Preis Frau Elfriede Six (Klasse Hochschulprofessor Schwarz) 

für die im Anhang 1 dieses Bundesgesetzes abgebildete Arbeit zuerkannt. 

Bemerkt sei auch, dass gemäß den Ausschreibungsbedingungen mit der Annahme der Preise die 

Verwertungsrechte auf die Republik Österreich übergingen, das heißt, sohin von der Republik Öster

reich erworben wurden. 
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Zu § 13: 

Mit der Wahrnehmung der Agenden der Haager Konvention wurde das Bundesdenkmalamt u.a. 

zuletzt mit Erlass des Bundesministers fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten vom 3. Mai 

1995, Z1. 11.804/1-IV/3/95, VOBl. 56/1995 (Statut fur das Bundesdenkmalamt) betraut, in welchem 

es in § 11 heißt: 

"Das Bundesdenkmalamt hat im Rahmen der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten 

Konflikten, BGB1. Nr. 58/1964 (Haager Konvention) zumindest grundlegende Maßnahmen hinsicht

lich Auswahl und Bezeichnung der zu schützenden Kulturgüter zu treffen." 

Die nunmehr ausdrücklich vorgesehene Durchfuhrungsverordnung soll nähere zusammenfassende 

Bestimmungen enthalten, wobei zu beachten sein wird, dass die Haager Konvention den internatio

nal üblichen Auslegungen gemäß zu vollziehen ist. Eine von dieser abweichende Auslegung, etwa 

dass Österreich andere schutzwürdige Kriterien annimmt als die international herrschende Ausle

gungsmodalität, liegt nie h t im Belieben Österreichs. 

Es muss in diesem Zusammenhang leider festgestellt werden, dass Österreich im Hinblick auf eine 

von der UNESCO Mitte der 50er-Jahre einberufenen Expertenkonferenz, die vier Kategorien auf

stellte und u.a. Objekte von eher geringer Bedeutung als schützenswert (lokaler "Rang D tt
) kannte, 

viel zu viel Objekte in die Kulturgüterschutzliste aufnahm. 

Die Haager Konvention soll gemäß ihrem Artikel I Kulturgut schützen, "das fur das kulturelle Erbe 

aller Völker von großer Bedeutung ist". Eine nähere Abrenzung dieser Bedeutung fehlt. Österreich 

hat nun - der erwähnten Expertenkonferenz folgend - Kulturgüterschutzlisten nach vier Rängen 

(Kategorien) gegliedert: 

Rang A:. bedeutendste Kulturgüter internationaler Bedeutung, deren Verlust fur die ganze 

Menschheit unersätzlich wäre. 

Rang B: sehr bedeutende Kulturgüter nationaler Bedeutung, die höchsten Wert fur die 

abendländische, insbesondere fur die österreichische Kultur besitzen. 

Rang C: bedeutende Kulturgüter von höchster regionaler Bedeutung. 

Rang D: alle übrigen Kulturgüter, deren Zerstörung einen schweren Verlust fur das kulturelle Erbe 

bedeuten würde. 
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Da Rang C "regionale Bedeutung" besitzt, fallen unter Rang D die Objekte von lokaler Bedeutung. 

Diese stellen mehr als 80 % der in die Kulturgüterschutzlisten eingetragenen Objekte dar. Eine weit

gehende Streichung dieser unter Rang D fallenden Objekte aus der Liste ist daher zwangsläufig zu 

erwarten. 

Eine Anpassung an internationale Maßstäbe - die den Ergebnissen dieser Expertenkonferenz nicht 

folgte ! - ist unbedingt erforderlich. Dies bedeutet Neubewertungen. Damit wird sich die Zahl der 

nach der Haager Konvention als "schutzwürdig" verzeichneten und gekennzeichneten Objekte (der

zeit etwa 50.000) auf vermutlich bloß einen Bruchteil vermindern. 

Die UNESCO plant im Übrigen wegen der in der Konvention massiv enthaltenen Unklarheiten für 

Frühjahr 1999 eine Revision der Konvention, wodurch - nach derzeitigem Stand - bedauerlicher

weise aber nur ein T eil der Unklarheiten dieser Konvention bereinigt würden. Was voraus

sichtlich weiter fehlen wird, sind nicht nur klare Abgrenzungen sondern vor allem ein international 

verbindliches Verzeichnis der durch die Haager Konvention geschützten Denkmale; eine solche Liste 

gibt es nur tur jene wenigen Objekte, die unter "Sonderschutz" stehen. 

Zu Abs. 2: 

Die Bedeutung für zumindest ein Bundesland bedeutet nicht, dass es sich hiebei um die allerbedeu-

tendsten Denkmale handeln muss. Vielfach sind gerade die tur ein Bundesland oder einen Teil eines 

Bundeslandes besonders charakteristischen Bauten für dieses Bundesland aber auch für den Reich

tum der Weltkultur von besonderer Bedeutung. 
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Zu § 14: 

Von der fur das Bundesdenkmalamt geplanten Teilrechtsfähigkeit darf nicht erwartet werden, dass 

nunmehr vom Bundesdenkmalamt besonders hohe zusätzliche Einnahmen erzielt werden können. Da 
, 

das Bundesdenkmalamt in erster Linie B e hör deist, die aufgabenbedingt a u c h wissen-

schaftliche Fach- und Serviceeinrichtungen zu fuhren hat, und die primären ständig steigenden Auf

gaben die Bediensteten dieses Amtes bis an die Grenzen zumutbarer personeller Leistungsfähigkeit 

zwingt, werden die zusätzlichen Einnahmen vor allem im Bereich der Vermietung von Räumlich

keiten, allenfalls auch im Verkauf der vom Bundesdenkmalamt herausgegebenen (noch dringend 

auszubauenden) wissenschaftlichen Informationszeitschrift fur Denkmalpflege (Österreichische Zeit

schrift fur Kunst und Denkmalpflege - ÖZKD) liegen. Die dadurch entstehenden Probleme bei der 

finanziellen Auseinandersetzung zwischen Budget und sogenannten Drittmitteln der Teilrechtsfähig

keit sollten durchaus zu bewältigen sein. 

Ganz besonders aber kann die Teilrechtsfähigkeit zu einer vereinfachten Abwicklung der eingehen

den Spendengelder fuhren. 
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Zu § 15: 

Als Leistungen auf dem Gebiet des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege gelten auch solche auf 

dem Gebiet der Forschung, der Dokumentation, der Lehre (auch auf populärwissenschaftlicher 

Basis), der Information der Bevölkerung u.a. 

Auf den bestehenden Erlass des Bundesministers fur Wissenschaft und Forschung vom 22. April 

1983, Zl. 11.425/8-33/83, Verordnungsblatt Nr. 66711983, über die Form und Verleihung von 

Medaillen fur derartige Verdienste sei verwiesen. 
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Zu § 16: 

Auf die Verordnung des Bundesministers rur Wissenschaft und Forschung vom 26. Mai 1979 über 

den Denkmalbeirat, BGBI.Nr. 328/79, in der Fassung der Verordnung vom 13.9.1982, BGBI.Nr. 

50311982, wird verwiesen. 
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Zu § 17: 

Siehe vorerst die Ausführungen im Allgemeinen Teil zu Punkt 12 der "Größeren Problemkomplexe" . 

Zu Abs. 1: 

Abweichend vom geltend~n, wesentlich umfassenderen Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut, ist die 

Ausfuhr ohne Bewilligung oder Bestätigung durch das Bundesdenkmalamt künftig nur dann nicht 

gestattet (besteht also eine "Vorlagepflicht" an das Bundesdenkmalamt), wenn das Kulturgut entwe

der unter Denkmalschutz steht (oder ein Verfahren zumindest eingeleitet wurde), es unter die Ab

grenzungsverordnung gemäß Abs. 3 fällt (welche ident ist mit der Ausfuhrgrenzenverordnung der 

EU) oder·wenn es sich um Archivalien handelt. Es genugt vorerst (siehe hiezu zu § 18) eine Unter

schutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung. 

Die Tatsache der UnterschutzsteIlung (oder Einleitung der UnterschutzsteIlung) dokumentiert hiebei 

besonders anschaulich, dass es sich beim Ausfuhrverbot um einen Teil des Denkmalschutzes handelt 

und - im Sinne der EU-Vorschriften - um einen Teil des Schutzes aus Gründen des "nationalen 

Interesses" . 

Zu Abs. 2: 

Bei beweglichem Kulturgut ist die Feststellung des Eigentümers und daher der Partei, der gegenüber 

das Unterschut~stellungsverfahren abgehandelt werden soll, oft schwer feststellbar. Die Festsetzung 

einer rasch zu setzenden und nachvollziehbaren Maßnahme ist daher als "Einleitung" notwendig. 

(Auf die Informationspflicht des Veräußerers gemäß § 18 Abs. 7 sei verwiesen.) 

Bemerkt sei, wie aus dem Umsetzungsgesetz zur Richtlinie 93/7/EWG betreffend die Rückgabe von 

Kulturgut, BGBl. Nr. 67/98, ersichtlich ist, dass UnterschutzsteIlungen sich allenfalls auch auf Kul

turgut beziehen können, das sich w i der r e c h t 1 ich oder nur vor:Li b erg ehe n d im 

Ausland befindet. 

Zu Abs. 3: 

Die Wertgrenzen richten sich nach den jeweiligen nationalen, daher nach den österreichischen 

Preisen (entspricht auch der Bestimmung des § 21 Abs. 2). 

Die Bestimmung der Werte werden vielfach der Beurteilung von Sachverständigen bedürfen. 
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Zu § 18: 

Für die Notwendigkeit, eine Bewilligung zu beantragen, genügt die Tatsache einer UnterschutzsteI

lung kraft gesetzlicher Vermutung (§ 17 Abs. 1 Zif. 1). Für eine endgültige ZUfÜckbehaltung muss 

gemäß Abs. Seine bescheidmäßige Feststellung erfolgen (siehe Abs. 4 und 5). 

Die im geltenden Ausfuhrverbotsgesetz fur Kulturgut (§ 3 Abs. 2) enthaltene Spezialbestimmung fur 

hochrangiges Kulturgut soll ersatzlos gestrichen werden, da an seine Stelle die letztliche Notwendig

keit einer bescheidmäßigen Unterschutzstellung tritt. 

Zu Abs. 2: 

Die Pflicht zum "allfälligen Nachweis" bedeutet eine Umkehr der Beweislast in jenen Punkten der 

vorgebrachten Gründe, soweit sie nicht ohnehin klar sind und keines Nachweises bedürfen. 

Als" Austriaca" können etwa angesehen werden: 

a) Werke von Künstlern und Schriftstücken von oder an Persönlichkeiten, die in Österreich geboren 

wurden, wirken oder gewirkt haben und hier gestorben sind. 

b) Darstellungen österreichischer Persönlichkeiten, die in Österreich geboren wurden, wirken oder 

gewirkt haben oder hier gestorben sind. 

c) Österreichische topographische Ansichten 

d) Kulturgut, das auf österreichische historische Persönlichkeiten und/oder Begebenheiten Bezug hat 

(Begebenheiten in Österreich oder wesentlich fur die Geschichte Österreichs) 

e) Kulturgut mit Bedeutung fur sonstige österreichische Themen wie Brauchtum, Trachten, Pläne 

und Entwürfe österreichischer Firmen usw. 

f) Kulturgut, das in Österreich hergestellt wurde. 

g) Kulturgut, das In Österreich gefunden (entdeckt) wurde (prähistorische und archäologische 

Funde). 
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Als fur Austriaca maßgebendes Gebiet ist das Gebiet der heutigen Republik Österreich anzusehen. 

Zu Abs. 4: 

§ 2a ist - obwohl auf unbewegliche Denkmale beschränkt - deshalb genannt, da es sich um mitein

bezogene bewegliche Gegenstände (§ 1 Abs. 7) handeln könnte. 

Zu Abs. 5: 

Ein Objekt ist auch durch die Tatsache, dass es nur gemäß § 2 kraft gesetzlicher Vermutung unter 

Denkmalschutz steht, gesperrt. Für die end g ü I t i g e Aufrechterhaltung dieser Sperre wäre 

jedoch die Durchfuhrung eines Feststellungsverfahrens gemäß § 2 erforderlich, wodurch das beweg

liche Denkmal (Kulturgut) nicht mehr nur "vorläufig" unter Denkmalschutz steht, sondern regulär 

mit allen Folgen einer normalenbescheidmäßigen UnterschutzsteIlung. 

Das Feststellungsverfahren ist "einzuleiten", solange dieses Verfahren läuft (was im Hinblick auf 

eine Suche nach den Eigentümern auch länger dauern kann (siehe § 17 Abs. 2» ist auch das Aus

fuhrverfahren durchzufuhren und möglichst fristgerecht abzuschließen. Sollte das Unterschutzstel

lungsverfahren jedoch negativ enden, müsste der Bescheid, mit dem die Ausfuhr gesperrt wurde, von 

amtswegen behoben werden. 
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Zu § 19: 

Die im geltenden Ausfuhrverbotsgesetz fiir Kulturgut in § 2 Abs. 4 verankerte Möglichkeit, wonach 

Personen, die zur Ausübung eines Gewerbes gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Zif. 1 oder 6 GewO 1973 

berechtigt sind, ermächtigt werden können, die Ausfuhrfreiheit zu bescheinigen, ist hinfällig, da 

1. die einschlägigen täglichen Notwendigkeiten durch die in der Novelle geplanten Änderungen 

weitgehend wegfallen, 

2. die einscqlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung, die eine entsprechende Spe~ialausbildung 

fiir den das Gewerbe Ausübenden verlangten, in der Gewerbeordnung ersatzlos gestrichen wurden. 
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Zu § 20: 

Die Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften über die endgültige und vorübergehende Aus

fuhr von Kulturgut und die Regelungen über die vorübergehende Einfuhr über die Zollgrenzen der 

Europäischen Gemeinschaften sind durch entsprechende, alle Mitgliedstaaten bindende Verordnun

gen geregelt. Hiebei kommen derzeit die Verordnung (EWG) Nr. 3911192 des Rates vom 9. Dezem

ber 1992 über die Ausfuhr von Kulturgütern, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L395 

vom 31. Dezember 1992, sowie die Verordnung (EWG) Nr. 752/93 der Kommission vom 30. März 

1993 zur Durchfuhrung dieser Verordnung (Formulare:.Verordnung), Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften Nr. L77/74, in den jeweils geltenden Fassungen zur Anwendung. 

Eine detaillierte Übernahme und Berücksichtigung im vorliegenden Gesetz ist daher nicht notwen

dig, doch sollten in der Durchfuhrungsverordnung gemäß § 29 Abs. 6 schon der vollständigen Über~ 

sichtlichkeit halber auch alle diese Besonderheiten berücksichtigt werden (allenfalls könnte dies auch 

teilweise durch bloße Durchführungserlässe geschehen). Hiebei ist auch zu bemerken, dass etwa 

Fristen bei vorübergehender Aus- oder Einfuhr seitens der EU-Vorschriften durchaus enger gefasst 

sind als durch das Denkmalschutzgesetz notwendig. Die entsprechenden aufeinander abgestimmten 

Vorgangsweisen sollen eben durch die in § 29 Abs. 6 vorgesehene Durchführungsverordnung gere-
/ 

gelt werden. 
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Zu § 21: 

Zu Abs.l: 

Die Hinterlegung kann auch gerichtlich oder notariell erfolgen. 

Zu Abs. 2: 

Soweit es sich um den inländischen Wert handelt, deckt sich dieser auch mit dem Wert gemäß der 

Verordnung des § 17 Abs. 3. 

Bei ausländischen Werten werden die Besonderheiten jenes Staates mit den voraussichtlich höchsten 

erzielbaren Verkaufspreisen zu berücksichtigen sein. 
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Zu § 22: 

· Die Frist von funf Jahren g~lt nicht fur Bewilligungen zur Ausfuhr über die Zollgrenzen der Europäi

schen Gemeinschaften hinaus. Diesbezüglich gelten also andere Fristen. Auf die Bestimmung des 

§ 20 und § 29 Abs. 6 wird ausdrücklich verwiesen. 
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Zu § 23: 

Neue Fristen und auch andere Maßnahmen sollen vor allem diversen Sammlungen und Museen die· 

notwendige Flexibilität in der (vorübergehenden) Ausfuhr, den Tausch von Sammlungsteilen aber 

auch Möglichkeiten der Vorsorge für eine allfallige künftige Wiederausfuhr (nach Einfuhr ins In

land) und damit für eine w'iederauslagerung aus Österreich bieten (siehe etwa besonders Abs. 4). 
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Zu § 25: 

Es erscheint wenig sinnvoll, besondere Ausfuhrbewilligungen in diversen Spezialgesetzen wie etwa 

dem zweiten Kunst und Kulturgutbereinigungsgesetz unterzubringen. Der Bundesminister fiir Unter

richt und kulturelle Angelegenheiten soll fur besondere Fälle eine entsprechende Verordnungser

mächtigung erhalten. 
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Zu § 26: 

Deutlicher als bisher soll durch die Novelle der Schutz der Archivalien zum Ausdruck gebracht 

werden, fur die nicht das Bundesdenkmalamt (bzw. das Bundesministerium fur Unterricht und kultu

relle Angelegenheiten) sondern das Archivamt (bzw. das Bundeskanzleramt) zuständig ist. 

Der Paragraph bezieht die wesentlichsten Bestimmungen der Verordnung des Bundesministeriums 

fur Unterricht im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt vom 19. Jänner 1931 betreffend den 

Schutz der Schriftdenkmale, BGB1.Nr. 56/1931, direkt in das Gesetz ein. . 

Eine vollständige Übernahme der Verordnung ins Gesetz (wodurch allenfalls eine Aufhebung der 

Verordnung erfolgen könnte) ist nicht möglich, da sie zugleich auch fur das Bundesgesetz zur Um

setzung der Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern, BGBl.Nr. 6711998, maß

geblich ist. Allerdings muss fur notwendige Änderungen bzw. Erweiterungen eine Verordnungser

mächtigung fur den Bundesminister fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten im Einvernehmen 

mit dem Bundeskanzler vorgesehen werden. 
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Zu § 28: 

Da tUr die Frage etwa der Partei stellung in Unterschutzstellungsverfahren (§ 27 f) aber auch bei Fra

gen der UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) die Frage, wer als grundbücherlicher 

Eigentümer in Zweifelsfällen anzusehen ist, von großer Bedeutung ist, sollen mit diesen Bestimmun

gen klare Regelungen dahingehend getroffen werden, wer als grundbücherlicher Eigentümer in sol

chen Zweifelsfällen gilt. Derzeit kommen nicht im Gesetz verankerte Hilfskonstruktionen zur An

wendung (wie z.B. "Fortsetzung des Rechtsverhältnisses durch.erbserklärte Erben" im Falle des Ab

lebens des grundbücherlichen Eigentümers). 
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Zu § 29: 

Zu Abs. 3: 

Die Vorlage entsprechender Pläne wurde schon durch die Verordnung BGBl. Nr. 299/1924 geregelt. 

Die Praxis erfordert die Vorlage ausreichend klarer Pläne. Die Form wird sich nach den konkreten 

Gegebenheiten richten. 

Ungeeignet sind auf jeden FallIAustauschpläne", da sie fur den Anschluss an Bescheide ungeeignet 

sind und die notwendige "Klarheit" fur Außenstehende zwangsläufig vermissen lassen. Lediglich 

endgültige Pläne können als geeignet bezeichnet werden. 

Die "ausreichende" Anzahl richtet sich nach der Zahl der Bescheidausfertigungen, wobei ein bis 

zwei Pläne fur die Aufbewahrung im Akt hinzukommen. 

Zu Abs. 4: 

Im Hinblick auf die Bestimmung des § 62 Abs. 2 A VG, wonach bei mündlichen Bescheiden zumin

dest die Anfertigung von "Niederschriften 11 erforderlich ist, ist die Aufnahme einer Bestimmung, 

dass "Aktenvermerke" ausreichend sind, notwendig. 
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Zu § 30: 

Zu Abs. 2: 

Die übliche Art der Auslegung, was "Gefahr im Verzug" gemäß § 57 Abs. 1 sowie § 64 Abs. 2 des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes bedeutet, nämlich eine ganz konkrete Gefährdung etwa 

durch eine bereits manifestierte Zerstörungsabsicht oder dergleichen, kann· nicht befriedigen. Ein 

Denkmal etwa, von dem das Bundesdenkmalamt annimmt, dass es unter Denkmalschutz zu stellen 

ist, weshalb ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet wird, ist in vielen Fällen ab dem Augen

blick dieser manifestierten Absicht in Gefahr, vom Eigentümer zumindest noch rasch verändert oder 

gar zerstört zu werden, solange dies ohne Zustimmung des Bundesdenkmalamtes eben noch möglich 

ist. 

Das Abwarten konkreter Hinweise auf eine solche Absicht des Eigentümers, macht ein rechtzeitiges 

Reagieren und Berücksichtigen der "Gefahr" vielfach unmöglich. Dem Bundesdenkmalamt muss die 

Möglichkeit raschen Handeins ohne Ermittlungsverfahren jederzeit gegeben sein, und ihm damit die 

Möglichkeit geboten werden, durch rasches Handeln die Gefahr von Abbrüchen rechtswirksam zu 

bannen. 
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Zu § 31: 

Vor der Novelle 1990 waren Sicherungsmaßnahmen nur dann möglich, wenn die "Gefahr" bestand, 

dass Denkmale entgegen den Bestimmungen der §§ 4 bis 6 zerstört, verändert oder veräußert werden 

und damit das Interesse der Denkmalpflege wesentlich geschädigt wird." Es war also eindeutig eine 

"Sicherung" gegen widerrechtliches Handeln. 

Um die Bandbreite der Sicherungsmaßnahmen zu erhöhen - die Erläuterungen fuhrten damals als 

Beispiel etwa die Einfuhrung von Geschwindigkeitsbeschränkungen zum Schutz von Denkmalen an 

- erfolgte eine Änderung gemäß dem geltenden Text des § 7 Abs. 1, indem die Worte "v 0 r 

a II e m entgegen den Bestimmungen ....... " eingeführt wurden. 

Der in der Praxis sich daraus ergebende Effekt waren Sicherungsmaßnahmen, die Wiederherstellun

gen anordneten, als gebe es in Österreich einen aktiven Denkmalschutz (siehe die Ausfuhrungen 

zu § 4). 

Um derartige Mißverständnisse einerseits auszuschließen andererseits aber die Anordnung derartiger 

Sicherungsmaßnahmen im Interesse der Erhaltung des Denkmalbestandes dennoch zu ermöglichen, 

soll nunmehr im Gesetz verankert werden, dass die Anordnungen von Erhaltungs- und Instandset

zungsmaßnahmen, zu denen der Eigentümer auf Grund des Denkmalschutzgesetzes nicht verpflichtet 

ist, nur möglich ist, wenn sie von der öffentlichen Hand (oder von dritter Seite) bezahlt werden. Es 

handelt sich schließlich nur um Sicherungsmaßnahmen auf Grund des Denkmalschutzgesetzes; 

Sicherungsmaßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen hat hingegen die 

Baubehörde anzuordnen. 
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Zu § 32: 

Die Bestimmung über Förderungsmaßnahmen befindet sich im Denkmalschutzgesetz derzeit im § 5 

Abs. 7 und umfasst nur einen Teil der abzudeckenden Problematik. 

Es erscheint dringend geboten, im Hinblick auf die besonderen Zielsetzungen und Notwendigkeiten 

des Förderungswesens als Instrument von Denkmalschutz und Denkmalpflege diese Eigenheiten 

unbedingt direkt im Gesetz zu verankern. 

Die Förderungsermächtigung wird aus diesem Grund in ihrer weit verzweigten AufgabensteIlung in 

umfangreicher Weise aufgegliedert. 
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Zu § 33: 

Der durch die Novelle 1990 ",ls "Verwaltungsfonds" geschaffene Denkmalfonds wurde durch eine 

Reihe von Urpständen - zu enge AufgabensteIlung, zu enge Förderungsklausel etc. - zu wenig aktiv. 

Er soll nunmehr durch eine Erweiterung des Aufgabenbereiches (Einbeziehung auch in Auffang

maßnahmen ~ei der Gefahr von Verbringung von Kulturgut ins Ausland) eben auch durch eine 

Flexibilität der Förderungsmöglichkeiten (§ 32) ganz allgemein wirksamer werden als bisher. 

Durch die nunmehr vorgesehene Teilrechtsfähigkeit des Bundesdenkmalamtes (§ 14) wird der 

Denkmalfonds nicht überflüssig, insbesondere deshalb nicht, da die Möglichkeit geschaffen (bzw. 

beibehalten) yverden muss, etwa durch Veranstaltungen, die nicht vom Bundesdenkmalamt durchge

führt werden, zusätzlich Geldmittel für die Denkmalpflege zu erzielen. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 201 von 316

www.parlament.gv.at



318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)202 von 316

www.parlament.gv.at



65 

Zu § 36: 

Weder die Verfugung der Wiederherstellung noch die Rückholung sind "Strafen" sondern Verfugun

gen zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes. Aus diesem Grund muss diesen Anordnungen auch 

k ein Strafverfahren vorangegangen sein (die verfugende Behörde kann das Verschulden auch von 

sich aus beurteilen), es tritt auch k ein e Ver jäh run g ein. 

Zu Abs. 1: 

Die Frage, ob das "wiederhergestellte" Denkmal von der UnterschutzsteIlung mitumfasst wird oder 

neu unter Denkmalschutz gestellt werden muss, wurde in Judikatur und Literatur dahingehend ent

schieden, dass eine neu e UnterschutzsteIlung nicht erforderlich ist, da das Denkmal ja "wieder

hergestellt" ist, also rechtlich das selbe Denkmal ist. 

Nunmehr wird im Gesetz selbst festgelegt, dass die UnterschutzsteIlung sich auch auf das 

"wiederhergestellte" Denkmal bezieht. 

Eine Wiederherstellungsanordnung hat zur Voraussetzung, dass die Behörde der Anordnung die 

fa chi ich e Meinung zugrundelegen kann, dass das wiederhergestellte Denkmal ein vielleicht in 

seiner Bedeutung gemindertes Denkmal ist, seine grundsätzliche Bedeutung aber weiterhin so groß 

ist, dass eine Unterschutzstellung gerechtfertigt ist. Sollte die Wiedererrichtung mißlingen, was 

durchaus möglich ist und in der Vergangenheit wiederholt der Fall war, müsste also in einem Denk

malschutzaufhebungsverfahren (§ 5 Abs. 6) die UIiterschutzstellung aufgehoben werden. 
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Zu § 37: 

Die derzeitigen Strafbestimmungen des Denkmalschutzgesetzes und des Ausfuhrverbotsgesetzes rur 

Kulturgut sollen zusammengeruhrt werden. 

Hiebei soll die ger ich t I ich e Bestrafung widerrechtlicher Aus f uhr von KUlturgut ent

fallen. 

Die ger ich tl ich e Bestrafung bei der Zerstörung von Den k mal e n muss jedoch auf

rechterhalten bleiben. Diese durch die Novelle 1978 eingeführte Strafe führte zu einer schlagartigen, 

radikalen Verminderung von Fällen widerrechtlicher Zerstörung. Gestrichen soll allerdings die Mög

lichkeit der Verhängung einer Ersatzfreiheitsstrafe werden. 

Wirksam waren in diesem Zusammenhang sicherlich auch die Einführungen von Wertersatzstrafen, 

die jede gewinnbringende Kalkulierbarkeit des Risikos zunichte machte, weshalb diese Regelung 

aufrechterhalten bleiben muss. 

Zu Abs. 4: 

Diese Bestimmung betrifft in ganz besonderer Weise die Setzung von Delikten in fa h r I ä s s i ger 

Weise. 

Zu Abs. 5: 

Diese Bestimmung ist neu. Sie bedeutet nicht nur die Einstellung schon laufender Verfahren bei 

nachträglicher Genehmigung, sondern selbstverständlich auch, dass rur den Fall, dass noch kein Ver

fahren eingeleitet wurde, ein solches auch gar nicht erst einzuleiten ist. 

Die Bestimmung ist erforderlich, da der Unrechtstatbestand etwa der bewilligungslosen Veränderung 

eines Denkmals grundsätzlich gesetzt wurde und eine nachträgliche Bewilligung den an sich gegebe

nen Unrechtstatbestand nicht zu beseitigen vermag. 

Die Bestimmung ist auch wesentlich bei widerrechtlichen Handlungen, bei lediglich kraft gesetz

licher Vermutung unter Denkmalschutz stehenden Objekten, bei denen - nach erfolgter Handlung -

festgestellt wird, dass ein öffentliches Interesse an der Erhaltung tatsächlich gar nicht gegeben war. 
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Schließlich zeigt die Bestimmung auch, dass dem Bundesdenkmalamt das Recht zusteht, auch noch 

n ach t r ä g I ich Bewilligungen zu ert~ilen. 
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Zu § 38: 

Die Gebührenbefreiung entspricht dem bisherigen § 18 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz. Das geltende 

Ausfuhrverbotsgesetz fur Kulturgut kennt eine derartige Gebührenbefreiung nicht, doch wird sein 

Umfang - im Rahmen des 3. Abschnittes dieses Gesetzentwurfes - stark eingeschränkt und ist daher 

mit der bisherigen Vorgangsweise, dass etwa 5000 Objekte pro Jahr (wenn auch oft in Form von 

Sammelanträgen) beim Bundesdenkmalamt "eingereicht" werden, nicht zu vergleichen. 
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Zu § 39: 

Die Befreiung von Verwaltungsabgaben bzw. von Kostenersätzen gilt grundsätzlich bereits jetzt fur 

das Denkmalschutzgesetz und das Ausfuhrverbotsgesetz, wenn sie auch ausdrücklich nur im Aus

fuhrVerbotsgesetz fur Kulturgut (§ 16 Abs. 1) verankert ist, doch wurden in den Erläuterungen zur 

Novelle 1985 dieses Gesetzes dargelegt: 

"Dieser neu eingefugte Paragraph enthält Kostenbefreiungen. Das Denkmalschutzgesetz (§ 19 Abs. 
4) sieht wohl eine Befreiung von den Stempelgebühren, nicht aber von Verwaltungsabgaben vor. Das 
Denkmalschutzgesetz kennt nämlich von seiner Aufgabenstellung und Konstruktion kaum Bewilli
gungen im Interesse des Eigentümers, sondern vor allem Beschränkungen bei der Veränderung und 
Zerstörung von Denkmalen. Die auf Grund des Denkmalschutzgesetzes erteilten Bewilligungen kön
nen daher eigentlich im wesentlichen nur im Interesse des Denkmals oder auf Grund nachgewiesener 
faktischer Notwendigkeiten bewilligt werden, der Zwang zur Einholung von Bewilligungen hat also 
letztlich lediglich Kontrollcharakter. Die Kosten der Tätigkeit der Behörde fur die Erteilung von Be
willigungen nach dem Denkmalschutzgesetz werden daher gemäß § 75 ff A VG im allgemeinen 
ohnehin von der Behörde zu· tragen sein und es werden auch keine Gebühren auf Grund der Verwal
tungsabgabenverordnung zu entrichten sein, da die Entscheidung nicht als im "Parteiinteresse" ge
fallt betrachtet werde~ könne. Derartige Ausnahmebestimmungne erübrigten sich daher im Denk- . 
malschutzgesetz, in welches lediglich in der Novelle 1978 die Freiheit von Stempelgebühren einge
fuhrt wurde (§ 19 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz), da diese unabhängig von den oben wiedergegebe
nen Überlegungen anfallen. " 

Eine generelle klare Regelung erscheint im Interesse einer Verwaltungvereinfachung dringend erfor

derlich, dies umso mehr, als ohnehin auch die Parteien gemäß Abs. 2 generell ihre Kosten - auch fur 

aufgetragene Maßnahmen - ausdrücklich selbst zu tragen haben, die Beschränkungen des Denkmal

schutzgesetzes jedoch insgesamt im öffentlichen und nicht im privaten Interesse gelegen sind. 

I 

[i 
i' 
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111. 

F i n a n z i eil e Aus wir k u n gen 

Die Novelle ist im Wesentlichen kostenneutral. 

Erhöhte Kosten werden durch Maßnahmen zur KlarsteIlung, welche unbeweglichen Denkmale, die 

kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, eigentlich zu Recht geschützt sind, ent

stehen (§ 2a). Es muss aber angenommen werden, dass eine Reihe von Denkmalen, die nicht nur 

"automatisch" geschützt waren und deshalb vom Bundesdenkmalamt mitbetreut werden mussten, 

ausscheiden werden. Die verordnungsmäßige Feststellung bedeutet den .geringstmöglichen Aufwand. 

Dass sicherlich gleichzeitig auch die Frage (zumindest amtsintern) geklärt werden muss, welche 

Objekte, die in P r i v a t e i gen turn stehen, noch unter Denkmalschutz gestellt werden 

sol I t e n , ist eine überfällige Maßnahme, in diesem Zusammenhang aber eine· kosten- und 

arbeitsgünstige Vorgangsweise. Seit 1923 wurden insgesamt rd. 10.000 unbewegliche Denkmale, die 

sich in Privateigentum befinden, unter Denkmalschutz gestellt. Es muss davon ausgegangen werden, 

dass zumindest so gut wie alle Objekte vor 1850, die eine entsprechende Bedeutung als Denkmal 

haben, unter Denkmalschutz stehen. Lücken werden ab den so dann wissenschaftlich "nachgewach

senen" Denkmalkategorien - wie etwa die Bauten des Historismus und des 20. Jahrhunderts, techni

sche und volkskundliche Denkmale - bestehen. Dass eine Beschränkung auf das Wesentliche schon 

aus personellen und finanziellen Gtünden erforderlich ist, versteht sich von selbst: jedes unter 

Denkmalschutz stehende Objekt muss ab seiner UnterschutzsteIlung selbstverständlich behördlich

administrativ und wissenschaftlich bei jeder Veränderung (und dazu gehören auch die Renovierun

gen, Restaurierungen) betreut werden. Eine UnterschutzsteIlung ohne ausreichende Dokumentation 

und ohne laufende Kontrolle hätte wenig Sinn. 

Die besonderen Schwierigkeiten bei der UnterschutzsteIlung und die besondere wissenschaftliche 

Leistung des Bundesdenkmalamtes besteht in der genauen Beurteilung der Bedeutung der Denkmale, 

die notwendige Auswahl und die damit notwendige Beschränkung auf das Wesentliche. Aber gerade 

das Bundesdenkmalamt als bundesweit agierende und den Denkmalbestand bundesweit erforschende 

und unter Denkmalschutz stellende Behörde ist fur diese wissenschaftliche Erfassung und Vornahme 

der Auswahl der zu schützenden Objekte bestens eingerichtet. Dass gerade diese wissenschaftliche 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)212 von 316

www.parlament.gv.at



71 

Begutachtung der Bedeutung eines Denkmals die schwierigste Aufgabe ist und nur von ausgezeich

neten Experten höchster Qualität durchgefuhrt werden kann, versteht sich von selbst. Aus diesem 

Grunde ist es zwar möglich, Fachleute auf Werkvertragsbasis zuzuziehen, aber doch in erster Linie 

nur fur das oft mühsame Sammeln von "Grundlagenmaterial". 

Sohin werden Änderungen in den Organisationsabläufen, interne Umstrukturierungen der Aufgaben

bereiche und Schwerpunkte der Tätigkeiten verschiedener Abteilungen des Bundesdenkmalamtes 

notwendig sein, um diese Aufgaben insgesamt zu bewältigen. Bei Freiwerden einzelner Planstellen 

wird auch bei deren Nachbesetzung auf Grund zum Teil völlig geänderter Anforderungsprofile dies 

zusätzlich erreicht werden können. Insgesamt wird es dadurch - bedauerlicherweise - sicherlich zu 

gewissen Einschränkungen der anerkanntermaßen qualitätsvollen wissenschaftlich-publizistischen 

Tätigkeiten des Bundesdenkmalamtes kommen müssen; die damit gleichzeitig freiwerdenden perso

nellen Resourcen, ganz besonders (aber nicht nur) in Form zahlreicher Werkverträge, werden fur die 

neuen erhöhten Aufgaben insoferne zum Einsatz zu bringen sein, als sie in noch weit höherem Maße 

als bisher das fur die eigentliche gutachtliche Tätigkeit notwendige wissenschaftliche Grundlagen

material erarbeiten können. 

Die vorgesehenen Erleichterungen bei den Verfahren zur Bewilligung. geringfugiger Veränderungen 

(einschließlich bloßer Renovierungen) werden gleichfalls zu einer Erleichterung. 

Auch die Aufgaben des Bundesdenkmalamtes bei der Ausfuhr von Kulturgut wird wesentlich verein

facht werden, weil viel weniger Anträge von Parteien notwendig sind. Die freiwerdende Arbeitszeit 

wird allerdings von den Bediensteten des Bundesdenkmalamtes dringendst dafur benötigt, um nun

mehr den "Kunstmarkt" viel intensiver von sich aus beobachten zu können als bisher, um beurteilen 

zu können, ob Unterschutzstellungen erforderlich sind. Überdies sind die Agenden dieser Abteilung 

durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union und den damit verbundenen zusätzlichen be

hördlichen Aufgaben im Rahmen von Bewilligungen zur Ausfuhr über die EU-Zollgrenzen hinaus 

und im Zusammenhang mit den Richtlinien zur Rückgabe von Kulturgut an andere Mitgliedstaaten 

der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 93/7/EWG) ohnehin spürbar vergrößert. 

Was schließlich die Aufgaben im Zusammenhang mit der Haager Konvention betrifft, so wurde das 

Bundesdenkmalamt bereits vor rund 30 Jahren mit der Durchfuhrung der einschlägigen Arbeiten 
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betraut und hat dementsprechend eine beachtliche, umfangreiche Leistung in der Erstellung der Kul- . 

turgüterschutzlisten und Kulturgüterschutzkarten sowie bei der Ausgabe der Kennzeichentafeln ge

leistet. Eine auf Grund internationaler Entwicklungen starke Verminderung der Zahl der erfassten 

Objekte ist nunmehr zu erwarten, die einerseits die Arbeiten zur Evidenthaltung verringert, anderer

seits aber vorübergehend einen erhöhten Umstellungsaufwand mit sich bringen wird. Da die Listen

ersteIlung hinsichtlich des Gesamtdenkmalbestandes derzeit ohnehin seit einigen Jahren im Bundes

denkmalamt durchgefuhrt wird, wird eine Abstimmung mit der entsprechenden Erfassung auch im 

Rahmen der Haager Konvention ohne größeren zusätzlichen Aufwand möglich sein. 

Der auf dem Gebiet des Ausfuhrrechts zu erwartende Gebührenentfall (auf dem Gebiet des Denk

malschutzes besteht bereits Gebührenfreiheit) muss als geringfugig bezeichnet werden, da die bisher 

jährlich rund 4.000 bis 5.000 (vielfach allerdings als Sammelanträge) eingereichten und behandelten 

(und zu mehr als 90 % freigegebenen, da als zu geringwertig festgestellten) Objekte sich durch die 

neuen Bestimmungen zahlenmäßig stark verringern werden und nur mehr einen Bruchteil der Anzahl 

an Anträgen gegenüber derzeit zu erwarten ist. Die Vereinheitlichung der Gebührenfreiheit wäre -

bei geringsten Verlusten - eine deutliche Hilfe zur Verwaltungsvereinfachung. 
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IV. 

EU-Konformität 

. Sowohl das geltende Denkmalschutzgesetz als auch das geltende Ausfuhrverbotsgesetz fur Kulturgut 

sind EU-rechtskonform. 

Auf dem Gebiet der Ausfuhr von Kulturgut wird aber nunmehr eine noch engere, dem EU-Recht 

auch viel deutlicher angepasste Rechtssituation eintreten. 

Insgesamt ist die vorliegende Novelle daher EU-rechtskonform. 
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Zl. 16.60l/34-IV/3/98 

GELTENDE FASSUNG 

DENKMALSCHUTZGESETZ 

in der Fassung der 

Novelle 1990 (BGBI.Nr. 1990/473) 

§ 1. 

(1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Beschrän
kungen finden auf von Menschen geschaffene unbe
wegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich 
Oberresten und Spuren gestaltender menschlicher Be
arbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter 
Bodenformationen) von geschichtlicher, künstleri
scher oder sonstiger kultureller Bedeutung (Denk
male) Anwendung, wenn ihre Erhaltung dieser Be
deutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. 
Diese Bedeutung kann den Gegenständen für sich 
al/ein zukommen, aber auch aus der Beziehung oder 
der Lage zu anderen Gegenständen entstehen Die Be
stimmungen für Einzeldenkmale gelten auch für 
Gruppen von unbeweglichen Gegenständen (En
sembles) und Sammlungen von beweglichen Gegen
ständen, wenn diese Gruppen und Sammlungen we
gen ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sonsti
gen kulturellen Zusammenhanges einschließlich ihrer 
Lage ein einheitliches Ganzes bilden und ihre Erhal
tung dieses Zusammenhanges wegen als Einheit im 
öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(2) Darüber, ob ein öffentliches Interesse an der Er
haltung eines Einzeldenkmals, eines Ensembles oder 
einer Sammlung besteht, hat das Bundesdenkmalamt 
unter Bedachtnahme auf diesbezügliche wissenschaft
liche Forschungsergebnisse zu entscheiden. Wenn eine 

BEILAGE 1 
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ausreichende Erforschung von Denkmalen - wie ins
besonders bei nicht ausgegrabenen Bodendenkma
len - noch nicht abgeschlossen ist, ist die Feststel
lung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung der 
Denkmale nur dann zulässig, wenn die für die Unter
schutzsteIlung erforderlichen Fakten auf Grund des 
wissenschaftlichen Erkenntnisstandes wenigstens 
wahrscheinlich sind und die unversehrte Erhaltung 
der Denkmale andernfalls gefährdet wäre. 

(3) Soweit Verfahren gemäß § 2, § 3 Abs.1, § 6 Abs. 
2 und § 10 Abs. 3 die Feststellung des öffentlichen 
Interesses an der Erhaltung unbeweglicher Denkmale 
betreffen, kommt ParteisteIlung nur dem Eigentümer 
(§ 3 Abs. 3), dem Landeshauptmann, der Gemeinde 
und dem Bürgermeister, im Falle des Vorliegens eines 
Baurechts auch dem Bauberechtigten, zu. 

(4) Der LandeshauPtmann hat das Recht, beim Bun
desdenkmalamt Anträge auf Feststellung des Vor
liegens oder Nichtvorliegens des öffentlichen Inter
esses an der Erhaltung von Denkmalen (einschließlich 
Ensembles und Sammlungen), aber auch - soweit sie 
bereits unter Denkmalschutz stehen - auf deren Ver
linderung, Zerstörung oder Aufhebung der Unter
schutzsteIlung (§ 2 Abs. " § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 7 und 
6) zu stellen. 

§2. 

(1) Bei Denkmalen (§ 1 Abs. 1), die sich im alleinigen 
oder überwiegenden Eigentum des Bundes, eines Lan
des oder von anderen öffentlich-rechtlichen K örper
schaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich aner
kannten Kirchen oder Religionsgesellschaften ein
schließlich ihrer Einrichtungen befinden, gilt das 
öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung so lange als 
gegeben (stehen so lange unter Denkmalschutz), als 
das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des Eigen
tümers oder von Amts wegen (Abs. 2) das Gegenteil 
festgestellt hat (Unterschutzsteilung kraft gesetz
licher Vermutung). Diese gesetzliche Vermutung gilt 
auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende 
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Eigentum im obigen Sinn lediglich durch Miteigen
tumsanteile einer Mehrzahl der genannten Personen 
zustande kommt. Die gesetzliche Vermutung gemäß 
diesem Absatz vermag eine bescheidmäßige Feststel
lung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 1 Abs. 1 
letzter Satz hinsichtlich des Vorliegens eines einheit
lichen Ganzen von mehreren unbeweglichen oder be
weglichen Denkmalen (Ensembles, Sammlungen) 
nicht zu ersetzen. 

(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts we
gen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Er
haltung emes solches Denkmals tatsächlich gegeben 
ist. 

(3) Bescheidmäßige Feststellungen des Bestehens des 
öffentlichen Interesses an der Erhaltung eines Denk
mals gemäß den obigen Abs. 1 und 2, gemäß § 4 Abs. 
2 (in den Fassungen vor der Novelle BGBI. Nr. 167/ 
1978), § 6 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 bewirken (auch 
wenn es sich zugleich um eine Feststellung des Vor
liegens eines einheitlichen Ganzen gemäß § 1 Abs. 1 
letzter Satz handelt) ohne zeitliche Begrenzung sämt
liche Rechtsfolgen von Bescheiden gemäß § 3 Abs. 1 
(UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 

§3 

(1) Bei Denkmalen, die nicht kraft gesetzlicher Ver
mutung unter Denkmalschutz stehen ( § 2 Abs. 1, 
§ 6 Abs. 1), gilt ein öffentliches Interesse an ihrer Er
haltung erst dann als gegeben, wenn sein Vorhanden· 
sein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid festge· 
stellt worden. ist (UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 

(2) Die Tatsache der UnterschutzsteIlung eines unbe· 
weglichen Denkmals durch Bescheid (§ 2 Abs.3 und 
§ 3 Abs. 1) ist über Mitteilung des Bundesdenkmal
amtes im Grundbuch von Amts wegen ersichtlich zu 
machen. Bei Wegfall des festgestellten öffentlichen 
Interesses an der Erhaltung (§ 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 
1) ist die Ersichtlichmachung über Mitteilung des 
Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. 
Das Bundesdenkmalamt ist zu Mitteilungen gemäß 

.' 
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diesem Absatz nur soweit verhalten, als entsprechen
de Verfahren von ihm durchgeführt wurden. Die Mit
teilung hat spätestens sechs Monate nach Eintritt der 

Rechtskraft zu erfolgen. 

(3) Als Eigentümer im Sinne dieses Gesetzes gilt bei 
unbeweglichen Gegenständen der grundbücherliehe 

Eigentümer. 

§4. 

(1) Bei Denkmalen, die gemäß § 2, § 3 Abs. 1, § 6 
. Abs. 1 oder 2 (oder in den Fassungen vor der Novelle 
BGBI. Nr. 167/1978 gemäß § 4 Abs. 2) oder § 10 Abs. 
3 unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung so
wie jede Veränderung, die den Bestand (Substanz), 
die überlieferte Erscheinung oder künstlerische Wir
kung beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß 
§ 5 Abs. 1 verboten. Einer Zerstörung ist gleichzuhal
ten, wenn der Eigentümer oder sonstige für die In
standhaltung Verantwortliche die Durchführung der 
für den Bestand des Denkmals unbedingt notwendi
gen Instandhaltungsmaßnahmen in der offenbaren 
Absicht, es zu zerstören, unterläßt. Im einzelnen gilt 

des weiteren: 

a) Als Zerstörung eines Denkmals gilt dessen tat
sächliche vollständige Vernichtung. Eine solche 
Vernichtung liegt auch dann vor, wenn noch 
einzelne wesentliche Teile erhalten geblieben 
sind. Stehen nur Teile eines Objekts unter 
Denkmalschutz, dann gelten die vorigen Sätze 
sinngemäß. Für Zwecke der Beurteilung, ob En
sembles oder Sammlungen, die als Einheit un
ter Denkmalschutz gestellt wurden (§ 1 Abs. 1 
letzter Satz), als solche zerstört oder nur ver
ändert wurden, sind diese Bestimmungen so an
zuwenden, als handle es sich bei diesen Einhei
ten jeweils insgesamt um ein Einzeldenkmal. 
Die Zerstörung eines Denkmals, das nur als Teil 
einer solchen Einheit (und nicht auch als Ein-

zeldenkmal) unter Denkmalschutz steht, stellt 
jedenfalls stets nur die Veränderung des En
sembles oder der Sammlung dar. 

.' 
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b) Unbedingt notwendige Sicherungsmaßnahmen, 
die Handlungen im Sinne des Abs. 1 erster Satz 
sind, können bei Gefahr im Verzug ohne vor
herige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes 
bei gleichzeitiger Anzeige an dieses getroffen 

werden. 

(2) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die 
kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz 
stehen (§ 2 Abs. 1, § 6 Abs. 1), ist ohne Bewilligung 

gemäß § 6 Abs. 1 verboten. 

(3) Die freiwillige Ver äußerung oder Belastung ein
zelner Gegenstände aus einer Sammlung ist ohne 
Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 verboten, wenn das 
Bundesdenkmalamt diese Sammlung als Einheit (§ 1 
Abs. 1 letzter Satz) unter Denkmalschutz gestelJt 

hat. 

(4) In allen übrigen, in Abs. 2 und 3 nicht genannten 
Fällen einer Veräußerung von unter Denkmalschutz 
stehenden Gegenständen hat der Veräußerer diese 
Tatsache gemäß § 6 Abs. 4 unter Namhaftmachung 
des Erwerbers ohne Verzug dem Bundesdenkmalamt 
anzuzeigen und den Erwerber eines solchen Denkmals 
davon in Kenntnis zu setzen, daß dieses den Beschrän
kungen dieses Bundesgesetzes unterliegt. 

§5. 

(1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines 
Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der Bewilligung 
des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich 
um eine Maßnahme bei Gefahr in Verzug (§ 4 Abs. 1 
lit. b). Der Nachweis des Zu treffens der für eine Zer
störung oder Veränderung geltend gemachten Gründe 
obliegt dem Antragsteller. Zur AntragsteIlung ist jede 
Partei im Sinne des § 8 A VG 1950 sowie auch der 
Landeshauptmann (§ 1 Abs. 4) berechtigt. In allen 
Verfahren wegen Zerstörung eines Denkmals gemäß 
diesem Absatz kommt neben diesen Personen auch 
dem Bürgermeister ParteisteIlung zu. 

(2) In Verfahren gemäß Abs. 1 über beantragte Ver
änderungen eines Denkmals kam? das Bundesdenk
ma/amt in einem bewilligenden Bescheid bestimmen, 
welche Derailmaßnahmen noch ergänzend der Fest
legungen des Bundesdenkmalamtes bedürfen; diese 
können auch mündlich erfolgen. 
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(3) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung ge
mäß Abs.l ist der Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. 

(4) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von 
ihr nicht innerhalb von drei Jahren tatsächlich Ge
brauch gemacht wird. 

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 ist 
dem Antrag auf Veränderung eines dem Gottes
dienst gewidmeten Denkmals einer gesetzlich aner-

. kannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließ
lich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall soweit stattzu
geben, als die Veränderung für die Ausübung des 
Gottesdienstes nach den zwingenden liturgischen Vor
schriften der gesetzlich anerkannten Kirche oder Re
ligionsgesellschaft notwendig ist. Art und Umfang der 
Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundesdenkmal
amtes durch eine von der zuständigen Oberbehörde 
der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft 
ausgestellte Bescheinigung nachzuweisen. In dieser 
Bescheinigung ist zu allfälligen Gegenvorschlägen des 
Bundesdenkmalamtes Stellung zu nehmen. 

(6) Denkmale (einschließlich Ensembles und Samm
lungen), die unter Denkmalschutz stehen und die 
etwa durch Zeitablauf, Unglücksfälle oder widerrecht
lich ohne Bewilligung (Abs. 7) zerstört oder verändert 
wurden oder aus sonstigen Gründen nicht mehr jene 
Bedeutung besitzen, deretwegen sie seinerzeit unter 
Denkmalschutz gestellt wurden, stehen weiterhin 
(auch hinsichtlich bloßer Reste) so lange unter Denk
malschutz, bis das Bundesdenkmalamt über Antrag 
des Eigentümers (eines Miteigentümers), des Landes
hauptmannes oder von Amts wegen bescheid mäßig 
festgestellt hat, daß an der Erhaltung kein öffentliches 
Interesse mehr besteht (Denkmalschutzaufhebungs
verfahren) . 

. (7) Zu den Kosten, die bei der Sicherung, Erhaltung 
und Erforschung von Denkmalen (einschließlich ihrer 
für sie wichtigen Umgebung) entstehen, oder die auf 
Grund einer Veränderung verursacht werden, können 
im Rahmen der finanzgesetzlichen Möglichkeiten Zu. 
schüsse (auch Zinsenzuschüsse) gewiihrt werden. Die 
Bedeutung des Denkmals und die wirtschaftlichen 
Probleme bei seiner denkmalgerechten Restaurierung 
sind besonders zu berückSichtigen. Zuschüsse können 
auch Eigentümern und sonstigen dinglich Berechtig. 
ten für erhebliche Beeinträchtigungen bezahlt werden, 
die sie auf Grund von Arbeiten des Bundesdenkmal
amtes in Vol/ziehung des Gesetzes (insbesonders ge
mäß §§ 10 und 12) er/eiden. Die näheren Richtlinien 
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für die Gewährung von Zuschüssen auf Grund dieses 
Absatzes hat der Bundesminister für V-nf(rtic.l..t ~. It.lt. 
A ... ge Qttt"L·. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen zu erlassen. 

§6. 

(1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die 
lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmal· 
schutz stehen (§ 2 Abs. 1), bedarf der Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes. Werden derartige Denkmale 
ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes freiwillig 
veräußert, sodaß daran zumindest zur Hälfte Eigen
tum von nicht in § 2 Abs_ 1 erster Satz genannten 
Personen entsteht, so unterliegen sie nach wie vor den 
Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den sich daraus er
gebenden Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Ver
äußerung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer 
fünf Jahre nach erfolgtem Eigentumsübergang. 

(2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung gemäß Abs. 1 
darf nur bei gleichzeitiger Namhaftmachung des Er
werbers erteilt werden. Bei Erteilung der Bewiliigung 
zur Veräußerung an eine nicht im § 2 genannte Per
son ist zugleich festzust~/Ien, ob ein öffentliches 
Interesse an . der Erhaltung des Denkmals besteht. 
Dem Erwerber kommt in diesem Verfahren Partei
steIlung zu. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von 
ihr nicht innerhalb von zwei Jahren Gebrauch gemacht 
wird. 

(4) Die Veräußerung von Denkmalen, deren Erhal
tung durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß 
einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren 
als im öffentlichen Interesse gelegen festgestellt wur
de, hat der Veräußerer unter Namhaftmachung des 
Erwerbers ohne Verzug dem Bundesdenkmalamt an
zuzeigen. Die erfolgte Feststellung des öffentlichen 
Interesses V/lid durch den Eigenrumswechsel nicht 
berührt. Der Veräußerer ist unbeschadet der Bestim
mung des § 3 Abs. 2 verpflichtet, den Erwerber eines 
solchen Denkmals davon in Kenntnis zu setzen, daß 
es den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unter
liegr. 

(5) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung ein· 
zelner Gegenstände aus einer Sammlung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 bedarf der schriftlichen Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes. Die freiwillige Veräußerung 

.' 
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oder Belastung ohne diese Bewilligung ist verboten und 
gemäß § 879 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbu
ches nichtig. Eine auf einzelne Gegenstände einer sol
chen Sammlung geführte Exekution ist auf Antrag des 
Bundesdenkmalamtes einzustellen. Wird die Exekution 
auf sämtliche Gegenstände einer solchen Sammlung 
geführt, so können sie, wenn das Bundesdenkmalam t 
dem Gericht rechtzeitig anzeigt, daß es sich um eine 
Sammlung im Sinne des § 4 Abs. 3 handelt, nur zu
sammen verwertet werden. 

Der Umstand, daß die Gegenstände einer Sammlung 
im Eigentum (oder Miteigentum) mehrerer Personen 
stehen oder (etwa durch Erbgang) in das Eigentum 
(Miteigentum) mehrerer Personen gelangten, ändert 
nichts an der Möglichkeit der UnterschutzsteIlung 
oder deren Fortdauer als Einheit. 

§7. 

(1) Besteht Gefahr, daß Denkmale (vor allem entge
gen den Bestimmungen der §§ 4 bis 6) zerstört, ver
ändert oder veräußert werden und dadurch das Inter
esse der Denkmalpflege wesentlich geschädigt würde, 
so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf 
Antrag des Bundesdenkmalamtes oder - bei Gefahr 
in Verzug - von Amts wegen die jeweils geeigneten 
Maßnahmen (einschlielJlich baulicher Art), Verfügun
gen und Verbote zur Abwendung dieser Gefahr zu 
treffen. 

(2) Maßnahmen, Verfügungen und Verbote gemäß 
Abs. 1 sind, wenn sie sich an einen unbestimmten 
Personenkreis wenden, durch Verordnung, andernfalls 
durch Bescheid zu treffen. In diesen Verfahren kommt 
dem Bundesdenkmalamt Parteisrellung zu. 

§8. 

(7) Zur Vermeidung der Gefährdung und Beeinträch. 
tigung des Bestandes oder Erscheinungsbildes von uno 
beweglichen Denkmalen durch Ve.ränderung in ihrer 
Umgebung (z. B. durch Anbringung von Reklame
schildern, Schaukasten, Aufschriften, Errichtung von 
Kiosken, Tankstellen und sonstigen störenden Bau
ten) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag 
des Bundesdenkmalamtes oder - bei Gefahr in Ver
Zf.Jg - von Amts wegen Verbote zu erlassen. 

.. 
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(2) Verbote und Anordnungen gemäß Abs. 1 sind, 
wenn sie sich an einen unbestimmten Personenkreis 
wenden, durch Verordnung, andernfalls durch Be
scheid zu erlassen. In diesen Verfahren kommt dem 
Bundesdenkma/amt Partei stellung zu. 

§9. 

(1) Werden unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche Ge
genstände, die info/ge ihrer Lage, Form oder Beschaf
fenheit offenkundig den Beschränkungen dieses Ge
setzes unterliegen könnten (Bodendenkma/e), aufge
funden (Zufallsfunde), so ist dies sofort, spätestens 
aber an dem der Auffindung folgenden Tag, dem 
Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Gleiches gilt auch 
für Bodendenkmale, die lediglich durch Ereignisse 
wie Regen, Pflügen oder dergleichen zufällig teilweise 
oder vollständig an die Oberfläche gelangten. Die Mel
dung kann innerhalb der erwiihnten Frist wahlweise 
auch an die für den Fundort zuständige Bezirksver
waltungsbehörde, an eine der nächstgelegenen Dienst
stellen der Bundesgendarmerie oder Bundespolizei, an 
den zuständigen Bürgermeister oder an ein öffentliches 
Museum, das einer Gebietskörperschaft gehört, erfol
gen; diese Stellen haben das Bundesdenkma/amt von 
der Meldung derart unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen, daß bei diesem die Nachricht spätestens am 
dritten Werktag nach Erstattung der Meldung vorliegt. 

(2) Zur Anzeige sind verpflichtet: Der Finder, der 
Eigentümer des Grundstückes, ein allfälliger Baube
rechtigter, der Mieter oder der Pächter des konkreten 
Grundstückteiles sowie im Falle einer Bauführung der 
örtlich verantwortliche Bauleiter. 

§ 70. 

(7) Der Zustand der FundsteIle und der aufgefundenen 
Gegenstände (Funde) ist bis zum Ablauf von fünf 
Werktagen ab erfolgter Meldung unverändert zu be
lassen, wenn nicht Organe des Bundesdenkmalamtes 
oder ein vom Bundesdenkmalamt Beauftragter diese 
Beschränkung zuvor aufhebt oder die Fortsetzung 
von Arbeiten gestattet, es sei denn Gefahr für Leben 
und Gesundheit von Menschen oder für die Erhaltung 
der Funde im Verzug. Soweit Bewilligungen im Hin
blick darauf erfolgen, daß keine oder keine nennens-
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werte Beeinträchtigung der Interessen des Denkmal
schutzes eintritt, genügt das Festhalten in einer Nie

derschrift. 

{2} Besteht Gefahr, daß bewegliche Fundgegenstände 
abhanden kommen könnten, sind diese vom Finder 
trotz der Bestimmung des Abs_ 1 in möglichst siche
ren Gewahrsam zu nehmen oder - etwa dem Bürger
meister - zur Aufbewahrung zu übergeben. Ansonsten 
sind das Bundesdenkmalamt oder seine Beauftragten 
berechtigt, die Funde zu bergen sowie die notwendi
gen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände und 
zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhan-

. dener oder vermuteter Bodendenkmale zu treffen. 

(3) Die aufgefundenen Bodendenkmale unterliegen 
vom Zeitpunkt des Auffindens bis zum Abschluß der 
in Abs. 4 umschriebenen Arbeiten, längstens aber auf 
die Dauer von sechs Wochen ab Abgabe der Fundmel
dung (§ 9 Abs. 1), den Beschränkungen dieses Bundes
gesetzes, und zwar während dieser Zeit einheitlich ge
mäß den Bestimmungen bei UnterschutzsteIlungen 
durch Bescheid (§ 3 Abs. 1). Bis zum Ende dieser 
Frist hat das Bundesdenkmalamt auch in jenen Fällen, 
in denen es sich um Gegenstände handelt, für die 
ohnehin die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 zum Tra· 
gen kämen, zu entscheiden, ob die Bodendenkmale 
weiterhin den Beschränkungen. dieses Gesetzes (in 
allen Fällen nach den Rechtsfolgen für Unterschutz
steIlungen durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 1) unter
liegen; einem Rechtsmittel gegen diesen Bescheid 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Soweit hia
sichtlich Bodendenkmalen bereits vor ihrer konkreten 
Auffindung (Ausgrabung) gemäß § 3 Abs. 1 oder ge
mäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Ver
fahren bescheidmäßig festgestellt wurde, daß die Er
haltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, erüb· 
rigt sich eine neuerliche bescheidmäßige Entschei
dung des Bundesdenkmalamtes gemäß den Bestim

mungen dieses Absatzes. 

(4) UniJeschadet der Bestimmungen des § 12 Abs. 1 
sind Finder, Eigentümer, dinglich Verfügungsberech
tigte oder unmittelbare Besitzer des Fundgrundstückes 
verpflichtet, die auf diesem aufgefundenen bewegli· 
chen Gegenstände über Verlagen des Bundesdenkmal
amtes - befristet auf längstens zwei Jahre - diesem 
zur wissenschaftlichen Auswertung und Dokumen
tation zur Verfügung zu stellen. 
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(5) Werden bei Grabungen und anderen wissenschaft
lichen Nachforschungen, die durch Organe von Ge
bietskörperschaften einschließlich deren Museen, 
Sammlungen oder sonstigen wissenschaftlichen Ein
richtungen oder auf deren Anordnung bzw. Ersuchen 
durchgeführt werden, bewegliche Gegenständ~ gefuno 
den oder zutage gefördert, die so lange im Boden ver
borgen gewesen si(ld, daß ihr Eigentümer nicht mehr 
ermittelt werden kann, besteht ein Ablöserecht dieser 
Gebietskörperschaften an jenem Eigentumsanteil, der 
dem Eigentümer des Grundes durch die Bestimmung 
des § 399 des AI/gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 
zukommt. Dieses Ablöserecht muß binnen zwei Jah
ren nach Auffindung oder nach gänzlicher Freilegung 
schriftlich geltend gemacht werden. Das gleiche gilt 
auch für jene Fälle, in denen dem Bund gemäß § 400 
des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches im Hin
blick auf unerlaubte Handlungen des Finders dessen 
Anteil,zugefallen ist, wobei die zweijährige Frist mit 
dem Tag der Beendigung der Handlung zu laufen be
ginnt. Der Grundeigentümer hat im Falle der gänz
lichen oder teil weisen Ausübung des Ablöserechts 
Anspruch auf einen im redlichen Verkehr üblichen 
Abfindungspreis in Höhe des im Inland voraussicht
lich erzielbaren höchsten Verkaufspreises an Letzt
käufer. Die Kosten der Grabung (Nachforschung) 
können bei Berechung des Preises nicht aufgerech
net werden. Bei Nichteinigung ist ein schiedsrichter
liches Verfahren analog den Bestimmungen der §§ 

577 ff. ZPO unter Beiziehung dreier Schiedsrichter, 
von denen wenigstens einer früher im richterlichen 

. Dienst gestanden sein muß, durchzuführen. Nähere 
Regelungen für dieses schiedsrichterliche Verfahren 
sind unter Beachtung des Artikels 6 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 210/1958 vom Bundes· 
minister für U""tevriLl. i 1,.. \Mt. A-.~ tl e,~. durch Ver· 
ordnung zu treffen. 

(6) Unabhängig von allen anderen rechtlichen Fo/gen 
gelten die Bestimmungen dieses Paragraphen auch für 
jene Grabungen, die entgegen den Grabungsbestim
mungen des § 11 durchgeführt werden. 

§11.· 

(1) Die Nachforschung durch Veränderung der Erd
oberfläche bzw. des Grundes unter Wasser (Grabung) 
und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum 
Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweg-
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lieh er und unbeweglicher Denkmale unter der Erd
bzw_ Wasseroberfläche dürfen nur mit Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden, soweit 
Abs. 2 nichts anderes vorsieht (Forschungsgrabung). 
Eine derartige Bewilligung kann nur an Personen er
teilt werden, die ein einschlägiges Universitätsstudium 
absolviert haben oder die - soweit sie eine andere 
einschlägige, wenn auch nicht universitäre Ausbildung, 
nachweisen können - vor einer Kommission, beste
hend aus Vertretern des Bundesdenkmalamtes, ein
schlägiger Fachinstitute der Universitäten und min
destens je eines einschlägigen Bundes- und Landes
museums durch eine Prüfung einen Befähigungs
nachweis erbracht haben. Art und Vorgang der Prü
fung sind vom Bundesminister für U ... fe .. i,~r .. -k .. lt.,.,.. 
A"'Stlt!, .. ~. durch Verordnung zu regeln. Bewilligun
gen gemäß diesem Absatz können mit Einschränkun
gen, Auflagen und Sonderregelungen verbunden sein 
(hinsichtlich Fläche und Tiefe, Art der Durchführung, 
Meldepflichten, Kontrollen usw.J_ Ein Rechtsan
spruch auf Erteilung einer Grabungsgenehmigung auf 
Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes besteht 

nicht. 

(2) Angehörige des Bundesdenkmalamtes, der Bundes
und Landesmuseen, der Universitätsinstitute, des 
Österreichischen archäologischen Institutes und der 
Österreich ischen Akademie der Wissenschaften, die 
eines der in Abs. 7 umrissenen Studien absolviert ha
ben, bedürfen, soweit sie für diese Einrichtungen tätig 
sind, zur Vornahme von Grabungen keiner Bewilligung 
gemäß Abs. 7. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 Berechtigten habenden Be
ginn einer Grabung (sowie al/fällig vorangehender Un
tersuchungen) auf einem Grundstück bzw. auf mehre
ren zusammenhängenden Grundstücken dem Bundes
denkmalamtunverzüglich schriftlich zu melden. 

(4) Funde sind grundsätzlich analog den Bestimmun
gen des § 9 anzuzeigen. Bewilligungen und Anzeigen 
im Sinne des Abs. 7 und 3 ersetzen diese Anzeige
pflicht nicht, doch trifft im Falle von Grabungen, die 
nach den Bestimmungen des § 77 durchgeführt wer
den, die Meldepflicht nur den Grabungsleiter, den 
Finder sowie den allfälligen Auftraggeber. Folgefunde 
sind dem Bundesdenkmalamt lediglich einmal jährlich, 
spätestens drei Monate nach Ablauf des Jahres, in 
dem der jeweilige Fund erfolgte, zu melden. Die Mel
dungen haben in Form und Umfang wissenschaftli
chen Grundsätzen der Forschung und Dokumentation 
zu entsprechen. § 9 Abs. 2 zweiter Satz gilt sinnge
mäß. Die Bestimmungen des § 70 Abs. 3, 4 und 5 gel-

, 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)230 von 316

www.parlament.gv.at



-13-

ten analog. Die Frist des § 10 Abs. 3 endet erst je
weils sechs Wochen nach Einlangen dieser Meldungen 
beim Bundesdenkmalamt. 

(5) Den nach Abs. 1 und 2 Berechtigten sind die Ver
änderungen und Zerstörungen an Bodendenkmalen 
nur in jenem Ausmaß gestattet, als dies durch eine 
wissenschaftliche Grabungsarbeit unvermeidlich und 
daher notwendig ist. Soweit hinsichtlich Bodendenk
malen jedoch bereits gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß 
einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren 
bescheidmälJig festgei;tellt wurde, daß die Erhaltung 
im öffentlichen Interesse gelegen ist, bedarf die Gra
bung wegen der damit zwangsläufig verbundenen Ver
änderungen und Zerstörungen auf jeden Fall auch der 
Bewilligung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 5 
Abs. 1. 

(6) Dem Bundesdenkmalamt ist neben den Meldun
gen gemäß Abs. 3 und 4 in regelmäßigen Abstä'nden 
(wenigstens drei Monate nach Ablauf jedes Kalender
jahres/ über durchgeführte Grabungen ein umfassen. 
der Bericht mit allen zur anschaulichen Darstellung 
notwendigen Zeichnungen, Plänen, Photos und 
sonstigem Dokumenationsmaterial vorzulegen. 

(7) Das Bundesdenkmalamt hat sämtliche eingehen. 
den Anzeigen und Berichte gemäß den §§ 9 bis 11 (ein
schließlich der Ergebnisse der vom Bundesdenkmal
amt selbst gemachten Funde) aus dem gesamten Bun. 
desgebiet in einer Fundkartei zu sammeln und, soweit 
sie wissenschaftlich relevant sind, im Rahmen eines 
jährlichen Druckwerkes als übersichtliche Gesamt
dokumentation zusammenzufassen. Die Zeit zwischen 
dem erfolgten Fund und der Aufnahme in die Doku
mentation so/I fünf Jahre nicht überschreiten. 

(B) Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen, auch wenn 
sie sich noch unter der Erdoberfläche befinden, durch 
einen in einem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 oder in 
einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren 
ergangenen Bescheid festgestellt wurde, daß die Er. 
haltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, bedarf 
jede Verwendung von Metal/suchgeräten oder sonsti
gen Bodensuchgeräten zu welchem Zweck immer auf· 
diesen Grundstücken - ausgenommen durch die in 
Abs. 7 und 9 erwähnten Personen (und ihre Beauf
tragten) im Rahmen ihrer Grabungs- und Untersu
chungsberechtigungen - der Bewilligung des Bundes
denkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um Arbei
ten zur Beseitigung von das Leben und Gesundheit 
oder das Eigentum plötzlich und unerwartet auftau
chenden Gefahren. In diesem Falle können die Ar-

I r. 
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beiten bei umgehender Mitteilung an die in § 9 Abs. 1 
genannten Behörden oder Einrichtungen durchge
führt werden, die diese Mitteilungen unverzüglich an 
das Bundesdenkmalamt weiterzuleiten haben_ 

(9) Grabungen im Auftrag des Bundesministers für 

U1\tmi(.~i v. ((",lt. A""jelGYl. ~t.itk,oder des Landeshaupt
manns bedürfen keiner Bewilligung des Bundesdenk
malamtes gemäß den §§ 5 sowie 9 bis 12, wenn sie 
im Rahmen von Berufungsverfahren oder in Wahr
nehmung der Aufsichtspflicht im unbedingt notwen
digen Ausmaß erfolgen. Die in diesen Bestimmungen 
vorgesehenen Meldepflichten gelten insofern, als der 
Beginn der Grabungen gemäß Abs. 3 dem Bundes
denkmalamt zu melden ist; überdies ist von allfälligen 
Fundergebnissen dem Bundesdenkmalamt innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluß der Grabungen 
eine Meldung gemäß Abs. 4, dritter Satz, zu über· 
mitteln. 

§ 12. 

(1) Jedermann ist verpflichtet, zur Ermittlung und 
Auffindung von Denkmalen und zur Verzeichnung, 
zur Beaufsichtigung (Kontrolle) und Bewahrung 
(Rettung) vorhandener Denkmalbestände der in § 1 
bezeichneten Art dem Bundesdenkmalamt und dessen 
Organen alle geforderten Auskünfte zu erteilen und 
diesen (samt Hilfspersonen) die Besichtigung und wis
senschaftliche Untersuchung der in Frage kommenden 
Denkmale und vermuteten Bodenfunde zu gestatten. 
Hiezu zählt auch die Gestattung von Restaurierpro
ben, von Fotoaufnahmen und von Grabungen. In den 

. Fällen der mittelbaren Bundesverwaltung sind bei Ge
fahr im Verzug Berechtigte auch der Landeshaupt
mann sowie die Bezirksverwaltungsbehörde und deren 
Organe (samt Hilfspersonen), im Falle von Grabungen 
unter besonderer Beachtung der Bestimmungen des 
§ 17 Abs. 9. 

{2} Eigentümer oder sonstige für die Instandhaltung 
geschützter Denkmale Verantwortliche sind überdies 
verpflichtet, dem Bundesdenkmalamt über Befragen 
Schäden und Mängel, die an diesen beweglichen oder 
unbeweglichen Denkmalen auftreten, zu nennen und 
hierüber auch hinsichtlich der Ursache Auskünfte zu 
geben. Im Gefährdungsfall haben die Genannten von 
sich aus das Bundesdenkmalamt von den aufgetrete
nen Schäden in Kenntnis zu setzen. 
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(3) Das Bundesdenkmalam t ist berechtigt, alle Restau
rierungen, Ausgrabungen und dergleichen, die den Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes unterworfen sind, 
fachmännisch zu überwachen (oder durch Bevoll
mächtigte überwachen zu lassen). 

(4) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Ergeb
nisse seiner Forschungen und Dokumentationen -
soweit dies ohne Beeinträchtigung seiner sonstigen 
Obliegenheiten und auf Grund der sonstigen gesetz
lichen Bestimmungen, wie etwa des Datenschutzes, 
möglich ist - vor allem für wissenschaftliche Zwecke 
zur Verfügung zu stellen. 

(5) Unter Denkmalschutz stehende bewegliche und 
unbewegliche Gegenstände können mit einem Zei
chen (Plakette, Aufkleber, Stempel usw.J versehen 
werden, das darauf hinweist, daß diese Gegenstände 
unter Denkmalschutz stehen. Nähere Bestimmungen 
über Form, Ausgabe der Zeichen, Verpflichtung zur 
Anbringung usw. sind vpm Bundesminister für lJ'hter
vit~t ~. ~~. A,,~c1(S' durch Verordnung zu regeln. 

§ 73. 

(7) Sämtliche Bescheide, die auf Grund dieses Bun
desgesetzes ergehen, sind schriftlich zu erlassen. 

(2) Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksver
waltungsbehörde entscheidet der Landeshauptmann, 
gegen Bescheide des Bundesdenkmalamtes sowie des 
Landeshauptmanns steht die Berufung an den Bun-
desminister für' . zu. 

§ 74. 

(7) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 
und § 5 Abs. 7 ein Einzeldenkmal oder eine Mehr· 
heit von Denkmalen· (Ensemble, Sammlung) zerstört, 
ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung 
mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist, vom 
Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. Neben der Geldstrafe ist für den Fall, daß 
die im Abs. 6 vorgesehene Wiederherstellung nicht 
verfügt oder die zwar verfügte Wiederherstellung vor· 
sätzlich trotz förmlicher Mahnung nicht vorgenom
men wird, auf eine Wertersatzstrafe zu erkennen. Un
ter diesen Voraussetzungen ist auf eine Wertersatz-
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strafe auch dann 'zu erkennen, wenn die Tat nach 
einer anderen Bestimmung mit strengerer gerichtli
cher Strafe bedroht ist. Die Höhe der Wertersatzstrafe 
hat entweder den Kosten, die zur Wiederherstellung 
oder zur Herstellung eines gleichwertigen Gegenstan
des aufgewendet hätten werden müssen, oder dem 
höheren durch die Tat erzielten Nutzen zu entspre
chen. Die Wertersatzstrafe ist allen an der Tat Beteilig
ten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Straf
bemessung (§§ 32 bis 35 StGB) anteilsmäßig aufzuer
legen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Wert
ersatzstrafe ist auf eine Ersatzfreiheitsstrafe zu erken
nen, deren Höchstmaß sechs Monate nicht übersteigen 
darf. Das Strafverfahren obliegt den Gerichtshöfen 
erster Instanz. § 207a des Finanzstrafgesetzes, BGBI. 
Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 335/1975 gilt dem Sinne nach. 

(2) Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des 
§ 4 Abs. 1 bzw. § 5Abs_ 1 ein Denkmal·verändert, 
ferner wer die gemäß § 7 oder dem nachstehenden 
Abs. 6 angeordneten Maßnahmen zu verhinde~n oder 
zu vereiteln sucht, ist, sofern die Tat nicht den Tatbe
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen
den strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksver
waltungsbehörde mit Geldstrafe bis 700000 S zu be
strafen. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen 
des § 4 Abs. 3 bzw. des § 6 Abs. 5 ein Denkmal aus 
einer Sammlung veräußert, belastet oder erwirbt, fer
ner wer entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 
Nachforschungen (Grabungen) ohne die hiefür vorge
sehene Genehmigung durchführt, ist in gleicher Weise 
mit Geldstrafe bis 350 000 S zu bestrafen_ Auch 
können die aus einer Sammlung gemäß § _4 Abs.3 
ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 veräußerten Ge
genstände sowie die aus einer solchen Grabung stam
menden Gegenstände für verfallen erklärt werden. Die 
Bestimmungen des Abs. 1 hinsichtlich der Verhängung 
einer Wertersatzstrafe gelten - mit Ausnahme der 
Möglichkeit der Verhängung einer Ersatzfreiheits
strafe - gleichermaßen für Strafverfahren auf Grund 
dieses Absatzes. 

(3) Wer 

7. ohne Bewilligung gemäß § 4 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 
1 ein Denkmal veräußert, 

2. die gemaß § 4 Abs. 4 vorgesehene Verstandigung 
des Bundesdenkmalamtes von der Veräußerung 
eines Denkmals oder die Inkenntnissetzung des 
Erwerbers von der Tatsache, daß dieses unter 
Denkmalschutz steht, unter/äßt, 
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3. die gemäß § 8 verfügten Maßnahmen zu verhin
dern oder zu vereiteln sucht, 

4. Fundmeldungen gemäß § 9 Abs. 1 unterläßt oder 
unrichtig erstattet, 

5. den Zustand einer FundsteIle oder der aufgefun
denen Gegenstände entgegen den Bestimmungen 
des § 10 Abs. 1 verändert, 

6. die Sicherung oder Bergung von Funden sowie 
sonstiger Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 2 unter
läßt oder zu vereiteln sucht, 

7. Fundgegenstände entgegen den Bestimmungen 
des § 10 Abs. 4 nicht zur Verfügung stellt, 

8. die Möglichkeit der Geltendmachung und Durch
setzung des Ablöserechtes gemäB § 10 Abs. 5 
hindert, 

9. Metallsuchgeräte oder sonstige Bodensuchgeräte 
entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 8 ver
wendet, 

10. Meldungen und Berichte gemäß § 77 unterläßt 
oder unrichtig erstattet, 

11. die in § 12 Abs. 1 und 2 vorgesehenen Auskünfte 
und Meldungen nicht oder unrichtig erstattet, 

12. die Besichtigung und wissenschaftliche Untersu
chung von Denkmalen und vermuteten Boden
funden sowie die gemäß § 12 Abs. 3 vorgesehene 
Überwachung durch das Bundesdenkmalamt zu 
behindern oder zu vereiteln sucht, 

ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis 70 000 S zu bestrafen. 

(4) Wer vorsätzlich zu einer nach Abs.7, 2 oder 3 
strafbaren Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet, 
unterliegt den dort festgelegten Strafen. 

(5) Die Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 VStG 1950 
beginne bei den in den Absätzen 2 bis 4 aufgezählten 
Delikten erst ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundes
denkma/amt von den unerlaubt vorgenommenen 
Handlungen oder Unterlassungen Kenntis erlangt hat 
und die schuldtragende Person ausgeforscht ist; die 
Frist endet jedenfalls drei Jahre nach Beendigung der 
Tat. 
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(5) Auf Antrag des Bundesdenkmalamtes kann die zu
ständige Bezirksverwaltungsbehörde verfügen, daß der 
Schuldtragende auf seine Kosten den der letzten oder 
den schon einer früher von ihm verschuldeten wider
rechtlichen Änderung oder Zerstörung unmittelbar 
vorausgegangenen Zustand des Denkmals, soweit dies 
dem früheren Bestand oder wenigstens der früheren 
Erscheinung entsprechend nach der jeweiligen Sach
lage möglich ist, wiederherzustellen hat Gegen Be
scheide dieser Art ist die Berufung an den Landes
hauptmann und gegen dessen Entscheidung die Be
rufung an den Bundesminister für :l,httt.rtid.t I{. hlt. 
~~eh~ (tI~ ~ulässig. 

(7) In Strafverfahren gemäß Abs. 1 bis 4 und in Ver
fahren nach Abs. 5 sind Äußerungen des Bundesdenk
malam tes einzuholen. 

t 

(8) Die gemäß § 14 eingehenden Gelder fallen dem 
Bund zu und sind für die Förderung der Denkmal

pflege zweckgebunden. 

§ 15. 

(1) Für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen 
im Sinne des § 5 Abs. 7, insbesondere zur Rettung 
von unter Denkmalschutz stehenden unbeweglichen 
Objekten, die unmittelbar vom Verfall bedroht sind, 
ist ein "Denkmalfonds" als Verwaltungsfonds einzu
richten, der vom Bundesminister für U .. fCYr'M- ~. hlJ. 
A-hgtlelt"t..·.zuverwalten ist Die Mittel des Fonds wer
den aus Spenden, dem Erlös von Veranstaltungen zu
gunsten dieses Fonds, aus eingehenden Geldern auf 
Grund dieses Bundesgesetzes (§ 14 Abs. 8) sowie aus 
sonstigen Einnahmen und Zuwendungen gebildet. 

(2) Die Mittel sind im Sinne des § 17 Abs. 5 des Bun
deshaushaltsgesetzes für die in Abs. 1 erwähnten Maß
nahmen tu verwenden. Spenden an den Fonds sind 
Zuwendungen an das Bundesdenkmalamt im Sinne 
des § 4 Abs. 4 Z 5 lit. c des Einkommensteuergesetzes 
1988. 

(3) Die Vergabe der Mittel erfolgt durch den Bundes
minister für UofI.tl .. ",l.t k.-k..tt. ~5tltf.u.~lltw\ für die in 
Abs. 1 erwähnten Zwecke nach Maßgabe der Richt
linien gemäß § 5 Abs. 7. Vor Vergabe der Mittel ist 
(außer bei Gefahr im Verzug) der Denkmalbeirat 
(§ 15) zu hören. 
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§ 16. 

(1) Der Denkmalbeirat ist ein Gremium zur Beratung 
des Bundesdenkmalamtes bei der Lösung von Fragen 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Ständige 
Mitglieder werc,Jen vom Bundesminister für V--ktev
v',',lr ". k~.Lt-· A"flc!~ k. aus Vertretern der fachein
schlägigen Wissenschaften (Kunstgeschichte, Architek
tur, Baukunst, Raumplanung, Betriebswirtschaftusw.) 
auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten, die Bun
des-Ingenieurkammer sowie der Kunstsenat können je 
ein ständiges Mitglied entsenden. Nach Art und Lage 
des Denkmals sind ferner als nichtständige Mitglieder 
je ein Vertreter des Bundeslandes und der Gemeinde, 
des Fremdenverkehrs (Kammer der gewerblichen Wirt
schaft), bei kirchlichem Eigentum ein Vertreter der 
betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Reli
gionsgesel/schaft und schließlich auch Vertreter von 
Vereinen, deren Vereins ziel auf die Erhaltung von 
Kulturgütern (einschließlich solcher von lokaler Be
deutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denkmal
beirat kann auch in Ausschüssen zusammentreten. 
Nähere Bestimmungen über Zusammensetzung und 
die Aufgaben des Denkmalbeirates sowie seine Ge
schäftsordnung sind vom Bundesminister für tI"te~,,·,~f 
'-'. ~~r. A"'se1lSU" h.. durch Verordnung zu regeln. 
Jedes ständige Mitglied des Denkmalbeirates kann 
über Ersuchen des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung oder des Bundesdenkmalamtes zur 
Beratung (als Konsulent) oder zur Abgabe eines Gut
achtens (als Sachverständiger) beigezogen werden. 

(2) Für die Erstellung von schriftlichen Gutachten, 
die für Äußerungen auf Grund der Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 3 notwendig werden, sowie für schriftliche 
Gutachten auf Grund von Ersuchen des Bundesdenk
malamtes oder des Bundesministers für tI",ie'r.',lt' 
..... ~Jt. A"lcJ{j~l?tehen den Mitgliedern des Denkmal
beirates Gebühren analog den Gebühren für Sachver
ständige nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975 zu. 

(3) Äußert sich der Denkmalbeirat in den Fällen des 
§ 5 Abs. 3 nicht binnen drei Monaten und in den Fäl
len des § 75 Abs. 3 nicht binnen sechs Wochen, so 
ist anzunehmen, daß seitens des Denkmalbeirats ge
gen die vorgesehenen Maßnahmen keine Bedenken be
stehen. 
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§ 17. 

In allen Fällen, die Archivalien betreffen, tritt an die 
Stelle des Bundesdenkmalamtes das Archivamt und 
an die Stelle des Bundesministers für Wissenschaft 

und Forschung der Bundeskanzler. 

§ 18. 

(1) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veran
laßten Schriften sind von den Stempelgebühren be~ 
freit. 

(2) Besondere Leistungen auf dem Gebiet der Denk
malpflege können vom Bundesminister fürlktt ...... (~t 
\\. k.J.ihwtLlt, ~~h • durch die Verleihung von Me
daillen und Dip/omen, aber auch durch finanzielle An

erkennungen gewürdigt werden. 

§ 19. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der i::un
desminister für Villftrrid,i ".IkJf. ~fätjÜlk " in Fällen, 
die Archivalien betreffen, der Bundeskanzler betraut. 
In den Fällen der §§ 2 Abs. 1 und 3 Abs. 2, soweit sie 
Angelegenheiten des Grundbuchs betreffen, sowie in 
den Fällen des § 14 Abs. 1 ist mit der Vol/ziehung 

dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Justiz, 
in den Fällen des § 15 Abs. 2 zweiter Satz und des 
§ 18 Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen betraut. 
In den Fällen des § 5 Abs. 7 und 8 und des § 15 Abs. 
3, soweit sie die Erfassung von Vergaberichtlinien be
treffen, sowie des § 15 Abs. 2 erster Satz ist mit der 
Vollziehung der Bundesminister für V""t~yr;dJ ,.: ~. 
A\\gt2Q.Jt,,~.im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen betraut. 
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Zl. 16.601l34-IV/3/98 

GELTENDE FASSUNG 

AUSFUHRVERBOTSGESETZ FÜR KULTRGUT 

in der Fassung der Novelle 1986 

(BGBI.Nr. 253/1985 und 391/1986) 

Gegenstände des Ausfuhrverbots 

BEILAGE 2 

§ 1.(1) Die Ausfuhr von Gegenständen von ge-. 

schichtlicher, künstlerischer oder sonstiger 

kultureller Bedeutung (Kulturgut) ist verboten, wenn 

die Aufbewahrung dieser Gegenstände im Inland dieser 

Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen 

ist. Als Ausfuhr im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
.. 

Verbringung über die österreichische Staatsgrenze zu 

verstehen. 

(2) Die Bedeu~ung kann den in Abs. 1. genannten 

Gegenständen für sich allein zukommen, aber auch aus 

der Beziehung zu anderen beweglichen oder unbeweg

lichen Gegenständen entstehen. Die Bestimmungen für 

Kulturgut gelten daher auch für Bruchstücke gleicher

maßen wie für eine Mehrheit von Gegenständen.(wie etwa 

Gruppen,· Sammlungen, Einrichtungen, Bibliotheken oder 

Archivkörper usw.) oder Teile einer solchen Mehrheit, 

wenn diesen allenfalls auch nur wegen ihres ge

schichtlichen, künstlerischen oder sonstigen 

kulturellen Zusammenhanges eine derartige Bedeutung 

zukommt. Dies gilt auch dann, wenn diese Gegenstände 

an verschiedenen Orten verwahrt werden oder im Eigen

tum verschiedener Personen stehen. 

(3) Das öffentliche Interesse an der Aufbewahrung 

eines Kulturgutes im Inland gilt - soweit nicht die 

Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 zum Tragen kommen -

so lange als gegeben (öffentliches Interesse kraft ge

setzlicher Vermutung), als nicht das Bundesdenkmalamt 

unter Bedachtnahme auf die diesbezüglichen wissen

schaftlichen Erkenntnisse sowie auch auf den inlän

dischen Bestand an Kulturgut über Antrag des Eigen

tümers mit Bescheid das Gegenteil festgestellt oder 

eine Bestätigung (§ 3 Abs. 3) ausgestellt hat, daß die 

Aufbewahrung des Kulturgutes im Inland nicht im 

öffentlichen Interesse gelegen ist. D~s Bundesdenk

malamt kann auch von Amts wegen mit Bescheid fest-
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stellen, ob ein öffentliches Interesse an der 

Aufbewahrung eines Kulturgutes im Inland tatsächlich 

gegeben ist. 

§ 2. (1) Die Werke lebender Künstler und 

solcher Kühstier, seit deren Tod noch nicht 20 Jahre 

vergangen sind, sind vom Verbot des § 1 ausgenommen. 

(2) Soweit es sich um Kulturgut (ausgenommen 

Archivalien) handelt, das im Inland in einem so großen 

Ausmaß vorhanden ist, daß bei einem üblichen zu er

wartenden Umfang der Ausfuhr eine wesentliche Beein

trächtigung der Vielzahl und der Vielfalt des Kultur

gutes im Inland ~n absehbarer Zeit nicht zu befürchten" 

ist, und das durch besondere Merkmale wie Form, 

Material, Verwendungszweck, Alter, Herkuntt und allen

falls auch (annähernden) Wert als abgrenzbare Arten 

von Kulturgut (Warengruppen) umschrieben werden kann, 

kann der Bundesminister für V""twr .. cl-r 11_ k,Jf. f1...t!(lt~~ k 
mit Verordnung feststellen, daß die Aufbewahrung von 

Gegenstände~ dieser Warengruppen im Inland nicht im 

öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(3) Der Nachweis, daß es sich um Gegenstände ~m 

Sinne der Abs. 1 und 2 handelt,obliegt dem an der Aus

fuhr Interessierten. 

(4) Zur Erleichterung dieses Nachweises gemäß 

Abs. 3 können Personen, die zur Ausübung eines Gewer

bes gemäß §lo3 Abs. 1 lit.b. Z 1 oder 6 GewO 1973 be

rechtigt sind und dies dem Bundesäenkmalamt nachge

wiesen haben, für Kulturgut, das sie im Rahmen ihres 

Gewerbebetriebes verkaufen (oder wegen elnes ge

tätigten Verkaufes ins Ausland ausführen), dem Käufer" 

(oder für den eigenen Bedarf) in Verbindung mit der 

Rechnung über den Verkauf eine auf den Tag der Aus-

stelluny abgestellte, f~r die Organe der Zollver

waltung bestimmte Erklärung verfassen, die insbeson

dere sämtliche Angaben ':'!uthält, aus denen hervorgeht, 

ob und warum es sich um Kulturgut handelt, dessen Aus

fuhr aus den Gründen der Abs. 1 oder 2 gestattet ist. 

Von diesen Erklärungen ist binnen zweier Wochen nach 

Ausstellung dem Bundesdenkmalamt vom Aussteller eine 
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Zweitschrift zu übermitteln. Personen, die innerhalb 

der letzten fünf Jahre auf Grund dieses Gesetzes 

(§ 12) gerichtlich verurteilt wurden, sind nicht 

befugt, eine solche Erklärung zu verfasen~' Soweit 

Berechtigte für die Verfassung von Erklärungen nicht 

in der Lag~ oder willens sind, den hiefür 

erforderlichen fachlichen oder organisatorischen 
.. 

Anforderungen zu entsprechen, kann das 

Bundesdenkmalamt diesen Personen durch Bescheid diese 

Berechtigung für e~ne gewisse Zeit oder auf Dauer 

aberkennen; in diesen Verfahren kommt auch der 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Parteistellung zu. 

(5) Kulturgut, das den BeschränkungeQ"des 

Denkmalschutzgesetzes unterliegt (unter Denkmalschutz 

steht), unterliegt auf jeden Fall - ungeachtet auch 

der Bestimmungen der Abs.1 und 2 - dem Verbot dieses 

Bundesgesetzes. 

(6):Al~ Wert ~m Sinne dieses Bundesgesetzes gilt 

stets der im Inland voraussichtlich erzielbare höchste 

Verkaufspreis an Letztkäufer (Verkehrswert). 

Bewilligung der Ausfuhr, 

Bestätigung über Ausfuhrfreiheit 

§3.(1) Das Bundesdenkmalamt kann in besonders be

rücksichtigungswürdigen Fällen die Ausfuhr von Kultur, 

dessen Aufbewahrung im Inland im öffentlichen 

Interesse gelegen ist, ~ewilligen. 

(2) Als besonders berücksichtigungswürdig ~m 

Sinne des Abs. 1 sind F~lle anzusehen, bei denen bei 

Abwägung der vom Antragsteller vorgebrachten oder von 

Amts weg~n wahrgenommenen Gründe gegenüber dem öffent-

lichen Interesse an der Aufbewahrung des Kulturgutes 

im Inland erstere Gründe wesentlich überwiegen und 

überdies eine w.esentliche Beeinträchtigung der Viel

zahl und der Vielfalt des Kulturgüterbestandes im In

land durch die beantragte Ausfuhr. nicht zu befürchten 

ist. Die Ausfuhr von hochrangigem Kulturgut kann nur 
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in außergewöhnlich gelagerten Fällen (etwa nachge

wiesene Notlage des· Eigentümers) gestattet werden. Als 

hochrangig w.erden vor allem seltene Einzelstücke von 

internationalem Rang anzusehen sein, aber auch Kultur

gut von au~ergewöhnlicher Bedeutung:für die 

künstleristhe, geschichtliche oder sonstige kulturelle 
.' 

(auch lokale) Entwicklung bzw. den (auch lokalen) Be-

stand an Kulturgut in österreich. Der Nachweis des Zu

treffens der für eine Ausfuhr geltend gemachten Gründe 

obliegt dem Antragsteller. Der Antragsteller ist nicht 

berechtigt, Gründe geltend zu machen, die nicht ihn 

oder den Eigentümer oder den Erwerber, sondern ledig

lich andere, dritte Personen betreffen. Im statt

gebenden Bescheid ist demgemäß jene Person, die zur 

Ausfuhr (im eigenen oder· fremden Namen) berechtigt 

ist, ausdrücklich festzustellen. 

(3) Handelt es sich um einen Gegenstand, dessen 

Aufbewahrung im Inland auf Grund dieses Bundesgesetzes 

tatsächlich nicht im öffentlichen Interesse gelegen 

ist (§ r Abs. 3) oder bei dem es sich überhaupt nicht 

um Kulturgut im Sinne der Definition gemäß § 1 Abs. 1 

erster Satz handelt, so kann vom Bundesdenkmalamt über 

diesen Umstand eine Bestätigung ausgestellt werden. 

Ein Rechtsanspruch auf Ausstellung einer solchen Be

stätigung besteht nicht. Ein Antrag auf Bewilligung 

der Ausfuhr gemäß Abs. 1 umfaßtzugleich auch den An

trag auf allfällige Ausstellung einer Bestätigung im 

Sinne des vorliegenden Absatzes. 

Antragsberechtigte, Parteien 

§ 4. Antragsberechtigt für Bewilligungen und Be

stätigungen gemäß § 3 ist neben jeder anderen gemäß 

§ 8 AVG 1~50 als Partei anzusehenden Person auf jeden 

Fall ~uch derjenige, der nen Gegenstand als befugter 

Gewerbsmann im Rahmen eines Handelsgewerbes (etwa auch 

als Kommissionär} zu verkaufen beabsichtigt. In Ver

fahren gemäß § 1 Abs. 3 zur bescheidmäßigen Fest

stellung des öffentlichen Interesses kommt, nur dem 

Eigentümer (jedem Miteigentümer) Parteisteilung zu_. 
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Ersatzkauf 

§ 5.(1) Erklärt sich im Falle des Vorliegens 

eines Antrages auf Ausfuhr (§ 3 Abs. 1 und 2) eine 

Person rechtsverbindlich unter gleichzeitiger Hinter

legung eider Sicher stellung in Höhe von 10 % des er

klärten Kaufpreises gegenüber dem Bundesdenkmalamt be

reit, das Kulturgut um den inländischen Verkehrswert 

(oder um 80 % des ausländischen Verkehrswertes, falls 

dieser Betrag höher ist) zu kaufen (wobei die Be

zahlung bis längstens drei Monate nach Kaufabschluß 

fällig wäre), so können wirtschaftliche Gründe im Ver

fahren über die Bewilligung der Ausfuhr nicht berück~ 

sichtigt werden. Dem Bundesdenkmalamt kommt - außer in 

den Fällen des Abs. 2 - keine Verpflichtung zu, all

fällige Kaufinteressenten zu suchen oder zu verstän

digen. 

(2) Im Falle eines Antrages auf Ausfuhrge

nehmigung eines hochrangigen (§ 3 Abs.2) Kulturgutes 

hat das Bun~esdenkmalamt binnen sechs Wochen nach Ein

langen des Antrages den Bundesminister für (/""ru,,', ~r 
It. ~~. A~~t1e!t~. sowie di,~ Landeshauptleute und 

Qie I,.;:.~lcesmuseen, bei sakraler Kunst auch die je nach 

~arstellung in Betracht kommenden zentralen (staats

kirchenrechtlichen) Vertretungen der gesetzlich aner

kannten·Kirchen und Religionsgesellschaften vom Vor

liegen des Antrages mit dem Hinweis, allfällige Kauf

anbote längstens drei Monate nach erfolgter Verstän

digung zu stellen, in Kenntnis zu setzen. Die Kaufan

bote· sind dem Ant~agsteller vom Bundesdenkmalamt mit

zuteilen. Bund und Länder müssen keine Sicherst~llung 

hinterlegen. Aus den Bestimmungen d~eses Absatzes er

wächst niemandem ~ln Rechtsanspruch. 

(3) Die Frist zur Entscheidung gemäß 

§ 73 AVG 1950 verlängert sich im Falle des Vorliegens 

von Umständen gemäß Abs. 1 oder 2 auf ein Jahr. 
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Erlöschen der Bewilligungen, Be

stätigungen und Bescheide 

§ 6. Bewilligungen für eine Ausfuhr gemäß § 3 und 
i 

§ 7 verli~ren drei Jahre nach Ausstellung ihre ~ 

Rechtswirksamkeit. Das gleiche gilt auch für Bescheide 

gemäß § 1 Abs. 3 und Bestätigungen gemäß § 3 Abs. 3, 

in denen festgestellt wurde, daß die Aufbewahrung 

eines Gegenstandes im Inland nicht im öffentlichen 

Interesse gelegen ist. Verlängerungen um jeweils ein 

Jahr sind über entsprechenden Antrag möglich. 

Genehmigung der vorübergehenden Ausfuhr 

und der Wiederausführ nach vorübergehender 

Einfuhr 

§ 7. (1) Sollen Gegenstände, die dem Verbot 

dieses Bunde~geset~es unterliegen, nur vorübergehend 

ausgeführt werden (wie etwa als Leihgaben für Aus

stellungen, für Zwecke der Restaurierung oder wissen

schaftlicher Studien, für persönliche Bedürfnisse des 

Eigentümers im Falle vorübergehender Auslandsaufent

halte usw.) so kann vom Bundesdenkmalamt (allenfalls 

auch unter Außerachtlassung einer Interessenabwägung) 

eine Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr erteilt 

werden, wenn die (auch vom konservatorischen Stand

punkt aus) unversehrte Rückkehr des Gegenstandes ins 

Inland als gesichert angenommen werden kann. Aus 

diesem Grund ist die Genehmigung zur vorübergehenden 

Ausfuhr einer Mehrheit von Gegenständen (§ 1 Abs. 2 

zweiter Satz) im allgemeinen nur so weit möglich, daß 

der größere Teil dieser Mehrheit im Inland verbleibt. 

Die Genehmigung kann auf längstens drei Jahre (bei 

Archivalien sechs Monate) erteilt werden; eine zwei

malige (bei Archivalien einmalige) Verlängerung um 

weitere drei Jahre (bei Archivalien sechs Monate) ist 

möglich. Soweit es sich nicht um Kulturgut handelt, 

das im Eigentum des Bundes oder eines Landes oder 

." 
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einer. Ge~einde .s.teht, und der Eigentümer zugleich An

tragsteller ist, kann das -Bundesdenkmalamt eine Ge- . 

nehmiqung zur vorübergehenden Ausfuhr zum Zweck der 

Sicherung der Rückkehr des Gegenstandes an· die Er

legung einer Kaution bis zur doppelten Höhe des (im 

Inland odek A~sland) möglicherweise erzielbaren 

höchsten ·Verkaufspreises an Letztkäufer binden, wenn 

anders im Anlaßfall eine gesicherte RÜCkführung nicht 

gewährleistet erscheint. Die gesicherte Rückführung 

kann auch durch andere Auflagen gesichert werden. Die 

Rückfüh~ung des Kulturgutes ins Inland ist dem Bundes

denkmalamt binnen vier Wochen nachzuweisen. Im Fall 

der nicht rechtzeitigen Rückführung des Kulturgutes, 

für das Kaution erlegt wurde, kann die Kaution für 

verfallen erklärt werden, vor allem dann,-wenn nicht 

die Schuldlosigkeit des Ausführenden an der nicht 

rechtzeitigen Rückführung von diesem nachgewiesen oder 

wenigstens glaubhaft gemacht werden kann. Die ver

fallene Kaution ist für den Ankauf von Kulturgut für . . 

die Sammlungen des Bundes zweckgebunden. 

(2) Sollen Gegenstände, die dem Verbot dieses 

Bundesgesetzes im Inland unterliegen würden, aus den 

in Abs. 1 genannten Gründen oder aus Gründen des Ver

kaufs vorübergehend ins Inland gebracht werden, so ist 

vom Bundesdenkmalamt die künftige Ausfuhr dieser Ge

genstände zu gestatten. Die längste hiebei in Betracht 

kommende Frist zur Wiederausfuhr beträgt fünf Jahre 

nach Einfuhr, eine zweimalige Verlängerung um jeweils 

höchstens fünf Jahre ist möglich. Eine Genehmigung im 

Sinne des Rechtsanspruches dieses Absatzes kann nur 

erteilt werden, wenn der Antrag spätestens innerhalb 

von sechs Monaten nach Einfuhr des Gegenstandes ins 

Inland gestellt wird, wenn der Antragsteller überdies 

nachzuweisen vermag, daß sich der Gegenstand bis dahin 

im Ausland befunden hat und keinerlei Verdachtsgründe 

vorliegen, daß der Gegenstand entweder entgegen den 

Bestimmungen dieses Gesetzes oder lediglich auf Gr.und 

einer Genehmigung gemäß Abs. 1 ins Ausland verbracht 

worden war. 
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." 
(-3) Kulturgut, das im Rahmen der zollgesetzlichen 

Vorschriften nicht im freien Verkehr sondern"in Form 

des gebundenen Verkehrs (Lagerverkehr, Anweisungsver

fahren) oder des Vormerkverkehrs eingeführt wurde,· 

unterliegt während der Zeit des aufrechten Fortbestan

des diesei Ve~fahrens - höchstens aber auf die Dauer · . 
von vier Jahren" nach erfolgter Einfuhr - nicht dem 

Verbot der Ausfuhr im Sinne dieses Bundesgesetzes, es 

sei denn, es handelt sich um Kulturgut, das entgegen 

den Bestimmungen dieses Gesetzes oder mit einer Ge

nehmigung gemäß Abs. 1 ins Ausland verbracht worden 

war. Die Nämlichkeit des auszuführenden mit dem einge

führten Kulturgut muß im Zeitpunkt der Ausfuhr ge

sichert sein. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 

und 2 können vom Bundesdenkmalamt zum Zwecke der Ein

richtung österreichischer staatlicher Vertretungsbe

hörden im Ausland sowie von Kulturinstituten (ein

schließlich;der Wohnungen der dort tätigen öster

reichischen Beamten), von ausländischen staatlichen 

Vertretungsbehörden und Kulturinstituten im Inland 

sowie für museale Zwecke im Inland und Ausland Ge

nehmigungen auf längere oder unbestimmte Zeit erteilt 

werden. Der Bundesminister für ll~tt..,..·(~t k· kl'U. ~fJJtJt ... ~. 
wird ermächtigt, in ähnlichen "Fällen (wie 

etwa internationalen Organisationen einschließlich 

ihrer Unterorganisationen, Außenstellen der Handels

kammern usw.) durch Verordnung festzustellen, daß es 

sich um Einrichtungen, Personen und Zwecke handelt, 

die nach den Bestimmungen dieses Absatzes zu behandeln 

sind. Die Erteilung einer Genehmigung ist nicht an die 

in Abs: 2 vorgesehene Frist von sechs Monaten gebun

den. 

(S) Bibliotheken (Sammlungen von Büchern) und 

audio-visuelle Mediensammlungen (Sammlungen von Bild

und Tonträgern), die sich im Eigentum des Bundes (so

wie seiner beschränkt erwerbsfähigen Anstalten), eines 
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Landes, einer Gemeinde oder einer sonstigenöffent

lich-rechtlichen Körperschaft befinden, bedürfen für 

die Ausfuhr von Gegenständen aus diesen Sammlungen 

(ausgenommen Archivalien) im Rahmen des 

internationalen Leihverkehrs keiner ßewilligung gemäß 

Abs. 1 oder 2,' wenn der Umstand, daß es sich um eine 

bescheidfreie Versendung auf Grund dieser gesetzlichen 

Bestimmung handelt, auf der Sendung bzw. auf den . 

Begleitpapieren vom Versender in einer für die Organe 

der Zollverwaltung deutlich sichtbaren Form vermerkt 

ist. Dieser Vermerk muß so beschaffen sein, daß sich 

daraus die für diese Angaben verantwortliche Person 

ermitteln läßt. 

Wenn die unversehrte Rückkehr von Teilen einer 

Sammlung gefährdet sein könnte oder bei erfolgter 

übertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes, hat das 

Bundesdenkmalamt mit Be~cheid zu verfügen, daß diese 

Ausnahmebestimmungen für einzelne oder alle Teile 

einer sa~ml~ng auf bestimmte oder unbestimmte Zeit 

nicht zur Anwendung gelangen. 

Form der Bewilligungen, Genehmigungen 

• und Bestätigungen 

§ 8. (1) Auf Grund der §§ 1, 3 und 7 ergehende 

Bescheide und Bestätigungen bedürfen der Schriftlich

k€it. Das Kulturgut bzw. auch sonstige Gegenstände 

sind darin ·eindeutig und unverwechselbar zu be

zeichnen, und zwar derart, daß hiedurch zugleich eine 

einfache und rasche überprüfung durch die Zollorgane 

möglich ist. Die Bescheide (Bestätigungen) haben daher 

neben einer Beschreibung (allenfalls auch des Inneren) 

des Gegenstandes nach f"löglichkeit !!och weitere Er

kennungsmerkmale (2;.B. durch den Anschluß von Licht

bildern, durch eine vom Bundesdenk~ala~t am Gegenstand 

selbst vorgenommene besondere KennzeiChnung) zu ent

halten. Sämtliche Bescheide und Bestätigungen haben 

eine zumindest kurze Begründung zu enthalten, aus der 

die wesentlichsten Umstände, die für die Erlassung des 
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Be~cheides oder die Ausstellung der Bestätigung maß

gebend sind, ersichtlich zu sein haben. Werden Be

stätigungen auf Grund von schriftlichen Anträgen aus-

gestellt, die bereits eine zutreffende ausreichende 

Begründung enthalten, kann eine zusätzliche weitere 
i 

Begründung durch das Bundesdenkmalamt entfallen. 

(2) Nähere Bestimmungen wie etwa über die Form 

der Anträge und der auszustellenden Bescheide und Be

stätigungen, Notwendigkeit der Vorlage oder des An

schlusses von Lichtbildern, unmittelbare Kennzeichnung 

der Gegenstände, Art und Umfang der notwendigen Be

schreibung in den Bescheiden, Form und Inhalt der Er

klärungen gemäß § 2 Abs. 4 usw. sind - vorwiegend 

dann, wenn ein Abweichen von den Vorschriften der all

gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetze erforderlich ist 

- vom Bundesminister für V..,ttY,.I(L..r ",. ~. A""rt1t!e~ h. 
durch Verordnung zu treffen. 

(3) Soweit nicht die Bestimmungen des § 2 Abs. 

oder 2 zum ~ragen kommen, sind Bescheide oder Be

stätigungen;des Bundesdenkmalamtes nach § 1 Abs. 3 

bzw. nach den §§ 3 und 7 zur zollamtlichen Abfertigung 

bei der Ausfuhr erforderliche Unterlagen zur Warener

klärung im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften. 

Berufungen 

§ 9. über Berufungen gegen Bescheide des Bundes

denkmalamtes, die auf Grund dieses Bundesgesetzes er

gehen, entscheidet der Bundesminister für .~ 
VMttlrft~~i ~ tt""lt .. vt llt ~!~J.l?r( ..... "'eifth 

Sicherungs- und Rückführungsmaßnahmen 

§ 10. (1) Besteht Gefahr, daß Gegenstände, Cle 

dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen, ohne G~

nehmigung (§§ 3 und 7) ausgeführt werden, so hat die 

zuständige Bezirksverwaltungsbehörde über Antrag des 

Bundesdenkmalamtes Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, 
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insbesondere solche Gegenstände zu verzeichnen oder 

die zwangsweise Verwahrung in einem Museum oder einer 

sonstigen öffentlichen Sammlung, die auf Grund ihres 

Aufgabenkreises in Betracht k9mmen, anzuordnen. Soweit 

die Gegenstände bereits widerrechtlich in~Ausland 

verbracht wurden (§ 1) oder dort verblieben sind (§ 7 
i 

Abs.1), können - soweit allfällig Wertersatzstrafen (§ 

12j oder verfallene Kautionen (§ 7 Abs.1) nicht aus

reichen - überdies innerhalb von zwanzig Jahren nach 

widerrechtlicher Verbringung oder Belassung des 

Kulturgutes im Ausland auf Kosten des Schuldtragenden 

(mehrerer Schuldtragender zu ungeteilter Hand) jeweils 

geeignete Maßnahmen zur Rückführung der Gegenstände 

(einschließlich des Ankaufes) verfügt werden. Soweit 

Gegenstände auf Grund dieser Bestimmungen ins Inland 

zurückgeführt werden, fallen sie dem Bund'anheim, es 

sei denn, den früheren Eigentümer trifft an der wider

rechtlichen Ausfuhr kein Verschulden. Die Bestimmungen 

des § 13 gelten sinngemäß. 

(2) Unter der Annahme einer Gefahr wie in Abs. 1 

kann Eigentümern, Besitzern oder Inhabern von Kultur

gut im Sinne des § 1 Abs.2 zweiter Satz (Mehrheit oder 

Teil einer Mehrheit von Gegenständen) sowie von hoch

rangigen (§ 3 Abs.2) Einzelgegenständen die Pflicht 

auferlegt werden, jede Änderung im Bestand, im Aufbe

wahrungsort oder in den Eigentums-, Besitz- und In

haberverhältnissen dem Bundesdenkmalamt rechtzeitig 

anzuzeigen. 

(3) Als Partei in Verfahren gemäß Abs.1 und 2 ist 

neben dem Bundesdenkmalamt nur jene Person anzusehen, 

die offenbar Eigentümer des Kulturgutes ist; ist diese 

P~rson oder deren Aufenthalt nicht ohne weit~re Nach

for~chungen bekannt, so diejenige Person, in deren Ge

wahrsam sich das Kulturgut b~findet. In Verfahren ge-

mäß Abs. i zweiter Satz i=t (sind) Partei auch der 

(die) Schuldtragende(n). 

(4) Gegen Bescheide gemäß Abs.1 und 2 steht dem 

Bundesdenkmalamt sowie den gemäß Abs.3 als Partei an

zusehenden Personen die Berufung an den Landeshaupt-
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mann und in weiterer Folge an den Bundesminister für 

UI\I.t&l'r:/,U ... lt.JJ. ~!tle!t""k~ offen. Der Berufung kommt 

keine aufschiebene Wirkung zu. 

Auskunftspflicht:: 

§ 11. Jedermann ist verpflichtet,. im Falle der 

beantragten, versuchten oder durchgeführten Ausfuhr 

oder bei Annahme einer Gefahr der unberechtigten Aus

fuhr von Gegenständen, die dem Verbot dieses Bundesge

setzes unterliegen oder unterliegen könnten, den zu

ständigen Behörden alle damit im Zusammenhang stehen

den Auskünfte zu erteilen und den Organen dieser Be

hörden (einschließlich Hilfspersonen) die Besichtigung, 

und wissenschaftliche Untersuchung dieser.Gegenstände 

sowie allfällig auch anderer, mit diesen im 

Zusammenhang stehenden oder vergleichsweise zu 

untersuchenden beweglichen oder unbeweglichen Gegen

stände zu gestatten und zu ermöglichen. 

Strafbestimmungen 

§ 12. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist 

- wenn die Tat nicht mit strengerer Strafe bedroht ist 
!I' 

- zu bestrafen: 

1. wer dem Ausfuhrverbot der § 1 zuwiderhandelt; 

2. wer durch in wesentlichen Punkten unrichtige 

oder unvollständige Angaben gegenüber den zuständigen 

Behörden für sich oder andere Bewilligungen oder Fest

stellungen bzw. Bestätigungen gemäß § 1 Abs.3 oder §3 

Abs. 1 oder 3 oder § 7 dahingehend, daß ein öffent

liches Interesse an der Erhaltung des Kulturgutes im 

Inland nicht gegeben ist oder eine Ausfuhr trotz Vor

liegens eines solchen gestattet wird, zu Unrecht er

wirkt hat und das Kulturgut dadurch entgegen de~ Aus

fuhrverbot des § 1 ausgeführt wurde oder versucht 

wurde, es auszuführen, gleichgültig ob die Bescheide 

oder Bestätigungen der Zollbehörde vorgelegt wurden 

oder nicht; 
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.' 

. 3. wer befugter- oder unbefu'gterweise eine in 

wesentlichen Teilen unrichtige Erklärung gemäß § 2 

Abs.4 verfaßt hat und das Kulturgut entgegen dem Aus

fuhrverbot des § 1 ausgeführt wurde ::oder versucht wur

de, es aUSzuftihren, gleichgültig ob die Erklärung der 

Zollbehörde vorgelegt wurde oder nicht. 

Bei erschwerenden Umständen können beide Strafen 

nebeneinander verhängt werden. 

(2) Für den Fall, daß keine Kaution erlegt wurde 

und der Gegenstand innerhalb einer vom Gericht festzu

setzenden Frist nicht wieder nachweislich nach öster

reich zurückgebracht wurde, kann neben der nach Abs.1 

zu verhängenden Strafe auch auf eine Wertersatzstrafe 

erkannt werden. Unter di.esen Voraussetzungen ist auf 

eine Wertersatzstrafe auch dann zu erkennen, wenn die 

Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer ge

richtlicher Strafe bedroht ist. Die Höhe der Werter

satzstrafe hat entweder den Kosten, die zur Wiederbe

schaffung o~er zur Neuanschaffung eines gleichwertigen 

Gegenstandes aufgewendet werden müßten, oder dem 

höheren durch die Tat erzielten Nutzen zu ent-

sprechen. Die Wertersatzstrafe ist unter Bedachtnahme 

auf die Grundsätze der Strafbemessung (§§ 32 bis 35 

StGB) und auf § 20 Abs.3 StGB allen an der Tat Be

teiligten anteilsmäßig aufzuerlegen. Für den Fa·ll der 

U~einbringlichkeit der Wertersatzstrafe ist auf eine 

Ersatzf::eiheitsstraf·; zu erkennen, deren Höchstmaß 

sechs M0nate nicht übersteigen darf. 

(3) Das Strafverfahren 0bliegt den Gerichtshöfen 

erster Instanz, § 207a des Finanzstrafgesetzes, 

EGBl.Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgeseties 

BGBl.Nr. 335/1975 gilt dem Sinne nach. Die Wertersatz-

strafe gemäß § 7 Abs.l zweckgebunden. 
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.. 
. (4) Der Gegenstand der strafbaren Handlung kann 

für verfallen erklärt werden. § 17 Abs.3 und 5 des 

Finanzstrafgesetzes, BGBl.Nr .. 129{1958, gilt dem Sinne 
... 

nach. Wird auf Verfall erkannt. so kann eine Werter-

satzstrafe (Abs.2) nicht verhängt werden. Das Gericht 
! ~ 

hat die verfallenen Gegenstände dem Bundesdenkma~~mt 

zu übergeben. Das Bundesdenkmalamt hat diese Gegen

stände einem Museum oder einer sonstigen öffentlichen 

Sammlung zu überlassen. die nach ihrem Aufgabenkreis 

~n Betracht kommen. 

(5) Wer in anderer Weise den Vorschriften dieses 

Gesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Anordnungen zuwiderhandelt, wird von der Bezirksver

waltungsbehörde mit Geldstrafe bis 30.000 S bestraft. 

(6) über den Wert des Gegenstandes der strafbaren 

Handlung ist, wenn dieser Wert nicht auf andere Weise 

zweifelsfrei ermittelt werden kann, das Gutachten 

eines Sachverständigen einzuholen, der nicht Be

diensteter des Bundesdenkmalamtes ist. 

(7 r Dh~ Verjährungszeit beträgt fünf Jahre. 

Anheimfall von Kulturgut 

§ 13. (1) Wird eine Sache aufgefunden, deren 

Eigentümer unbekannt ist und die allem Anschein nach 

. Gegenstand einer strafbaren Handlung nach diesem Bun

desgesetz gewesen ist, so fällt die Sache mit der Auf

findung dem Bund anheim. 

(2) Die dem Bund anheimfallenden Gegenstände 

(Abs.1) dürfen während 30 Jahre vom Heimfall an nicht 

veräußert werden. Sie sind dem Bundesdenkmalamt zu 

übergeben. Dieses hat für die zweckentsprechende Ver

wahrung in einem Museum oder einer sonstigen öffent

lichen Sammlung auf Grund ihrer Aufgabenkreises in Be

tracht kommen. während der 30 Jahre zu sorgen. Nach 

Ablauf dieser Zeit ist mit den a~heirnfallenden Gegen

ständen wie mit verfallenen Gegenständen (§ 12 Abs.4) 

zu verfahren. 
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(3) Der frühere Eigentümer oder sein Rechtsnach

folger kann innerhalb der 30 Jahre beim Bundesdenkmal

amt die Rückübertragung der heimfallenden Sache in 

sein Eigentum begehren. Das Begehren ist im Zivil

rechtsweg geltend zu machen. Wenn n~cht erwiesen ist, 

daß die Sa~he Gegenstand einer strafbaren Handlung 

nach § 12 war und der frühere Eigentümer. als Täter· 

oder Mitschuldiger daran beteiligt war, so ist die 

Sache in sein Eigentum rückzuübertragen. 

Beschlagnahme 

§ 14. (1) Die Organe der Zollverwaltung sind in 

Ausübung ihres Dienstes befugt, Waren zu beschlag

nahmen, wenn 

a} der Verdacht besteht, daß es sich um Gegen

stände handelt, die entgegen den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes ausgeführt werden sollen, oder 

b) es sich um Gegenstände handelt, die vom Ver

fall (§ :12 ~bs. 2) oder vom Heimfall (§ 13) bedroht 

sind oder bereits für verfallen erklärt oder dem Bund 

anheimgefallen sind. 

(2) Die zollgesetzlichen Bestimmungen über die 

Beschlagnahme von Waren gelten entsprechend. 

(3) Eine nach Abs.1 lit.a verfügte Beschlagnahme 

ist aufzuheben, sobald die für die Ausfuhr notwendige 

Genehmigung oder ein Bescheid bzw. eine Bestätigung 

(§ 1 Abs.3 und § 3 Abs.3), die das Nichtvorliegen des 

öffentlichen Interesses an der Aufbewahrung im Inland 

feststellen, vorgelegt wird. Die Beschlagnahme ist 

auch dann aufzuheben, wenn das Bundesdenkmalamt (des

sen sachverständige Organe oder ~in vom Bundesdenkmal

amt betrauter sonstiger Sachverständiger} nicht 

spätestens bis Ablauf des dritten auf die Beschlag

nahme folgenden Werktages ~ine Prüfung der Gegenstände 

vorgenommen hat und das Bundesdenkmalamt nicht binnen 

weiterer sechs Werktage (bei der Zollbehörde einlan

gend) die Erklärung abgegeben hat, daß anzunehmen ist, 

daß es sich um Kulturgut handelt, dessen Aufbewahrung 

im Inland tatsächlich im öffen.tHchen· Interesse ge

legen ist. 
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Archivalien 

§ 15. In allen Fällen, die Archivalien betreffen. 

tritt an die Stelle des Bundesdenkmalamtes'''das Archiv:"" 

amt, an die Stelle des Bundesministers für U..,;.,tty,~J. t 
wvl \v...U: ~Jel~I(A.-.\.., der Bundeskanzler und aIf die 

Stelle eines Museums ein Archiv, das nach seinem Aüf

gabenkreis in Betracht kommt. 

Abgabenbefreiung, Kostentragung 

§ 16. (1) Verfahren auf Grund dieses Bundesge

setzes sind von Verwaltungsabgaben befreit. Kosten im 

Sinne der §§ 75 ff. AVG 1950 sind stets von Amts wegen 

zu tragen, es se~ denn, sie wurden von Schuldtragenden 

veranlaßt und die Schuld durch ein strafrechtliches 

Erkenntnis festgestellt. Ausgenommen von diesen Be

freiungen sind jedoch Verfahren zur Bewilligung einer 

Ausfuhr gemäß § 3 Abs.1 und 2. 

(2) :So~eit e~ner Partei (Antragsteller) etwa 

durch Transporte oder die Beibringung von Unterlagen 

(Urkunden, Lichtbildern usw.) Kosten entstehen, sind 

diese nicht zu ersetzen (zu refundieren), selbst wenn 

sie von Amts wegen aufgetragen wurden. 

Vollziehung 

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

ist der Bundesminister für U ... ttl'ril~t k. ~. A"Sdefl'hk 
in Fällen, die Archivalien betreffen, der Bunde~

kanzler, in Fällen des § 12 Abs.1 bis 4 und § 13 Abs.3 

der Bundesminister für Justiz, in den Fällen des § 8 

Abs.3 und des § 14 der Bundesminister für Finanzen be

traut. Verordnungen gemäß § 7 Abs.4 sowie § 8 Abs.2 

sind, soweit sie Archivalien betreffen, vom Bundes

minister für Wissenschaft und Forschung ~n Einver

nehmen mit dem Bundeskanzler zu erlassen. 

318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 255 von 316

www.parlament.gv.at



ZI. 16.601l34-IV/3/98 

Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich 

§1 

(1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen finden auf von Menschen geschaffene 

unbewegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich überresten und Spuren gestaltender 

menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von ge-

schichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung ("Denkmale") Anwendung, weM 
ihre Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kaM 
den Gegenständen rur sich allein zukommen, aber auch aus der Beziehung oder Lage zu anderen 

Gegenständen entstehen. "Erhaltung" beinhaltet Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder 
Verbringung ins Ausland. 

(2) Die Erhaltung liegt dann im öffentlichen Interesse, weM es sich bei dem Denkmal aus überregio
naler oder auch nur regionaler (lokaler) Sicht um Kulturgut handelt, dessen Verlust eine Beeinträchti
gung des österreichichen Kulturgutbestandes hinsichtlich Qualität sowie ausreichender Vielzahl oder 

Vielfalt bedeuten würde, einschließlich einer durch die Erhaltung der Denkmale selbst anzustrebenden 
umfassenden geschichtlichen Dokumentation. 

(3) Stehen Denkmale zueinander in einem geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen 
Zusammenhang, so bilden diese Mehrheiten 

I. unbeweglicher Denkmale ein Ensemble bzw. 
2. beweglicher Denkmale eine Sammlung. 

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Abs. I an der Erhaltung (UnterschutzsteIlung) wird 
wirksam 

I. kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) oder 

2. durch Verordnung des Bundesdenkmalamtes (§ 2a) oder 

3. durch Bescheid des Bundesdenkmalamtes (§ 3). 

Ensembles und Sammlungen können durch Verfahren oder Verordnung gemäß Z I bis 3 auch zu 
einer Einheit erklärt werden. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§ ,. 

(1) Oie in diesem Bundesgesetz enthaltenen Beschrän. 
kungen finden auf von Menschen geschaffene unbe
wegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich 
Oberresten und Spuren gestaltender menschlicher Be
arbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter 
Bodenformationen) von geschichtlicher, künstleri. 
scher oder sonstiger kultureller Bedeutung (Denk
male) Anwendung, wenn ihre Erhaltung dieser Be. 
deutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. 
Diese Bedeutung kann den Gegenständen für sich 
allein zukommen, aber auch aus der Beziehung oder 
der Lage zu anderen Gegenständen entstehen. Oie Be. 
stimmungen für Einzeldenkmale gelten auch für 
Gruppen von unbeweglichen Gegenständen (En
sembles) und Sammlungen von beweglichen Gegen. 
ständen, wenn diese Gruppen und Sammlungen we
gen ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sonsti. 
gen kulturellen Zusammenhanges einschließlich ihrer 
Lage ein einheitliches Ganzes bilden und ihre Erhal
tung dieses Zusammenhanges wegen als Einheit im 
öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(21 Darüber, ob ein öffentliches Interesse an der Er
haltung eines Einzeldenkmals, eines Ensembles oder 
einer Sammlung besteht, hat das Bundesdenkmalamt 
unter Bedachtnahme auf diesbezügliche wissenschaft. 
liehe Forschungsergebnisse zu entscheiden. Wenn eine 

ausreichende Erforschung von Denkmalen - wie ins. 
besonders bei nicht ausgegrabenen Bodendenkma. 
len - noch nicht abgeschlossen ist, ist die Feststel
lung des öffentliChen Interesses an der Erhaltung der 
Denkmale nur dann zuliissig, wenn die für die Unter. 
schutzsteIlung erforderlichen Fakten auf Grund des 
wissenSChaftlichen Erkenntnisstandes wenigstens 
wahrscheinlich sind und die unversehrte Erhaltung 
der Denkmale andernfalls gefährdet wäre. 

BEILAGE 3 

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Gegenstände des Ausfuhrvetbots 

1. ( 1) Die Ausfuhr von Gegenständen von ge-, 
schichtlicher, künstlerischer oder sonstiger, 

kUltureller Bedeutung (Kulturgut) ist verboten. wenn 

die Aufbewahrung dieser Gegenstände i. Inland dieser 

Bedeutung wegen 111 öffentlichen Interesse gelegen 

ist. Als Ausfuhr iII Sinne dieses Gesetzes ist jede 

Verbringung über die österreichische Staatsgrenze zu 
verstehen. 

(2) Die Bedeu.tung kann den in Aba. t. _ genannten 

Gegenständen für sich allein zuko .. en.abei:· auch aus 

der Beziehung zu anderen beweglichen oder unbeweg

lichen Gegenständen entstehen. Die Bestillllungen für 

Kulturgut gelten daher auch für BrUChstücke gleicher

Ilaßen wie für eine Hehrheit von Gegellatinden . (wie etwa 

Gruppen.: S .... lunqen. EinriChtungen, Bibliotheken oder 

Archivkörper usw.) oder TeUe einer solchen Hehrheit, 

wenn diesen allenfalls auch nur wegen ihres ge

schichtlichen, künstlerischen oder sonstigen 

kul turellen Zuawenhanges eine derartige Bedeutung 

zuko ... t. Dies gUt auch dann. wenn diese Gegenstinde 

an verschiedenen Orten verwahrt werden oder ia Ei98n
tUII verschiedener Personen stehen. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(5) Ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines Einzeldenkmals, eines Ensembles oder einer 

Sammlung besteht sowie ob oder wie weit es sich (auch) um eine Einheit handelt, die als einheitliches 

Ganzes zu erhalten ist, ist unter Bedachtnahme auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu ent

scheiden. Allgemein anerkannte internationale Bewertungskriterien können in die Beurteilung mit 

einbezogen werden. Wenn einc ausreichende Erforschung von Denkmalen - wie etwa bei nicht aus

gegrabenen Bodendenkmalen - noch nicht abgeschlossen ist, ist die bescheidmäßigc Feststellung des 

öffentlichen Interesses an der Erhaltung nur dann zulässig, wenn die rur die Untcrschutzstellung er

fordcrlichen tatsächlichen Voraussetzungen auf Grund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes 

wcnigstens wahrscheinlich sind und die unversehrtc Erhaltung der Denkmale andernfalls gefahrdet 
wAre. 

(6) I. Die Feststellung des öffcntlichen Interesscs an der Erhaltung eines Denkmals erfolgt grundsätz

lich in jencm Zustand, in dem _cs sich im Zcitpunkt des Rcchtswirksamwerdens der Unterschutz
steIlung befindet. 

2. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht besondere Regelungen getroffen werden (§ 4 Ab!. 1 Z I, 

§ 6 Abs. 5) gelten die Bestimmungen rur Einzeldenkmale gleichermaßen auch rur Enscmbles und 

Sammlungen. Mehrheiten unbeweglicher oder beweglicher Dcnkmale, die bereits von ihrer ur
sprünglichen oder späteren Planung und/oder Ausruhrung her als im Zusammenhang stehend her

gestellt wurden (wie Schloß-, Hof- oder Hausanlagen mit Haupt- und Nebengebäuden aller Art, 

einheitlich gestaltete zusammengehörende Möbelgarnituren usw.) gelten mit allen befcstigten oder 
umbauten Freiflächen als Einzeldenkmale. 

3. Werden nur Teile eines Denkmals, wie beispielsweise die Fassade eines Hauses, geschützt 

(Teilunterschutzstellung), so umfasst dieser Schutz auch die übrigen Teile in jenem Umfang, als dies 
rur die Erhaltung der cigentlich geschützten Teile unbedingt notwendig ist. 

(7) Durch die UnterschutzsteIlung eines Denkmals werden auch alle seine Bestandteile und das Zu

gehör sowie alle übrigen mit dem Denkmal verbundenen, sein überliefertes oder gewachsenes Er

scheinungsbild im Inneren oder Äußeren mitprägenden oder den Bestand (die Substanz) berührenden 

Teile einbezogen. Dazu zählt auch die au'f einen besonderen spezifischen Verwendungszweck des 

Denkmals ausgerichtete Ausstattung oder Einrichtung, soweit sie auf unbegrenzte Dauer eingebracht 
wurde. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(8) Die Erhaltung kann nicht im öffentlichen Interesse gelegen sein, wenn das Denkmal auf Grund 

seines statischen oder sonstigen substanziellen (physikalischen) Zustandes im Zeitpunkt der Unter
schutzsteIlung derart ist, dass eine Instandsetzung entweder Oberhaupt nicht mehr möglich ist oder 

mit derart großen Veränderungen in der Substanz verbunden wäre, dass dem Denkmal nach seiner 

Instandsetzung Dokumentationswert und· damit Bedeutung als Denkmal nicht mehr in ausreichendem 

Maße zugesprochen werden könnte. Ausgenommen sind Denkmale, denen auch als Ruinen 
Bedeutung im obigen SiM zukommt. 

(9) Die Begriffe "Denkmal" und "Kulturgut" sind gleichbedeutend, desgleichen "öffentliches Inter
esse" und "nationales Interesse". 

(10) Die Zuständigkeit des Bundesdenkmalamtes auf Grund dieses Bundesgesetzes wird von 

Bestimmungen Ober Verfahrenskonzentrationen in anderen Bundesgesetzen nic~t berilhrt. 

(11) Ver fa s s u n g s b es tim m u n g: Bei Park- und Gartenanlagen, die mit unbeweglichen 
Objekten, welche auf Grund dieses Bundesgesetzes bescheidmäßig unter Denkmalschutz stehen, in 

besonderer künstlerischer oder geschichtlicher Weise sowie auch rilumlich verbunden sind und Ober

dies in dem diesem Bundesgesetz angeschlossenen Anhang 2 aufgezilhlt werden, sind auch hinsicht

lich jener Teile, die aus gestalteter Natur gebildet werden, Denkmale und somit Angelegenheiten des 
Denkmalschutzes im SiMe des Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG. 

Denkmalsehutzgesefz 
.. In der geltenden Fassung 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

2. Abschnitt 

Schutz vor Zerstörung oder Veränderung 

Vorläufige UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung 

§2 

(1) Bei Denkmalen gemäß § I Abs. I und 3, die sich im Eigentum des Bundes, eines Landes oder von 

anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich anerkannten 

Kirchen oder Religionsgesellschaften einschließlich ihrer Einrichtungen befinden (sowie von Denk
malen, auf die die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 zweiter und dritter Satz zur Anwendung kommen,) 

gilt das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung als gegeben (stehen solange unter Denkmalschutz), als 

das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag einer Partei (§ 27f) oder von Amts wegen (Abs. 2) das 

Gegenteil festgestellt hat (UnterschutzsteIlung kraft gesetzlicher Vermutung). Diese gesetzliche Ver

mutung gilt auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende Eigentum im obigen Sinn lediglich 
durch Miteigentumsanteile einer Mehrzahl der genannten Personen zustande kommt. 

Die Vermutung gilt nicht rur Gebrauchsgegenstände, die in größerer Menge industriell oder hand
werklich hergestellt wurden und weniger als 100 lahre alt sind, es sei denn, es handelt sich um Be
standteile oder Zugehör im Sinne des § lAbs. 9 eines unter Denkmalschutz stehenden Objekts. Aus
genommen von dieser gesetzlichen Vermutung sind auch Park- und Gartenanlagen gemäß § 1 Abs. 
11 hinsichtlich jener Teile, die aus gestalteter Natur gebildet werden. Die gesetzliche Vermutung ge

mäß diesem Absatz vermag eine bescheidmäßige Feststellung des Bundesdeilkinalamtes gemäß § 1 

Abs. S letzter Satz hinsichtlich des Vorliegens eines einheitlichen Ganzen von mehreren unbeweg

lichen oder beweglichen Denkmalen (Ensembles, Sanunlungen) nicht zu ersetzen. 

(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts wegen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an 
der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich besteht ist. 

(3) Bescheidmllßige Feststellungen des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der 

Erhaltung eines Denkmals gemllß dem obigen Abs. I und 2, gemllß § 2a Abs. Sund 6, § 4 Abs. 2 (in 

den Fassungen vor der Novelle BGBI.Nr. 16711978), § 6 Abs. 2 und Sund § 10 Abs. 3 bewirken 

(auch wenn es sich zugleich um eine Feststellung des Vorliegens eines einheitlichen Ganzen gemäß 

§ 1 Abs. S letzter Satz handelt), ohne zeitliche Begrenzung sämtliche Rechtsfolgen von Bescheiden 
gemäß § 3 Abs. 1 (UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 

Denkmalschutzgesetz 
. . in der geltenden Fassung 

§2. 

(1) Bei Denkmalen (§ 1 Abs. 1), die sich im alleinigen 
oder überwiegenden Eigentum des Bundes, eines Lan. 
des oder von anderen öffentlich·rechtlichen Körper. 
schaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich aner. 
kannten Kirchen oder Religionsgesellschaften ein. 
schließlich ihrer Einrichtungen befinden, gilt das 
öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung so lange als 
gegeben (stehen so lange unter Denkmalschutz), als 
das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des Eigen. 
tümers oder von Amts wegen (Abs. 2) das Gegenteil 
festgestellt hat (UnterschutzsteIlung kraft gesetz. 
licher Vermutung). Diese gesetzliche Vermutung gilt 
auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende 

Eigentum im obigen Sinn lediglich durch Miteigen. 
tumsanteile einer Mehrzahl der genannten Personen 
zustande kommt. Die gesetzliche Vermutung gemäß 
diesem Absatz vermag eine bescheid mäßige Feststel. 
lung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 1 Abs. 1 
letzter Satz hinsichtlich des Vorliegens eines einheit. 
lichen Ganzen von mehreref1 unbeweglichen oder be. 
weglichen Denkmalen (Ensembles, Sammluf1gen) 
nicht zu ersetzen. 

(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts we. 
gen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Er· 
haltung eines solches Denkmals tatsächlich gegeben 
ist. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(4) Bei u n b ewe gl ich e n Denkmalen (einschließlich der gemäß § lAbs. 7 mitumfaßten 
Teile) endet die gesetzliche Vermutung gemäß Abs. I und damit die UnterschutzsteIlung bloß kraft 
gesetzlicher Vermutung mit 31. Dezember 2009. Dies gilt auch filr Fälle von UnterschutzsteIlungen 
gemäß § 6 Abs. I erster Satz. 

Vorläufige UnterschutzsteIlung durch Verordnung 

§2a 

(I) Das Bundesdenkmalamt wird ermächtigt, unbewegliche Denkmale;die gemäß § 2 oder § 6 Abs. I 

kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, durch Verordnung unter die Bestimmun
gen dieses Paragraphen zu stellen. Für die solcherart festgestellten Denkmale gilt weder die Beendi
gung der UnterschutzsteIlung gemäß § 2 Abs. 4 noch das Verbot der Veräußerung gemäß § 6 Abs. I. 

Die Verordnung hat in genauer und unverwechselbarer Weise die topografischen und grundbücher
lichen Angaben der Denkmale zu enthalten. 

(2) Eine UnterschutzsteIlung auf Grund dieses Paragraphen hat zur Voraussetzung, dass es sich um 
Denkmale handelt, denen nach wissenschaftlicher Prüfung Bedeutung in einer Weise zuzusprechen 
ist, dass filr den Fall der Durchfilhrung eines Feststellungsverfahrens gemäß Abs. S oder 6 die Fest
stellung zu erwarten ist, dass die Erhaltung als Einzeldenkmal oder als Teil eines Ensembles (auch als 

einheitliches Ganzes) tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist. Die Bestimmungen des § I 

Ober die Bedeutung, Miteinbeziehung, Teilunterschutzstellung und dergleichen gelten in vollem 
Maße. 

(3) Das Bundesdenkmalamt hat vor Erlassung der Verordnung diese unter Anschluss kurzer gutächt

licher Angaben Ober die Bedeutung der einzelnen Denkmale im Äußeren wie im Inneren zumindest 
den Landeshauptmännern und den Bürgermeistern, in deren Gebiet die Denkmale gelegen sind, zur 
Kenntnis zu bringen und Gelegenheit zu geben, sich zu den beabsichtigten Feststellungen innerhalb 
einer Mindestzeit von drei Monaten zu äußern (Begutachtungsverfahren). 

(4) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind im Verordnungsblatt filr die Dienstbereiche der Bundesministe
rien filr Unterricht und kulturelle AngelegenheitenlWissenschaft und Verkehr sowie im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung zu verlautbaren. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

(3) Bescheidmäßige Feststellungen des Bestehens des 
öffentlichen Interesses an der Erhaltung eines Denk
mals gemäß den obigen Abs. 1 und 2, gemäß § 4 Abs. 
2 (in den Fassungen vor der Novelle BGBI. Nr. 167/ 
1978), § 6 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 bewirken (auch 
wenn es sich zugleich um eine Feststellung des Vor
liegens eines einheitlichen Ganzen gemäß § 1 Abs. 1 
letzter Satz handelt) ohne zeitliche Begrenzung sämt
liche Rechtsfolgen von Bescheiden gemäß § 3 Abs. 1 
(UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(5) Nach erfolgter UnterschutzsteIlung durch Verordnung ist sämtlichen Eigentümern nachweislich 
von der anstelle der bisher bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) bestehenden nunmehr konkret 

erfolgten Feststellung des öffentlichen Interesses Kenntnis zu geben und ihnen gleichzeitig als 

Rechtsbelehrung mitzuteilen, dass sie, ebenso wie alle anderen AntragSberechtigten, im Sinne des § 2 

Abs. 1 nach wie vor befugt sind, einen Antrag dahingehend zu stellen, es möge festgestellt werden, 
dass das Vorliegen des öffentlichen Interesses an der Erhaltung in der Verordnung zu Unrecht ange

nommen wurde. Für die Einbringung dieses Antrages gibt es keine zeitliche Begrenzung. Über An
träge gemäß diesem Absatz ist binnen zwei Jahren zu entscheiden. 

(6) Das Bundesdenkmalamt kann im Sinne des § 2 Abs. 2 jederzeit auch von Amts wegen verfah
rensmäßig feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsäch
lich gegeben ist. 

(7) Die Tatsache der UnterschutzsteIlung durch Verordnung ist' im Grundbuch analog der 

Bestimmung des § 3 Abs. 3 ersichtlich zu machen. Die Mitteilung des Bundesdenkmalamtes an das 
Grundbuchgericht hat spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung zu erfolgen. 

(8) Die Abweisung des Antrages eines Berechtigten auf Feststellung, dass tatsächlich kein öffent

liches Interesse an der Erhaltung des Denkmals besteht, sowie gleichermaßen eine amtswegige posi
tive Feststellung auf Vorliegen dieses Interesses (entsprechend § 2 Abs. I und 2) hat die Wirkung 

einer UnterschutzsteIlung durch Bescheid (§ 3). Die Änderung ist dem Grundbuchgericht spätestens 
sechs Monate nach Rechtskraft dieser Bescheide mitzuteilen. 

(9) Soweit im Zuge von Begutachtungsverfahren gemäß Abs. 3 

- auch nicht unter Denkmalschutz stehende Denkmale von Eigentümern, die nicht in § 2 genannte 
physische oder juristische Personen sind (Privateigentum), vom Bundesdenkmalamt begutachtet 
werden, 

- den Denkmalen Bedeutung im Sinne des Abs. 2 zukommt und 

- die Eigentümer dieser Denkmale in das Begutachtungsverfahren im Interesse einer möglichst 

einfachen Erfassung des Denkmalbestandes (vor allem im Rahmen von Ensembles) nachweislich mit 
einbezogen wurden, 

kann der Bundesminister fiir Unterricht und kulturelle Angelegenheiten das Bundesdenkmalamt 

ermächtigen, über die in Abs. 1 erteilte Verordnungsermlichtigung hinaus auch einzelne oder alle 

dieser rur eine UnterschutzsteIlung vorgesehenen Denkmale in Privateigentum in die Verordnung 

miteinzubeziehen. Voraussetzung ist eine grundsätzlich positive (oder zumindest nicht negative) 
Stellungnahme des jeweiligen Eigentümers zu einer derart erfolgenden UnterschutzsteIlung. 

DenkmalschuCzgesetz 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Vor Erteilung der Ermächtigung sind vom Bundesdenkmalamt dem Bundesminister fiJr Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten entsprechende Verzeichnisse vorzulegen, aus denen die in die Ver

ordnung miteinzubeziehenden Objekte, die Grunde fiJr ihre Miteinbeziehung und die Stellungnahmen 
der Eigentümer ersichtlich sind. Anträge auf Feststellung gemäß Abs. Sund amtswegige Feststellun

gen gemäß Abs. 6 sind auch in diesen Fällen der Einbeziehung in eine Verordnung ohne zeitliche Be
grenzung möglich. 

UnterschutzsteIlung durch Bescheid 

§3 

(I) Bei Denkmalen, die nicht bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2·Abs. 1 und § 6 Abs. I) oder i 
durch Verordnung.(§ 2a) unter Denkmalschutz stehen, gilt ein öffentliches Interesse an ihrer Erhal

tung erst daM als gegeben, weM sein Vorhandensein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid fest
gestellt worden ist (UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 

(2) Der Umstand, dass sich ein (bewegliches) Denkmal auf Grund dieses Bundesgesetzes widerrecht

lich oder mit Zustimmung des Bundesdenkmalamtes rechtmäßig, jedoch nur vorübergehend außer
halb des Staatsgebietes der Republik Österreich befindet, hindert eine Unteschutzstellung nicht. 

(3) Die Tatsache der UnterschutzsteIlung eines unbeweglichen Denkmals durch Bescheid (§ 3 As. 1) 

bzw. diesem in ihren Folgen gleichgestellten Bescheide (§ 2 Abs. 3, § 2a Abs. 8, § 6 Abs. 2) ist über 

Mitteilung des Bundesdenkmalamtes im GrundllUch (Eisenbahnbuch, Bergbuch) von Amts wegen er

sichtlich zu machen. Bei Wegfall des festgestellten öffentlichen Interesses an der Erhaltung ist die 
Ersichtlichmachung über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. Das 

Bundesdenkmalamt ist zu Mitteilungen gemäß diesem Absatz nur soweit verhalten, als entsprechende 
Verfahren von ihm durchgefiJhrt wurden. Die Miueilung hat spätestens jeweils sechs Monate nach 
Eintritt der Rechtskraft zu erfolgen. 

(4) Die UnterschutzsteIlung von Park- und Gartenanlagen auch hinsichtlich ihrer gestalteten Natur 

(§ 1 Abs. 11) kaM nur auf Grund dieses Paragraphen erfolgen. Zuvor ist auf wissenschaftlicher Basis 

ein dem Bescheid zu Grunde liegendes gutächtliches Konzept (Parkptlegewerk) zu erstellen, das 
planlich und beschreibend sowohl den Istzustand als auch einen a1lfal1ig anzustrebenden Sollzustand 
der Park- oder Gartenanlage zu enthalten hat. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§3 

(1) Bei Denkmalen, die nicht kraft gesetzlicher Ver
mutung unter Denkmalschutz stehen ( § 2 Abs. 1, 
§ 6 Abs. I), gilt ein öffentliches Interesse an ihrer Er
haltung erst dann als gegeben, wenn sein Vorhanden
sein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid festge
stellt worden ist (UnterschutzsteIlung durch Bescheid). 

(2) Die Tatsache der UnterschutzsteIlung eines unbe
weglichen Denkmals durch Bescheid (§ 2 Abs.3 und 
§ 3 Abs. 1) ist über Mitteilung des Bundesdenkmal
amtes im Grundbuch von Amts wegen ersichtlich zu 
machen. Bei Wegfall des festgestellten öffentlichen 
Interesses an der: Erhaltung (§ 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 
1) ist die Ersichtlichmachung über Mitteilung des 
Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. 
Das Bundesdenkmalamt ist zu Mitteilungen gemäß 

diesem Absatz nur soweit verhalten, als entsprechen
de Verfahren von ihm durchgeführt wurden_ Die Mit
teilung hat spätestens sechs Monate nach Eintritt der 
Rechtskraft zu erfolgen. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Verbot der Zerstörung und Veränderung von Denkmalen 

Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Abslcherungsarbeiten bei Gefahr 

§4 

(I) Bei Denkmalen, die unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung sowie jede Veränderung, die 

den Bestand (Substanz), die überlieferte (gewachsene) Erscheinung oder künstlerische Wirkung be

einflussen kÖMte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. I verboten. Im Einzelnen gelten nachfolgende 
Regelungen: 

I. Als Zerstörung eines Denkmals gilt dessen tatsächliche vollständige Vernichtung. Eine solche liegt 

auch dann vor, WeM noch einzelne wesentliche Teile erhalten geblieben sind, jedoch die Bedeutung 

nicht mehr in einem Ausmaß vorhanden ist, die die Erhaltung der Reste weiterhin als im öffentlichen 

Interesse gelegen erscheinen lässt. Die Feststellung hat in einem Verfahren gemäß § 5 Abs. 6 zu 

erfolgen. Stehen nur Teile eines Objekts unter Denkmalschutz, dann gelten diese Bestimmungen unter 

Zugrundelegung des § 1 Abs. 6 Z. 3 siMgemäß. Für Zwecke der Beurteilung, ob Ensembles oder 

Sammlungen, die als Einheit unter Denkmalschutz gestellt wurden (§ 1 Abs. 4 letzter Satz), als solche 
zerstört oder nur verändert wurden, sind diese Bestimmungen so anzuwenden, als handle es sich bei 

diesen Einheitenjeweils insgesamt um ein Einzeldenkmal. Die Zerstörung eines Denkmals, das nur als 
Teil einer solchen Einheit (und nicht auch als .Einzeldenkmal) unter Denkmalschutz steht, stellt 
jedenfalls stets nur die Veränderung des Ensembles oder der Sammlung dar. 

2. Einer Zerstörung gemäß Zif. I ist gleichzuhalIen, weM der Eigentümer oder sonstige filr die 

Instandhaltung Verantwortliche die Durchfilhrung der filr den Bestand des Denkmals unbedingt 
notwendigen Inslandhaltungsmaßnahmen in der offenbaren Absicht, es zu zerstören, unterlässt, 
obwohl es sich um Maßnahmen handelt, die dem Eigentümer (Verantwortlichen) zumutbar sind, weil 
die Beseitigung keine oder nur geringe Geldmittel erfordert (wie z.B. die Ergänzung 'einzelner 

zerbrochener . Dachziegel, Verschließung offenstehender Fenster und dergleichen). Soweit derartige 
Maßnahmen von den Genannten ausnahmsweise nicht durchgefilhrt werden kÖMen, haben sie dies 
dem Bundesdenkmalamt nach Kenntnis unverzüglich unter Angabe der Gründe, warum sie diese 
Maßnahmen nicht zu setzen in der Lage sind, schriftlich mitzuteilen. 

3. Eine Zerstörung von Park- und Gartenanlagen liegt vor, wenn 

a) hinsichtlich der gebauten Teile (einschließlich etwaiger Skulpturen und dergleichen) die Zerstö
rung einen Umfang gemäß Ziffer I erreicht hat oder 

Dehkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§ 4. 

(1) Bei Denkmalen, die gemäß § 2, § 3 Abs. I, § 6 
. Abs. 1 oder 2 (oder in.den Fassungen vor der Novelle 
BGBI. Nr. 167/1978 gemäß § 4 Abs. 2) oder § 10 Abs. 
3 unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung so
wie jede Veränderung, die den Bestand (Substanz), 
die überlieferte Erscheinung oder künstlerische Wir
kung beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß 
§ 5 Abs. 1 verboten. Einer Zerstörung ist gleichzuhal. 
ten, wenn der Eigentümer oder sonstige für die In. 
standhaltung Verantwortliche die Durchführung der 
für den Bestand des Denkmals unbedingt notwendi
gen Instandhaltungsmaßnahmen in der offenbaren 
Absicht, es zu zerstören, unter/äßt. Im einzelnen gilt 
des weiteren: 

a) Als Zerstörung eines Denkmals gilt dessen tat. 
sächliche vollständige VerniChtung. Eine solche 
Vernichtung liegt auch dann vor, wenn noch 
einzelne wesentliche Teile erhalten geblieben 
sind. Stehen nur Teile eines Objekts unter 
Denkmalschutz, dann gelten die vorigen Sätze 
sinngemäß. Für Zwecke der Beurteilung, ob En. 
sembles oder Sammlungen, die als Einheit uno 
ter Denkmalschutz gestellt wurden (§ 1 Abs. 1 
letzter Satz), als solche zerstört oder nur ver. 
ändert wurden, sind diese li''estimmungen so an. 
zuwenden, a/~ handle es sich bei diesen Einhei. 
ten jeweils insgesamt um ein Einzeldenkmal. 
Die Zerstörung eines Denkmals, das nur als Teil 
einer solchen Einheit (und nicht auch als Ein. 

zeldenkmatJ unter Denkmalschutz steht, stellt 
jedenfafls stets nur die Veränderung des En
sembles oder: der Sammlung dar. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

b) wenn bei Anlagen, bei denen (auch) die gestaltete Natur geschützt ist, die Zerstörung auch hin
sichtlich der gestalteten Natur so weit erfolgt ist, dass die Wiedererrichtung faktisch einer Neuanlage 
gleichkommen würde und die UnterschutzsteIlung aus diesem Grund gemäß § S Abs. 6 aufgehoben 
werden muss. 

Ein Abgehen vom Konzept gemäß § 3 Abs. 4 bei der POanzung und Bearbeitung von Park- und 
Gartenanlagen stellt eine bewilligungspOichtige Veränderung dar. 

(2) Sollen an unbeweglichen Denkmalen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten im üblichen not
wendigen Umfang durchgefiihrt werden, die 

• in der bisherigen Form und dem gleichen Material wie bisher vorgenommen werden und 

• keinerlei größere Eingriffe (wie eine größerOächige Erneuerung des Putzes oder die Erneuerung 
mehrerer Fenster etc.) erfordern und 

• auch nicht erwartet werden kann, dass wesentliche und allenfalls verdeckte Teile des Denkmals 
(z.B. Sgraffiti oder Fresken) beschädigt werden 

besteht die Möglichkeit, dass der Eigentümer die beabsichtigte Durchfiihrung solcher Instandhal

tungsmaßnahmen anstelle eines formellen Veränderungsantrages gemäß § S Abs. I dem Bundes

denkmalamt bloß durch Anzeige zur Kenntnis bringt. Diese Anzeige hat mindestens drei Monate vor 
Durchfilhrung schriftlich unter Verwendung offizieller Formulare zu erfolgen. 

Dem Bundesdenkmalamt kommt das Recht zu, innerhalb von zwei Monaten nach Einlangen der 
Mitteilung schriftlich festzustellen, dass die bewilligungslose Durchfilhrung der Maßnahmen nicht 
oder nur unter bestimmten Bedingungen oder nur in einem bestimmten Umfang möglich ist. Eine 

Begründung kann entfallen. Gegen diese Feststellung besteht kein Rechtsmittel. Dieser Feststellung. 
folgend bedürfen alle nicht bewilligten oder abweichenden Maßnahmen sodann eines entsprechenden 
formellen Antrages auf Bewilligung gemäß § S Abs. I. 

Im Falle des unerwarteten Auffindens wesentlicher Teile wie etwa Sgraffiti, Fresken, sonstiger bisher 
verdeckter besonderer Baudetails usw., sind die Arbeiten in diesem Bereich zu unterbrechen und an 
das Bundesdenkmalamt ein Antrag gemäß § S Abs. 1 zu stellen. 

(3) Unbedingt notwendige Absicherungsmaßnahmen, die bewilligungspOichtige Handlungen im Sinne 
des Abs. I sind, können bei Gefahr im Verzug ohne vorherige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes 
- jedoch bei gleichzeitiger Anzeige an dieses - getroffen werden. 

Denkmalschufzgesefz 
.. in der geltenden Fassung 

b) Unbedingt notwendige Sicherungsmaßnahmen, 
die Handlungen im Sinne des Abs. 1 erster Satz 
sind. können bei Gefahr im Verzug ohne vor
herige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes 
bei gleichzeitiger Anzeige an dieses getroffen 
werden. 

(2) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die 
kraft geserzlicher Vermutung unter Denkmalschutz 
stehen (§ 2 Abs. 1, § 6 Abs. 1), ist ohne Bewilligung 
gemäß § 6 Abs. 1 verboten. 

(3) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung ein
zelner Gegenstände aus einer Sammlung ist ohne 
Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 verboten, wenn das 
Bundesdenkmalamt diese Sammlung als Einheit (§ 1 
Abs. 1 letzter Satz) unter Denkmalschutz gestellt 
hat. 

(4) In allen übrigen, in Abs. 2 und 3 nicht genannten 
Fällen einer Veräußerung von unter Denkmalschutz 
stehenden Gegenständen hat der Veräußerer diese 
Tatsache gemäß § 6 Abs. 4 unter Namhaftmachung 
des Erwerbers ohne Verzug dem Bundesdenkmalamt 
anzuzeigen und den Erwerber eines solchen Denkmals 
davon in Kenntnis zu setzen, daß dieses den Beschrän. 
kungen dieses Bundesgesetzes unterliegt. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Bewilligung der Zerstörung oder Veränderung von Denkmalen 
Denkmalschutzaulhebungsverfahren 

§5 

(I) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 Abs. I oder einer vom Bun- , 

desdenkmalamt abgelehnten bloß anzeigepllichtigen Maßnahme (§ 4 Abs, 2) bedarf der Bewilligung 

des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um eine Maßnahme bei Gefahr im Verzug (§ 4 
Abs. 3). Der Nachweis des Zutreffens der filr eine Zerstörung oder Veränderung geltendgemachten 

Gründe obliegt dem Antragsteller. Er hat auch die entsprechenden Pläne in ausreichendem Umfang 

beizubringen. Das Bundesdenkmalamt hat alle vom Antragsteller geltend gemachten oder von Amts 

wegen wahrgenommenen Gründe, die filr eine Veränderung sprechen, gegenüber jenen Gründen ab- I 
zuwägen, die filr eine unveränderte Erhaltung des Denkmals sprechen. Hiebei kann das Bundesdenk- I 
rnalamt den Anträgen auch nur teilweise oder in abgeänderter Form stattgeben. 

(2) In Verfahren gemäß Abs. I wegen beantragter Veränderungen eines Denkmals kann das Bundes
denkmalamt in einem bewilligenden Bescheid bestimmen, welche Detailmaßnahmen, über die erst im 
Zuge der Durchfilhrung der Arbeiten endgültig entschieden werden kann, noch ergänzend der Festle
gungen des Bundesdenkmalamtes bedürfen. 

(3) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung eines unbeweglichen Denkmals gemäß Abs. I ist

außer bei Gefahr im Verzug - der Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. Diese Bestimmung gilt nicht rur 
Bodendenkmale (§ 8 Abs, I), 

(4) Die Bewilligung gemäß Abs, I erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Jahren tatsächlich 
Gebrauch gemacht wird, 

(5) I. Unbeschadet der Bestimmungen des Abs, I ist dem Antrag auf Veränderung eines dem Gottes

dienst gewidmeten Denkmals (samt zugehöriger Nebenobjekte) einer gesetzlich anerkannten Kirche 
oder ReligionsgeseIlschaft einschließlich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall so weit stattzugeben, als 

die Veränderung filr die Ausübung des Gottesdienstes nach den zwingenden liturgischen Vorschriften 
der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft notwendig ist. Als notwendig gelten vor 
altem jene Vorschriften, ohne deren Beachtung die regelmäßige Abhaltung allgemeiner Gottesdienste 

nicht gestattet wäre, doch ist auch auf den Umstand Bedacht zu nehmen, dass den Gläubigen die 

rege1mäßige Teilnahme am Gottesdienst in ausreichendem Maße ermöglicht wird. Art und Umfang 

der Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundesdenkmalamtes durch eine von der zuständigen Ober

behörde der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft ausgestellten begründeten Bescheinigung 
nachzuweisen. In dieser Bescheinigung ist auch darzulegen, welche Konsequenzen sich (zwingend) 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§5. 

(1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines 
Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der Bewilligung 
des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich 
um eine Maßnahme bei Gefahr in Verzug (§ 4 Abs. 1 
fit. b). Der Nachweis des Zu treffens der für eine Zer· 
störung oder Veränderung geltend gemachten Gründe 
obliegt dem Antragsteller. Zur AntragsteIlung ist jede 
Partei im Sinne des § 8 AVG 1950 sowie auch der 
Landeshauptmann (§ 1 Abs. 4) berechtigt. In allen 
Verfahren wegen Zerstörung eines Denkmals gemäß 
diesem Absatz kommt neben diesen Personen auch 
dem Bürgermeister ParteisteIlung zu. 

(2) In Verfahren gemäß Abs. 1 über beantragte Ver· 
änderungen eines Denkmals kann das Bundesdenk· 
malamt in einem bewilligenden Bescheid bestimmen, 
welche Detailmoßnahmen noch ergänzend der Fest· 
legungen des Bundesdenkmalamtes bedürfen; diese 
können auch mündlich erfolgen. 

(3) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung ge· 
mäß Abs.1 ist der Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. 

(4) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von 
ihr nicht innerhalb von drei Jahren tatsächlich Ge· 
brauch gemacht wird. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

daraus ergeben würden, wenn den als notwendig beantragten Veränderungen nicht in der beantragten 
Weise oder im beantragten Umfang entsprochen wird. Tatsachenbehauptungen sind glaubhaft zu 
machen. In dieser Bescheinigung ist zu allfälligen Gegenvorschlägen des Bundesdenkmalamtes 
Stellung zu nehmen. 

2. Dem Bundesdenkmalamt steht das Recht zu, unter Berücksichtigung bzw. auf Grund der Aussagen 

in dieser Bescheinigung binnen 3 Monaten nach Erhalt einen neuerlichen Gegenvorschlag zu ersteilen. 
Im Falle der Ablehnung auch dieses Gegenvorschlages kann abennals die Vorlage einer begründeten 

Bescheinigung verlangt werden. Der Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

kann das Problem mit dem Ersuchen um Stellungnahme an die nach den Regelungen der jeweils be

troffenenen Kirchen oder Religionsgesellschaften regionalen, nationalen oder internationalen obersten 

Instanzen herantragen, allenfalls auch mit dem Ersuchen, auf die beantragte Veränderung im Hinblick 

auf einen besonders großen Schaden rur den Denkmalschutz zu verzichten. Der Antragsteller ist von 
diesem Vorgang in Kenntnis zu setzen. 

Die Frist der EntscheidungspOicht gemäß § 73 AVG beträgt in Verfahren gemäß diesem Absatz zwei 

Jahre, jedenfall aber bis drei Monate nach Eintreffen einer endgültigen Antwort seitens der obersten 
befassten kirchlichen Instanz. Sollte. eine Antwort nicht innerhalb von zwei Jahren erfolgen, gelten die 
rur den Veränderungsantrag vorgebrachten Gründe als nicht zwingend. 

(6) Denkmale (einschließlich Ensembles und Sammlungen), die unter Denkmalschutz stehen un~ die 

etwa durch Zeitablaut; Unglücksfälle oder widerrechtlich ohne Bewilligung (§ 5 Abs. I) zerstört oder 

verändert wurden oder aus sonstigen Gründen nicht mehr eine Bedeutung besitzen, deretwegen sie 

unter Denkmalschutz gestellt werden könnten, stehen weiterhin (auch hinsichtlich bloßer Reste) so 
lange unter Denkmalschutz, bis das Bundesdenkmalamt von Amts wegen oder über Antrag (§ 27 f) 

bescheidmäßig festgestellt hat, dass an der Erhaltung kein öffentUches Interesse mehr (oder ein
schränkend nur mehr an Teilen) besteht (Denkmalschutzaufhebungsverfahren). Vom Antragsteller ist 

das Zutreffen der rur die Denkmalschutzaufhebung geltend gemachten Gründe nachzuweisen; soweit 
die bescheidmäßige rechtskräftige UnterschutzsteIlung mehr als 70 Jahre zurückliegt, ist die 
Geltendmachung der Gründe auch ohne Nachweis möglich. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs.1 ist 
dem Antrag auf Veränderung eines dem Gottes
dienst gewidmeten Denkmals einer gesetzlich aner

'kannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließ
lich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall soweit stattzu
geben, als die Veränderung für die Ausübung des 
Gottesdienstes nach den zwingenden liturgischen Vor
schriften der gesetzlich anerkannten Kirche oder Re· 
ligionsgesellschaft notwendig ist. Art und Umfang der 
Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundesdenkmal
amtes durch eine von der zuständigen Oberbehörde 
der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft 
ausgestellte Bescheinigung nachzuweisen. In dieser 
Bescheinigung ist zu allfälligen Gegenvorschlägen des 

I Bundesdenkmalamtes Stellung zu nehmen. 

(6) Denkmale _ (einschließlich Ensembles und Samm
lungen), die unter Denkmalschutz stehen und die 
etwa durch Zeitablauf, Unglücksfälle oder widerrecht
lich ohne Bewilligung (Abs. 1) zerstört oder verändert 
wurden oder aus sonstigen Gründen nicht mehr'jene 
Bedeutung besitzen, deretwegen sie seinerzeit unter 
Denkmalschutz gestellt wurden, stehen weiterhin 
(auch hinsichtlich bloßer Reste) so lange unter Denk· 
malschutz, bis das Bundesdenkmalamt über Antrag 
des Eigentümers (eines Miteigentümers), des Landes
hauptmannes oder von Amts wegen bescheidmäßig 
festgestellt hat, daß an der Erhaltung kein öffentliches 
Interesse mehr besteht (Denkmalschutzaufhebungs
verfahren). 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Verliußerung und Belastung von Denkmalen 

Einheit von Sammlungen 

§6 

(1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter 

Denkmalschutz stehen (§ 2 Abs. I), bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Werden der
artige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes freiwillig veräußert, sodass daran zu
mindest zur Hälfte Eigentum von nicht in § 2 Abs. I erster Satz genannten Personen entsteht, so 

unterliegen sie dennoch nach wie vor den Bestimmungen des § 2 Abs. I samt den sich daraus erge

benden Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Veräußerung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer 

fUnf Jahre nach erfolgtem Eigentumsübergang. 

(2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung gemäß Abs. I darf nur bei gleichzeitiger Namhaftmachung 

des Erwerbers erteilt werden. Vor Entscheidung über eine Erteilung oder Ablehnung der Bewilligung 

zur Veräußerung an eine nicht in § 2 genannte Person ist gemäß § 2 Abs. 2 festzustellen, ob ein 
öffentliches Interesse an der Erhaltung des Denkmals tatsächlich besteht. Im Falle der Feststellung 

des Nichtbestehens ist das Verfahren formlos einzustellen. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. I erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von zwei Jahren Gebrauch 

gemacht wird. 

(4) Die Veräußerung von Denkmalen, deren Erhaltung durch Verordnung gemäß § 2a oder durch 

Bescheid gemäß § 3 Abs. I oder gemäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren als im 

öffentlichen Interesse gelegen festgestellt wurde, hat der Veräußerer (oder sonstige Verfligungsbe

rechtigte, wie etwa der Kommissionär) unter Namhaftmachung des Erwerbers ohne Verzug dem 

Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Die erfolgte Feststellung des öffentlichen Interesses wird durch den 

Eigentumswechsel nicht berührt. Der Veräußerer (oder sonstige Verfilgungsberechtigte) ist unbe
schadet der Bestimmung des § 2a Abs. 7 und § 3 Abs. 3 verpflichtet, den Erwerber eines solchen 
Denkmals davon in Kenntnis zu setzen, dass es den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unter

liegt. 

(S) Die frei~iIIige Veräußerung oder Belastung einzelner Gegenstände aus einer Sammlung bedarf 

der schriftlichen Bewilligung des Bundesdenltmalamtes, wenn das Bundesdenkmalamt diese Samm
lung als Einheit (§ lAbs. 4 letzter Satz) unter Denkmalschutz gestellt hat. Die freiwillige Veräuße

rung oder Belastung ohne diese Bewilligung ist verboten und gemäß § 879 des Allgemeinen bürger

lichen Gesetzbuches nichtig. Eine auf einzelne Gegenstände einer solchen Sammlung gefiihrte Exeku
tion ist auf Antrag des Bundesdenkmalamtes einzustellen. Wird die Exekution auf sämtliche Gegen-

Denkmalschutzgesetz 
.. in der geltenden Fassung 

§6. 

(1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die 
lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmal. 
schutz stehen (§ 2 Abs. 1), bedarf der Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes. Werden derartige Denkmale 
ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes freiwillig 
veräußert, sodaß daran zumindest zur Hälfte Eigen. 
tum von nicht in § 2 Abs. 1 erster Satz genannten 
Personen entsteht, so unterliegen sie nach wie vor den 
Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den sich daraus er
gebenden Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Ver. 
äußerung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer 
fünf Jahre nach erfolgtem Eigentumsübergang. 

(2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung gemäß Abs. 1 
darf nur bei gleiChzeitiger Namhaftmachung des Er. 
werbers erteilt werden. Bei Erteilung der BeWilligung 
zur Veräußerung an eine nicht im § 2 genannte Per. 
son ist zugleich festzustellen,· ob ein öffentliches 
Interesse an der Erhaltung des Denkmals besteht. 
Dem Erwerber kommt in diesem Verfahren Partei. 
stellung zu. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von 
ihr nicht innerhalb von zwei Jahren Gebrauch gemacht 
wird. 

(4) Die Ver/iiJßerung von Denkmalen, deren Erhal. 
tung durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß 
einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren 
als im öffentlichen Interesse gelegen festgestellt wur. 
de, hat der Veräußerer unter Namhaftmachung des 
Erwerbers ohne Verzug dem Bundesdenkmalamt an
zuzeigen. Die erfolgte Feststellung des öffentlichen 
Interesses wird durch den Eigentumswechsel nicht 
berührt. Der Veräußerer ist unbeschadet der Bestim. 
mung des § 3 Abs. 2 verpflicht.t, den Erwerber eines 
solchen Denkmals davon in Kenntnis zu setzen, daß 
es den BeSChränkungen dieses Bundesgesetzes unter. 
liegt. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle. 

stände einer solchen Sammlung gefuhrt, so können sie, wenn das Bundesdenkrnalamt dem Gericht 
rechtzeitig anzeigt, dass es sich um eine einheitliche Sammlung im Sinne des § 1 Abs. 4 letzter Satz 
handelt, nur zusammen verwertet werden. 

Der Umstand, dass Gegenstände einer zur Einheit erklärten Sammlung zwischenzeitig (etwa durch 

Erbgang) in das Eigentum (Miteigentum) einer größeren Anzahl von Personen gelangten, ändert 

nichts an der rechtlichen Fortdauer dieser Sammlung als Einheit. Dem Bundesdenkrnalamt steht in 

diesem Fall das Recht zu, von Amts wegen bescheid mäßig die Einheit der Sammlung aufzuheben 
oder Einheiten bescheidmäßig neu festzusetzen. 

Umgebungsschutz 

§7 

(I) Zur Vermeidung der Geflihrdung und Beeinträchtigung des Bestandes oder Erscheinungsbildes 

von unbeweglichen Denkmalen durch Veränderung in ihrer Umgebung (z.B. durch Anbringung von 

Reklameschildern, Schaukästen, Aufschriften und dgl.) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf An

trag des Bundesdenkrnalamtes oder - bei Gefahr im Verzug - von Amts wegen Verbote zu erlassen. 

(2) Verbote und Anordnungen gemäß Abs. 1 sind, wenn sie sich an einen unbestimmten Personen
kreis wenden, durch Verordnung, andernfalls durch Bescheid zu erlassen. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

(S/ Oie freiwillige Veräußerung oder Belastung ein
zelner Gegenstände aus einer Sammlung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 bedarf der schriftlichen Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes. Oie freiwillige Veräußerung 

oder Belastung ohne diese Bewilligung ist verboten und 
gemäß § 879 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbu
ches nichtig. Eine auf einzelne Gegenstände einer sol
chen Sammlung geführte Exekution ist auf Antrag des 
Bundesdenkmalamtes einzustellen. Wird die Exekution 
auf sämtliche Gegenstände einer solchen Sammlung 
geführt, so können sie, wenn das Bundesdenkmalamt 
dem Gericht rechtzeitig anzeigt, daß es sich um eine 
Sammlung im Sinne des § 4 Abs. 3 handelt, nur zu
sammen verwertet werden. 
Der Umstand, daß die Gegenstände einer Sammlung 
im Eigentum (Oder MiteigentumJ mehrerer Personen 
stehen oder (etwa durch Erbgang) in das Eigentum 
(Miteigentum) mehrerer Personen gelangten, ändert 
nichts an der Möglichkeit der UnterschutzsteIlung 
oder deren Fortdauer als Einheit. . 

§8. 

(1) Zur Vermeidung der Gefährdung lind Beeinträch
tigung des Bestandes oder Erscheinungsbildes von un
beweglichen Denkmalen durch Veränderung in ihrer 
Umgebung (z. 8. durch Anbringung von Reklame. 
schildern, Schaukästen, Aufschriften, Errichtung von 
Kiosken, Tankstellen und sonstigen störenden Bau
ten) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag 
des 8undesdenkmalamtes oder - bei Gefahr in Ver
zug - von Amts wegen Verbote zu erlassen. 

(2) Verbote und Anordnungen gemäß Abs. 1 sind, 
wenn sie sich an einen unbestimmten Personenkreis 
wanden, durch Verordnung, andernfalls durch Be
scheid zu erlassen. In diesen Verfahren kommt dem 
8undesdenkmalamt Partei stellung zu. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Zufallsfunde von Bodendenkmalen 

§8 

(1) Werden unter der Erd· bzw. Wasseroberfläche Gegenstände,' die Infolge ihrer Lage, Fonn oder 

Beschaffenheit offenkundig den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegen könnten 

(Bodendenkmale), aufgefunden (Zufallsfunde), so ist dies sofort, spätestens aber an dem der Aumn
dung folgenden Tag, dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Gleiches gilt auch filr Bodendenkmale, die 

lediglich durch Ereignisse wie Regen, Pflügen oder dergleichen zuflillig teilweise oder vollständig an 

die Oberfläche gelangten. Die Meldung kaM innerhalb der erwähnten Frist wahlweise auch an die filr 

den Fundort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, an eine der nächstgelegenen Dienststellen der 

Bundesgendamerie oder Bundespolizei, an den zuständigen Bürgenneister oder an ein öffentliches 

I Museum, das einer Gebietskörperschaft gehört, erfolgen; diese Stellen haben das Bundesdenkmalamt 
von der Meldung derart unverzüglich in KeMtnis zu setzen, dass bei diesem die Nachricht spätestens 
am dritten Werktag nach Erstattung der Meldung vorliegt. 

(2) Zur Anzeige sind verpflichtet: der Finder, der Eigentümer des Grundstückes, ein allflilliger Bau. 
berechtigter, der Mieter oder der Pächter des konkreten Grundstückteiles sowie im Falle einer Bau. 
filhrung der örtlich verantwortliche Bauleiter. 

Maßnahmen zur Sicherung der FundsteIle 
und der Funde von Bodendenkmalen 

§9 

(I) Der Zustand der FundsteIle und der aufgefundenen Gegenstände (Fund) ist bis zum Ablauf von 

filnf Werktagen ab erfolgter Meldung unverändert zu belassen, wenn nicht Organe des Bundesdenk. 

malamtes oder ein vom Bundesdenkmalamt Beauftragter diese Beschränkung zuvor aufhebt oder die 

Fortsetzung von Arbeiten gestattet, es sei denn Gefahr filr Leben und Gesundheit von Menschen oder 

filr die Erhaltung der Funde im Verzug. Soweit Bewilligungen im Hinblick darauf erfolgen, dass keine 

oder keine nennenswerte Beeinträchtigung der Interessen des Denkmalschutzes eintritt, genügt das. 
Festhalten in einer Niederschrift. 

;':".;';7;':-:-
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§9. 

(1) Werden unter der Erd· bzw. Wasseroberfläche Ge
genstände, die. infolge ihrer Lage, Form oder Beschaf
fenheit offenkundig den Beschränkungen dieses Ge· 
setzes unterliegen könnten (Bodendenkmale), aufge
funden (Zufallsfunde), so ist dies sofort, spätestens 
aber an dem der Auffindung folgenden Tag, dem 
Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Gleiches gilt auch 
für Bodendenkmale, die lediglich durch Ereignisse 
wie Regen, Pflügen oder dergleichen zufällig teilweise 
oder vollständig an die Oberfläche gelangten. Die Mel
dung kann innerhalb der erwähnten Frist wahlweise 
auch an die für den Fundort zuständige Bezirksver. 
waltungsbehörde, an eine der nächstgelegenen Dienst· 
stellen der Bundesgendarmerie oder Bundespolizei, an 
den zuständigen Bürgermeister oder an ein öffentliches 
Museum, das einer Gebietskörperschaft gehört, erfol. 
gen; diese Stellen haben das Bundesdenkmalamt von 
der Meldung derart unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen, daß bei diesem die Nachricht spätestens am 
dritten Werktag nach Erstattung der Meldung vorliegt. 

(2) Zur Anzeige sind verpflichtet: Der Finder, der 
Eigentümer des Grundstückes, ein allfälliger Baube. 
rechtigter, der Mieter oder der Pächter des konkreten 
Grundstückteiles sowie im Falle einer Bauführung der 
örtlich verantwortliche Bauleiter. 

§ 10. 

(1 J Der Zustand der FundsteIle und der aufgefundenen 
Gegenstände (Funde) ist bis zum Ablauf von fünf 
Werktagen ab erfolgter Meldung unverändert zu be
lassen, wenn nicht Organe des Bundesdenkmalamtes 
oder ein vom Bundesdenkmalamt Beauftragter diese 
Beschränkung zuvor aufhebt oder die Fortsetzung 
von Arbeiten gestattet, es sei denn Gefahr für Leben 
und Gesundheit von Menschen oder für die Erhaltung 
der Funde im Verzug. Soweit Bewilligungen im Hin
blick darauf erfolgen, daß keine oder keine nennens· 

werte Beeinträchtigung der Interessen des Denkmal
schutzes eintritt, genügt das Festhalten in einer Nie
derschrift. 
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(2) Besteht Gefahr, dass bewegliche Fundgegenstände abhanden kommen könnten, sind diese vom 

Finder trotz der Bestimmung des Abs. I in möglichst sicheren Gewahrsam zu nehmen oder - etwa 
einer in § 8 Abs. 1 genannten Institution - zur Aufbewahrung zu übergeben. Ansonsten sind das 
Bundesdenkmalamt oder seine Beauftragten berechtigt, die Funde zu bergen sowie die notwendigen 

Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhan
dener oder vennuteter Bodendenkmale zu treffen. 

(3) Die aufgefundenen Bodendenkmale unterliegen vom Zeitpunkt des Auffindens bis zum Abschluss 

der in Abs. 4 umschriebenen Arbeiten, längstens aber auf die Dauer von sechs Wochen ab Abgabe der 

Fundmeldung (§ 8 Abs. I), den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes, und zwar während dieser 

Zeit einheitlich gemäß den Bestimmungen bei UnterschutzsteIlungen durch Bescheid (§ 3 Abs. I). Bis 

zum Ende dieser Frist hat das Bundesdenkmalamt auch in jenen Fällen, in denen es sich um Gegen-

; stände handelt, rur die ohnehin die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 zum Tragen kämen, zu entscheiden, 

ob diese Bodendenkmale weiterhin den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes (in allen Fällen nach 

den Rechtsfolgen rur UnterschutzsteIlungen durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 1) unterliegen; einem 
Rechtsmittel gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Soweit hinsichtlich 
Bodendenkmalen bereits vor ihrer konkreten Auffindung (Ausgrabung) gemäß § 3 Abs. I oder ge

mäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren bescheid mäßig festgestellt wurde, dass die 
Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, erübrigt sich eine neuerliche bescheidmäßige Ent
scheidung des Bundesdenkmalamtes gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes. 

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des § 12 Abs. I sind Finder, Eigentümer, dinglich Verfilgungs
berechtigte oder unmittelbare Besitzer des Fundgrundstückes verpflichtet, die auf diesem aufgefun

denen beweglichen Gegenstände über Verlangen des Bundesdenkmalamtes - befristet auf längstens 
zwei Jahre - diesem zur wissenschaftlichen Auswertung und Dokumentation zur Verfilgung zu 
stellen. 

(5) Unabhängig von allen anderen rechtlichen Folgen gelten die Bestimmungen dieses Paragraph~n 
auch rur jene Grabungen, die entgegen den Grabungsbestimmungen des § 11 durchgeftlhrt werden. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

(2) Besteht Gefahr, daß bewegliche Fundgegenstände 
abhanden kommen könnten, sind diese vom Finder 
trotz der Bestimmung des Abs. 1 in möglichst siche
ren Gewahrsam zu nehmen oder - etwa dem Bürger
meister - zur Aufbewahrung zu übergeben. Ansonsten 
sind das Bundesdenkmalamt oder seine Beauftragten 
berechtigt, die Funde zu bergen sowie die notwendi
gen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände und 
zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhan-

. dener oder vermuteter Bodendenkmale zu treffen. 

(3) Die aufgefundenen Bodendenkmale unterliegen 
vom Zeitpunkt des Auffindens bis zum Abschluß der 
in Abs. 4 umschriebenen Arbeiten, längstens aber auf 
die Dauer von sechs Wochen ab Abgabe der Fundmel
dung (§ 9 Abs. 1), den Beschränkungen dieses Bundes· 
gesetzes, und zwar während dieser Zeit einheitlich ge
mäßden Bestimmungen bei UnterschutzsteIlungen 
durch Bescheid (§ 3 Abs. 1)_ Bis zum Ende dieser 
Frist hat das Bundesdenkmalamt auch in jenen Fällen, 
in denen es sich um Gegenstände handelt, für die 
ohnehin die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 zum Tra
gen kämen, zu entscheiden, ob die Bodendenkmale 
weiterhin den Beschränkungen dieses Gesetzes (in 
allen Fällen nach den Rechtsfolgen für Unterschutz
steIlungen durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 7) unter
liegen; einem Rechtsmittel gegen diesen Bescheid 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Soweit hin
sichtlich Bodendenkmalen bereits vor ihrer konkreten 
Auffindung (Ausgrabung) gemäß § 3 Abs. 1 oder ge
mäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Ver
fahren bescheid mäßig festgestellt wurde, daß die Er
haltung im öffentfichen Interesse gelegen ist, erüb· 
rigt sich eine neuerliche bescheidmäßige Entschei· 
dung des Bundesdenkmalamtes gemäß den Bestim
mungen dieses Absatzes. 

(4) Unbescfladet der Bestimmungen des § 12 Abs. 7 
sind Finder, Eigentümer, dinglich Verfügungsberech
tigte oder unmittelbare Besitzer des Fundgrundstückes 
verpfficlltet, die auf diesem aufgefundenen bewegli
chen Gegenstände über Verlagen des Bundesdenkmal· 
amtes - befristet auf längstens zwei Jahre - diesem 
zur wissenschaftlichen Auswertung und Dokumen
tation zur Verfügung zu stellen. 
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Erwerb von Mileigentumsanteilen bel Bodendenkmalen 
durch Gebietskörperschaften 

§ 10 

(I) Werden bei Grabungen und anderen wissenschaftlichen Nachforschungen, die durch Organe von 

, Gebietskörperschaften einschließlich deren Museen, Sammlungen oder sonstigen wissenschaftlichen 
! Einrichtungen oder auf deren Anordnung bzw. Ersuchen durchgefilhrt werden, bewegliche Gegen

stAnde gefunden oder ZII Tage gefordert, die so lange im Boden verborgen gewesen sind, dass ihr 

Eigentümer nicht mehr ermittelt werden kann, besteht im Interesse einer gesicherten Verwahrung in 

der wissenschaftlichen Sammlung einer Gebietskörperschaft ein Ablöserecht der Gebietskörperschaft, 
die HälfteeigentOmerin ist, an jenem Eigentumsanteil, der dem Eigentümer des Grundes durch die 
Bestimmung des § 399 ABGB ZIIkommt. Das Gleiche gilt auch filr jene Fälle, in denen dem Bund 
gemäß § 400 ABGB im Hinblick aufunerlaubte Handlungen des Finders dessen Anteil ZIIgefallen ist. 
Bodendenkmale gelten - unabhängig von ihrem Verkehrswert - stets als Schatzfund. 

(2) Das Ankaufsrecht gemäß Abs. I muss binnen drei Iahren nach dem Tag des Eigentumserwerbs 
durch Fund an der Hälfte (oder im Fall des Übergangs des Eigentums an den Bund gemäß § 400 
ABGB ab diesem Tag) schriftlich geltend gemacht werden. Der Grundeigentümer hat im Falle der 

gänzlichen oder teilweisen Ausübung des Ankaufsrechts Anspruch auf einen im redlichen Verkehr 
üblichen Preis in Höhe des im Inland voraussichtlich erzielbaren höchsten Verkaufspreises einschließ
lich Umsatzsteuer an Letztkäufer (Verkehrswert). Die Kosten der Grabung (Nachforschung), der 
Reinigung und Restaurierung könl1en bei Berechnung des Preises nicht aufgerechnet. werden, aber 
die durch die Restaurierung erfolgte Wert steigerung von dem, der die Kosten der Restaurierung nicht 
getragen hat, auch nicht geltend gemacht werden. Soweit eine Einigung nicht ZIIstandekommt. ist das 

Ankaufsrecht im Zivilrechtsweg geltend ZII machen, andernfalls das Ankaufsrecht nach filnf Jahren 
erlischt. 

(3) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten auch rur die Funde jener Grabungen, die dritte 

Personen auf GrundstOcken durchfuhren, die einer Gebietskörperschaft gehören und bei welchen 
daher eine Gebietskörperschaft Hälfteeigentümerin als Grundeigentümerin wird. 

'. 

Denkmalschutzgesetz 
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(6) Unabhängig von allen anderen rechtlichen Folgen 
. gelten die Bestimmungen dieses Paragraphen auch für 
! jene Grabungen, die entgegen den Grabungsbestim· 

mungen des § 11 durchgeführt werden. 

~,(O 
(5) Werden bei Grabungen und anderen wissenschaft
lichen Nachforschungen, die durch Organe von Ge
bietskörperschaften einschließlich deren Museen, 
Sammlungen oder sonstigen wissenschaftlichen Ein
richtungen oder auf deren Anordnung bzw. Ersuchen 
durchgeführt werden, bewegliche Gegenstände gefun
den oder zutage gefördert, die so lange im Boden ver
borgen gewesen sind, daß ihr Eigentümer nicht mehr 
ermittelt werden kann, besteht ein Ablöserecht dieser 
Gebietskörperschaften an jenem Eigentumsanteil, der 
dem Eigentümer des Grundes durch die Bestimmung 
des § 399 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 
zukommt. Dieses Ablöserecht muß binnen zwei Jah
ren nach Auffindung oder nach gänzlicher Freilegung 
schriftlich geltend gemacht werden_ Das gleiche gilt 
auch für jene Fälle, in denen dem Bund gemäß § 400 
des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches im Hin
blick auf unerlaubte Handlungen des Finders dessen 
Anteil zugefallen ist, wobei die zweijährige Frist mit 
dem Tag der Beendigung der Handlung zu laufen be
ginnt. Der Grundeigentümer hat im Falle der gänz
lichen oder tei/weisen Ausübung des Ablöserechts 
Anspruch auf einen im redlichen Verkehr üblichen 
Abfindungspreis in Höhe des im Inland voraussicht
lich erzielbaren höchsten Verkaufspreises an Letzt
käufer. Die Kosten der Grabung (NaChforschung) 
können bei Berechung des Preises nicht aufgerech
net werden. 8ei Nichteinigung ist ein schiedsrichter. 
liches Verfahren analog den Bestimmungen der §§ 

577 ff. ZPO unter 8eiziehung dreier Schiedsrichter, 
von denen wenigstens einer früher im richterlichen 
Dienst gestanden sein muß, durchzuführen. Nähere 
Regelungen für qieses schiedsrichterliche Verfahren 
sind unter BeaChtung des Artikels 6 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, 8GBI. Nr. 21011958 vom Bundes
minister fürll.,tc .. ,.'J, r ... lq.1,' .Il-,J.,,M. durch Ver-
ordnung zu treffen. l' .~~ 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Bewilligungen und Verpflichtungen bei Grabungen nach Bodendenkmalen 

§1l 

(I) Die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche bzw. des Grundes unter Wasser (Gra
bung) und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Unter

suchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche dürfen nur 

mit Bewilligung des Bundesdenkmalmtes vorgenommen werden, soweit Abs. 2 und 9 nichts anderes 

vorsehen (Forschungsgrabung). Eine derartige Bewilligung kann nur an Personen erteilt werden, die 

ein einschlägiges Universitätsstudium absolviert haben. Bewilligungen können nur physischen Per

sonen und nur filr konkrete Grabungsvorhaben erteilt werden, die im Bewilligungsbescheid klar 

(unter Anschluss von Plänen, die der Antragsteller beizubringen hat) zu umschreiben sind. Bewilli

gungen gemäß diesem Absatz können mit Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen ver

bunden sein (hinsichtlich Fläche und Tiefe, Art der Durchfllhrung, Meldepflichten, Kontrollen usw.). 

Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Grabungsgenehmigung auf Grund der Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes besteht nicht. 

(2) Angehörige des Bundesdenkmalamtes, bedürfen rur amtswegige Grabungen keiner Bewilligung 

gemäß Abs. I. 

(3) Die nach Abs. 1 Berechtigten haben den Beginn einer Grabung (sowie allflillig vorangehender 
Untersuchungen) auf einem Grundstück bzw. auf mehreren zusammenhängenden Grundstücken dem 

Bundesdenkmalamt unverzüglich schriftlich zu melden. 

(4) Funde sind grundsätzlich analog den Bestimmungen des § 8 anzuzeigen. Bewilligungen und An

zeigen im Sinne des Abs. I und 3 ersetzen diese Anzeigepflicht nicht, doch trim im Falle von Gra
bungen, die nach den Bestimmungen dieses Paragraphen durchgefilhrt werden, die Meldepflicht nur 
den Grabungsleiter, den Finder sowie den a1lflilligen Auftraggeber. Weitere Funde sind dem Bundes
denkmalamt lediglich einmal jährlich, spätestens drei Monate nach Ablauf des Jahres, in dem der 
jeweilige Fund erfolgte, zu melden. Die Meldungen haben in Form und Umfang wissenschaftlichen 

Grundsätzen der Forschung und Dokumentation zu entsprechen. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 

und 4 sowie des § 10 gelten analog. Die Frist des § 9 Abs. 3 endet erst jeweils sechs Wochen nach 

Einlangen dieser Meldungen beim Bundesdenkma1arnt. 

(5) Den nach Abs. 1 und 2 Berechtigten sind die Veränderungen und Zerstörungen an Bodendenk

malen nur in jenem Ausmaß gestattet, als dies durch eine wissenschaftliche Grabungsarbeit unver

meidlich und daher notwendig ist. Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen jedoch bereits gemäß § 3 

Denkmalschutzgesetz 
. . in der geltenden Fassung 

§ 11. 

(1) Oie Nachforschung durch Veränderung der Erd. 
oberfläche bzw. des Grundes unter Wasser (Grabung) 
und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum 
Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweg-

licher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd
bzw. Wasseroberfläche dürfen nur mit Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden, soweit 
Abs. 2 nichts anderes vorsieht {ForschungsgrabungJ. 
Eine derartige Bewilligung kann nur an Personen er· 
teilt werden, die ein einschlägiges Universitätsstudium 
absolviert haben oder die - soweit sie eine andere 
einschlägige, wenn auch nicht universitäre Ausbildung, 
nachweisen können - vor einer Kommission, beste· 
hend au.~ Vertretern des Bundesdenkmalamtes, ein
schlägiger Fachinstitute der Universitäten und min
destens je eines einschlägigen Bundes- und Landes
museums durch eine Prüfung einen Befähigungs
nachweis erbracht haben. Art und Vorgang der Prü
fung sind vom Bundesminister für U .. f",,·M •. Ic.lt~r. 
a ... ju,tl'.I.· durch Verordnung zu regeln. Bewilligun
gen gemäß diesem Absatz können mit Einschränkun
gen, Auflagen und Sonderregelungen verbunden sein 
(hinsichtlich Fläche und Tiefe, Art der Durchführung, . 
Meldepflichten, Kontrollen usw.). Ein Rechtsan
spruch auf Erteilung einer Grabungsgenehmigung auf 
Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes besteht 
nicht. 

{2J Angehörige des Bundesdenkmalamtes, der Bundes
und Landesmuseen, der Universitätsinstitute, des 
Osterreichischen archäologischen Institutes und der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, die 
eines der in Abs. 1 umrissenen Srudien absolviert ha
ben, bedürfen, soweit sie für diese Einrichtun~n tätig 
sind, zur Vornahme von Grabungen keiner Bewilligung 
gemäß Abs. 1. 
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Abs. 1 oder gemäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren bescheidmäßig festgestellt 
wurde, dass die Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, bedarf die Grabung wegen der damit 

zwangsläufig verbundenen Veränderungen oder Zerstörungen auf jeden Fall auch der Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes gemäß § 5 Abs. I. 

(6) Dem Bundesdenkmalamt ist neben den Meldungen gemäß Abs. 3 und 4 in regelmäßigen Ab
ständen (wenigstens drei Monate nach Ablauf jedes Kalenderjahres) über durchgefilhrte Grabungen 
ein umfassender Bericht mit allen zur anschaulichen Darstellung notwendigen Zeichnungen, Plänen, 
Fotos und sonstigem Dokumentationsmaterial vorzulegen. 

(7) Das Bundesdenkmalamt hat sämtliche eingehenden Anzeigen und Berichte gemäß den §§ 8, 9 und 

11 (einschließlich der Ergebnisse der vom Bundesdenkmalamt selbst gemachten Funde) aus dem ge

samten Bundesgebiet in einer Fundkartei zu sammeln und, soweit sie wissenschaftlich relevant sind, 

im Rahmen eines jährlichen Druckwerkes unter Beachtung der Bestimmungen des § 12 Abs. 4 als 

übersichtliche Gesamtdokument8tion zusammenzufassen. Die Zeit zwischen dem erfolgten Fund und 
der Aumahme in die Dokumentation soll filnf Jahre nicht überschreiten. 

(8) Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen, auch wenn sie sich noch unter der Erdoberfläche befinden, 

durch einen in einem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 oder in einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten 

Verfahren ergangenen Bescheid festgestellt wurde, dass die Erhaltung im öffentlichen Interesse gele

gen ist, bedarf jede Verwendung von Metallsuchgeräten oder sonstigen Bodensuchgeräten auf diesen 
Grundstücken zu welchem Zweck immer - ausgenommen durch die in Abs. I, 2 und 9 erwähnten 

Personen (und ihre Beauftragten) im Rahmen ihrer Grabungs- und Untersuchungsberechtigung _ der 

Bewilligung des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um Arbeiten zur Beseitigung von 

das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum bedrohenden plötzlich und unerwartet auftauchenden 

Gefahren. In diesem Falle können die Arbeiten bei umgehender Mitteilung an die in § 8 Abs. I 
genannten Behörden oder Einrichtungen durchgefilhrt werden, die diese Mitteilungen unverzüglich an 
das Bundesdenkmalamt weiterzuleiten haben. 

(9) Grabungen im Auftrag des Bundesministers filr Unterricht und kulturelle Angelegenheiten oder 
des Landeshauptmanns bedürfen keiner Bewilligung des Bundesdenkmalamtes gemäß den §§ 5, 9 

und 11, wenn sie im Rahmen von Berufungsverfahren oder in Wahrnehmung der Aufsichtspflicht im 
unbedingt notwendigen Ausmaß erfolgen. Die in den §§ 8, 9 und 11 vorgesehenen Meldepflichten 

gehen insofern, als der Beginn der Grabungen gemäß Abs. 3 dem Bundesdenkmalamt zu melden ist; 
überdies ist von allfalligen Fundergebnissen dem Bundesdenkmalamt innerhalb von sechs Monaten 

nach Abschluss der Grabungen eine Meldung gemäß Abs. 4, dritter Satz, zu übermitteln. 

Denkmalschutzgesetz 
. - in der geltenden Fassung 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 Berechtigten haben den Be
ginn einer Grabung (sowie allfällig vorangehender Un
tersuchungen) auf einem Grundstück bzw. auf mehre
ren zusammenhängenden Grundstücken dem Bundes
denkmalamt unverzüglich schriftlich zu melden. 

(4) Funde sind grundsätzlich analog den Bestimmun
gen des § 9 anzuzeigen. Bewilligungen und Anzeigen 
im Sinne des Abs. 1 und 3 ersetzen diese Anzeige
pflicht nicht, doch trifft im Falle von Grabungen, die 
nach den Bestimmungen des § 1/ durchgeführt wer
den, die Meldepflicht nur den Grabungsleiter, den 
Finder sowie den allfälligen Auftraggeber. Folgefunde 
sind dem Bundesdenkmalamt lediglich einmal jährlich, 
spätestens drei Monate nach Ablauf des Jahres, in 
dem der jeweilige Fund erfolgte, zu melden. Die Mel- j 

dungen haben in Form und Umfang wissenschaftli
chen Grundsätzen der Forschung und Dokumentation 
zu entsprechen. § 9 Abs. 2 zweiter Satz gilt sinnge
mäß. Die Bestimmungen des § 10 Abs. 3, 4 und 5 gel-

ten analog. Die Frist des § 10 Abs. 3 endet erst je
weils sechs Wochen nach Einlangen dieser Meldungen 
beim Bundesdenkmalamt. 

(5) Den nach Abs. 1 und 2 Berechtigten sind die Ver
änderungen und Zerstörungen an Bodendenkmalen 
nur in jenem Ausmaß gestattet, als dies durch eine 
wissenschaftliche Grabungsarbeit unvermeidlich und 
daher notwendig ist. Soweit hinsichtlich Bodendenk
malen jedoch bereits gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß 
einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfilhren 
bescheidmäßig festgestellt wurde, daß die Erhaltung 
im öffentlichen Interesse gelegen ist, bedarf die Gra· 
bung wegen der damit zwangsläufig verbundenen Ver
änderungen und Zerstörungen auf jeden Fall auch der 
Bewilligung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 5 
Abs.l. 

(6) Dem Bundesdenkmalamt ist neben den Meldun. 
gen gemiß Abs. 3 und 4 in regelm5ßigen Abst5nden 
(wenigstens drei Monate nach Ablauf jedes Kalender
jahres) über durchgeführte Grabungen ein umfassen
der Bericht mit allen zur anschaulichen Darstellung 
notwendigen Zeichnungen, Plänen, Photos und 
sonstigem Dokumenationsmaterial vorzulegen. 

" 
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Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

(l) Das Bundesdenkmalamt hat sämtliche eingehen
den Anzeigen und Berichte gemäß den §§ 9 bis 11 (ein
schließlich der Ergebnisse der vom Bundesdenkmal
amt selbst gemachten Funde) aus dem gesamten Bun
desgebiet in einer Fundkartei zu sammeln und, soweit 
sie wissenschaftlich relevant sind, im Rahmen eines 
jährlichen Druckwerkes als übersichtliche Gesamt
dokumentation zusammenzufassen. Die Zeit zwischen 
dem erfolgten Fund und der Aufnahme in die Doku
mentation soll fünf Jahre nicht überschreiten. 

(8) Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen, auch wenn 
sie sich noch unter der Erdoberfläche befinden, durch 
einen in einem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 oder in 
einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren 
ergangenen Bescheid festgestellt wurde, daß die Er
haltung im öffemlichen Interesse gelegen ist, bedarf 
jede Verwendung von Metallsuchgeräten oder sonsti
gen Bodensucllgeräten zu welchem Zweck immer auf 
diesen Grundstücken - ausgenommen durch die in 
Abs. 1 und 9 erwähnten Personen fund ihre Beauf· 
tragten) im Rahmen ihrer Grabungs- und Untersu· 
chungsberechtigungen - der Bewilligung des Bundes
denkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um Arbei· 
ten zur Beseitigung von das Leben und Gesundheit 
oder das Eigentum plötzlich und unerwartet auftau
chenden Gefahren. In diesem Falle können die Ar-

.1 

. beiten bei umgehender Mitteilung an die in § 9 Abs. 1 
genannten Behörden oder Einrichtungen durchge
führt werden, die diese Mitteilungen unverzüglich an 
das Bundesdenkmalamt weiterzuleiten haben. 

(9) Grabungen im Auftrag des Bundesministers für 
V1\tt.r;t~1 11. (Mt. AtoJll'" ~ut ... oder des Landeshaupt
manns bedürfen kemer Bewilligung des Bundesdenk
malamtes gemäß den §§ 5 sowie 9 bis 12, wenn sie 
im Rahmen von Berufungsverfahren oder in Wahr
nehmung der Aufsichtspflicht im unbedingt notwen
digen Ausmaß erfolgen. Die in diesen Bestimmungen 
vorgesehenen Meldepflichten gelten insofern, als der 
Beginn der Grabungen gemäß Abs. 3 dem Bundes
denkmalamt zu melden ist; überdies ist von allfälligen 
Fundergebnissen dem Bundesdenkmalamt innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluß der Grabungen 
eine Meldung gemäß Abs. 4, dritter Satz, zu über
mitteln. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
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Auskunftspßicht, Besichtigungs-, Überwachungs- und Kennzeichnungsberechtigung 

§ 12 

(1) ledennann ist verpflichtet, zur Ennittlung und Auffindung von Denkmalen und zur Verzeichnung, 

zur Beaufsichtigung (Kontrolle) und Bewaluung (Rettung) vorhandener Denkmalbestände der in § I 

bezeichneten Art dem Bundesdenkmalmat und dessen Organen alle geforderten Auskünfte zu erteilen 

und diesen (samt HiJfspersonen) die Besichtigung und wissenschaftliche Untersuchung der in Frage 

kommenden Denkmale und vermuteten Bodenfunde zu gestatten. Hiezu zählt auch die Gestaltung 

von Restaurierproben, von Fotoaufnahmen und von Grabungen. In den Fällen der mittelbaren 

Bundesverwaltung sind bei Gefahr im Verzug Berechtigte auch der Landeshauptmann sowie die 

Bezirksverwaltungsbehörde und deren Organe (samt Hilfspersonen), im Falle von Grabungen unter 
besonderer Beachtung der Bestimmungen des § 11 Abs. 9. 

(2) Eigentümer oder sonstige rur die Instandhaltung geschützter Denkmale Verantwortliche sind 

überdies verpflichtet, dem Bundesdenkmalamt über Befragen Schäden und Mängel, die an diesen 

beweglichen oder unbeweglichen Denkmalen auftreten, zu nennen und hierüber auch hinsichtlich der 

Ursache Auskünfte zu geben. Besteht die Gefahr der Zerstörung des Denkmals, haben die Genannten 

.. von sich aus das Bundesdenkmalamt von den aufgetretenen Schäden in Kenntnis zu setzen. Eine Ver

pflichtung zur Beseitigung der Schäden über die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Zif. 2 hinaus kann 
daraus nicht abgeleitet werden. 

(3) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, alle Restaurierungen, Ausgrabungen und dergleichen, die 

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterworfen sind, fachmännisch zu überwachen (oder 
durch Bevollmächtigte überwachen zu lassen). 

(4) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Ergebnisse seiner Forschungen und Dokumentationen 

- soweit dies auf Grund der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, wie etwa des Datenschutzes, 

möglich ist - vor allem rur wissenschaftliche Zwecke zur Verfilgung zu stellen. 

(5) Unter Denkmalschutz stehende bewegliche und unbewegliche Gegenstände können mit einem 

Zeichen (Plakette, Aufkleber, Stempel usw.) versehen werden, das daraufhinweist. dass diese Gegen

stände unter Denkmalschutz stehen. Diese Zeichen sind jedenfalls so zu gestalten. dass sie sowohl das 

Staatswappen als auch das gemäß Anhang 1 gestaltete Signet rur "Denkmalschutz" - einen in einem 

Kreis eingeschlossenen Teil einer Säule - zeigen. Nähere Bestimmungen über Form, Ausgal!.e der 

Zeichen. Verpflichtung zur bzw. Pflicht zur Duldung der Anbringung usw. können vom Bundesmini
ster rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch Verordnung geregelt werden. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§ 12. 

(1) Jedermann ist verpflichtet, zur Ermittlung und 
Auffindung von Denkmalen und zur Verzeichnung, 
zur BeaufSiChtigung (Kontrolle) und Bewahrung 
(Rettung) vorhandener Denkmalbestände der in § 1 
bezeichneten Art dem Bundesdenkmalamt und dessen 
Organen alle geforderten Auskünfte zu erteilen und 
diesen (samt Hilfspersonen) die BesiChtigung und wis
senschaftliche Untersuchung der in Frage k.ommenden 
Denkmale und vermuteten Bodenfunde zu gestatten. 
Hiezu zählt auch die Gestattung von Restaurieipro. 
ben, von Fotoaufnahmen und von Grabungen. In den 
Fällen der mittelbaren Bundesverwaltung sind bei Ge
fahr im Verzug Berechtigte auch der Landeshaupt
mann sowie die Bezirksverwaltungsbehörde und deren 
Organe (samt Hilfspersonen). im Falle von Grabungen 
unter besonderer BeaChtung der Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 9. 

(2) Eigentümer oder sonstige für die Instandhaltung 
geschützter Denkmale Verantwortliche sind überdies 
verpflichtet, dem Bundesdenkmalamt über Befragen 
Schäden und Mängel, die an diesen beweglichen oder 
unbeweglichen Denkmalen auftreten, zu nennen und 
hierüber auch hinsichtlich der Ursache Auskünfte zu 
geben. Im GefährdungSfall haben die Genannten von 
sich aus das Bundesdenkmalamt von den aufgetrete. 
nen Schäden in Kenntnis zu setzen. 

(3) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt,alle Restau
rierungen, Ausgrabungen und dergleichen, die den Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes unterworfen sind, 
fachmännisch zu überwachen (oder durch Bevoll
mächtigte überwachen zu lassen). 

'\ 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Denkmalschutzgesetz 
. - in der geltenden Fassung 

(4) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Ergeb· 
nisse seiner Forschungen und Dokumentationen -
soweit dies ohne Beeinträchtigung seiner sonstigen 
Obliegenheiten und auf Grund der sonstigen gesetz· 
lichen Bestimmungen, wie etwa des Datenschutzes, 
möglich ist - vor allem für wissenschaftliche Zwecke 
zur Verfügung zu stellen, 

(5) Unter Denkmalschutz stehende bewegliche und 
unbewegliche Gegenstände können mit einem Zei
chen (Plakette, Aufkleber, Stempel usw.J versehen 
werden, das darauf hinweist, daß diese Gegenstände 
unter Denkmalschutz stehen. Nähere Bestimmungen 
über Form, Ausgabe der Zeichen, Verpflichtung zur 
Anbrin,Qung usw. sind vom Bundesminister für lh.t,.
~iM 11. It..tl'. A"l'ltS" durch Verordnung zu regeln. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Maßnahmen gemäß der Huger Konvention 

§ 13 

(I) Unbewegliche Denkmale (einschließlich Bestandteile und Zugehör); die gemäß §§ 2a oder 3 bzw. 

bewegliche Denkmale, die gemäß §§ 2 oder 3 unter Denkmalschutz stehen, können in eine vom 

Bundesdenkmalamt zu erstellende Liste aufgenommen und als unter die UNESCO-Konvention zum 

Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (Haager Konvention), BGBI.Nr. 58/1964, fallend 
bezeichnet werden. Die Listen sind im Amtsblatt der Wiener Zeitung laufend zu veröffentlichen; das 
gleiche gilt filr a1lflillige Streichungen. 

(2) Voraussetzung ist weiters, dass diesen Denkmalen Bedeutung in einer Weise zukommt, dass 

I "ein Verlust als filr die ganze Menschheit unersetzlich anzusehen ist oder 

". es sich um Denkmale handelt, denen höchste Bedeutung rur den österreichischen Kulturgutbestand 
zukommt oder 

" es sich um Denkmale handelt, die zumindest fur ein B,undesland von besonderer Bedeutung sind. 

Hiebei ist - abweichend von § lAbs. 5 zweiter Satz - die international Obliche Auslegung der Haager 
Konvention besonders zu berucksichtigen. 

(3) Der Bundesminister fur Landesverteidigung, der Landeshauptmann, der Bürgermeister und der 

Eigentümer können gegen die Aufnahme in die Liste Einwendungen dahingehend vorbringen, dass es 
sich nicht um ein Objekt handelt, das unter den Schutz der Haager Konvention flillt und den Antrag 

auf Nichtaufhahme in die Liste bzw. seine Streichung verlangen. Die Ablehnung eines Antrages hat 
mit Bescheid zu erfolgen. 

(4) Eine Ersichtlichmachung der Aufhahme in die Listen soll nach Möglichkeit durch Anbringung von 

Zeichen gemäß der Haager Konvention erfolgen. Dem EigentOmer ist hiefilr vom Bundesdenkmalamt 
eine Bescheinigung auszustellen. Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Kennzeichnung dem 
Eigentümer oder dem sonstigen Verfugungsberechtigten auch bescheidmäßig aufzutragen. 

(5) Die Unterlassung der ausdrucklieh angeordneten Kennzeichnung gemäß der Haager Konvention 

ist verboten, ebenso jede missbräuchliche Art der Kennzeiclmung. Eine solche liegt auch vor, wenn 

sie in einer Weise erfolgt, die zur irrtümlichen Annahme fuhren könnte, es handle sich um eine Kenn
zeichnung gemäß der Haager Konvention. 

(6) In die Liste aufgenommene Objekte sind im Falle bewaffneter Konflikte in der von der Haager 
Konvention geforderten Art und Weise von jedermann zu respektieren. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

~ 

-22.-

Ausfuhrverbotsgesetz mr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

318/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
280 von 316

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(7) Soweit nähere Bestimmungen, wie etwa über die Form der Kennzeichen, der Bescheinigung oder 

der Erstellung von Verzeichnissen geschützer Kulturgüter (Kulturgüterschutzlisten) oder entspre

chender Karten (Kulturgüterschutzkarten) erforderlich sind, sind diese Regelungen vom Bundesmini
ster rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch Verordnung zu treffen. 

Teilrec:htsfahigkeit des Bundesdenkmalamtes 

§ 14 

Dem Bundesdenkmalamt kommt analog den im § 36 Abs. 1 Zif. 2 Forschungsorganisationsgesetz 

bezeichneten Institutionen Rechtspersönlichkeit im Umfang des § 31 a Forschungsorganisationsgesetz 
zu. 

Auszeichnungen, sonstige Anerkennungen 

§ 15 

Besondere Leistungen auf dem Gebiete des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege können voin 

Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch die Verleihung von Medaillen 
und Diplomen, aber auch durch finanzielle Anerkennungen gewürdigt werden. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

( ;Ir 

."\ 

(2) Besondere Leistungen auf dem Gebiet der Denk
ma/pflege können vom Bundesminister fürU;tlrrl~~t 
11. f....thwJ4 Ä>ft~c..", durch die Verleihung von Me
daillen und Dip/omen, aber auch durch finanzielle An. 
erkennungen gewürdigt werden. 

-23, .... 

Ausfuhrverbotsgesetz rur Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

318/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
281 von 316

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



318/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)282 von 316

www.parlament.gv.at



Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Denkmalbeirat 

§ 16 

(I) Der Denkmalbeirat ist ein Gremium zur Beratung des Bundesdenkmalamtes (in Fällen des § 33 

auch des Bundesministers rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten) bei der Lösung von Fragen , 

des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. 

Ständige Mitglieder werden vom Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten aus 

Vertretern der facheinschlägigen Wissenschaften (Kunstgeschichte, Architektur, Baukunst, Archäo

logie, Raumplanung, Betriebswirtschaft usw.) auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bundes

minister rur wirtschaftliche Angelegenheiten, die Bundes-Ingenieurkammer sowie der Kunstsenat 

können je ein ständiges Mitglied entsenden. Nach Art und Lage des jeweiligen Denkmals sind ferner 

als nichtständige Mitglieder je ein Vertreter des Bundeslandes und der Gemeinde, des Fremdenver

kehrs (Kammer der gewerblichen Wirtschaft), bei kirchlichem Eigentum ein Verteter der betreffenden 

gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft und schließlich nach Möglichkeit auch Ver~ 

treter von Vereinen, deren Vereinszie\ auf die Erhaltung von Kulturgütern (einschließlich solcher von 

lokaler Bedeutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denkmalbeirat kann auch in AusschOssen zu

sammentreten. 

Nähere Bestimmungen über Zusammensetzung und die Aufgaben des Denkmalbeirates sowie seine 

Geschäftsordnung sind vom Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch 

Verordnung zu regeln. Jedes ständige Mitglied des Denkmalbeirates kann über Ersuchen des Bun

desministers rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten oder des Bundesdenkmalamtes zur Bera

tung (als Konsulent) oder zur Ab$abe eines Gutachtens (als Sachverständiger) beigezogen werden. 

(2) FOr die Erstellung von schriftlichen Gutachten, die rur Äußerungen auf Grund der Bestimmungen 

des § S Abs. 3 notwendig werden, sowie rur schriftliche Gutachten auf Grund von Ersuchen des 

Bundesdenkmalamtes oder des Bundesministers rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten.stehen 

den Mitgliedern des Denkmalbeirates GebOhren analog den Gebühren rur Sachverständige nach dem 

Gebührenanspruchsgesetz 1975 zu. 

(3) Äußert sich der Denkmalbeirat in den Fällen des § 5 Abs. 3 nicht binnen drei Monaten und in den 

Fällen des § 3S nicht binnen sechs Wochen, so ist anzunehmen, dass seitens des Denkmalbeirates 

gegen die vorgesehenen Maßnahmen keine Bedenken bestehen. 

Denkmalschutzgesetz 
.. in der geltenden Fassung 

§ 16. 

(t) Der Denkmalbeirat ist ein Gremium zur Beratung 
des Bundesdenkmalamtes bei .der Lösung von Fragen 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Ständige 
Mitglieder werden vom Bundesminister für V",ttr
t",'cLt ~. kl,(t. A"llcl'" ~. aus Vertretern der fachein
schlägigen Wissenschaften (Kunstgeschichte, Architek. 
tur, Baukunst, Raumplanung, Betriebswirrschaftusw.) 
auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten, die Bun
des·lngenieurkammer sowie der Kunstsenat können je 
ein ständiges Mitglied entsenden. Nach Art und Lage 
des Denkmals sind ferner als nichtständige Mitglieder 
je ein Vertreter des Bundeslandes und der Gemeinde, 

I des Fremdenverkehrs (Kammer der gewerblichen Wirt
schaft), bei kirchlichem Eigentum ein Vertreter der 
betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Reli. 
gionsgesellschaft und schließlich auch Vertreter von 
Vereinen, deren Vereinsziel auf die Erhaltung von 
Kulturgütern (einschließlich solcher von lokaler Be. 
deutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denkmal. 
beirat kann auch in Ausschüssen zusammentreten. 
Nähere Bestimmungen über Zusammensetzung und 
die Aufgaben des Denkmalbeirates sowie seine Ge
sChäftsordnunu sind vom Bundesminister für t/"h.,.·,~f 
", l<~L A"Jd!JU" h. durch Verordnung zu regeln. 
Jedes ständige Mitglied des Denkmalbeirates kann 
über Ersuchen des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung oder des Bundesdenkmalamtes zur 
Beratung (als Konsulent) oder zur Abgabe eines Gut. 
achtens (als SaChverständiger) beigezogen werden. 

(2) Für die Erstellung von schriftlichen Gutachten, 
die für Außerungen auf Grund der Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 3 notwendig werden, sowie für schriftliche 
Gutachten auf Grund von Ersuchen des Bundesdenk. 
malamtes oder des Bundesministers für tI.1"""lt- '. 
1-. ~J,t. A ... ta(.!IM~tehen den Mitgliedern des Denkmal. 
beirates Gebühren analog den Gebühren für Sachver. 
ständige nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975 zu. 

(3) Außert sich der Denkmalbeirat in den Fällen des 
§ 5 Abs. 3 nicht binnen drei Monaten und in den Fäl. 
len des § 15 Abs. 3 nicht binnen sechs Wochen, so 
ist anzunehmen, daß seitens des Denkmalbeirats ge. 
gen die vorgesehenen Maßnahmen keine Bedenken be. 
stehen. 

" 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

3. AbschniU 

Schutz vor Verbrlngung Ins Ausland 

Umfang der geschützten Kulturgüter' 

§ 17 

(1) Die Verbringung von Denkmalen (Kulturgut) Ober die österreichische Staatsgrenze (Ausfuhr) 

ohne Bewilligung (§§ 18 und 20) oder Bestätigung (§ 19) ist nicht gestattet, weM es sich 

1. um Kulturgut, das unter Denkmalschutz steht oder hinsichtlich dem zumindest ein Unterschutz

stellungsverfahren vom Bundesdenkmalamt bereits eingeleitet (Abs. 2) wurde, 

2. um Kulturgut, das unter die Bestimmungen der Verordnung zur Abgrenzung im allgemeinen 
weniger bedeutenden Kulturgutes (Abs. 3) flIllt, 

3. um Archivalien (§ 26) 

handelt. 

(2) Als Einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens gelten bereits alle Maßnahmen des Bundes
denkmalamtes, die der notwendigen Ermittlung, wer Eigentümer des Kulturgutes ist, dienen. 

(3) Der Bundesminister fur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ermächtigt, Warengrup

pen nach Art und Wert festzusetzen, die fur eine Ausfuhr keiner Bewilligung bedürfen, außer es 

handelt sich um Kulturgut im Sinne des Abs. 1 Z 1 oder 3. Die Warengruppen haben nach Art und 

Wert mit den "Kategorien" im Anhang (in der jeweils geltenden Fassung) zur Verordnung (EWG) Nr. 

3911/92 des Rates vom 9. Dezember 1992 über die Ausfuhr von KulturgOtern übereinzustimmen. Im 

Falle einer Änderung dieses Anhanges ist die Übereinstimmung innerhalb von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten der Änderung wieder herzustellen. 

Denkmaischutzgesetz 
., in der geltenden Fassung 

.. 

-2f"-
Ausfuhrverbotsgesetz ftlr Kulturgut 

in der geltenden Fassung 

Gegenstände des Ausfuhrverbots 

1. (1) Die Ausfuhr von Gegenständen von ge-: 

sChichtlicher, künstlerischer oder sonstiger. 

kUltureller Bedeutung (kulturgut) ist verboten, wenn 

die AUfbewahrung dieser Gegenstände im Inland die.er 

Bedeutung wegen 111 öffentlichen Interesse gelegen 

ist. Als Ausfuhr im Sinne dieses Gesetzes ist :lede 

Verbringung über die österreichiache Staatsgrenze zu 
verstehen. 

(2) Die Bedeutung kann den in Abs. 1 •. genannten 

Gegenständen für lich allein zukouen,aber auch aus 

der Beziehung zu anderen beweglichen oder unbeweg

lichen Gegenständen entstehen. Die Bestiuungen für 

kulturgut gelten daher auch f!lr BruchstQcke gleicher

maßen wi~ f!lr eine Mehrheit Von Gegenswden. (wie etwa 

Gruppen,' SWlungen, Einrichtungen, Bibliotheken oder 

Archivkörper usw.-, oder Teile einer solchen Mehrheit, 

wenn diesen allenfalls auch nur wegen ihres ge

SChichtlichen, künstlerischen oder sonstigen 

kul turellen lusmenhanges eine derartige Bedeutung 

zukolllllt. Dies gilt auch dann, wenn diese Gegenstände 

an verschiedenen Orten verwahrt werden oder ia Eigen
tum verschiedener Personen stehen. 

(31 Das öffentliche Interesse an der Aufbewahrung 

eines kulturgutes im Inland gilt - soweit nicht die 

Besti1llDlungen des I 2 Abs. 1 und 2 zum Tragen ko .... en _ 

so lange als gegeben (öffentliches Interesse kraft ge

setzlicher Vermutungl, als nicht das Bundesdenkmala.mt 

unter Bedachtnahme auf die dieSbezüglichen wissen

schaftlichen Erkenntnisse sowie auch auf den inlän

dischen Bestand an Kulturgut über Antrag des Eigen

tümers mit Bescheid das Gegenteil festgestellt oder 

eine Bestätigung iI 3 Abs. 31 ausgestellt hat, daß die 

AUfbewahrung des KUlturgutes im Inland nicht t. 
öffentlichen Interesse gelegen ist. Das BWldesdenk

mal .. t kann auch von Amts wegen mit Bescheid fest-
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

_.;"!'OI.»On~-:-;T 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

.~l. 

.... 2~- . 

Ausfuhrverbotsgesetz rur Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

stellen, ob ein öffentliches Inter~sse an der 

Aufbewahrung eines Kulturgutes im Inland tatsächlich 

gegeben ist. 

I 2. (1) Die Werke lebender Künstler und 

.olcher Kühstier, seit deren Tod noch nicht 20 Jahre 

vergangen sind, sind vom Verbot des I 1 ausgenomme'n. 

(2) Soweit 1!S sich um Kulturgut (ausqenouen 

Archivalien) handelt, das im Inland in eineIl so qroßen 

Ausmaß vorhanden ist, daß bei einem üblichen zu er

wartenden Umfang der Ausfuhr eine wesentliche Beein

trächtiqung der Vielzahl und der Vielfalt des Kultur

,gutes ill Inland in absehbarer Zeit nicht zu befürchten 

I ist, und das durch besondere ."erkaale wie Fora, 

"aterial, Verwendungszweck, Alter, Herkunft und allen

falls auch (annähernden) Wert als abgrenzbare Arten 

von Kulturgut .(Warengruppen) umschrieben werden kann, 

kann der Bundesminister für (I~t""'td.r ._ 1oJI..,4.."1.1",,L. . 
. lIit Verordnung feststellen, daß die Aufbewahrung von 

Gegenständep dieser Warenqruppen im Inland nicht im 

Öffentlichen Interesse gelegen ist. 

(3) Der Nachweis, daß es sich UII Gegenstände im 

Sinne der Abs. 1 und 2 handelt, obliegt dem an der Au.

fuhr Interessierten. 

(4) Zur Erleichterung dieses Nachweises gemäß 

Abs. 3 können Personen, die zur Ausübung eines Gewer

bes gemäß I 103 Ab •. 1 lit.b. Z 1 oder 6 GewO 1973 be

rechtigt sind und die. dem Bundesdenkmalaat nachge

wiesen haben, für Kulturgut, das sie im Rahmen ihre. 

Gewerbebetriebes verkaufen (oder wegen eines ge

tätiqten Verkaufes ins Ausland ausführen), dem Käufer 

(oder für den eigenen Bedarf.! in Verbindung lIit der 

Rechnung über den 'Ierkauf eiM auf den Tag der Au.

stellun~ abgestellte, für di .. Organe der Zollver

waltung bestilDlllte Erklärung veIfassen, dio! insbeson

dere sämtliche Angaben o!/lthält, aus denen hervorgeht, 

"b und warua es sich Um Kultur9ut blJldelt, dessen Aus

fuhr aus den Gründen der Aba. 1 ~er 2 gestattet ist. 

Von diesen Erklärun'len ist binnen zweier Wochen nach 

Ausstellung dem Bundesdenkmalamt voa Aussteller eine 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

, 

-21'-
Ausfuhrverbotsgesetz fUr Kulturgut 

in der geltenden Fassung 

Zweitschrift zu übermitteln. Perso~en, die innerhalb 

der letzten fünf Jahre auf Grund dieses Gesetzes 

(S 12) gerichtlich verurteilt wurden, sind nicht 

befugt, eine solche Erklärung zu verfasen:' Soweit 

Berechtigte für die Verfassung von Erklärungen nicht 

in der Lag~ oder willens sind, den hietür 

erforderlichen fachlichen oder organisatorischen 

Anforderungen zu entsprechen, kann das 

BundeSdenkmalamt diesen Personen durch Bescheid diese 

Berechtiqunq für eine gewisse Zeit oder auf Dauer 

aberkennen; in diesen Verfahren kout auch der 

Bundesltauer der gewerblichen WirtSChaft 

Parteistellunq zu. 

(5) Kulturgut, das den Beschränltungel)'des 

Denkmalschutzqesetzes unterliegt (unter Denkmalschutz 

steht), unterliegt auf jeden Fall - ungeachtet auch 

der BesU.mungen der Abs. 1 und 2 - dem Verbot dieses 
Bundesgesetzes. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Bewilligung der Ausfuhr 

§ 18 

(1) 1. In allen Fällen des § 17 Abs. I Zif I und 3 ist filr die Ausfuhr lIufjeden Fall eine Bewilligung 
des Bundesdenkrnalamtes erforderlich. Diese kaM nur in besonders belilcksichtigungswürdigen 

Fallen erteilt werden. Ein Antrag auf Erteilung einer Bewilligung stellt stets zugleich einen allenfalls 
notwendigen Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung dar (§ 19). 

2. In den Fällen des § 17 Abs. 1 Zif 2 ist vorerst zu plilfen, ob die Erhaltung im Inland im natio
nalen Interesse gelegen ist und ein Unterschutzstellungsverfahren - mangels bisher erfolgter oder 
wenigstens bereits eingeleiteter UnterschutzsteIlung - einzuleiten ist. 

(2) Als belilcksichtigungswürdig im SiMe des Absatzes 1 sind Fälle anzusehen, bei denen bei Ab

wägung der vom Antragsteller vorgebrachten und allenfalls nachzuweisenden oder von Amts wegen 
wahrgenommenen Gründe gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Aufbewahrung des Kultur

gutes im Inland (unter Belilcksichtigung des Umstandes, in welchem Ausmaß Vielzahl und Vielfalt 

des Kulturgüterbestandes im Inland beeinträchtigt wird) erstere Gründe überwiegen. Der Umstand, 
dass ein Kulturgut (vorerst) nur in ein anderes Mitgliedland der Europäischen Gemeinschaften aus

gefilhrt werden soll, ist im Hinblick auf den Übergang der künftigen Entscheidung, ob es später über 

die Zollgrenzen der Europäischen Gemeinschaften hinaus ausgefilhrt werden darf, zumindest auf 
jeden Fall dann unbeachtlich, wenn es sich um spezifische "Austriaca" handelt. 

(3) Der Nachweis des Zutreffens der filr eine Ausfuhr geltend gemachten Gründe obliegt dem An

tragsteller. Der Antragsteller ist nicht berechtigt, Gründe geltend zu machen, die nicht ihn oder den 

Eigentümer oder den Erwerber, sondern lediglich andere, dritte Personen, betreffen. Im stattgebenden 
Bescheid sind demgemäß jene Personen, die zur Ausfuhr (im eigenen oder fremden Namen) be
rechtigt sind, ausdlilcklich festzustellen. 

(4) Soweit es sich um Kulturgut handelt, das unter Denkmalschutz steht, eine UnterschutzsteIlung 
jedoch noch nicht bescheidmäßig festgestellt (geprüft) wurde (§ 2, § 2a, § 6 Abs. I) ist ein entspre
chendes FeststeUungsverfahren unverzüglich einzuleiten. 

(5) In allen Fällen, in denen ein Unterschutzstellungsverfahren (bzw. die Durchfilhrung des Feststel

lungsverfahrens gemäß § 2, § 2a bzw. § 6 Abs. 1) noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, kaM das 

Verfahren zur Ausstellung der Bewilligung vorläufig so weitergefilhrt werden, als wäre eine solche 

Feststellung auf Vorliegen des öffentlichen Interesses bereits getroffen. Mit einer endgültigen Ent
scheidung sollte jedoch bis zum Abschluss des Feststellungsverfahrens zugewartet werden. Die Frist 

Dehkmalschutzgesetz 
.. in der geltenden Fassung 

--1 

-28-

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

BeWilligung der Ausfuhr, 

Bestätigung über Ausfuhrfreiheit 

13. (11 Das BundesdenkIDalamt kann in besonders be

rÜcksichtiqungswürdigen Fällen die Ausfuhr von KUltur. 

dessen AUfbewahrung im Inland im Öffentlichen 
Interesse gelegen ist, bewilligen. 

(2) Als besonders berücksichtigungSwÜrdig im 

Sinne des Abs. 1 sind Fälle anzusehen, bei <Ienen bei 

Abwägung der vom Antragsteller Vorgebrachten oder von 

Amts weg~n wahrgeno .... enen Gründe gegenüber dem öffent

lichen Interesse an der Aufbewahrung des Kulturgutes 

im Inland erstere Gründe wesentlich ÜberWiegen und 

überdies eine wesentliche BeeinträChtigung der Viel

zahl .und der Vielfalt des Kulturgüterbestandes im In

land durch die beantragte Ausfuhr". nicht zu befürchten 

ist. Die Ausfuhr von hochranq!gem Kulturgut kann nur 

.' in aUßergewöhnlich gelagerten Fällen (etwa nachge-

wiesene Notlage des Eigentümers) gestattet werden. Als 

hochrangig werden vor allem seltene Einzelstücke von 

internationalem Rang anzusehe~ sein, aber'auch Kultur

gut von außergewöhnlicher Bedeutung ''für die 

kÜnst1erl~che: geSChiChtliChe oder sonstige kulturelle 

(auch lokale) Entwicklung bzw. den (auch lokalen) "8e

stand an Kulturgut in österreich. Der NaChweis des Zu

treffens der für eine Ausfuhr geltend gemachten Gründe 

obliegt d~. Antragsteller. Der Antragsteller bt niCht 

berechtigt, Gründe geltend zu BaChen, die nicht ihn 

oder den Eigentümer oder den Erwerber, sondern ledig

lich andere, dritte Personen betreffen. Im statt

gebenden, Bescheid ist demgemäß jene. Person, die zur 

Ausfuhr (im eigenen oder- freIIden Hamen) berechtigt 
ist, ausdrücklich festzustellen. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

zur Entscheidung über den Antrag auf Ausfuhrbewilligung (§ 73 Abs. I AVG) wird jedenfalls bis 
zwei Wochen nach Beendigung des Denkmalschutzfeststellungsverfahrens hinausgeschoben. 

(6) Steht das Kulturgut unter Denkmalschutz oder ist ein Unterschutzstellungsverfahren auch nur 

eingeleitet (§ 17 Abs. I Zif. I und 2) ist im Falle der Veräußerung der Veräußerer oder der sonst 

Verfilgungsberechtigte, dem dies bekaMt ist, verpflichtet, diese Tatsache dem Erwerber mitzuteilen 
und das Bundesdenkmalamt von der Veräußerung zu verständigen. Im übrigen gilt § 6 Abs. 4. 

Bestätigung 

§ 19 

(I) Durch eine Bestätigung stellt das Bundesdenkmalamt fest, dass eine Erhaltung im Inland nicht im 

nationalen Interesse gelegen ist. Bestätigungen kÖMen zum Zweck des gesichenen Nachweises der 

rechtmäßigen Ausfuhr auch in jenen Fällen ausgestellt werden, in denen es sich um Gegenstände 
handelt, denen Denkmaleigenschaft zwar nicht zugesprochen werden kaM, jedoch mit Denkmalen 
verwechselt werden könnten (z.B. Kopien). 

(2) Ein Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung umfasst automatisch auch den Alternativantrag auf 
Erteilung einer Ausfuhrbewilligung (§ 18). 

(3) Die Verweigerung der Ausstellung der Bestätigung ohne gleichzeitige Abwicklung oder zumin

dest Einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens, ist nicht möglich. 

(4) Die Ausstellung einer Bestätigung hat spätestens binnen vier Wochen nach AntragsteIlung zu 
erfolgen. Die in § 18 getroffenen Regelungen über Fragen der UnterschutzsteIlung bzw. der Einlei

tung einer solchen sowie der Erstreckung der Entscheidungsfrist gelten sinngemäß. Die Verweige
rung der Ausstellung einer Bestätigung hat in Bescheidform zu ergehen. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

"' 

-lp ..... 

Ausfuhrverbotsgesetz rur KUlturgut 
in der geltenden Fassung 

(lI Bandelt es sich u" einen Gegenstand. dessen 

AufbeWahrung i. Inland auf Grund dieses Bundesgesetzes 

tatsächlich. niCht ill öffentliche.n Interesse gelegen 

ist (f l' Ab •. II oder bei de" es sich überhaupt niCht 

u" Kulturgut im Sinne der Definition gemäß f 1 Abs. 1 

erster Satz handel t. so leann VOll Bundesdenkllal .. "t über 

diesen Uastand eine Bestätigung ausgestellt werden. 

Ein ReChtsanspruch auf Ausstellung einer solchen Be

stätigung besteht nicht. Ein Antrag auf BeWilligung 

der Ausfuhr gemäß Abs. 1 ullfaOt· zugleiCh auch den An

trag auf allfällige Ausstellung einer Bestätigung ia 
Sinne des vorliegenden Absatzes. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Ausfuhr und (vorübergehende) Einfuhr von Kulturgut 

über die Zollgrenze der Europäischen Gemeinschaften 

§ 20 

(I) Soweit die Ausfuhr von KulturgOtern Ober die Zollgrenzen der Europäischen Gemeinschaften 

gemäß ihrer einschlägigen Vorschriften Bewilligungen bedarf, sind gesonderte Genelunigungen durch 

das Bundesdenkmalamt nach den speziellen Vorschriften der Europäischer Gemeinschaften erforder
lich. Das gleiche gilt rur die gesonderten Regelungen rur vorübergehende Ein- und Ausfuhren. Auf 
die Bestimmungen des § 29 Abs. 6 letzter Satz wird verwiesen. 

(2) leder Antrag auf Bewilligung der Ausfuhr Ober die Zollgrenzen der Europäischen Gemeinschaften 
beinhaltet auch gleichzeitig Anträge gemäß den §§ 18 und 19. 

Ersatzt<auf, Wert 

§ 21 

(I) Erklärt sich im Falle des Vorliegens eines Antrages auf Ausfuhr" (§§ 18 und 20) eine Person 

rechtsverbindlich unter glcich1.eitigcr Hinterlegung einer Sicherstellung in Höhe von \0 % des cr

klArten KaufPreises gegenüber dem Bundesdenkmalamt bereit, das Kulturgut um den inländischen 

Wert-(oder um 80 % des ausländischen Wertes, falls der daraus resultierende Betrag höher ist) zu 

kaufen (wobei die Bezahlung bis längstens zwei Monate nach Kaufabschluss flillig wäre) so können 

wirtschaftliche Gründe im Verfahren über die Bewilligung der Ausfuhr nicht berücksichtigt werden. 

Dem Bundesdenkmalamt kommt keine Verpflichtung zu, allflillige Kaufinteressenten zu suchen oder 

211 verständigen. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

.-\ 

-3° ---

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Ersatzkauf 

f 5. I 1) Erklärt sich i. ~alle des Vorliegens 

eine. Antrages auf Ausfuhr If 3 Abs. 1 und 2) eine 

Person rechtsverbindlich unter gleiehzeitiger Hinter

legung eider Sicherstellung in Höhe von 10 \ des er

klärten Kaufpreises gegenüber deli Bundesdenkmalamt be

reit, das Kulturgut .oll den inlÄndischen Verkehrswert 

loder u .. 80 \ des ausländischen Verkehrswertes, falls 

dieser Betrag höher ist) zu kaufen lwobei die Be

zahlung bis längstens drei Monate nach KaufabschluO 

fällig wäre), so können wirtschaftliche Gründe ia Ver

fahren über die Bewilligung der Ausfuhr nicht berück

sichtigt werden. Deli Bundesdenkaalallt kout - außer in 

den Fällen des Abs. 2 - keine VerpfHchtunq zu, all

fällige Kauf1ntereuenten zu suchen oder IU veutän

digen. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(2) Als inländischer Wert im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt stets der voraussichtlich erzielbare 

höchste Verkaufspreis (einschließlich Umsatzsteuer) an Letztkäufer (Verkehrswert). 

Erlöschen der Bewilligungen und Bestätigungen 

§22 

Bewilligungen gemäß § 18 sowie die Wirksamkeit der Bestätigungen gemäß § 19 erlöschen funf 

Jahre nach Ausstellung. Verlängerungen um jeweils drei Jahre (auch mehrmals) sind Ober entspre

chenden Antrag (Anträge) möglich. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

-JA .... 

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

(2) Im Falle eines Antrages auf Ausfuhrge

nehlliQung eines hochrang1gen Cf 3 Abs.2) Kulturgutes . . . 
hat das Bun!lesdenkmalamt binnen sechs Wochen nach Ein. 

langen des Antrage. den Bundesminister für 1I .. ~tr, .. ,~t-
~. Il~. A"t'1'{l""-. sowi~ cli~ tandeshauptleute und 

<\i~ L .. "lesmuseen, bei sakraler Kunst auch die je nach 

:l"rstellung i"1l Betracht kOllmenden zentralen (staats

kirchenrechtlichen ) Vertretungen der gesetzlich aner

kannten· Kirchen und Religionsgesellschaften VOll Vor

liegen des Antrages mit deli Hinweis, allfällige Kauf

anbote ·längstens drei Monate nach erfolgter Verstän

digung zu stellen, in Kenntnis zu setz'!n. Die Kaufan

bote· sind deli Antragsteller vom Bundesdenkllala .. t mit

zuteilen. Bund und Länder müssen keine Sicherstdlung 

hintetlege~. Aus 1\ .. " Be.ti .... ungen dieses Absatzes er

wächst ni~ .. and"l1 .ün Rechtsanspruch. 

(3) Die Frist zur Entscheidung gemäO 

73 AVG 1950 verlängert sich ill Falle des Vorli~?ens 
von Umständen gemäO Abs. 1 oder 2 auf ein Jahr. 

f.z (6): Al, Wert ill Sinne diese. Bundesgesetzes gi1 t 

'

stets der im Inland voraussichtlich erzielbare höchste 

Verkaufspreis an Letztkäufer (Verkehrswert). 

Erlöschen der Bewilligungen, Be

stäti9Ungen und Bescheide 

S 6. Bewilligungen für eine Ausfuhr gemäO f 3 und 
I ' 

f 7 verlieren drei Jahre nach Ausstellung ihre 

Rechtswirksamkeit. Das gleiche gilt auch für Bescheide 

gel1läO f 1 Abs. 3 und Bestätigungen gemäß f 3 Abs. 3, 

in denen festgestellt wurde, daß die Aufbewahrung 

eines Gegenstandes 111 Inland nicht 111 öffentlichen 

Interesse gelegen ist. Verlängerungen u. jeweils ein 

Jahr sind über entsprechenden Antrag möglich. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Genehmigung der vorübergehenden Ausfuhr 

und der Wiederausfuhr nach vorübergehender Einfuhr 

§ 23 

(I) Sollen Gegenstände. die dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen. nur vorübergehend aus

gefilhrt werden (wie etwa als Leihgaben filr Ausstellungen. filr Zwecke der Restaurierung oder 

wissenschaftlicher Studien. filr persönliche Bedürfhisse des Eigentümers im Falle vorübergehender " 
Auslandsaufenthalte usw.) so kann vom Bundesdenkmalamt (allenfalls auch unter Außerachtlassung 

einer Interessensabwägung) eine Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr erteilt werden. wenn 

die (auch vom konservatorischen Standpunkt aus) unversehrte Rückkehr des Gegenstandes ins Inland 

als gesichert angenommen werden kann. Die Genehmigung kann auf längstens filnfJahre (bei Archi

valien ein Jahr) erteilt werden; eine zweimalige Verlängerung um weitere filnf Jahre (bei Archivalien 
ein Jahr) ist möglich. 

Soweit es sich nicht um Kulturgut handelt. das im Eigentum des Bundes oder eines Landes oder einer 

Gemeinde steht. und der Eigentümer zugleich Antragsteller ist. kann das Bundesdenkmalamt eine 

Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr zum Zweck der Sicherung der Rückkehr des Gegen

standes an die Erlegung einer Kaution bis zur doppelten Höhe des (im Inland oder Ausland) mög

licherweise erzielbaren höchsten Verkaufspreises an Letztkäufer binden. wenn anders im Anlassfall 

eine gesicherte Rückfilhrung nicht gewährleistet erscheint. Die gesicherte Rückfilhrung kann auch 

durch andere Auflagen gesichert werden. Die Rückfilhrung des Kulturgutes ins Inland ist dem Bun

desdenkmalamt binnen sechs Wochen nachzuweisen. Im Falt der nicht rechtzeitigen Rückfilhrung des 

Kulturgutes. filr das Kaution erlegt wurde. kann die Kaution filr verfallen erklärt werden. vor allem 

dann. wenn nicht die Schuldlosigkeit des AusfiIhrenden an der nicht rechtzeitigen ROckfilhrung von 

diesem nachgewiesen oder wenigstens glaubhaft gemacht werden kann. Verfallene Kautionen kom
men dem Bund zu und sind filr den Denkmalfonds (§ 33) zweckgebunden. 

(2) Sollen Gegenstände. die dem Verbof dieses Bundesgesetzes im Inland unterliegen würden. aus 

den in Abs. I genannten Gründen oder aus Gründen des Verkaufs vorübergehend ins Inland gebracht 

werden. so ist vom Bundesdenkmalamt die künftige Ausfuhr dieser Gegenstände zu gestatten. Die 

Bewilligung zur Wiederausfuhr kann befristet bis auf 25 Jahre erteilt werden. Eine Verlängerung bis 

insgesamt 50 Jahre ist möglich. Eine Genehmigung im Sinne des Rechtsanspruches dieses Absatzes 

kann nur erteilt werden, wenn der Antrag spätestens innerhalb von drei Jahr nach Einfulv des 

Gegenstandes ins Inland gestellt wird. wenn der Antragsteller überdies nachzuweisen vermag. dass 

sich der Gegenstand bis dahin im Ausland befunden hat und keinerlei Verdachtsgründe vorliegen. 

dass der Gegenstand entweder entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder lediglich auf 
Grund einer Genehmigung gemäß Abs. I ins Ausland verbracht worden war. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

.. 
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Ausfuhrverbotsgesetz ftlr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Genehaiqung der vorObergehenden Ausfuhr 

und der Wiederausfuhr nach vorübergehender 

Einfuhr 

S 7. (1) Sollen Gegenstände, die dem Verbot 

dieses Bunde~geset~es unterliegen. nur vorübergehend 

ausgeführ~ werden (I/ie etwa als Leihgaben für Aus

stellungen. für Zwecke der Restaurierung oder I/issen

schaftlicher Studien. für persönliche Bedürfnisse des 

Eigentülllers illl Falle vorüberqehender Auslandsaufent

halte USI/.) so kann vom Bundesdenkmalamt (allenfalls 

auch unter AuBerachtlassung einer Intllressenabwägung) 

eine Genehlligung zur vorübergehenden Ausfuhr erteilt 

werden. wenn die (auch vo. konservatorischen Stand

punkt aus) unversehrte Rückkehr des Gegenstandes ins 

Inland als gesichert angenommen werden kann. Aus 

diesem Grund ist die Genehmigung zur vorübergehenden 

Ausfuhr einer Mehrheit von Gegenständen (§ 1 Ab •. 2 

zl/eiter Satz! im allqemeinen nur so weit lIIöglich. daß 

der qrößere Teil dieser Mehrheit im Inland verbleibt. 

Di~ Genehmigung kann auf längstens drei Jahre (bei 

Archivalien s.,chs Monate! erteilt werden; eine zwei

malige (bei Archivalien einmalige! Verlängerung um 

I/eitere drei Jahre (bei Archivalien sechs Monate) ist 

.ögl1ch. SOl/eit es sich nicht u. Kulturgut handelt, 

das im Eigentum des Bundes oder eines Landes oder 

einer. Geae1nde .~teht. und der Eige~tümer zugleich An

tragsteller ist,·.kann· das ·Bimdesd~aat eine Ge- . 

nehlli9Ung zur vorllbergehenden Ausfuhr zu. Zweck der 

SiCherung der Rückkehr des Ge~enstandes .;. die Er

legung einer Kaution bis zur doppeltim Böhe des (i" 

Inland oder A~slandl eöglicherveise erdelbaren 

höchsten ·Verkaufspreises an Letztkäufer binden, W~IID 
anders im Anlaßfall eine gesicherte Rückführung nicht 

gewährleistet erscheint. Die gesicherte Rückführung 

kallD auch durch andere Auflagen gesichert werden. Die 

Rückführung des Kulturgutes ins IDlandiat 4 .. 1uDd •• -

deakaalaat binnen vier Wochen nachzuweisen. Ie Fall 

der Dicht zechtzeitigen Rückführung des Kulturqutes, 

tür das Kaution erlegt wurde. kann die Kaution tUr 

i verfallen erlclht werden. vor allea dann, .vellD nicht 

·1 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(3) Kulturgut, das im Rahmen der zollgesetzlichen Vorschriften nicht im freien Verkehr sondern in 
Fonn des gebundenen Verkehrs (Lagerverkehr, Anweisungsverfahren) oder des Vonnerkverkehrs 
eingefilhrt wurde, unterliegt während der Zeit des aufrechten Fortbestandes dieses Verfahrens 
- höchstens aber auf die Dauer von filnf Jahren nach erfolgter Einfuhr - nicht dem Verbot der 

Ausfuhr im Sinne dieses Bundesgesetzes, es sei denn, es handelt sich um Kulturgut, das entgegen den 

Bestimmungen dieses Gesetzes oder mit einer Genehmigung gemäß Abs. 1 ins Ausland verbracht 

worden war. Die Nämlichkeit des auszufiIhrenden mit dem eingefilhrten Kulturgut muss im Zeitpunkt 
der Ausfuhr gesichert sein. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 können vom Bundesdenkmalamt zum 

Zwecke der Einrichtung österreichischer staatlicher Vertretungsbehörden im Ausland sowie von 

Kulturinstituten (einschließlich der Wohnungen der dort tätigen österreichischen Beamten), von 

ausländischen staatlichen Vertretungsbehörden und Kulturinstituten im Inland sowie filr museale 

Zwecke (einschließlich privater Museen und Dokumentationszentren) im Inland und Ausland Ge

nehmigungen auf längere Zeit und - soweit es sich nicht um die Ausfuhr Ober die Zollgrenzen der 

Europäischen Gemeinschaft hinaus handelt - auf unbestimmte Zeit erteilt werden. Die Möglichkeit 
eines Austausches im Zuge der Sammlungstätigkeit kann vorgesehen werden. Der Bundesminister filr 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ennächtigt, in ähnlichen Fällen (wie etwa inter
nationale Organisationen einschließlich ihrer Unterorganisationen, AußensteIlen der Handelskam
mern usw.) durch Verordnung festzustellen, dass es sich um Einrichtungen, Personen und Zwecke 
handelt, die nach den Bestimmungen dieses Absatzes zu behandeln sind. Die Erteilung einer Ge
nehmigung ist nicht an die in Abs. 2 vorgesehene Frist von drei Jahren gebunden. 

(5) Bibliotheken (Sammlungen von Büchern) und audio-visuelle Mediensammlungen (Sammlungen 

von Bild- und Tonträgern), die sich im Eigentum des Bundes (sowie seiner beschränkt erwerbsfahi

gen Anstalten), eines Landes, einer Gemeinde oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper

schaft befinden, bedürfen filr die Ausfuhr von Gegenständen aus diesen Sammlungen (ausgenommen 
Archivalien) im Rahmen des internationalen Leihverkehrs keiner Bewilligung gemäß Abs. I oder 2, 

wenn der Umstand, dass es sich um eine bescheid freie Versendung auf Grund dieser gesetzlichen 
Bestimmung handelt, auf der Sendung bzw. auf den Begleitpapieren vom Versender in einer filr die 
Kontrollorgane deutlich sichtbaren Fonn vennerkt ist. Dieser Vennerk muss so beschaffen sein, dass 
sich daraus die filr diese Angaben verantwortliche Person ermitteln lässt. 

Wenn die unversehrte Rückkehr von Teilen einer Sammlung gefllhrdet sein könnte oder bei erfolgter 

Übertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes, hat das Bundesdenkmalamt mit Bescheid zu ver

filgen, dass diese Ausnahmebestimmungen filr einzelne oder alle Teile einer Sammlung auf bestimmte 
oder unbestimmte Zeit nicht zur Anwendung gelangen. 

Denkmalschutzgesetz 
., in der geltenden Fassung 

.. 

-J~ ...-' 

Ausfuhrverbotsgesetz fUr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

die SchUldloSigkeit des AUsführenden an der Dicht 

rechtzeitigen RückfUhrung von diesem nachgewiesen oder 

wenigstens glaUbhaft gemacht werden kaM •. Oie ver

fallene Kau~ion ist fUr den Ankauf von Kulturgut für 
die SalllllUDgen des Bundes zweckgebunden. 

(2) Sollen Gegenstände, die dem Verbot dieses 

Bundesgesetzes im Inland unterliegen wUrden, aus den 

in Abs. 1 genannten Gründen oder aus Gründen des Ver

kaufs vorÜbergehend ins Inland gebracht werden, 'ao ist 

vom Bundesdenkmalamt die kilnftige Ausfuhr dieser Ge

genstände zu gestatten. Die längste hiebei in Betracht 

kouende Frist zur Wiederausfuhr beträqt fünf Jahre 

nach Einfuhr, eine zweimalige Verlängerung UII jeweils 

höchstens fünf Jahre ist möglich. Eine Genehlligunq im 

SlMe des Rechtsanspruches dieses Absatzes kann nur 

erteilt werden, weM der Antrag spätestens iMerhalb 

. von sechs Monaten nach Einfuhr des Geqenstandes ins 

Inland gestellt wird, wenn der Antragsteller überdies 

nachzuweisen vermag, d~ß sich' der Gegenstand bis dahin 

im Ausland befunden hat und keinerlei Verdachtsgründe 

vorliegen, daß der Gegenstand entweder entgeqen den 

Bestiaaungen dieses Gesetzes oder lediglich auf Gr.und 

einer Genehmigung gemiO Abs. 1 ins Ausland verbracht 
worden war. 

(·3) Kulturgut, das im lahmen der zollqesetzlichen 
VorsChritten nicht im freien Verkehr sondern "in Form 

des gebundene~ Verkehrs (Lage~verkehr, Anwelsunqsver

fahren) oder des Vormerkverkehrs eingeführt wurde,' 

unterliegt während der Zeit des aufr.;chten Fortbestan

des dieses! Ve~fahrens - höchstens aber auf die Dauer . . . 
von vier Jahren' nach erfolgte~ Einfuhr - nicht dem 

Verbot de~ Ausfuhr im Sinne dieses Bundesgesetzes, es 

sei denn, es handelt sich um Kulturgut, das entgegen 

den Besti""ungen dieses Gesetzes oder mit einer Ce~ 

nehmigunq gellläß Ab.. 1 ins Ausland verbracht worden 

war. Die Nämlichkei t des auszuführenden mit dem einge

führten Kulturgut DUß im Zeitpunkt der Ausfuhr qe
sichert sein. 

(4) AbWeichend von den Bestillllungen der Abs. 

und 2 können vom Bundesdenkmalut zu. Zwecke der Ein

richtung österreichischer staatlicher Vertretungsbe

hörde!l i. A~sland sowie von Kulturinstituten (ein-
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Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

., 

-3~-

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

schließl1ch;der Wohnungen der dort tätigen öster

reichischen Beamten), von ausländischen staatlichen 

Vertretungsbehörden und Kul turinsti tuten im Inland 

sowie für museale Zwecke ill Inland und Ausland Ge

nehmigungen auf längere oder unbestimmte Zeit erteilt 

werden. Der Bundesminister für \l...tlOTillf h.lt.tl. 
,4.".lt(,...~. wird ermächtigt, in ähnlichen .Fällen (wie 

etwa internationalen Orqanisationen einschließlich 

ihrer Unterorganisationen, Außenstellen der Handels

kammern us~w.) durch Verordnung festzustellen, daß es 

sich um Einrichtunqen, Personen und Zwecke handelt, 

die nach den Besti .... unqen dieses Absatzes zu behandeln 

sind. Die Erteilung einer Geneh"igung ist nicht an die 

in Abs: 2 vorqesehene Frist von sechs Monaten gebun
den. 

(5) Bihliotheken (SaMlunqen von Büchern) und 

audio-visuelle Mediensammlungen (Sam.lungen von Bild

und Tonträgern), die sich i" Eiqentum des Bundes (~o

wie seiner beschränkt erwerbSfähigen Anstalten), eines 

Landes, einer Gemeinde oder einer sonstigen öffent

lich-rechtlichen KCirperschaft befinden, ~ürfen für· 

die Ausfuhr von Gegenständen aus diesen SaJDlIIlunqen 

(ausgenauen Archivalien) 1. Rahmen des 

internationalen Leihverkehrs keiner Jlewilliqung gemäß 

Abs. 1 odet 2: wenn der Umstand, daß es sich u. eine 

bescheid freie Versendung auf Grund dieser gesetzlichen 

Bestillllung handelt, auf der Sendunq bzw. auf den . 

Begleitpapieren vo. Versender in einer für die Organe 

der Zollverwaltung deutlich sichtbaren Form vermerkt 

ist. Dieser Vermerk muß so beschaffen sein, daß sich 

daraus die für diese Anqaben verantWortliche Person 

er.itteln läßt. 

Wenn die unversehrte Rückkehr von Te~len einer 

Sa .... lung gefährdet sein könnte oder bei erfolqter 

Obertretung der Bestiauaungen dieses Gesetzes, hat das 

Bundesdenkllalamt ait Besc:heid zu vedUgen, daO di ••• 

Ausnahaebestiauaungen tür einzelne oder alle Teile 

einer S~.l~ng auf besti .... te oder unbestillllte Zeit 

nicht %ur Anwendung qelanqen. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

AuskunftspOicht 

§ 24 

Unabhängig von der Auskunftspflicht gemäß § 12 ist jedermann verpflichtet, im Falle der beantrag

ten, versuchten oder durchgefuhrten Ausfuhr oder bei Annahme einer Gefahr der unberechtigten 

Ausfuhr von Gegenständen, die dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen oder unterliegen 

kOnnten, den zuständigen Behörden alle damit in Zusammenhang stehenden Auskünfte zu erteilen 

und den Organen dieser Behörden (einschließlich Hilfspersonen) die Besichtigung und wissenschaft
liche Untersuchung dieser Gegenstände sowie allrallig auch anderer, mit diesen im Zusammenhang 

stehenden oder vergleichsweise zu untersuchenden beweglichen oder unbeweglichen Gegenstände zu 
gestatten und zu ermöglichen. 

Ausnahme von Ausfuhrbeschränkungen durch Verordnung 

§ 25 

Zur rascheren klaren Bereinigung von Fragen der Ausfuhr von Kulturgut, dessen Erhaltung im Inland 

auf Grund dieses Bundesgesetzes im öffentlichen Interesse gelegen ist, kann der Bundesminister fur 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten aus grundsätzlichen BiiIigkeitsgründen sowie insbesondere 

aus übergeordneten nationalen Interessen konkrete Objekte genau zu umschreibenden Kulturguts mit 
Verordnung aus den Ausfuhrbeschränkungen dieses Bundesgesetzes ausnehmen. 

Deftkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

"' 

... 3.(-

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Auskunftspflicht , . 

11, Jedermann ist verpflichtet •. im Falle d"r 

beantragten. versuchten oder durchgefÜhrten Ausfuhr 

oder bei Annahme einer Gefahr der unberecht:iqten Aus

fuhr Von Geqenständen. die deli Verbot dieses Bundesge

setzes unterlie'len oder unterliegen könnten. den zu

atändi'len Behörden alle damit im ZusaDenhang stehen

den Auskünfte zu erteilen und den Or9anen dieser Be

hörden (einschließlich Hllfspersonenl die Besichtiqung 

und wissenschaftliche Untersuchung dieser .Gegenstände 
sowie allfAlliq auch anderer. ait diesen im 

Zus4IIImenhan9 stehenden Oder verqleichswe1se zu 

unteuuchenden beweqlichen oder unbeweglichen Gegen
stände zu qestatten und zu ermöglichen, 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

4. Abschnitt 

Archivalien und Archive 

§ 26 

(1) In allen Fällen, die Archivalien oder Archive gemäß den nachfolgenden Absätzen 2 bis 5 betreffen, 
tritt an die Stelle des Bundesdenkmalamtes das Archivamt und an die Stelle des Bundesministers fur 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten der Bundeskanzler. 

(2) 1. Archivalien sind Schriftstücke geschichtlich gewordenen Charakters, welche einzeln oder in 

nicht systematisch angelegten Sammlungen aufbewahrt werden, weM ihr Inhalt sich ausschließlich . 

oder überwiegend auf rechtliche, politische oder wirtschaftliche Angelegenheiten bezieht. 

2. Archive sind Sammlungen von Archivalien, welche in planmäßiger Anlage filr die Zwecke einer 

mit der Wahrnehmung öffentlicher Interessen betrauten Stelle oder einer dauernd fortgesetzten 

privaten Geschäftsfilhrung oder filr familiengeschichtliche Zwecke geschaffen worden sind (öffent
liche Archive, Geschäfts- und Familienarchive). 

(3) Daten auf elektronischen Datenträgern einschließlich der zur Auswertung der gespeicherten Daten 
erforderlichen Programme sowie andere Träger von Informationsmaterial. die inhaltlich Schriftstücke 
gemäß Abs. 2 entsprechen, sind als Archivalien anzusehen. 

(4) Die Klärung weiterer Detailfragen. was unter Archivalien im Sinne dieses Bundesgesetzes zu ver
stehen ist, richtet sich nach der Verordnung des Bundesministeriums filr Unterricht im Einvernehmen 

mit dem Bundeskanzleramt vom 19. Jänner 1931 betreffend den Schutz der Schriftdenkmale. 
BGBI.Nr. 56/1931. Der Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ermäch-

. tigt, diese Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler nach den jeweilgen Notwendigkei
ten zur weiteren Klärung von Detailfragen zu ändern. 

Denkmalscbutzgesetz 
.. in der geltenden Fassung 

§ 17. 

In allen Fällen, die Archivalien betreffen, tritt an die 
Stelle des Bundesdenkmalamtes das Archivamt und 
an die Stelle des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung der Bundeskanzler. 

"\ 

... 3&-

Ausfuhrverbotsgesetz filr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

.Archivalien 

15. In allen Fällen, di.e Archivalien betreffen, 

tritt an die Stelle des Bundesdenkmalamtes ·das Archiv

amt, an die Stelle des Bundeslliniste~s für U ... t.,. ..... t 
...J. k..U: i..Jtl~!(.<..\.. der Bundeskanzler und an die 

Stelle eines Museums ein Archiv, das nach seinem A-uf-

9abenkrers in Betracht ko .... t. 

318/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
297 von 316

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

5. Abschnitt 

All g e m ein e B e 5 tim m u n gen 
S t r a f-, S chi u H- und Übe r g a n g 5 b e s tim m ti n gen 

Partei und Antragsrechte 

§ 27 

Soweit bei den einzelnen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht noch zusätzliche gesonderte 

Detailregelungen getroffen sind, bestehen im Rahmen dieses Bundesgesetzes nachfolgende grund
legende Partei- und Antragsrechte: 

I. Bei Verfahren gemäß § 2 Abs. I und 2, § 2a Abs. Sund 6, § 3 Abs. I, § S Abs. 6, § 6 Abs. 2 und 

§ 10 Abs. 3, die die (positive oder negative) Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung 

unbeweglicher Denkmale betreffen, kommt ParteisteIlung nur dem Eigentümer(§ 28), dem Landes

hauptmann, der Gemeinde und dem Bürgermeister, im Falle des Vorliegens eines Baurechts auch dem 
Bauberechtigten (§ 28) zu. 

2. Dem Landeshauptmann steht überdies das Recht zu, Anträge auf Feststellung des Vorliegens des 
öffentlichen Interesses an der Erhaltung von Denkmalen (einschließlich Ensembles und Sammlungen) 
zu stellen. 

3. Dem Eigentümer steht ein Antragsrecht auf Feststellung des öffentlichen Interesses gemäß § 2 

Abs. I und § 2a Abs. 5 zu; das selbe gilt im Falle eines Baurechts auch fiir den Bauberechtigten 
(§ 28). 

4. Anträge auf Veränderung oder Zerstörung eines Denkmals (§ 5) können von jeder Person, die 

Partei im SiMe des § 8 A VG ist, gestellt werden, desgleichen auch vom Landeshauptmann. Neben 

diesen Personen kommt in Verfahren wegen Zerstörung eines Denkmals auch dem Bürgermeister 
ParteisteIlung zu. 

S. Antragsberechtigt zur Durchfiihrung eines Denkmalschutzaufhebungsverfahrens (§ 5 Abs. 6) ist 
der (jeder) (Mit)Eigentümer sowie der Landeshauptmann. 

6. In Verfahren gemäß § 6 Abs. 2 bezüglich der Feststellung des öffentlichen Interesses an der Er
haltung eines Denkmals kommt auch dem Erwerber ParteisteIlung zu. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

fA 
(3) Soweit Verfahren gemäß § 2, § 3 Abs.1, § 6 Abs. 
2 und § 70 Abs. 3 die Feststellung des öffentlichen 
Interesses an der Erhaltung unbeweglicher Denkmale 
betreffen, kommt ParteisteIlung nur dem Eigentümer 
(§ 3 Abs. 3), dem Landeshauptmann, der Gemeinde 
und dem Bürgermeister, im Falle des Vorliegens eines 

! Baurechts auch dem Bauberechtigten, zu. 

(4) Der Landeshauptmann hat das Recht, beim Bun· 
desdenkmalamt Anträge auf Feststellung des Vor
liegens oder Nichtvorliegens des öffentlichen Inter· 
esses an der Erhaltung von Denkmalen (einschließlich 
Ensembles und Sammlungen), aber auch - soweit sie 
bereits unter Denkmalschutz stehen - auf deren Ver· 
änderung, Zerstörung oder Aufhebung der Unter· 
schutzsteIlung (§ 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 
5) zu stellen. 

§5. 

...1 

(1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines 
Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der Bewilligung 
des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich 
um eine Maßnahme bei Gefahr in Verzug (§ 4 Abs. 1 
lir. b). Der Nachweis des Zutreffens der für eine Zer
störung oder Veränderung geltend gemachten Gründe 
obliegt dem Antragsteller. Zur AntragsteIlung ist jede 
Partei im Sinne des § 8 AVG 1950 sowie auch der 
Landeshauptmann (§ 1 Abs. 4) berechtigt. In allen 
Verfahren wegen Zerst(irung eines Denkmals gemäß 
diesem Absatz kommt neben diesen Personen auch 
dem Bürgerm~istM PlIrte;stellung zu. 

-31 -

Ausfuhrverbotsgesetz ßlr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Antra'1sberechti'1te, Parteien 

4. Antraqsberechtiqt für Bewilligungen und Be

stätiqunqen '1emäß I 3 ist neben jeder anderen qemäO 

§ 8 AVe 1950 als Partei anzusehenden Person auf jeden 

rall ~uch derjeniqe.tler den GeQenstand als befuqter 

Gewerbsllann 1111 Rahmen eines Handelsqewerbes (etwa auch 

als Ko ... iss10när, zu verkaufen beabsicht1qt. In Ver

fahren qelliO f ! Abs. 3 zur besC:heid"äOiqen Fest

stellunq des ÖffentliChen Interesses kOMmt nur delll 

Eiqentümer (jedelI Miteiqentüller, Parteistellunq zu. 

flo 
(j, Als Partei in Verfahren '1e.äO Ab •. ! und 2 ist 

neben deli Bundesdenkmatamt nur :lene Person anzusehen. 

die offenbar Eiqentümer des Kulturgutes ist; ist diese 

P-:uon oder deren Aufenthalt nicht ohne weitere Na~h

for~o:hunqen bekannt, so diejeni'1e Person, in deren Ge

wahrsam sich das I:ul turqut befindet. In Verfahren qe

näß Ab •. l zweiter Satz i.t (sind' Partei auch der 
(.Hel Schuldtraqende(n'. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

7. Dem Bundesdenkmalamt kommen in Verfahren gemäß § 7 (Umgebungsschutz), § 31.(Siche
rungsmaßnahmen) sowie § 36 (Wiederherstellung bzw. Rückholung von Denkmalen) Antragsrechte 
an die Bezirksverwaltungsbehörde sowie in diesen Verfahren ParteisteIlung zu. 

8. Antragsberechtigt rur die Erteilung von Bewilligungen und die Ausstellung von Bestätigungen 
gemäß §§ 18, 19 und 20 ist neben jeder anderen gemäß § 8 A VG als Partei anzusehenden Person auf 
jeden Fall auch detjenige, der den Gegenstand als befugter Gewerbsmann im Rahmen eines 
Handelsgewerbes (etwa auch als Kommissionär) zu verkaufen beabsichtigt. In Verfahren zur be

scheidmäßigen Feststellung des öffentlichen Interesses im Rahmen dieser Verfahren kommt jedoch 
nur dem Eigentümer Gedem Miteigentümer) ParteisteIlung zu. 

9. Die ParteisteIlungen in den Verfahren zur Genehmigung der vorübergehenden Ausfuhr und der 
Wiederausfuhr nach vorübergehender Einfuhr richten sich nach § 8 AVG. 

Eigentümer unbeweglicher Denkmale 

§ 28 

(1) Als Eigentümer im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt bei unbeweglichen Gegenständen stets der 

grundbücherliehe Eigentümer. Grundbücher im SiMe dieses Bundesgesetzes sind auch das Eisen

bahnbuch und das Bergbuch. Als Bauberechtigter gilt der in der grundbücherlichen Baurechtseinlage 

Eingetragene. Im Falle von Verlassenschaften tritt - soweit kein Verlassenschaftskurator bestellt wird 
oder wurde - an die Stelle des verstorbenen grundbücherlichen Eigentümers der erbserklärte Erbe 

bzw. der Erbe, dem eingeantwortet wurde. 

(2) Sind im Grundbuch nicht (mehr) existente Personen als Eigentümer eingetragen, so tritt (außer in 

VerlassenschaftsflUlen gemäß Abs. I) an die Stell~ des grundbücherlichen Eigentümers der außer

bücherliche Eigentümer. 

Denkmalschutzgesetz 
.. in der geltenden Fassung 

§l. 

(I) Besteht Gefahr, daß Denkmale (vor allem entge· 
gen dim Bestimmungen der §§ 4 bis 6) zerstört, ver· 
ändert oder veräußert werden und dadurch das Inter· 
esse der Denkmalpflege wesentlich geschädigt würde, 
so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf 
Antrag des Bundesdenkmalamtes oder - bei Gefahr 
in Verzug - von Amts wegen die jeweils geeigneten 
Maßnahmen (einschließlich baulicher Art), Verfügun
gen und Verbote zur Abwendung dieser Gefahr zu 
treffen. 

§8. 

(1) Zur Vermeidung der Gefährdung und Beeinträch· 
tigung des Bestandes oder Erscheinungsbildes von uno 
beweglichen Denkmalen durch Veränderung In ihrer 
Umgebung (z. B. durch Anbringung von Reklame· 
schildern, Schaukästen, Aufschriften, Errichtung von 
Kiosken, Tankstellen und sonstigen störenden Bau
ten) hat die Bezirksverwalrungsbehörde auf Antrag 
des Bundesdenkmalamtes oder - bei Gefahr in Ver· 
zug - von Amts wegen Verbote zu erlassen. 

~~ 3 
(3) Als Eigentümer im Sinne dieses Gesetzes gilt bei 
unbeweglichen Gegenständen der grundbücherliche 
Eigentümer. 

~3~""-

AusfuhrverbotsgeSetz ßlr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Form der Bescheide 

§ 29 

(I) Sämtliche Bescheide, die auf Grund dieses Bundesgesetzes ergehen, sind schriftlich zu erlassen. 

und auch bei voller Stattgebung zu begrOnden; § S8 Abs. 2 A VG hinsichtlich einer mö~lichen Be
grOndungsfreiheit gilt nicht. Ausgenommen sind mündliche Bescheide gemäß § S Abs. 2 über 
Detailmaßnahmen. 

(2) Die Bestimmung des Abs. I gilt auch rur die auf Grund der §§ 18, 19 und 20 ergehenden 
Bewilligungen und Bestätigungen. 

(3) Bescheiden, bei denen bauliche Veränderungen gestattet werden, sind die in § S Abs. I erwähnten 

Pläne als integrierender Bestandteil anzuschließen. Austauschpläne anstelle endgültiger umfassender 
Pläne gelten als ungeeignet. 

(4) Entscheidungen über Detailmaßnahmen gemäß § S Abs. 2 können auch mündlich erfolgen und be
nötigen lediglich der Festhaltung in Form eines Aktenvermerks. Dieser gilt als Niederschrift im Sinne 
des § 62 Abs. 2 A VG. 

(S) In Verfahren gemäß §§ 18 und 19 ist das Kulturgut - schon in den Antragsformularen _ eindeutig 
und unverwechselbar zu bezeichnen und zwar derart, dass hiedurch zugleich eine einfache und rasche 
ÜberprOfung durch Kontrollorgane (Zollorgane) möglich ist. Die Bescheide (Bestätigungen) haben 
daher neben einer Beschreibung (allenfalls auch des Inneren) des Gegenstandes nach Möglichkeit 

durch weitere Erkennungsmerkmale (z.B. dur~h den Anschluss von Lichtbildern, durch eine vom 
Bundesdenkmalamt am Gegenstand selbst vorgenommene besondere Kennzeichnung) zu enthalten. 

Werden Bestätigungen auf Grund von schriftlichen Anträgen ausgestellt, die bereits eine zutreffende 
ausreichende BegrOndung enthalten, kann eine zusätzliche weitere BegrOndung durch das Bundes
denkmalamt entfallen. 

(6) Nähere Bestimmungen wie etwa über die Form von Anträgen und den auszustellenden Beschei

den und Bestätigungen. die Notwendigkeit der Vorlage oder des Anschlusses von Lichtbildern, die 

unmittelbare Kennzeichnung der Gegenstände, Art und Umfang der notwendigen Beschreibung in 

den Bescheiden usw. sind - vorwiegend dann, wenn ein Abweichen von Vorschriften des Allgemei
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes erforderlich ist - vom Bundesminister rur Unterricht und kultu

relle Angelegenheiten durch Verordnung zu treffen. In dieser Verordnung ist auch auf alle jene durch 
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften erlassenen Vorschriften über die Ausfuhr bzw. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§ 13. 

(1) Sämtliche Bescheide, die auf Grund dieses Bun. 
desgesetzes ergehen, sind schriftlich zu erlassen. 

~". 

-Jf-

Ausfuhrverbotsgesefz fUr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Form der Bewilliqunqen, Genehmigungen 

und Besqtigungen 

8. (1) Auf Grund der 11 1, 3 und 7 ergebende 

BeSCheide und Bestätigungen bedürfen der Schriftlich

keit. Das Kulturgut bzw. auch sonstige Gegenstände 

sind darin <!indeutiq und unverwechselbar zu be

zeichnen, und Zwar derart, daß hiedurch zugleich eine 

einfache und rasche Ober prüfung durch die Zollorgane 

"öglich ist. Die Bescheide (BestätigungenJ haben daher 

neben einer. Beschreibung (allenfalls auch des Inneren) 

des Gegenstandes nach Möglichkeit noch weitere Er

kennungsmerkmale (: .B. durch den Anschluß von Licht

bildern, durch eine vom Bunde.den~18llt 811 Gegenstand 

selbst vorgenouene besondere Kennzeichrn1ng) zu ent

halten. säatliche Bescheide und Bestätigungen haben 

eine zUilindest kurze 'Begründung zu enthalten, aus der 

die wesentlichsten Umstände, dIe für d1e Er lassung des 

Bes.cheides oder die Ausstellung. der. bestätigung lIaB

gebend sind, ersichtlich zu sein haben. Werden be

stätigungen auf Grund von sch~iftlichen Anträgen aus

gestellt, die bereits eine zutreffende aus'reichende 

Begründung enthalten, kann eine zusätzliche weitere , , 
Begründung durch das Bundesdenkmalamt entfallen. 

(2) Nähere Bestill.lllunge~ wie etwa über die Forll 

der Anträge und der auszustellenden Bescheide und be

stätigungen, Notwendigkeit der Vorlage oder des An

schlusses von LiChtbildern, uhllittelbaxe Kennzeichnu~9 

der GegenstÄnde, Art und U.fang der notwendigen Be

SChreibung in den Bescheiden, Forll und Inhalt der Er

klärungen gelläO I 2 Abs. 4 usw. sind - vorwiegend 

dann, wenn ein Abweichen von den VorsChriften der aU

ge.einen Verwaltungsverfahreosgeaetze erforderlich ist 

- Vom Bundesminister fUr 1f .. t< •• ,J.r •. /<.JI. A"r,lllt'l-.. 
durch Verordnung zu treffen. 

(3) Soweit nicht die Bestilllllungen des I 2 Abs. 

oder 2 ZUII 'fragen kouen, aind Bescheide 04er Be

atätigunqen;des Bundesdenkmalamtes nach f 1 Abs. 3 

bzw. nach den U 3 und 7 zur zoUalitlichen Abfertigung 

bei der Ausfuhr erforderliche Unterlagen zUr Warener

klärung ill Sinne der zoUgesehUchen Vorschriften. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(vOr1lbergehenden) Einfuhr von Kulturgut Ober die Zollgrenzen der Europäischen Gemeinschaften 
(§ 20) Bedacht zu nehmen. 

(7) Bewilligungen und Bestätigungen des Bundesdenkmalamtes gemäß den §§ 17, 18,20 und 23 sind 

zur zollamtlichen Abfertigung bei der Ausfuhr erforderliche Unterlagen zur Warenerklärung im Sinne 
der zollgesetzlichen Vorschriften. 

Rechtsmittel, aurschiebende Wirkung 

§30 

(I) Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde entscheidet der Landes

hauptmann, gegen Bescheide des Bundesdenkmalamtes sowie des Landeshauptmannes steht die Be
rufung an den Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zu. 

(2) In Verfahren zur Unterschutzstetlung eines Denkmals gilt als Gefahr im Verzug gemäß § 57 Abs. 

I sowie § 64 Abs. 2 A VG jeder Umstand. auf Grund dessen angenommen werden kann, dass die 
mögliche Zerstörung. Veränderung oder Verbringung eines - allenfalls auch noch nicht unter Denk
malschutz stehenden - Denkmals anders nicht rechtzeitig verhindert werden kÖMte. 

(3) Berufungen in Verfahren gemäß § 31 kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

------

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

FA3 

(2) Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksver
waltungsbehörde entscheidet der Landeshauptmann, 
gegen Bescheide des Bundesdenkmalamtes sowie des 
Landeshauptmanns steht die Berufung an den Bun
desminister fiircJ .. t..-, .. ,I./- ~:~.A;..~e.,~'zu. 

1. 

-40-

Ausfuhrverbotsgesetz rur Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Berufungen 

I 9. Ober Berufungen gegen Bescheide des Bundes

denkmalamtes, die auf Grund dieses Bundesgesetzes er

gehen, entscheidet der Bundesminister für r 
l! .. lw,·,Li ~ k .. 1t.,,~, ,!l..1'l'r(~L";~,,, 

fJo 
(4) C:;~gen Bescheide gemäß Ab •. 1 und 2 steht dp.m 

Bundesdenblalaat sowie den gemäO Abs. 3 als Partei an

zusehenden Personen die Berufung an den Landeshaupt-

.ann und in weiterer Folge an den Bundesminister für 

lI.h"iM~· W-l·""l'U'''''I.; . offen. Der Berufung ko';'t 

keine aufschiebene Wirkung zu. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Sicherungsmaßnahmen 

§ 31 

(1) Besteht Gefahr, dass Denkmale (vor allem entgegen den Bestimmungen der §§ 4 bis 6) zerstört, 

verändert oder veräußert werden und dadurch das Interesse der Denkmalpflege wesentlich geschädigt 

würde, so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bundesdenkmalamtes oder -
bei Gefahr im Verzug - von Amts wegen die jeweils geeigneten Maßnahmen (einschließlich baulicher 

Art), Verfilgungen und Verbote zur Abwendung dieser Gefahr zu treffen. Ausgeschlossen sind Maß

nahmen, die eine in diesem Bundesgesetz nicht vorgesehene Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsver

pflichtung zum Inhalt haben, es sei denn, die Kosten dieser Maßnahmen werden dem/den Verpflich-

; teten von dritter Seite (allenfalls auch im Wege einer Förderung gemäß § 32) zur Verfilgung gestellt. 

(2) Maßnahmen, Verfilgungen und Verbote gemäß Abs. I sind, weM sie sich an einen unbestimmten 
Personenkreis wenden, durch Verordnung, andernfalls durch Bescheid zu treffen. 

(3) Besteht Gefahr, dass Gegenstände, die den Beschränkungen der Ausfuhr unterliegen, wider

rechtlich (§§ 17 bis 20) ausgefilhrt werden, so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde über 
Antrag des Bundesdenkmalamtes Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, insbesondere solche Gegen

stände zu verzeichnen oder die zwangsweise Verwahrung in einem Museum oder einer sonstigen 

öffentlichen Sammlung, die auf Grund ihres Aufgabenkreises in Betracht kommt, anzuordnen. 

(4) Unter der Annahme einer Gefahr wie in Abs. 3 kaM Eigentümern, Besitzern und Inhabern von 
Sammlungen die Pflicht auferlegt werden, jede Änderung im Bestand, im Aufbewahrungsort oder in 
Eigentums-, Besitz- und Inhaberverhältnissen dem Bundesdenkmalamt rechtzeitig anzuzeigen. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§7. 

(t) Besteht Gefahr, daß Denkmale (vor allem entge
gen den Bestimmungen der §§ 4 bis 6) zerstört, ver. 
ändert oder veräußert werden und dadurch das Inter
esse der Denkmalpflege wesentlich geschädigt würde, 
so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf 
Antrag des Bundesdenkmalamtes oder - bei Gefahr 
in Verzug - von Amts wegen die jeweils geeigneten 
Maßnahmen (einschließlich baulicher Art), Verfügun
gen und Verbote zur Abwendung dieser Gefahr zu 
treffen. 

(2) Maßnahmen, Verfügungen und Verbote gemäß 
Abs. 1 sind, wenn sie sich an einen unbestimmten 
Personenkreis wenden, durch Verordnung, andernfalls 
durch Bescheid zu treffen. In diesen Verfahren kommt 
dem Bundesdenkmalamt ParteisteIlung zu. 

-4;1-

Ausfuhrverbotsgesetz ßlr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Sicherungs- und RÜckführungs.aBnahmen 

10. (1). Besteht Gefahr, daß Gegenstände, <la 

dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen, ohn~ G~
nehllligung (U 3 und 7) ausgefÜhrt werden, so hat die 

zuständige Bezirksverwaltun9sbehörde über Antrag des 

Bundesdenkllalall1tes Sicherungslllaßnan.en anzuordnen, 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(' 

Denkmalschutzg~etz 
in der geltenden Fassung 

.....1. 

-42-
Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 

in der geltenden Fassung 

(jl Als Partei in V~rfahren gemäß Abs.1 und 2 ist 

neben dem Bundesdenkmalamt nur jene Person anzusehen, 

die offenbar Eigentümer des Kulturgutes ist; ist diese 

Person oder deren Aufenthalt nicht ohne weit .. r" Nach

forochungen bekannt, '0 diejenige Person, in deren G~

wahrsa. sich das Kulturgut befindet. In Vetfahren ge

mäß Abs.1 zweiter Satz ht (.indl Partei auch der 

(.Hel Schuldtragende(nl. 

(4) Gegen Bescheide gemäß Abs. 1 und 2 steht d"m 

Bundesdenltaala.t sowie den gemäß Ab •. 3 als Partei an

zusehenden Personen die Berufung an den Landeshaupt-

mann und io weiterer Folge an den .Bundesllinbter f.ür. 
!.I..te.,l,u _. \i..U."",.t.e,,,..t,.: . offen. Der Berufung kommt 

keine aufschiebene Wirkung zu. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Förderungsmaßnahmen 

§32 

(1) Zu den Kosten, die bei der Sicherung, Erhaltung und Erforschung'von Denkmalen (einschließlich 

ihrer rur sie wichtigen Umgebung) entstehen, oder die auf Grund einer Veränderung im Interesse der 
Denkmalpflege verursacht werden, können im Rahmen der finanzgesetzlichen Möglichkeiten Zu
schUsse (auch ZinsenzuschUsse) gewährt werden. Die Bedeutung des Denkmals und die wirtschaft

lichen Probleme bei seiner denkmalgerechten Restaurierung aber auch die rur den EigentUmer mit 

dem Denkmal verbundenen steuerlichen Begünstigungen sind besonders zu berOcksichtigen. Ebenso 

ist zu berOcksichtigen, ob die Maßnahmen primär durch Erhaltungsmaßnahmen verursacht werden 

oder durch Maßnahmen im Zuge von Veränderungen im wirtschaftlichen Interesse des Eigentomers, ' 
es sei denn, die Veränderungen sind rur die weitere Erhaltung des Denkmals aus wirtschaftlichen 
Gt1lnden unerlässlich. 

Weiters ist zu beachten, dass Förderungen auf dem Gebiet der Denkmalpflege auch zur Aufgabe 

haben, Maßnahmen der AnerkeMung, des Härteausgleichs und der Motivation rur die durch den 

Denkmalschutz den EigentUmern entstehenden oder bereits entstandenen Mehraufwendungen im 
Vergleich zu üblichen Instandsetzungsmaßnahmen an nicht geschlitzten Objekten (denkmalpflegeri

scher Mehraufwand) zu sein. Ebenso aber sollen sie beitragen, eine verminderte wirtschaftliche 
N'utzungsmöglichkeit oder sonstige Wertminderung infolge Veränderungsverbot - soweit diese Um
stände im konkreten Fall relevant sind - zu mildern. 

Förderungen können auch rur alle Maßnahmen geleistet werden, die die Rettung von Denkmalen vor 
Veränderung, Zerstörung oder Verbringurig direkt oder indirekt bewirken. 

ZuschUsse können auch Eigentümern und sonstigen dinglich Berechtigten rur erhebliche Beeinträchti
gungen bezahlt werden, die sie auf Grund von Arbeiten des Bundesdenkmalamtes in Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes (wie etwa bei Ausgrabungen von Bodendenkmalen) erleiden. 

(2) Die näheren Richtlinien rur die GeWährung von Zuschüssen auf Grund dieser besonderen Um

stände hat der Bundesminister rur Unterricht und kulturelle Angelegenheiten im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister rur Finanzen zu erlassen. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

(r 
(7) Zu den Kosten, die bei der Sicherung, Erhaltung 
und Erforschung von Denkmalen (einschließlich ihrer 
für sie wichtigen Umgebung) entstehen, oder die auf 
Grund einer Veränderung verursacht werden, können 
im Rahmen der finanzgesetzlichen Möglichkeiten Zu· 
schüsse (auch Zinsenzuschüsse) gewährt werden. Die 
Bedeutung des Denkmals und die wirtschaftlichen 
Probleme bei seiner denkmal gerechten Restaurierung 
sind besonders zu berücksichtigen. Zuschüsse können 
auch EigentümerrJ und sonstigen dinglich Berechtig. 
ten für erheblfche Beeinträchtigungen bezahlt werden, 
die sie auf Grund von Arbeiten des Bundesdenkmal
amtes in Vol/ziehung des Gesetzes (insbesonders ge· 
mäß §§ 10 und 12) erleiden. Die näheren Richtlinien 

für die Gewährung von Zuschüssen auf Grund dieses 
Absatzes hat der Bundesminister für U.,t'roitl.1 ". "-tt. 
A .. ft '!{t"L~ im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen zu erlassen. 

.. 

-4"J-
Ausfuhrverbotsgesetz rur Kulturgut 

in der geltenden Fassung 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Denkmalronds 

§ 33 

(I) Für die Finanzierung der in § 32 aufgezählten Maßnahmen, insbesondere zur Rettung von unter 

Denkmalschutz stehenden beweglichen und unbeweglichen Objekten, die unmittelbar vom Verfall 

oder von der Verbringung ins Ausland bedroht sind, ist ein "Denkmalfonds" als Verwaltungsfonds 
einzurichten, der vom Bundesminister filr Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zu verwalten ist. 

(2) Die Mittel des Fonds werden aus Spenden, dem Erlös von Veranstaltungen zu Gunsten dieses 
Fonds, aus eingehenden Strafgeldem auf Grund dieses Bundesgesetzes (§ 37) sowie aus sonstigen 
EiMahmen und Zuwendungen gebildet. 

(3) Spenden an den Fonds sind Zuwendungen an das Bundesdenkrnalamt im SiMe des § 4 Abs. 4 Zif 
61it. c bzw. § 18 Abs. I Z 7 des Einkommensteuergesetzes. 

(4) Die Vergabe der Mittel erfolgt durch den Bundesminister filr Unterricht und kulturelle Angele

genheiten nach Maßgabe der Richtlinien gemäß § 32. Vor Vergabe der Mittel zur Rettung unbeweg
licher Denkmale ist (außer bei Gefaht im Verzug) der Denkmalbeirat (§ 16) zu hören. 

Anheimrall von Kulturgut 

§ 34 

(I) Wird ein Gegenstand aufgefunden, dessen EigentOmer unbekannt ist und allem Anschein nach 

Objekt einer strafbaren Handlung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes war, so fallt dieser 
Gegenstand mit der Auffindung dem Bund anheim. 

(2) Die dem Bund anheim fallenden Gegenstände (Abs. I) dOrfen wähtend 30 Iahte vom Heimfall an 
nicht verlußert werden. Sie sind dem Bundesdenkrnalamt zu übergeben. Dieses hat filr die zwec

kentsprechende Verwahrung in einem Museum oder einer sonstigen öffentlichen Sammlung, die auf 

Grund ihter Aufgabenkreise in Betracht kommen, wähtend der 30 Iahte zu sorgen. Nach Ablauf 
dieser Zeit ist vom Bundesdenkmalamt über die endgültige Aufbewahrung zu entscheiden. 

(3) Der fiilhere EigentUmer oder sein Rechtsnachfolger kÖMen iMerhalb der 30 Iahre beim Bundes
denkmalamt die Rückübertragung des heimgefallenen Gegenstandes in sein Eigentum begehren. Das 

Begehten ist im Zivilrechtsweg geltend zu machen. Wenn nicht erwiesen ist, dass der Gegenstand 

Objekt einer strafbaren Handlung nach § 37 war und der frühere Eigentümer als Täter oder 
Mitschuldiger daran beteiligt war, so ist der Gegenstand in sein Eigentum rückzuübertragen. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

§ 15. 

(T) Für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen 
im Sinne des § 5 Abs. 7, insbesondere zur Rettung 
von unter Denkmalschutz stehenden unbeweglichen 
Obiekten, die unmittelbar vom Verfall bedroht sind, 
ist ein "Denkmalfonds" als Verwaltungsfonds einzu
richten, der vom Bundesminister für U"fcrr:,lr ~. kt,.1J. 
A"'t'1tlt.I.·.zu verwalten ist. Die Mittel des Fonds wer
den aus Spenden, dem Erlös von Veranstaltungen zu
gunsten dieses Fonds, aus eingehenden Geldern auf 
Grund dieses Bundesgesetzes (§ 14 Abs. 8J sowie aus 
sonstigen Einnahmen und Zuwendungen gebildet. 

(2J Die Mittel sind im Sinne des § 17 Abs. 5 des Bun
deshaushaltsgesetzes für die in Abs. I erwähnten Maß
nahmen zu verwenden. Spenden an den Fonds sind 
Zuwendungen an das Bundesdenkmalamt im Sinne 
des § 4 Abs. 4 Z 6 lit. c des Einkommensteuergesetzes 
1988. 

(3) Die Vergabe der Mittel erfplgt durch den Bundes
minister für Utltt •• öM ... ~. f\-I.!tl~/IAI~ .. t"" für die il1 
Abs. 1 erwähnten Zwecke nach Maßgabe der Richt. 
linien gemäß § 5 Abs. 7. VOf, Vergabe der Mittel ist 
(außer bei Gefahr im Verzug) der Denkmalbeirat 
(§ 16) zu hören. 

.,. 

-4~-

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Anheillfall 'Von Kulturgut 

f 13. (1) Wird eine Sache aufgefunden, deren 

Eigentümer unbekannt ist und die alleaa Anschein nach 

Gegenstand einer strafbare~ Rand'lunq nach diesem Bun

desqesetz gewesen ist, so fällt die Sache lIit der Auf
' findung dem Bund anheim. 

(2) Die dem Bund anheimfallenden Gegenstände 

(Abs.1) dürfen während 30 Jahre VOll Hei.fall an nicht 

veräUßert werden. Sie sind deaa Bundesdenkmalaaat Zu 

übergeb~n. Dieses hat für die zweCkentsprechende Ver

wahrung in eineIl Museum oder einer sonstigen Öffent

lichen Sammlung auf Grund ihrer AUfgabenkreises in Be

tracht kom.en, während der 30 Jahre zu sorgen. Nach 

Ablauf dieser Zeit bt mit den anheillfallenden Gegen

ständen wie mit verfallenen Gegenständen Cf 12 Abs.4) 
ZII verfahren. 

(3) Der frühere Eigentümer od~r sein Rechtsnach-

i h lb der 30 Jahre beim Bundesdenkmal-fOlger kaM nner a 

amt die RückUbertragung der h~i.fallenden Sache in 

sein Eigentllll I>egehren. Das Beliehten ist i. Zivil

rechtsweg geltend zu lIachen. Wenn n\cht erwiesen ist, 

daß die sa~he' Gegenstand einer strafbaren Rand~Ung. 
nach f 12 war und der frühere Eigentümer. als. Tater 

. oder Mitschuldiger daran beteiligt war, so ist die 

.J Sache in. sein Eigentull rückzuübertragen. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Beschlagnahme bei Verdacht widerrechtlicher Ausfuhr 

§35 

(1) Die Organe der Zollverwaltung sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, Waren zu beschlagnah
men, wenn 

a) der Verdacht besteht, dass es sich um Gegenstände handelt, die entgegen den Bestimmungen die

ses Bundesgesetzes oder der einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften (§ 20) 
ausgefilhrt werden sollen, oder 

b) es sich um Gegenstände handelt, die vom Verfall (§ 37) oder vom Heimfall (§ 34) bedroht sind 

oder bereits filr verfallen erklärt oder dem Bund anheim gefallen sind. 

(2) Die zollgesetzlichen Bestimmungen über die Beschlagnahme von Waren gelten entsprechend. 

(3) Eine nach Abs. 1 Iit. a verfilgte Beschlagnahme ist aufzuheben, sobald die filr die Ausfuhr not

wendige Genehmigung oder ein Bescheid bzw. eine Bestätigung (§ 19), die das Nichtvorliegen des 
öffentlichen Interesses an der Aufbewahrung im Inland feststellen, vorgelegt wird. Die Beschlag

nahme ist auch dann aufzuheben, wenn das Bundesdenkmalamt (dessen sachverständige Organe odr: 

ein vom Bundesdenkmalamt betrauter sonstiger Sachverständiger) nicht spätestens bis Ablauf <!es 

dritten auf die Beschlagnahme folgenden Werktages eine Prüfung der Gegenstände vorgenommen hat 

und das Bundesdenkmalamt nicht binnen weiterer sechs Werktage (bei der Zollbehörde einlan gend) 
die Erklärung abgegeben hat, dass anzunehmen ist, dass es sich um Kulturgut handelt, dessen Aufbe
wahrung im Inland tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

., 

-q.r./ 

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Beschlagnahme 

f 14. (1) Die Organe der ZOllverwaltunq sind in 

Ausübung ihres Dienstes befugt, Waren zu beschlag
nahmen I wenn 

a) der Verdacht besteht, daß es sich UDi Gegen

stände handelt, die entgegen den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes ausgefÜhrt werden sollen, oder 

b) es sich UIII Gegenstände handelt, die va .. Ver

faU (f :12 ~bs.2) oder VOll Heimfall (f 13) bedroht 

sind oder bereits für ver fallen erklärt oder dem Bund 
anheilllgefallen sind. 

(2) Die zoll gesetzlichen Bestimmungen über die 

Beschlagnahlle von Waren gelten entsprechend. 

(3) Eine nach Abs.l lit.a verfügte Beschlagnahme 

ist aufzuheben, sobald die für die Ausfuhr notwendige 

G'!ßehmiqung oder ein Bescheid bzw. eine Bestätiqun? 

(f 1 Aba.3 und f 3 Abs.3), die das NIchtvorliegen des 

öffentlichen Interesses an der Aufbewahrung ill Inland 

feststellen, vorgelegt wird. Die Beschlagnahme ist 

auch dann aufzuheben, wenn das BundesdenkmalaDit (des

sen sacllverständi'le Or'lane oder ein vom Bundesdenkmal

amt be.trauter sonstiger Sachverständi?er) nicht 

spätestens bis Ablauf des dritten auf die Beschla'l

nahme folgenden Werktages eine PrÜfung der Ge?enstSnde 

vorgeno .... en hat und das BundesdenkmalaDit niCht binnen 

weiterer sechs Werktage (bei der ZOllbehörde einlan

'lend) die Erklärung ab'legebcn hat, daß anzunehmen ist, 

daß es sich um Kultur'lut handelt, dessen Aufbewahrung 

111 Inland tatsächll.ch im öffentlichen' Interesse ge
legen ~st. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Verfügung der Wiederherstellung und Rllckholung 

§36 

(I) Auf Antrag des Bundesdenkmalamtes kann die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde verfugen, 

dass im Falle einer widerrechtlich erfolgten Veränderung oder Zerstörung eines Denkmals der 
Schuldtragende auf seine Kosten den der letzten oder den schon einer fiüher von ihm verschuldeten 
widerrechtlichen Änderung oder Zerstörung unmittelbar vorausgegangenen Zustand des Denkmals, 
soweit dies möglich ist, wiederherzustellen hat. Diese Maßnahme kann jedoch nur dann angeordnet 
werden, wenn die Durchfilhrung die Wiedergewinnung des fiüheren Zustands oder wenigstens der 
fiüheren Erscheinung in einem der Bedeutung des Denkmals entsprechenden, wenn auch allenfalls 
bedeutungs- oder urnfangmäßig gemindertem aber doch schutzwürdigen Art, die die Fortdauer der 

Stellung unter Denkmalschutz zumindest in Form einer Teilunterschutzstellung (§ 1 Abs. 8 Z 3) 
rechtfertigt, wiederherzustellen vermag. Die bereits erfolgte UnterschutzsteIlung erstreckt sich 

(allenfalls durch ein Denkmalschutzaufhebungsverfahren auf eine Teilunterschutzstellung einge
schränkt) auch auf das derart wiederhergestellte Denkmal. Ebenso kann dem Schuldtragenden an der 
widerrechtlichen Veräußerung einzelner Gegenstände aus einer einheitlichen Sammlung (§ lAbs. 5 
letzter Satz) die möglichste Widerherstellung der Situation vor dieser widerrechtlichen Handlung 

oder die Kosten der (allenfalls ersatzweise erfolgten) Wiederbeschaffung aufgetragen werden. 

(2) Soweit die Denkmale bereits widerrechtlich ins Ausland verbracht wurden (§§ 18-20) oder dort 
verblieben sind (§ 23), können - soweit allOOlige Wertersatzstrafen (§ 37) oder verfallene Kautionen 
nicht ausreichen - überdies innerhalb von 20 Jahren nach widerrechtlicher Verbringung oder Belas
sung des Kulturgutes im Ausland auf Kosten des Schuldtragenden (mehrerer Schuldtragender zu 
ungeteilter Hand) jeweils geeignete Maßnahmen zur Rückfilhrung der Gegenstände (einschließlich 
des Ankaufes) verfugt werden. Soweit Gegenstände auf Grund dieser Bestimmung ins Inland zu
rückgefilhrt werden, fallen sie dem Bund anheim, es sei denn, den früheren Eigentümer trifRan der 
widerrechtlichen Ausfuhr kein Verschulden. Die Bestimmungen über den Anheimfall von Kulturgut 
(§ 25) gelten sinngemäß. Bei der Zurückholung von Kulturgut aus einem Mitgliedsland der Europäi

schen Gemeinschaften sind in erster Linie die Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie 93nlEWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglied
staates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern, BGBI.Nr. 67/1998, anzuwenden. 

DenkmalsChutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

.. 

-.q{p-
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Strafbestimmungen 

§37 

(I) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. I und § S Abs. 1 ein Einzeldenkmal oder eine 

Mehrheit von Denkmalen (Ensemble, Sammlung) zerstört, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist, vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen zu bestrafen. Neben der Geldstrafe ist filr den Fall, dass die in § 36 vorgesehene 

Wiederherstellung nicht verfugt oder die zwar verfugte Wiederherstellung vorsätzlich trotz fllrmlicher 

Mahnung nicht vorgenommen wird, auf eine Wertersatzstrafe zu erkennen. Unter diesen Vor

aussetzungen ist auf eine Wertersatzstrafe auch dann zu erkennen, wenn die Tat nach einer anderen 

Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist. Die Höhe der Wertersatzstrafe hat entwe

der den Kosten, die zur Wiederherstellung oder zur Herstellung eines gleichwertigen Gegenstandes 
aufgewendet hätten werden müssen, oder dem höheren durch die Tat erzielten Nutzen zu entspre
chen. Die Wertersatzstrafe ist allen an der Tat Beteiligten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 
der Strafbemessung (§§ 32 bis 3S StGB) anteilsmäßig aufzuerlegen. Das Strafverfahren obliegt den 
Gerichtshöfen erster Instanz . 

(2) 1. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen 

- des § 4 Abs. 1 und 2 bzw. 5 Abs. 1 ein Denkmal verändert oder 

- der §§ 18, 19,20 und 23 bzw. entgegen den einschlägigen Verordnungen der Europäischen 

Gemeinschaften Ober die Ausfuhr von Kulturgut widerrechtlich ins Ausland verbringt oder wider
rechtlich belässt, ferner 

- wer die gemäß §§ 31 oder 36 angeordneten Maßnahmen zu verhindern oder zu vereiteln sucht, 

ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 700.000 S zu bestrafen. 

2. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 3 bzw. des § 6 Abs. 5 ein Denkmal 

aus einer Sammlung veräußert, belastet oder erwirbt, ferner wer entgegen den Bestimmungen des 

§ 11 Abs. 1 Nachforschungen (Grabungen) ohne die hiefiir vorgesehene Genehmigung durchfilhrt, ist 

mit Geldstrafe bis 350.000 S zu bestrafen. Auch können die aus einer Sammlung gemäß § 1 Abs. 5 

letzter Satz ohne Bewillisun8 gemäß § 6 Abs. S veräußerten Gegenstände ~owie die aus einer Gra
bung stammenden Gegenstände filr verfallen erklärt werden. 

3. Die Bestimmungen des Abs. I hinsichtlich der Verhängung einer Wertersatzstrafe gelten 
gleichermaßen filr Strafverfahren auf Grund dieses Absatzes. 

Denkmalschutzgesetz 
.. in der geltenden Fassung 

§ 14. 

(1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 
und§ 5 Abs. '1 ein Einzeldenkmal oder eine Mehr· 
heit .von Denkmalen (Ensemble, Sammlung) zerstört, 
ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung 
mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist, vom 
Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. Neben der Geldstrafe ist für den Fall, daß 
die im Abs. 6 vorgesehene Wiederherstellung nicht 
verfügt oder die zwar verfügte Wiederherstellung vor· 
sätzlich·trotz förmlicher Mahnung nicht vorgenom· 
men wird, auf eine Wertersatzstrafe zu erkennen. Uno 
ter dieseh Voraussetzungen ist auf eine Wertersatz· 

strafe auch dann zu erkennen, wenn die Tat nach 
einer anderen Bestimmung mit strengerer gerichtli· 
eher Strafe bedroht ist. Die Höhe der Wertersatzstrafe 
hat entweder den Kosten, die zur Wiederherstellung 
oder zur Herstellung eines gleichwertigen Gegenstan· 
des aufgewendet hätten werden müssen, oder dem 
höheren durch die Tat erzielten Nutzen zu entspre· 
ehen. Die Wertersatzstrafe ist allen an der Tat Beteilig· 
ten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Straf
bemessung (§§ 32 bis 35 StGB)anteilsmäßigaufzuer
legen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Wert· 
ersatzstrafe ist auf eine Ersatzfreiheitsstrafe zu erken
nen, deren Höchstmaß sechs Monate nicht übersteigen 
darf. Das Strafverfahren obliegt den Gerichtshöfen 
erster Instanz. § 207a des Finanzstrafgesetzes, BGBI. 
Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 335/1975 gilt dem Sinne nach. 

(2) Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des 
§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 Abs. 1 ein Denkmal·verändert, 
ferner wer die gemäß § 7 oder dem nachste.henden 
Abs. 6 angeordneten Maßnahmen zu verhindern oder 
zu vereiteln sucht, ist, sofern die Tat nicht den Tatbe· 
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fa/len
den strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksver· 
waltungsbehörde mit Geldstrafe bis 700 000 S zu be· 
strafen. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen 
des § 4 Abs. 3 bzw. des § 6 Abs. 5 ein Denkmal aus 

" 

-lft~ 

Ausfuhrverbotsgesetz fOr Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Strafbestiuunqen 

S 12. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist 

- wenn die Tat nicht ait strengerer Strafe bedroht ist . 
- zu bestrafen: 

1. wer dem Ausfuhrverbot der S 1 zuwiderhandelt; 

2. 'wer durch in wesentlichen Punkten unrichtige 

oder unvol htändige Angaben gegenüber den zuständigen 

Behörden für sich oder andere Bewilliqungen oder Fest

stellungen bzw. Bestätiqungen gemäß S 1 Abs.3 oder .S3 
Aba. 1 oder 3 oder S 1 dahinqehend, daß ein öffent

liches Interesse an d~r Erhaltung des Kulturgutes im 

Inland nicht gegeben ist oder eine Ausfuhr trotz Vor

liegens eines solchen gestattet wird, zu Unrecht er

wirkt hat und das Kulturgut dadurch entgegen dem Aus

fuhrverbot des S 1 ausgefÜhrt wurde oder versucht 

wurde, es auszuführen, gleichgültig ob die Bescheide 

oder Bestätiqungen der Zollbehörde vorgel~gt wurden 

oder nicht; 

3. wer befuqter- oder unbefugterweise eine in 

wesentlicben Teilen unrichtige Erklärung gemäß I 2 

Abs.4 verfaßt hat und das kulturgut entgegen dem Aus

fuhrverbot des S 1 ausgefÜhrt wurde,.oder versucht wur

de, es au.nuflihren, gleichgiil Hg ob die Erklärung der 

Zollbehörde vorgelegt wurde oder nicht. 

Bei erschwerenden Umständen können beide Strafen 

nebeneinander verhäJlgt werden. 

(2) Fiir den Fall, daß keine kaution erlegt wurde 

und der Gegenstand innerhalb einer vom Gericht festzu

setzenden Frist nicht wieder nachweislich nach öster

reich zurückgebracht wurde, kann neben der nach Abs. 1 

zu verhängenden Strafe auch auf eine Wertersatzstrafe 

erkannt werden. Unter di.esen voraussetzun~en ist auf 

eine Wertersatutrafe auch dann zu erkennen, wenn die 

Tat nach einer anderen Bestiamung mit strenqerer ge

richtlicher Strafe bedroht ist. Die Höhe der Wer.ter

aatutrafe hat entweder den Kosten, die zur Wiederbe-

318/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
312 von 316

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

(3) Wer vorsätzlich 

I. ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. I ein Denkmal veräußert. 

2. die gemäß § 6 Abs. 4 vorgesehene Verständigung des Bundesdenkmalamtes von der Veräußerung 

eines Denkmals oder die Inkenntnissetzung des Erwerbers von der Tatsache. dass dieses unter 
Denkmalschutz steht. unterlässt. 

3. die gemaß § 31 verfugten Maßnahmen zu verhindern oder zu vereiteln sucht. 
4. Fundmeldungen gemaß § 8 Abs. I unterläSS! oder unrichtig erstattet. 

5. den Zustand einer FundsteIle oder der aufgefundenen Gegenstände entgegen den Bestimmungen 
des § 9 Abs. I verändert. 

6. die Sicherung oder Bergung von Funden sowie sonstiger Maßnahmen gemäß § 9 Abs. 2 unterlässt 
oder zu vereiteln sucht. 

7. Fundgegenstände entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 4 nicht zur Verfugung stellt. 

8. die Möglichkeit der Geltendmachung und Durchsetzung des Ablöserechtes gemäß § 10 hindert 

9. Metallsuchgeräte oder sonstige Bodensuchgeräte entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 8 
verwendet. 

10. Meldungen und Berichte gemäß § 11 unterlässt oder unrichtig erstattet. 

11. die in § 12 Abs. I und 2 sowie § 24 vorgesehenen Auskünfte und Meldungen nicht oder unrichtig 
erstattet. 

12. die Besichtigung und wissenschaftliche Untersuchung von Denkmalen und vermuteten Boden
funden sowie die gemäß § 12 Abs. 3 vorgesehene Überwachung durch das Bundesdenkmalamt zu 
behindern oder zu vereiteln sucht. 

13. die Kennzeichnung gemäß der Haager Konvention (§ 13 Abs. 5) missbräuchlich verwendet oder 
die angeordnete Kennzeichnung unterlässt. 

ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 70.000 S zu bestrafen. 

(4) Wer in sonstiger Weise gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstößt. ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis S 10.000 ••• zu bestrafen. 

(5) Soweit das Bundesdenkmalamt in jenen Fällen. in denen ein Strafverfahren bereits läuft. eine 
nachträgliche Bewilligung erteilt hat. ist dieses einzustellen. 

(6) Wer :-sätzlich zu einer nach Abs. I, 2 oder 3 strafbaren Handlung anstiftet oder dazu Hilfe 
leistet. unterliegt den dort festgelegten Strafen. 

(7) Die Veljährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 VStG beginnt bei den in den Absätzen 2 bis 4 aufgezähl
ten Delikten erst ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesdenkmalamt von den unerlaubt vorgenomme-

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

einer Sammlung veräußert, belastet oder erwirbt, fer· 
ner wer entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 
Nachforschungen (Grabungen) ohne die hiefür vorge· 
sehene Genehmigung durchführt, ist in gleicher Weise 
mit Geldstrafe bis 350 000 S zu bestrafen. Auch 
können die aus einer Sammlung gemäß §.4 Abs. 3 
ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 veräußerten Ge. 
genstände sowie die aus einer solchen Grabung stam· 
menden Gegenstände für verfallen erklärt werden. Die 
Bestimmungen des Abs. 1 hinsichtlich der Verhängung 
einer Wertersatzstrafe gelten - mit Ausnahme der 
Möglichkeit der Verhängung einer Ersatzfreiheits. 
strafe - gleichermaßen für Strafverfahren auf Grund 
dieses Absatzes. 

(3) Wer 

,. ohne Bewilligung gemäß § 4 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 
1 ein Denkmal veräußert, 

2. die gemäß § 4 Abs. 4 vorgesehene Verständigung 
des Eundesdenkmalamtes von der VeräußeruIIg 
eines Denkmals oder die Inkenntnissetzung des 
Erwerbers von der Tatsache, daß dieses unter 
Denkmalschutz steht, unter/äßt, 

3. die gemäß § 8 verfügten Maßnahmen zu verhin
dern oder zu vereiteln sucht, 

4. Pl,mdmeldungen gemäß § 9 Abs. 1 unter/äßt oder 
'unrichtig erstattet, 

5. den Zustand einer FundsteIle oder der aufgefun
denen Gegenstände entgegen den Bestimmungen 
des § 10 Abs. 1 verändert, 

6. die Siche;ung oder Bergung von Funden sowie 
sonstiger Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 2 unter
läßt oder zu vereiteln sucht, 

7. Fundgegenstände entgegen den Bestimmungen 
des § 10 Abs. 4 nicht zur Verfügung stellt, 

1 

-~-

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
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schaffu~q o~er zur Neuanschaffung eines qleichwertiqen 

Geqenstandes aufqewendet werden müOten, oder dem 

höheren durch die Tat erzielten Nutzen zu ent

sprechen. Die Werteuat:strafe ist unter Bedachtnahme 

auf die Grundsätze der Strafbemessunq (H 32 bis 35 

StGB) und auf 5 20 Abs. 3 StGB allen an der Tat Be

te1Uqten anteilsmäOiq aUfzuerleqen. Für den FaU der 

Uncinbringlichkeit der Wertef3at.~trafe ist auf eine 

Ersatz·freibei t.straf~ zu erkennen, deren Höchstmaß 

sechs ""nate nicht übersteiqen darf. 

(l) Das Strafverfahren o:-bliegt den Gerichtshöfen 

erster Instanz I f 207a des Finanzstrafgesetzes I 

BGBl.Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl."r. 135/197S 9ilt deli Sinne nach. Die Wertersatz

strafe ist qemäD S 7 Abs. t zweckqcbunden. 

. (4) Der Gegenstand der strafbaren Randlunq kann 

für verfallen erklärt werden. 5 17 Abs.3 und 5 de; 

Finanzstrafgesetzes, BGin.Nr •. 129/1958, qllt dem Sinne 

nach. Wird auf Verfall erkannt, so kann ~'ine Werter

satzstrafe, (Aps.21 nicht verhänqt w~rden. Das Gericht 

hat die verfallenen Geqenstände dem Bundesdenkllal.l!mt 

zu übcr'lt'bcn. Das BundcsdcnkmalalDt bat diese .Geqen

stände einem Museum oder einer sonstiqen öffentlichen 

Sa .... lunq zu überlassen, die nach ihrem AUfqabenkreis 

in Betracht kOlllmen. 

(5 I Wer in anderer Weise den Vorschriften dieses 

Gesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Anordnilnqen zuwiderhandel t, wird von der Bezirksver -

waltunqsbehörde mit Geldstrafe' bis 30.000 S bestraft. 

(6) Ober den Wert des Geg~nstandes der strafbaren 

Handlung ist, wenn dieser Wert nicht auf andere Weise 

zweifels frei ermittelt werden kann, das Gutachten 

eines Sachverständiqen einzuholen, der nicht Be

diensteter des Bundesdenkllalamtes ist. 

(7): Die Verjihrunqszeit beträgt fünf Jahre. 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

nen Handlungen oder Unterlassungen Kenntnis erlangt hat und die schuldtragende Person ausge

forscht ist; die Frist endet jedenfalls. . Jahre nach Beendigung der Tal. 

(8) In Strafverfahren gemäß Abs. 1 bis 4 sind Äußerungen des Bundesdenkmalamtes einzuholen 

(9) Die gemlß § 37 eingehenden Gelder fallen dem Bund zu und sind für Ausgaben im Rahmen des 

Denkmalsfonds zweckgebunden. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

8. die Möglichkeit der Geltendmachung und Durch
setzung des Ablöserechtes gemäß § 10 Abs. 5 
hindert, 

9. Metallsuchgeräte oder sonstige Bodensuchgeräte 
entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 8 ver
wendet, 

10. Meldungen und Berichte gemäß § 17 unterläßt 
oder unrichtig erstattet, 

11. die in § 12 Abs. 1 und 2 vorgesehenen Auskünfte 
und Meldungen nicht oderunrichtig erstattet, 

12. die Besichtigung und wissenschaftliche Untersu
chung von Denkmalen und vermuteten Boden
funden sowie die gemäß § 12 Abs. 3 vorgesehene 
Obe;wachung durch das Bundesdenkmalamt zu 
behindern oder zu vereiteln sucht, 

ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis 70000 S zu bestrafen. 

(4) Wer vorsätzlich zu einer nach Abs.7, 2 oder 3 
strafbaren Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet, 
unterliegt den dort festgelegten Strafen. 

(5) Die Verjährungsfristgemäß§31 Abs. 2 VStG 7950 
beginnt bei den in den Absätzen 2 bis 4 aufgezählten 
Delikten erst ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundes· 
denkmalamt von den unerlaubt vorgenommenen 
Handlungen oder Unterlassungen Kenntis erlangt hat 
und die schuldtragende Person ausgeforscht ist; die 
Frist endet jedenfalls drei Jahre nach Beendigung der 
Tat. 

(6) Auf Antrag des Bundesdenkmalamtes kann die zu· 
ständige Bezirksverwaltungsbehörde verfügen, daß der 
Schuldtragende auf seine Kosten den der letzten oder 
dim schon einer früher von ihm verschuldeten wider· 
rechtlichen Anderung oder Zerstörung unmittelbar 
vorausgegangenen Zustand des Denkmals, soweit dies 
dem früheren Bestand oder wenigstens der früheren 
Erscheinung entsprechend nach der jeweiligen Sach· 

"\ 

-4f./· 
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Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
des Entwurfs der Novelle 

Gebllhrenbefreiung 

§ 38 

Dic durch dicfics ßllndcfigefietzllnmittclhar veranlaßten Schrincn fiind von der Stempelgehlihr hefreil 

AbgabenbefreiulIg, Kostcnlragllng 

§ 39 

(I) Verfahren auf Grund dieses Bundesgcsetzes sind von Verwaltungsabgaben befreit. Kosten im 

Sinne der §§ 7S ff AVG sind stets von Amts wegen zu tragen, es sei denn, sie wurden von Schuld
tragenden veranlasst und die Schuld durch ein strafrechtliches Erkenntnis festgestellt. 

(2) Soweit einer Partei (Antragsteller) etwa durch Transporte oder die Beibringung von Unterlagen 

(Urkunden, Lichtbildern usw.) Kosten entstehen, sind diese nicht zu ersetzen (zu refundieren), selbst 
wenn sie von Amts wegen aufgetragen wurden. 

Denkmalschutzgesetz 
in der geltenden Fassung 

lage möglich ist, wiederherzustellen hat. Gegen Be
scheide dieser Art ist die Berufung an den Landes
hauptmann und gegen dessen Entscheidung die Be
rufung an den Bundesminister für :lJ.t.ttrt,·,~t H. k~H, 
A~~'h!(,,~ zulässig. 

(7) In Strafverfahren gemäß Abs. I bis 4 und in Ver
fahren nach Abs. 6 sind Äußerungen des Bundesdenk
malamtes einzuholen. 

(8) Die gemäß § 14 eingehenden Gelder fallen dem 
Bund zu und sind für die Förderung der Denkmal
pflege zweckgebunden. 

§ 18. 

(T J Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veran. 
laßlen Schrifccn sind von den Slcmpelgebühren be. 
freil. 

-!)()-

Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut 
in der geltenden Fassung 

Abgabenbefreiunq , Kostentraqung 

1 16. (1) Verfahren auf Crund dieses Bunde.ge

setze, sind von Verwaltung,abgaben befreit. Ko,ten im 

Sinne der 1I 75 ff. Ave 1950 sind stets von Amts wegen 

zu tragen, es sei denn, sie wurden von SChtildtragenden 

veranlaOt und die Schuld durch ein strafrechtliche. 

Erkenntnis festgestell t. Ausgenollllen von diesen Be

freiungen sind' jedoch Verfahren zur Bewilligung einer 

A.usfuhr gem~O f 3 Ab •. 1 und 2. 

(2) :50"e1 t einer Partei (Antra'1steller) etwa 

durch Transporte oder die Beibringung von Unterlagen 

(Urltun~en, Llchtblldern usw.) Koaten entstehen, sind 
diese nicht zu ersetzen (zu refundierenl, selbst wenn 

sie von Amts wegen auf'1etra'1en wurden. 
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